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Wenn ich auch dem zweiten Hefte dieſer Zeit— 

ſchrift einige Zeilen als Vorwort voranſchicke, ſo geſchieht 

dies aus doppeltem Grunde: zunaͤchſt, um fuͤr die ſo 

freundliche Aufnahme, welche dem erſten Hefte ſeither 

zu Theil geworden, meinen lebhaften Dank, und als 

Gegengabe die Verſicherung auszuſprechen, daß ich mich 

durch dieſen Beifall noch mehr verpflichtet fuͤhle, mit 

Eifer dahin zu wirken, daß dieſe Zeitſchrift immer mehr 

die Ausſtattung erhalte, wodurch ſie den Beduͤrfniſſen 

der Zeit zu entſprechen vermag, und mich zu beſtreben, 

dem Ziele immer näher zu kommen, dad ich bei Heraus: 

gabe ver Annalen mir geftedt; dann aber glaube ich) 

Hinfichtlich der Beftimmung viefes Journals: nicht blos 

die Grundfäße des gemeinen deutſchen Kirchenrechts, 

fondern auch die der deutſchen Partifularrechte zu lie 

fern, Gur Vermeidung von Mißverftänpniffen,) Nachtraͤge 

zu dem in biefer Beziehung in der Vorrede zum erften 

Hefte kurz Angegebenen beifügen zu müffen Dort 

wurde nemlich Seite 15 a. E. und ©. 16 i. U. be 

merkt, daß die Principien ver deutfchen Warticularrechte 

) 
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verbunden mit Darlegung der gemeinrechtlihen in ven 

Annalen mitgetheilt werden follten. Es wurde und 

wird noch, um ver Heitfchrift ein allgemeineres Intereſſe 

zu geben, und zugleid) auf die hiftorifche Behandlungs: 

weife des Stoffes hinzuwirfen, die Regel aufgeftellt, daß 

eine blos particularrechtliche Frage nicht Gegenftand einer ' 

den Annalen einzuverleibenden Abhandlung fein dürfe. 

Allein e3 follte hierin nicht die Erflärung liegen, daß 

auch dann, wenn ausnahmsweife eine folche verfnüpfte 

Darftelung der gemeinz und particularrechtlichen Normen 

nicht möglich, oder als durchaus unpafjend erfchiene, ver 

blos particularrechtlichen Entwicelung eine Aufnahme in 

die Annalen verfagt werden würde, 

Hauptfalle, in welchen ſolche Ausnahmen obwalten, 

zeigen ſich bei Skizzirung des ganzen Wartifularrechts 

eines deutfchen Bundesſtaates, oder , — wenn die Summe 

der partifularrechtlihen Grundfäße nicht jo bedeutend 

wäre, daß eine mehr ausgeführte Bearbeitung des Ganz 

zen, für eine Zeitſchrift, in welcher Mannichfaltigfeit 

bereichen fol, noch ald geeignet fich darftellte, — jelbft 

bei ausgevehnteren Entwickelungen deſſelben; und. bei 

Abhandlungen über Die Duellen ver verfchiedenen Deut; 

jchen Partikularrechte. 

Bon welcher Wichtigfeit Bearbeitungen beiderlei 

Art feien, bedarf Feiner weiteren Bemerkungen, Ich 

glaube um jo mehr folche ald erwünfcht zur Aufnahme 

in dieſes Journal betrachten zu Dürfen, als noch fehr 

Vieles über die partifularrechtlihen Duellen des Kirchen: 

vechts fich mittheilen laßt, und die Zahl. ver veutjchen 
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Bundesftaaten, deren Partifularrecht nod) feine Bearbei: 

tung erhielt, die größere ift. 

Aeußerſt intereffant im erfterer Hinficht ift die Ab— 

handlung unter A des vorliegenden Heftes, und id) 

wuͤnſche recht fehr, daß Aufjäße, welde das, was fich 

zur Begründung der hier von einem fehr achtbaren 

bayerifhen Canoniſten entwidelten Anfiht etwa noch 

weiter anführen läßt, fo wie die Gründe, welche dar 

gegen geltend gemacht werden koͤnnen, enthalten, baldigft 

mir zugeben, Sch glaube folche vorzugsweife von bayeri- 

fchen Gelehrten erwarten zu dürfen, indem gewiß diefen 

vor Andern es zukommt, in Diefer wichtigen vater: 

laͤndiſchen Angelegenheit ihre Stimme vernehmen zu 

lafien, und fo zur fehleunigeren Entſcheidung des ©treites 

beizutragen. | 

Gieſſen, im Juli 1832. 

9. % Lippert, 
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A. 

Das bayerische Konkordat im verhält— 
nisse zum Religions-Edikte, resp. sur IL 

Beilage der baverischen Derfassungs- 
Urkunde 

DE firchlichen Verhältniffe in Bayern find befanntlich im 
Allgemeinen durch die Beſtimmung der Verfaffungsurfunde 
ſelbſt, Tit. IV. F. 9., — und durch das als IM. Beilage 

angefügte Religions⸗Edikt, — im Vefondern aber durch dag 
gleichfall8 der VerfaffungszUrfunde angefügte Konfordat und 
das Evift über die inner Firchlichen Angelegenheiten der pro» 
teſtantiſchen Gefammtgemeinde im Königreiche — georonet. Die 
genannten Dokumente machen die Grundlage des poſitiven 
bayerifchen Kirchen» Staatsrecht8 aus. Don dem Religions⸗ 
Edifte und dem Konfordate wurde ſchon fehr haͤufig behauptet, 
daß beide in vielen Punkten widerfprechende Beltimmungen 

enthalten, und im Falle fich dieß wirklich fo verbielte, wäre 
‚natürlich die Frage von Wichtigkeit, was im Falle folcher 
fich wechfelfeitig widerfprechender Beſtimmungen Nechteng jey. 
Es daͤucht mir, eine nähere Unterfuchung darüber dürfte nicht 
unnöthig feyn, und in diefen Blättern ihren zweckmaͤßigſten 

Platz finden. Die RL, fol fich demnach Über die zwei 
Punkte erſtrecken: T 

I. Steht das — mit dent Religions⸗Edikte wirklich 
im Widerſpruch? 

— 
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I. Im Falle diefes wirklich fich fo verhält, was iſt bei 
zwei fich widerjprechenden Stellen des Konfordat ts und des 

Religions-Edikts Rechtens? | 

Zul 

Um zu erfennen, ob das Religions-Edikt gefekkiche Beſtim⸗ 
mungen enthalte ‚, welche mit dem Inhalte des Konkordats im 
Widerſpruche fehen, oder umgekehrt, ob im Konfordate Dinge 
vorkommen, die fich mit den Beſtimmungen des Neligiong- 

Edikts nicht zufammenreimen laffen, mag es am beften jepn, 
die wefentlichiten Punkte des Inhalts beider Gefekesurfunden .. 

nebeneinander zu ftellen. Sch werde mich dabei auf die Haupt 
fache befchränfen. 

1. Punkt. Religions: und Gewiffensfreibeit. 

Religions: Edift. Konkordat. 

Das Religions-Edikt ſichert 
jedem Einwohner des Reiches 
vollkommene Gewiſſensfreiheit 

zu. ($$. 1-4 in Uebereinſtim⸗ 
mung mit der  Verfaffungs- 

Nach dem Konfordate Art. 1. 

ſoll die römifch -Fatholifche Re— 
ligion im ganzen Umfange des 
Königreichs unverfehrt erhalten 
werden mit jenen Nechten und 

Prärogativen, welche fie nach Urkunde Tit. IV. 6. 9.) 
2 N" göttlichen Anordnungen und den 

Ri fanonifchen Satzungen genießen 
ſoll. 

Bleiben wir bei dieſem erſten Punkte ſtehen, ſo finden wir 
zwar im Allgemeinen nichts Widerſprechendes zwiſchen den 

Beſtimmungen des Religions-Edikts und des J. Artikels des 
Konkordats. Die Religionsfreiheit, und zwar die vollkommene 
Religionsfreiheit, iſt allen Einwohnern des Reiches zugeſichert, 

und ſonach beftimmt das Konkordat ganz konſequent, daß fie 
auch dem Katholiken zugefichert ſeyn fol, und fie wäre nicht 
vollfommen, wenn die Fatholifche Religion nur unter Modifi— 
fationen zugelaffen würde, wenn fie nicht unverfehrt (sarta 

tectaque find die Worte des Konkordats) im Königreiche zuge 
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laſſen wuͤrde. Daneben aber faͤllt natuͤrlich ſogleich der Beiſatz 
auf, daß die Fatholifche Religion mit allen jenen Rechten und 
Praͤrogativen erhalten werden folle, welche fie nach der göft- 
lichen Anordnung und den kanoniſchen Satzungen genießen foll. 
Diefe Ausdruͤcke find völlig unbefiimmt gelaffen. Sollen vie 
Eanonifchen Sagungen diejenigen ſeyn, welche im corpus juris 
canonici gefammelt find? Soll die Fatholifche Religion diejenigen 

Rechte und Praͤrogative im Königreiche befigen, welche ihr nad) 
dem pofitiven Staatsrechte des Mittelalters, das auf Fanonifchen 

Satzungen beruht, zukommen? Dann würde dieß fo viel heißen, - 
daß fie die herrfchende Kirche im Staate ſeyn fol, — und in 
diefem Sinne würde der Artifel I. des Konkordats den ange 
führten Beſtimmungen des Religions⸗Edikts und der Berfafngg r 
Urkunde widerfprechen, in Folge deren allen Einwohnern des 
Königreiches die gleiche vollfommene Neligionsfreiheit zuge— 
fichert iſt. 

2. Punkt. Verhältnig ver Kirhengewalt zur Staats 
gewalt im Allgemeinen. 

Soll im Staate vollkommene Neligtonsfreiheit bereichen, 
fo heißt das zunaͤchſt foviel: die Firchliche Autorität duͤrfe, von 

der Staatsgewalt ungehindert, die Firchlichen Intereffen ordnen. 

Diefe Befugniß wird auch den im Staate recipirten Religions— 
geſellſchaften eingeräumt und wird im Religions⸗Edikte dadurch 
ausgedrückt, daß gejagt wird, fie haben alle.ihre inneren Anger 
legenheiten felbft zu ordnen. Es gehört hieher 4 

Religions-Edikt, |. 38. 

„Jeder genehmigten Privat 

und öffentlicher Kirchengefell- 
ſchaft koͤmmt unter der oberfien 
Staat3>Aufficht nach den im 
III. Abſchnitte enthaltenen Ber 
fimmungen die Befugniß zu, 
nach der Formel und der von 

ver Staats⸗Gewalt anerkannten 

Das Konfordat, Art. XIL 

fagt darüber: Zum Behufe der 
Leitung der Diözefen find die 
Erzbifchöfe und Bifchöfe befugt, 
alles dasjenige auszuüben, was 
ihnen vermöge ihres Hirten— 
amtes Fraft der Erklärung oder 

Anordnung der kanoniſchen 

Satungen nach der gegenwärz 
u 

De 
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Berfaffung ihrer Kirche, alle tigen und vom heiligen Stuhle 
inneren Kirchen-Angelegenheiten beitätigten Kirchendigeiplin zus 

zu ordnen“. Steht. (Pro regimine dioece- 
'sium archiepiscopis et epis- 

copis id omne exercere libe- 

rum erit, quod in vim 
pastoralis eorum ministeri 

sive ex declaratione sive ex 

dispositione sacrorum eano- 

num secundum praesentem 

et a saneta sede approbatam 

ecelesiae disciplinam com- 

' petit ). 
Man bemerkt leicht in den beiden einander gegenüberjtehenden 

Texten eine fehr wichtige Differenz. Das Religions sEdift räumt 
nach dem citirten $. der Firchlichen Autorität die Befugniß ein, alle 
inneren Firchlichen Angelegenheiten zu oronen. Was zu Dielen 
inneren Firchlichen Angelegenheiten im Einzelnen zur zählen ſey, 
wird im Nachfolgenden angegeben. Nach dem citirten Art. XIL 
des Konfordats ift ein ganz weites, von den Bellimmungen 
der Staatsgewalt ganz unabhängiges Prinzip aufgeftellt, nach 
welchem beftimmt werben foll, welche Angelegenheiten ver freien Ver⸗ 
fügung der Bifchöte anheimgeftellt find: » Alles, was ihnen von den 

Kanonen nach der beftehenden und vom römischen Hofe appro— 

birten Firchlichen Diſciplin als ihrgs Amtes zugewiefen iſt.“ 
Hierdurch it mit baaren Worten der Firchlichen Autorität die 
freiefte Wirffamfeit gegeben: fie ift völlig nur an ihr eigenes 
Geſetz, das fie fich felbft gegeben hat, angewiefen. Man mag 

‚diefe Stelle des Konfordats interpretiren wie man will, fo 
liegt immerhin das darin, daß nicht allein, was allgemeine 
Koncilien zum Wirfungsfreife der Bischöfe ziehen, fondern auch 
das, was dazu gehört in Folge der bis auf den Augenblick 
des Abfchluffes des Konfordats von den Päpften anerkannten 

Praris in der Kirche, von den Bifchöfen frei gehbt werden 
dürfe. Wollte man das «secundum praesentem ecclesiae 

disciplinam » fo deuten, ald ob man darunter die bisher im 
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Lande uͤbliche Firchliche Disciplin verftehen müßte, fo wäre 
das eine falfche Deutung; denn es kaͤme immer darauf an, ob 
die bisherige Praris auch die päpftliche Betätigung hätte oder - 
nicht. — Mit Einem Worte: Der freie Vollzug der ganzen 
kirchlichen Geſetzgebung iſt durch dieſen Artikel des Konkordats 
den Biſchoͤfen zugeſichert. | 

5. Punkt. Das koͤnigliche Placet. 

Innerhalb diefer der Firchlichen Autorität eingeräumten 
Sphäre ihrer Befugniffe ſoll viefelbe frei fjeyn „ aber das 
Religions⸗Edikt a. a. D. ſetzt ſchon hinzu „unter der oberften 
Staatsaufficht nach den im III. Abfchnitte enthaltenen Beftimz 
mungen.“ Sm allegirten III. Abfchnitte wird die oberſte Staats: 
aufjicht näher beftimmt, und darüber in den $$. 57 —59. 
Folgendes gefagt: | 

» Da. die‘ hoheitliche -Oberaufficht uͤber alle innerhalb der 
Gränzen des Staates vorfallende Handlungen, Ereigniffe und 
Berhältniffe fich erſtreckt, jo ift die Staats-Gewalt berechtigt, 

von dem, was in den Verfammlungen der Kirchengefellichaften 

gelehrt und verhandelt wird, Kenntniß einzuziehen. 

„Hiernach dürfen Feine Gefege, Verordnungen oder fonftige 
Anordnungen der Kirchen-Gewalt nach den hierüber in den 
Königlichen Landen ſchon laͤngſt beftehenden General» Mandaten 
ohne Allerhöchite Einficht und Genehmigung publicirt und voll 
zogen werden. Die geiftlichen Obrigfeiten find gehalten, nachdem 

fie die Königliche Genehmigung zur Publication (Placet) erhalten 
haben, im Eingange der Ausfchreibungen ihrer Verordnungen 

von derfelben jederzeit ausdruͤcklich Erwähnung zu thun. 
„Ausſchreiben der geiftlichen Behörden, welche fich blos 

auf die ihnen untergeordnete Geiftlichkeit beziehen, und aus 
genehmigten allgemeinen Verordnungen hervorgehen, bedürfen 
feiner neuern Genehmigung. « 

Das Konfordat Art. XL lit. e. 

zählt dagegen unter die Rechte der Bifchöfe, nach Erforderniß 
des geiftlichen Hirtenamtes fich dem Klerus und dem Volfe der 
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Didcefe mitzutheilen, und ihren Unterricht und ihre Anordnungen 
in Firchlichen Gegenftänden frei Fund zu machen; übrigens bleibt. 
die Kommunikation der Bifchöfe, des Klerus und des’ Volkes 
mit dem heiligen Stuhle in geiftlichen Dingen und - kirchlichen 
Angelegenheiten vollig fr ei.u — Das Konkordat fagt demnach 
von der Erfoderniß des. Föniglichen Placet fein Wort, und ifi 
Art. X, lit. e,, jonach das reine Gegentheil vom Religions 
Edikte 55. 57—59. 

A, Punkt, Ausfcheidung der rein-bürgerlidhen, reim 
firchlichen, und Gegenftände gemifchter Natur. 

Um die ſogenannten inneren Firchlichen Angelegenheiten, 
welche der Sphäre der Firchlichen Gefellfchaftsgewalt zugehören, 
genauer zu bezeichnen, unterfcheidet das Religions-Edikt neben 
den inneren Eirchlichen Angelegenheiten die rein bürgerlichen 
Gegenftände und die Gegenftände gemifchter Natur. Was nun 
im Befondern zu den inneren Firchlichent Angelegenheiten gerechnet 
werde, wird im Religions-Edikte $. 38. angegeben, die rein 
bürgerlichen und weltlichen Gegenfiände werden F. 64. im Ber 
fondern genannt, und die Gegenftände gemifchter Natur im $. 
76. aufgezählt. Hier fcheint das Konfordat mit dem. Reli 
gions⸗Edikte zuwörderft in dem Punkte zu differiren,, daß nad) 
dem Art, XII. lit, g. des Konfordats den. Bifchöfen Die Ber 
fugniß zuerfannt wird, öffentliche Gebete und andere fromme 
Uebungen vorzufchreiben oder anzufagen, wenn dieſes das Wohl 
der Kirche, des Staates oder des Volkes erheiſcht; — dage—⸗ 

gen -ift im Religions⸗Edikte $. 76. alles, was auf den aͤußern 
Gottesdienft Bezug hat, als ein Gegenftand gemifchter Natur 

erklärt, worüber die Bifchöfe nur nach Benehmen mit ber 
Staatsregierung, vefp. nur mit deren Erlaubniß oder Placet 
Berfügungen treffen können; nebenbei aber fol der Negent bei 
feierlichen Anläffen in den verfchiedenen Kirchen feines Staa— 
tes durch die geiftlichen Behörden Hffentliche Gebete und Dank 
fefte anoronen koͤnnen, aljo auch, wie es fiheint gegen den 
Willen der Bifchöfe, ohne ihre Zuftimmung, oder wenigſtens, 
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ohne daß dies als ein Gegenftand gemifchter Natur betrachtet 
würde. 

Es mögen fi ich vielleicht noch mehrere Differenzen zwifchen 
Religions» Edift und Konkordat auffinden und nachweiſen laſ⸗ 
ſen; aber es koͤnnen die bereits angegebnen genuͤgen, um zu 
zeigen, daß die Differenzen nicht unbedeutend find, Im Allge⸗ 
meinen ergiebt fich, daß das Konfordat auf einer breitern 
Baſis der Freiheit, die der Fatholifchen Kirche eingeräumt wird, 
angelegt it, als das Religions-Edikt. Im letztern findet Die 
£atholifche Kirche vielfache Beſchraͤnkungen und iſt troß der im 
Eingange allen Einwohnern des Reichs zugeficherten vollfonmes 
nen Religionsfreiheit der Staatsgewalt unterworfen; den. die 
Staatsgewalt beftimmt die Sphäre der inneren firchlichen Ange: 
Iegenheiten, fowie fie die Gegenftände ausſcheidet, welche 
fie unter dem Namen der weltlichert, oder der Gegenftände 
gemifchter Natur entweder ganz oder theilweife ihrer Diſpo— 

ſition ſich vorbehält. Wo aber die Staatsgewalt die Gränze 
allein zieht, da tft die Kirche dem Staate unterworfen, und 
fie ift genöthigt, fich mit dem zu begnügen, was ihr als ihr 
Theil von Dben herab zugemwiefen wird, Dagegen iſt im Konz 

fordate die den Katholifen bewilligte Neligionsfreiheit in Wahr: 
heit eine vollkommne: es ift ihnen alles bewilligt, was nad) 
den kanoniſchen Satzungen, alſo nach ihrer eignen Geſetzgebung 
Rechtens iſt. 

Ju I 

Sind einmal Widerſpruͤche zwifchen dem Konkordate und 
dem Religions» Edifte da, und find diefelben nicht abzuläug- 
nen, fo fragt fi) nur, was nun als das Nechte gelten foll. 
Denn irgend eine rechtliche Beftimmung kann nicht zugleich mit 
ihrem Gegentheile als Necht gelten, weil, indem das Eine als 
Necht erklärt ift, das Gegentheil nothwendig zum Unrecht ge 

ſtempelt wird. Welche Rechtsregeln muͤſſen wir zur Hand neh 
men, um durch das Labyrinth hindurch; zu kommen? Es ii 
eine allgemein anerkannte Negel: das jüngere Geſetz hebt das 
ihm widerfprechende Ältere auf, Nehmen wir diefe Negel zur 
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Hand, und fügen wir ung zugleich auf die Thatfache, daß 
das der Verfaffungs-Urfunde vom Jahre 1818 angehängte Nez - 
ligions⸗Edikt fchon im Sahre 1809 als Staatsgeſetz gegeben 
worden war, fo wiirde das im Sahre 1809 gegebene Religions: 
Edikt durch das im Sabre 1817 abgefchloffene  Konfordat 
inſoweit daffelbe letztrem widerſpricht, eo ipso abgefchafft wor- 

den feyn, und darauf bezieht fich auch ohne Zweifel der Art. 
XVI. des Konkordats, der jo heißt: 

„Durch gegenwärtige Webereinfunft werden die bisher in 
Bayern gegebnen Gefege, Verordnungen und Verfügungen, in 
foweit fie derfelben entgegen find, als aufgehoben angefehen 
werden.“ 

Aber kaum war des Konfordat durch den bayerifchen Ber 
vollmächtigten, den Kardinal Häffelin, zu Rom abgefchloffen, 
fo glaubte man bayerifcher Seits zuviel bewilligt zu haben; 
dem Konfordate wurde deshalb die Ratifikation verfagt I, 

und es unterblieb die Bekanntmachung. deijelben als Staats— 
geſetzes. — 

Inzwiſchen wurde die Konſtitution gegeben und öffentlich 
‚befannt gemacht am 26. Mai 1818, und mit derfelben das 
Religions-Edikt vom Sahre 1809 als integrirender Theil der 
neuen Berfaffung. Zugleich wurde aber auch Cam 27. Mad 
das am 5. Juni 1817 abgefchloffene Konfordat ald Staats: 
geſetz bekannt gemacht, und der Konftitution als Beilage zur Nez 
gulirung der inneren Angelegenheiten der Fatholifchen Kirche, 
fowie ein eignes über die inneren Angelegenheiten der proteftanti- 
fehen Kirche erlaffenes Edikt, angefügt, und damit begann erſt 
die Verwirrung. 

Das Konkordat mit feinen Widerfprüchen mit dem Reli 
gions⸗Edikte, und das Religions⸗Edikt im Widerfpruche mit 

dem Konforbate wurden zır gleicher Zeit al$ gleich verbindende 

4) Die. päpftliche Alloeutio im geheimen Gonfiftorium vom 15. Nov. 

1817 fpriht Davon, daß das Konfordat auch vom Könige bereits 
beftatigt. worden jey, und ſonach ging man nur ejnfeitig wieder 
von der vollfommen abgejchloffenen Uebereinkunft zurück. 
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Geſetze des Reichs erklaͤrt. Im diefer Lage der Dinge- findet 
natürlich die obengenannte Nechtsregel Feine Anwendung mehr, 
und iſt nicht mehr fähig, ung aus dem Labyrinthe hinauszuführ 
ren. Gegen die gleichzeitige Bekanntmachung des Neligiong- 
Ediktes mit dem Konfordate und der Erflärung beider als 
Staatögefeße, wurden jedod; von Nom aus Neflamationen ges 
macht, und deshalb von der bayerischen Negterung Erklärungen | 
gegeben, Die deshalb von der bayertfchen Negierung abgegebe- 
nen Erklärungen wurden vom Pabfte in einer im geheimen 
Konſiſtorio vom 2. Det. 1818 gehaltenen Allocutio referirt, 
und ‚gejagt: 

” — Idem praeterea Serenissimus Rex certior fae- 
‘tus de dolore, quem ea, quae supra memoravimuis , No- 
bis ingesserunt, ac vehementer eupien s anımum Nostrum 

ab hujusmodi anxietate liberare, per dileetum filum No- 
strum Casimirum S. R. E. Cardinalem de Haefelin, 

Suum apud Nos et sanefam hane sedem ministrum pleni- 

potentiarium, offieiali seripto, cujus exemplum oeulis 
Vestris subjiei mandamus, eonceptis verbis Nobis de- 
elaravit: «Animi Sui propositum faisse, ac futurum 
semper, ut Conventio die V. Junii elapsı anni 14817 
cum saneta hae sede inita, sanete fideliter omnique ex 
parte exequutioni mandetur, eandem conventionem tan- 
quam legem regni promulgatam, semper uti talem 
hbabendam et reverendam fore; Edictum Constitutioni 
adjunetum, quod ad conservandum ordinem et tranquil- 
litatem, atque ad concordiam inter omnes regni sub- 

ditos tuendam polissimum latum fuit, regulam con- 
stituere pro iis tantum, qui catholicam reli- 
gionemnon sequuntur, contra vero iis qui reli- 
gionem eatholicam profitentur conventionem 

pro norma esse habendam, juramentum denique 
eonstitutioni praestandum nullo modo aut dogmata aut le- 

ges ecclesiae impetere posse, quoniam in edenda consti- 

tutione mens,‘ 'voluntasque regis omnino fuit, juramentum 

illud ordinem tantum civilem respicere, nullo autem modo 
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eos, qui illud praestarent, ad aliquid obligare, quod 
Dei et ecclesiae legibus adversari possit.« 

Das im Konterte der päbftlichen Rede erwähnte offizielle 
Schreiben lautet jo: 

Diehiarazione dı S. M. il Re di Baviera. 

Tl Re di Baviera © venuto im cognizione con indici- 

bile rammarico, che alcuni articoli della Costituzione pro- 
mulgata pe suoi Popoli, e particolarmente I’ Editto , che 
a quella trovasi unito, riguardante la religione, siano 
sembrati a Sua Santita in qualche modo eontrarjalle 
leggi della chiesa. Oltremodo sensibile alla dispiacente 
sorpresa che ha in lui cagionato una tale interpretazione, 
e desideroso di togliere qualunque dubbiezza e difficoltä 

su questo particolare, ha incaricato il Sattoseritto di spi- 
egare i suoi sentimenti a Sua Santità, e di protestargli 
in suo nome, che sua intenzione & sempre stata e sarı, 
che il Concordato coneluso ıl dı V Giugno 4817 colla 

S. Sede debba essere fedelmente e religiosamente ese- 
guito in tutte le sue parti: che questo Concordato pro- 

mulgato come legge de Regno sara sempre considerato e 
rispettato sotto questo aspetto: che I’ Editto unito alla 

Costituzione, il di cui principale oggetto sı & di conser- 
vare V’ordine, la tranquillitä, e la hnona armonia fra tutti 
i Sudditi del Regno, deve servire e servirä di 
norma a quelli soltanto che non professano la 
Religione Catholica, nel mentre che il Concordato 
serve e seryira dı norma a tutti i Catholici: che il giura- 
mento da praestarsı alla Costituzione non puö in conto 

veruno attacare ne ı dogmi, ne le leggi della chiesa; 
essendo stata assoluta volonta, e precisa intenzione del 

Re nel far publicare la Costituzione, che il giuramento 
da praestarsi non fosse relativo che a cio che concerne 
l' ordine civile, e che giammai obligasse coloro che lo 

praestassero, ad alcun atto, che potesse essere contrario 
alle leggi dı Dio, e della chiesa. 



15 

Questa © la Dichiarazione, questı sono i sentimenti, 
x 

che il Sottoscritto & incaricato di presentare in nome de 
Re Suo Augusto Padrone, al quale null altro sta piü 
a euore, che di far conoscere a Sua Santitä la rettitudine 
e la purezza delle sue intenzione. °) 

Roma, li 27. Settembre 1818. 
L.+S. 

©. L. Cardinale Haeffelin Ministro Plenipotenziario 

di S. M. ıl Re di Baviera presso la S. Sede. 

She noch diefe Erklärung Sr. Maj. des Könige von 
Bayern, die erdurc feinen Gefandtendem Pabſte überreichen ließ, 
befannt geworden war, wurde im Jahre 1819 der erfte bayes 
rifche Landtag gehalten, und es erfolgte die Eived- Weigerung 

2). Erklärung Sr, Majeftat des Königs von Bayern. 

Der König von Bayern hat mit unausfprechlicher Betrübnig in 

Erfahrung gebracht, daß Seiner Heiligkeit einige Artifel der für 
feine DBölfer befannt gemachten VBerfaflung, und insbefondere das 

daran gehangte Religions-Edikt den Gefeken der Kirche einiger 

Maaßen widerfprechend zu feyn geſchienen haben. 1leber die Maaßen 
unangenehm überrafcht durch eine folhe Deutung feiner Gefege, 
- und Tehnlich verfangend, jeden dießfälligen Zweifel und Anftoß zu 

heben, hat er den Lnterzeichneten beauftragt, Seine Gefinnungen 

Sr. Heiligkeit zu erfläven, und in Seinem Namen zu verfichern, 
daß Seine Abficht allzeit gemefen fey und feyn werde, daß das am 

5. Sunt 1817 mit dem heiligen Stuhle abgefchloffene Konfordat getreu 
und heilig in allen feinen Theilen vollzogen werden ſoll; daß dieſes 

ald Reichsgeſetz verfündefe Konkordat allzeit ald ſolches werde 

betrachtet und geachtet werden; daß Das der Verfaſſung an: 
gehangte Edikt, deifen Hauptzweck ift, die Ordnung, die Ruhe, und 

die gute Harmonie unter allen Interthanen des Reiches zu handhaben, 

nur für Diejenigen, ‚die ſich zur Fatholifchen Religion nicht befennen, 
ald Richtſchnur dienen foll und werde, wahrend das Konfordat 

für alle Katholiken als Richtſchnur dient und dienen ſoll; daß der 
auf die Berfafiung zu feiftende Eid auf Feine Weife ſowohl den Dog: 
men, ald den Gefeken der Kirche zu nahe treten kann, meil bei 
der Verkündigung der Verfaſſung der entichiedene Wille und die 
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der Fatholifchen Geiftlichen für die Konftitution, bis endlich, die 
bedingte Formel zugelaffen wurde: 

»Ego infra scriptus juramentum Constitutioni praesto 
sub hae conditione, ut non respiciat, nisi ordinem civi- 

lem, nee ullo modo me ad aliquod obliget, quod aut 
dogmatibus, aut Dei et ecclesiae catholicae romanae e legi- 
bus et jurıbus adversari possit.« 

Endlich, erft am 15. September 1821, erfolgte das berühmte 
Edikt von. Tegernfee. 

Königliche allerhoͤchſte Verfügung, das Konfordat und den 
Konftitutiong Eid in Bayern betreffend. 

Marimilian Joſeph, von Gottes Önaden König 
von Bayern. Nachdem die wichtigften Anftände, welche bisher 
den Vollzug des mit dem päpftlichen Stuhle unterm 5. Sun. 1817 

abgefchloffenen und von Uns unterm 24. Dftober des nämlichen 
Jahres ratifizirten Konfordats verzögert haben, nunmehr befei- 
tigt find; jo it es Unſer Wille, daß daſſelbe in allen feinen 
Theilen in volle Ausübung gebracht, und daß hiernach der 
Publikatign und Vollziehung der zur Ausführung der Cirkum—⸗ 
ffription. der neuen Diözefen in Unferm Königreiche unterm 1. 
April 1818 ergangenen Bulle, welche anfangt mit den Worten: 
«Dei ac Domini Nostri Jesu Christi» , nebft den darauf 

ſich beziehenden Erefutions-Defreten des für diefes Gefchäft von 
Seiner päpftlichen Heiligkeit an Unfer Hoflager in der Perfon 
des Herrn Franz Serra, aus dem berzoglichen Gefchlechte 

beftimmte Abficht des Königs geweſen ift, daß Der zu leiftende Eid 
fi auf nichts anders , ald auf die bürgerlihe Ordnung beziehe, und 

daß er diejenigen, die ihn leifteten, niemals zu einer Handlung ver: 
bindlic mache, welche den Gejegen Gottes und der Kirche entgegen 
ſeyn könnte. 

Dies iſt die Erklärung, dies fi nd die GSefinnungen, welche der 

lnterzeichnete beauftragt ift, im Namen feines Königs und Herrn 
zu eröffnen, dem nichts mehr am Herzen liegt, ald Sr. Heiligkeit die 

Geradheit und Reinheit feiner Abſichten zu erfennen zu geben. 
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Saffano, Erzbifchofes von Nizaͤa, abgeordneten apoftolifchen 
Nuntius, kein weiteres Hinderniß geſetzt werben fol. - Zugleich 
fügen Wir zur Vermeidung und Befeitigung aller Mißveritänd- 
niffe über diefen Gegenftand und die Befchaffenheit des von 
Unfern Fatholifchen Unterthanen auf die Konftitution abzulegen: 
den Eides, die Erklärung bei, daß, indem Wir Unfern getreuen 
Unterthanen die Konftitution gegeben haben, Unfere Abficht nicht 

gewefen fei, dem Gewifjen verfelben im Geringften einen Zwang 
anzuthun; daß daher wach den Beftimmungen der Konftitution 
jelöft, der von Unfern Fatholifchen Unterthanen auf diefelbe ab- 

zulegende Eh lediglich auf die bürgerlichen Verhältniffe fich ber 
ziehe, und daß fie dadurch zu Nichts werden verbindlich gemacht 
werden, was den göftlichen Gefegen oder den Fatholifchen Kir— 
chenſatzungen entgegen wäre. 

Auch erklären Wir neuerdings, daß das Konfordat, wel 
ches als Staatsgeſetz gilt, als folches angefehen und vollzogen 
werden fol, und daß allen Behörden obliege, ſich genau nad) 
feinen Beftimmungen zu achten. 

Tegernjee, am 15. September 1821. 

Marimilian Joſeph. 

Freiherr von Zentner. 

Auf allerhöchiten Befehl der General: Sekretär: 
Statt deffen: 

Staudacder, 

geheimer Nath. 

Durch diefes allerhöchlte Neffript von Tegernſee ift die 
Regel gegeben, nach welcher fofort die Widerfprüche zwifchen 
dem Konfordate und dem NeligionssEdikte ausgeglichen werden 

müffen. Diefes allerhöchlte Reſkript verfügt, „daß das Kon: 
fordat in allen feinen Theilen in volle Ausübung gebracht 
werde, und ſonach ift eo ipso Alles gefeglich zuruͤckgenom— 
men, was der vollen Ausführung des Konkordats im Wege 
ſteht. Die Konftitution ſammt den ihr angehängten Edikten 
kann den Katholiken zu Nichts verbinden, was den göttlichen 

Gefeten oder den Fatholifchen Kirchenfakungen entgegen wäre. 
Lippert's Annalen, 23 Heft- ” 



zo 

18 

Nach diefer Negel koͤnnten wir das in Bayern geltende 
Kirchen⸗Staats⸗Recht, foweit es auf die Katholifen Bezug hat, 
in folgenden allgemeinen Punkten zuſammenfaſſen: 

1) Dem SKatholifen iſt die freie Uebung feiner Religion 
zugefichert, in dem Maafe und Umfange, ald der Buchitabe 

des Konfordats es ausſpricht. Denn das Konfordat fol in 
alfen feinen Theilen zur vollen Ausübung gebracht werden, 

I Was nicht durch den Buchftaben des Konfordats aus: 

druͤcklich beftimmt ift, das richtet fich nach der allgemeinen, vom 
römifchen Stuhle approbirten kirchlichen Difziplin. — Demnad) 
muß dem Katholifen unbenommen fein, frei und ungehindert 
innerhalb diefer allgemeinen und vom römifchen Stuhle appro— 
birten Diſziplin feiner Kirche fich zu bewegen, und was er im— 
merhin als durch diefe allgemeine Firchliche Diſziplin beftinmt, 
nachweisen kann; dazır iſt er eo ipso berechtigt (Konkord. 
Art. J und XU und XV). 

3) Sollte eine Abänderung und Modififation der. befter 
henden, allgemeinen und vom römifchen Stuhle approbirten 
firchlichen Difziplin gewänfcht 'werden, um ‚irgendwie entftanz 
dene Kollifionen mit der übrigen Staatsgefergebung zu heben, 
fo fann dieß nur auf dem diplomatischen Wege, wie dieſer 
Ausdruck neulich in der Ständeverfammlung gebraucht. wurde, 

d. i. durch Benehmen mit dem päpfilichen Stuhle, refp. durd) 
freie gegenfeitige Uebereinfunft zwifchen der füniglichen Negies 
rung und dem roͤmiſchen Stuhle CKonfordat) gejchehen, nad 
Art. XVII des Konkordats, wo es ausdrücdlich heit: Sollte 

ſich in Zukunft ein Anftand ergeben, fo behalten Sic, Seine 

Heiligkeit und Seine königliche Majeftät vor, Sic, darüber zu 
benehmen, und die Suche auf freundliche Weife beizulegen. 

Das find alſo die Prinzipien, welche zur Anwendung kom⸗ 
men müffen, wenn ein zwifchen dem Konfordate und dem Ne 
ligions⸗Edikte beſtehender Widerjpruch, oder irgend eine Kolliſion 

zwifchen Firchlicher und Staatsgefesgebung in Baiern gehoben 
werden fol. Es gibt Feine andre Nechts-Negel, irgendwie ent- 
ftandene Differenzen zu heben, als die genannte, wenn man 
anders innerhalb der pofitiven Gefeßgebung und an der einmal 



19 

faktifch beftehenden Verfaffung des Reichs fich halten fol. Soll 
diefes letztre freilich nicht gefchehen, und wollte man es fo mas 
chen, wie einige Mitglieder der. jüngften Ständeverfammlung 
in ihrem heiligen Eifer gemeint haben, daß man nämlich dem 
Buchjtaben des Konfordats zum Troge, ohne Berücfichtigung 

des römifchen Stuhles einfeitig über Firchliche Dinge enticheiden 
jollte, fo wärde es fich nicht mehr darum handeln, was Rech— 

tens fei nach der einmal beftehenden Verfaſſung, fondern danır 

wire vielmehr die Frage: was foll von unfrer Verfaffung 
ferner noch beftehen? Das wäre aber eine Frage, über welche 
die Kammer felbjt nicht entfcheiden fünnte, da fie feine konſti⸗ 

tuirende ift. 

Schließlich kann ich nicht unbemerkt laſſen, daß gegen bie) 

fes allerhoͤchſte Neffript von Tegernfee vielfache Einwendungen 

und Neflamationen gemacht wurden, und das gefihah nament- 

lich auch wieder, wenigfiens in gefegenheitlichen Bemerkungen, 
in der. jüngiten Ständeverfammlung. Mean leugnete die ver: 

bindende Kraft diefes Edifs von Tegernfee. Man ſagte: als 

der felige König Marimilian diefes Neftript erlaffen, war die 
Berfaffung bereits gegeben und in voller Wirkſamkeit: es kam 
ihm alfo nicht mehr zu, einfeitig und ohne Zuftimmung der 
Stände des Reichs, Zuſaͤtze zur Verfaſſung oder Interpreta- 

tionen ihres Inhaits zu geben. — So wahr diefe Bemerkung 
in Bezug auf eine durd Vertrag zu Stande gefommene Ber: 

fafjung wäre, fo falfch it fie in Bezug auf eine oftroyirte, wie 
die baierifihe it. Die baierifche Verfaffung war des vortreffli⸗ 
chen Königs Marimilian eignes Werk: Er gab fie der Nas 
tion als freies Gefchenf. Demnach muß fie auch nur fo, wie 
Er fie gefchenft wiffen wollte, verftanden werden. Nur Er 
felbft aber Fonnte fein eignes Werk, wie Er e8 in feinem edlen 
Gemäthe trug, aus feiner eigenen Gefinnung interpretiren. — 
Anders verhält fich die Sache bei feinen Nachfolgern, die na: . 
türlich bei jeder Interpretation der Verfaffung an die Zuftims 
mung der Stände gebunden find. 
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D. 

Das Territorial-Kirchen-Necht im 

Königreiche Hannover, 

Dargeftellt 

von Herrn Dr. Spangenberg, 
Koͤmoli h Hannoverſchen Ober-Appellationsrathe und Aſſeſſor bei dem Königl. 

Geheimen-Rathscollegium, in Celle. 

Ueber das Hannoverſche Kirchenrecht beſitzen wir zwar ein 
Werk von fuͤnf Baͤnden, welches der Conſiſtorialſecretaͤr, Rath 
Johann Karl Fuͤrchtegott Schlegel unter dem Titel 
„Churhannoͤveriſches Kirchenrecht +, zu Hannover 1801 — 1806 
herausgegeben hat; indeffen würde man fehr irren, wenn man 
aus demfelben eine vollſtaͤndige Kenntnig des geſammten im 
Königreiche Hannover geltenden Kirchenrechts entnehmen zu 
koͤnnen glaubte: da es fich nur mit dem Kirchenrechte einzelner 

Provinzen des Königreichs, nämlich derjenigen, die dem Spren- 
gel des Föniglichen Gonfiftorit zu Hannover untergeben find, 
alfo nur der Fuͤrſtenthuͤmer Galenberg, Göttingen, Grubenha— 
gen und Lüneburg, und der ihnen einverleibten Grafichaften 

Dannenberg und Diepholz, fo wie der Grafichaft Hoya Cder 
ehmaligen Kur-Lande) befchäftigt, fämmtliche uͤbrige Provinz 
zen aber, die zu den Sprengeln der föniglichen Gonfiftorien zu 
Stade, Dtterndorf und Nageburg gehören, mit Stillfchweigen 

übergeht. Dazu fümmt, daß über das Kirchenrecht fowohl der 
lettgedachten, als\der feitdem neuerworbenen Provinzen, Osna⸗ 
bruͤck, Oſtfriesland, Hildesheim und Lingen, fo wie der Stan: 
desherrfchaften, Herzogthum Aremberg- Meppen und Grafichaft 
Bentheim, fchon der Natur der Sache nach, in jenem Werfe 
nicht3 gejagt werden fonnte: fo daß alſo eine neue umfafjende 
Darftellung des Hannoverſchen ZTerritorials Kirchenrechts, ald 
dringendes Beduͤrfniß angefehen werden mag. 



21 

Bis diefem abgeholfen worden, möge es erlaubt fein, wer 
nigfteng eine Sfizze einer folchen zu liefern: bei welcher won 
dem Gefichtspuncte ausgegangen werden joll, mit Ausfchließung 
des als befannt voranszufeßenden Gemeinrechtlichen, nım das 
wirklich Territorialrechtliche, fo wie überhaupt dasjenige 
auszuheben, was von allgemeinerm Intereſſe fein kann. 

Erfter Abfchnitt. 

Hiſtoriſche Einleitung, 

Erftes Eapitel. 

Vormalige Didcefanverfaffung. 

Bor der Reformation ſtanden die zu dem jekigen Königs 
reiche Hannover, eben fo wie die, zu dem jetigen Herzogthume 
Braunfchweig gehörigen Landestheile unter drei Erzbisthümern, 
und eilf bifchöflichen Diöcefen, welche letztere in Archidiaconate, 
Officialate und Praͤpoſituren getheilt waren; indeſſen gab es 
feine Provinz, in welcher nicht mehrere Dioͤceſen in. einander 
eingriffen. 

Die genauere Angabe der "Didcefangrenzen, erfordert hin 

und wieder noch eine Fritifche Erforſchung derſelben; doch kann 
ung dieſe für den gegenwärtigen. Zweck nicht befonders inter- 
effiven, und fo wird e8 vieferhalb nur einiger allgemeinen Anz 
deutungen bevürfen H. | 

1) Bergl. im allgemeinen 3. 8. F. Schlegel's Kirchen- und Refor: 
mationggefhichte von Morddeutfchland und den Hannoverſchen 

Staaten (1838). Bd. I. ©. 381. fgg. Beil. TEL. vormalige Didcejan- 
verfaſſung der jeßigen Königl. Hannoverſchen Staaten, in Abſicht 
der Archiepiscopate, Episcopate und Archidiaconate,) 

Ueber Bremen: Delius, Weber die Gränzen und Einthei- 

hung des Erzbisthums «Bremen. 1808. 8. — vu. Kobbe, Gefhichte 
der Herzogthümer Bremen und Verden. Bd. II. ©. 65 — 74, 
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Die Provinzen, aus denen der Hannoverfihe Staat gegen 

wärtig befteht, find folgende: Die Fürftenthümer Göttingen 
und Grubenhagen, nebit ver Grafſchaft Hobnftein, dem 
Harz, den an Hannover von Preußen abgetretenen Eicher 
feldjchen Landestheilen und einigen Heſſiſchen Landestherz- 
len; dag Fürftentbum Calenberg mit der Grafichaft Spie 
gelberg (Coppenbruͤgge); das Fürftenthum Lüneburg mit 
der ihm incorporirten Grafichaft Dannenberg; die Graf 

fchaften Hoya und Diepholz; das Herzogtbum Verden; 

das Herzogthum Bremen; die dem Königreiche verbliebenen 
Theile des Herzogtbums Kanenburg und das Kand Hadeln; 
das Fürftenthpum Osnabruͤck; das Fürftentbum Hildesheim, 
nebft der Stadt Goslar; das Fürfienthbum Oftfrieslanod, 
nebit dem Harlingerlandez endlich die Niedergrafichaft Linz 

gen, und, als jtandesherriiche Gebiete, Das Herzogthum Arem— 
berg-Meppen und die Grafichaft Bentheim. 

In Bezug auf die vormaligen Dioͤceſanverhaͤltniſſe, fanden: 
1) Die Fuͤſtenthuͤmer Göttingen und Grubenhagen, nebit 

der Graffchaft Hobnftein, dem Harz, ten’ Eichsfeldfchen und 
Heſſiſchen Parzellen, unter der bifchöflichen Didcefe Mainz, 

und zwar befand fich zu Nörten °) ein Dunn ur 

den mit einem Dfftcialat. 

Ueber Verden: A.C. Wedekind, Noten zu einigen Ge- 

schichtschreibern des deutschen . Mittelalters, B. 1. uro. VIEL. 

(Didcefaugranze von Werden.) 
Ueber Hildesheim: Leibnitii Sceriptores Rerum Bruns. 
vicens. T. UI. p. 155. Blum, Geſchichte von H.ldesheim. 

HL 665 — 9. ’ 

leder Osnabrück: Die Acta synodalia. 
Veber Minden: diefelben ©. 245. 

Leber Rakeburg: v. Kobbe, Geſchichte des Herzogthums 
Lauenburg. Bd. J. ©. 391 ag. 

2) Ueber das Archidiaconat: zu Norten: Joh. Wolf, Commentatio 

de  archidiaconatu Nortlunensi. Goett. 1810. 4. Bergl. auch 

deffen Abhandlung: &Wann und durch wen find die Fürftenth. 

Göttingen. und Grubenhagen zu dem Mainzifchen Kirchenfprengel 
gefommen?» in dem Hannoverfhen Magazin. 1818: Gt. 

18. — 2%. 
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2 Das Fürftenthpum Galenberg unter der Didcefe Hils 
desheim und Minden, Mindenfche Archidiaconate waren 

zu Weſen (Officialat Calenberg und Grohnde), zu Pattenfen 
(Officialat Galenderg), und zu Wunftorf.  Hildesheimifche: 
Archidiaconate zu Schmedenftedt, Sarltedt und Elze. 

3) Das Fürftenthum Lüneburg, mit Dannenberg unter den 
Didcefen Verden, Halberftadt, Hildesheim und Min 
den. Verdenfche Archiviaconate waren: Hiltfeld, Salzhauſen, 
Modesſtorpe Cnachmals Lüneburg) Holdenſtedt, nebft Präpo- 
fituren zu Dannenberg, Lüchow, Schnega, Uelzen und Bardos 
wie. Ein Halberjtädtifches Archidiaconat, befand fich zu Meinem 
CFallersleben); Hildesheimifche zu Sievershaufen, Bienhaufen, 

Vallenſen; endlich Mindenfche zu Ahlden und Lege. 

4) Die Grafſchaften Hoya und Diepholz unter den Didces 
fen Bremen, Osnabruͤck md Minden Kine Bremen 
fhe Präpofitur war zu Buͤcken, eine Ognabrücdfche zu Marien 
drebber, Mindenfche Archidiaconate zu Sulingen, Mandelsloh 
und Lohe. 

5) Das Herzogthum Verden ftand unter der eigenen Did» 
cefe; als Archivtaconate werden noch genannt, Kewenfen, Satz 
trum und, Schafloh. 

6) Das Herzogthum Bremen gleichfalls unter der eigenen 
Didcefe. 

7) Das Herzogthum Lauenburg ftand unter der Diöcefe 

Ratzeburg; mit Ausnahme der Theile dieffeits der Elbe, und 
des Landes Hadeln, welche zur Divcefe Bremen gehörten, 

Ein Bremifches Archiviaconat —— Hadeln mit dem Lande 
Wurſten aus. 

8) Das Fuͤrſtenthum Osnabruͤck ſtand unter der eigenen 
Dioͤceſe; ſo wie auch: 

9 Das Fuͤrſtenthum Hildesheim. Ein Archidiaconat bil 
dete die Stadt Goslar: andere, wie z. B. Sarſtedt, Elze, zu 

denen noch Denſtedt koͤmmt, ſind bereits oben erwaͤhnt. 
10) Das Fuͤrſtenthum Oſtfriesland war den Didcefen Muͤn⸗ 

fer. und Bremen untergeben. Münfterfche Archidinconate bes 
fanden fich zu Weener, Hatzum, Leer, Emden, Hinten, Uttum 
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und Grothauſen; der noͤrdliche Theil laͤngs der Kuͤſte und das 
Harlinger Land gehoͤrte zu Bremen. 

11) Lingen, das Herzogthum Aremberg-Meppen und die 
Graffchaft Bentheim, gehörten zur Dioͤceſe Münfter. 

12) Die Herzoglich  Braunfchweigischen Lande waren den 
Didcefen Magdeburg, Halberftadt, Hildesheim, Min 
den, Paderborn und Mainz untergeben. 

Die genannten eilf Bisthümer, als Mainz, Paderborn, 
Hildesheim, Minden, Verden, Bremen, Osnabräd, Halberftadt, 
Magdeburg, Münfter und Rageburg, waren ſo vertheilt, daß 
unter Mainz, welches 745 zum Erzbisthum erhoben ward, 
Paderborn, Hildesheim und Halberftadt, nebit Magdeburg; um: 
ter Coͤlln, welches zwifchen 794 und 799 zum Erzbisthum 
erhoben if, Münfter, Minden und Osnabrück; unter Bremen 
endlich, welches, feitvem das Bisthum Hamburg 849 mit dem— 
felben vereinigt wurde, 858 zum Erzbisthum erhoben ward, 
Verden und Ratzeburg finden. 

Diefer hierarchifche Bau wurde durch die Neformation zer: 
trümmert, indem nicht allein die Bisthuͤmer Bremen, Verden, 
Ratzeburg, Minden, Halberjtadt und Magdeburg, in Folge ders 
felben, fäcnlarifirt, fondern auch die Sprengel der übrigen, 
welche ſich erhielten, in den reformirten Landestheilen entweder 
ganzlich erlofchen oder doch mannichfaltig befchränft wurden 9). 

Zweites Gapitel. 

Einfluß der Reformation). 

Wie ın mehreren Theilen Deutfchlands, fo wurde auch in 
den Landern zwifchen der Ems und Elbe die Reformation zus 

3) Daß der Stuhl zu Mainz vermoge des Reichsdeputations— 
hauptichluffes vom 25. Februar 1803, $. 25, auf die Domkirche 
zu Regensburg übertragen wurde, jo daß die Metropolitangerichts: 

barkeit über die Mainzichen, Trierfhen und Cölnſchen Discefan: 

theile des rechten Aheinufers, nun von Regensburg aus, ausgeübt 

wurde, ift befannt. 

4) Weber die Reformation ſ. Schlegel’s Kirben: und NReformations: 
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nacht durch das ſelbſtſtaͤndige Auftreten der Städte einge 
führt. Wandernde Handwerksgefellen fangen die Kirchenlieder 
Luther’s; diefe Pieder waren es, welche der neuen Lehre Anz 
hänger unter den Bürgern erwarben; während das Leſen der 
Lutheriſchen Schriften, deſſen Bibelüberfegung und deſſen Vor- 
lefungen zu Wittenberg, feiner Xehre viele Gebildete, Gelehrte 

und einzelne fürftliche Perfonen zumandten. 

1) In den Fürftenthimern Göttingen und Grubenhagen, 
damals von zwei verfchiedenen Linien der guelphiichen Fürften 
regiert, begann, und zwar in dem letztern (Grubenhagen), die 
Reformation fehon 1522 durch die Hauptitadt deſſelben, Eim— 
bee 5 der bald Elbingerode nachfolgte. Herzog Philipp 
der ältere, welcher fchon 1529 zu Worms für Luther einge 
nommen war, trat 1534 förmlich zu deffen Lehre über, und 
reformirte das ganze Fürftenthum, vorzüglich durch Hülfe des 
Prediger Andreas Brinfmann aus Elbingerode. Luther’s 

Bertrauter, D. Nicolaus Amsdorf faßte eine Kirchen 
ordnung für die Stadt Eimbed ab; und im Jahre 1538 
erfolgte eine allgemeine Kirhenordnung für das ge 
fammte Fürftenthbum, deren Spur aber verloren gegangen zu 
fein fcheint. In der Stadt Ofterode fam 1546 die Neforma- 
tion unter manchen Bedruͤckungen von Seiten der Katholiken, 
zu Stande; auch wurde ein Gonfiftorium dort errichtet. Grus 
benhagen Fam, nach dem Ausfterben der Negentenfamilie, 1596 

an Braunfchweig- Wolfenbüttel, und 1617 an Lüneburg. 

In dem erftern (Göttingen) nahm die Reformation gleich 
falls in der gleichnamigen Hauptftadt ihren Anfang, veranlaßt da⸗ 
durch, daß bei einer Procefion ein Gefang Luthers angeftimmt 
worden war 9; der Stadtratb mußte 1529 dem Andringen 

geſchichte von Norddeutfchland und den Hannoverfchen Staaten. 

Bd. IT, und die Specialgefchichten der hier vorfommenden Länder. 
5) Urfprung und Fortgang der Reformation in Eimbeck, von L. ©. 

Erome. Göttingen, 1783. 4. 
6) Vergl. Zeit: und Gefchichtsbeichreibung der Stadt Göttingen, Bd. II. 
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der Bürgerfchaft nachgeben; eine Kirchenordnung für die 
Stadt Göttingen, von M. Winfel aus Braunfchweig ab» 
gefaßt, erfchien, 1530 zu Wittenberg, mit Luther's Vorrede 
gedruckt. Die Bürger von Nordheim folgten; dort ward die 
Keformation unter beftändigem Kampfe mit dem St. Blaſiiſtift 
1537 — 1539 eingeführt, eine Kirchenordnung für die 
Stadt Nordheim, durch Corvinus 1539 abgefaßt. 

Y Im Fürftenthume Calenberg gingen die erſten Refor—⸗ 

mationsverfuche gleichfall8 von des Landes Hauptftadt, Hanz 
nover 7) aus; nach langem Kampfe mit dem Fatholifchen 

Stadtrath Fam diejelbe 1534 zu Stande; eine Kirchenord— 
nung für die Stadt Hannover, wurde von Urban Re 
gius abgefapt und 1536 zu Magdeburg gedruckt. 

Göttingen und Calenberg waren einer und deyfelben Herr: 
fcherfamilie angefallen; Herzogs Erich J. Gemahlin, Eliſa— 
beth, befannte ſich, ohne deſſen Hinderung, zur Lutherifchen 

Lehre. Nach deffen 1540 erfolgten Tode, ward fie VBormüns 
derin ihres minderjährigen Sohns, Erich Il. den fie luthe— 
rifch erziehen ließ. Nun fing fie an das ganze Land zu reforz 
miren. Ihre Rathgeber und Gehälfen waren der Magifter Cor—⸗ 
vinus, der Leibarzt Mithof und ver Kanzler von Walthaus 

fen. Auf dem Landtage zu Pattenfen brachte fie die Neformas 
tion 1541 in Antrag; und zwar mit Erfolg; im Jahre 1542 
erichien die erfte, unter ihrem Namen publicirte, fürfjtliche 

Kirhenordnung für das Land, zu Erfurt gedrucdt. Ihr 
Sohn Erich II. wurde der neuen Lehre ungetreu; häuslicher 
Verdruß hatte ihn geneigt gemacht, die Laufbahn feines Vaters 

zu verfolgen, und als treuer Anhänger des Kaiſers Ehre zu 
gewinnen. Seit 1546 fuchte er die Neformation rückgängig 
zu machen, allein nach der Demüthigung Karls V. durch Mos 
rig von Sachſen, ſah er fich 1553 genöthigt, den Ständen 
nachzugeben, und die abgejegten proteftantijchen Geiftlichen wies 

7) Meier, Nahriht von der Reformation. der Alten Stadt Hannover; 
berausgegeben von Strubberg. Hannover 1731. 5 
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der einzufegen. Im Sahre 1555, unterm Mittwoch nach 
Martini, ftellte er den Landſtaͤnden einen förmlichen Revers 
dahin aus, „daß wir fie bei der Religion evanzgelifcher Lehre — 
laut der 1542 aufgerichteten Reformation und Kirchenordnung 
bleiben laſſen wollen.» Er ftarb 1584 zu Pavia, und fein 
Land fiel eine Zeitlang an die Braunfchweig - Wolfenbütteliche 

Linie zurück. Kein Klofter feines Landes war mit Gewalt zur Re 
formation gezwungen; wohl aber hatte er ſchwere Gontributionen 

von ihnen erhoben; es erhielt fich daher in ihnen ein abiterben- 

der Katholicismus bis zu den Verwuͤſtungen des dreißigjährigen 
Krieges. Calenberg fam 1584 an Braunfchweig- Wolfenbüttel, 
bis. e8 1636 wieder davon getrennt wurde. Herzog Georg, 
welcher Galenberg erhielt, errichtete 1636 ein Gonfiftorium zu 
Hannover, welches 1637 nach Hildesheim und 1642 nad 
Hannover zurüdverlegt wurde. 

3) Im Fürftenthume Lüneburg war Herzog Ernft von 
Braunſchweig⸗Luͤneburg, and) der Befenner genannt, es felbft, der 

die Reformation feines Landes leitete. Er hatte zu Wittenberg 

Luthern gehört, und begann mit der Reformation fchon 1594 
in feiner Hauptſtadt Celle. Im Jahre 1527 bewog er, um 
terftiitst durch die Thätigkeit und Beredſamkeit feines Kanzlers 
Slammer, auf dem Landtage zu Scharnebeef die Stände zur 
Reformation. Sm Jahre 1599 brachte er Die meiften Klöfter 
durch Güte und Ueberredung: zum Nachgebenz feit 1530 wirfte 
Urban Regius, und wurde erfter proteftantifcher General 
fuperintendent des Fürftenthumg Lüneburg. Seitdem zeichnete 
fid) befonders die Stadt Luͤneburg °) durch Eifer für den 

Proteftantisnus aus; 1534 gab auch das Klofter Michaelis 
nach; wenige widerjtrebende Stifter mußten der Gewalt wei 
chen. Im Sahre 1543 publicirte der Herzog eine allgemeine 
Kirhenordnung für fein Fürftenthum und die incor- 
porirte Grafichaft Dannenberg; an welcher Melandıthon 

— — — 

» 

8) L. Wallis, Abrig der Reformationsgeihichte Füneburgs. Lüneburg. 
1851. 8. 
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Antheil gehabt haben ſoll; fie wurde 1564 und 1595 von. 
neuem, und in veränderter Maaße publicirt, auch ein Conſi— 
forium in Gelle angeordnet, welches 1705 mit dem Hannover: 
fchen combinirt wurde. — Herzog Chriſtian ließ 1619 eine 
neue Kirchenordnung entwerfen, welche ver jetzt geltenden des 
Herzogs Friedrich von 1643 zum Grunde liegt. — Herzog 
Wilhelm der Jüngere, ließ außerdem die Goncordienformel, 
nebft den Iombolifchen Büchern u. f. w. zufammentragen, wel: 
ches als Corpus doctrinae Wilhelminum 1576 
publicirt wurde. Um diefelbe Zeit hatte auch die Stadt Kine 
burg zur Erhaltung der Einheit in der Xehre durch den Super; 
intendenten Öödemann eine EDEN: Kirhenordnung 
abfaffen laſſen. 

4 Sn der Graffchaft Hoya 9), wurde Graf Sobf I. 
durch feine Gemahlin und den Herzog Ernft von Braunfchweig- 
Luͤneburg 1524 zur Annahme der Reformation bewogen; 1526 
wurde fie eingeführt, die Klöfter mit. den gräflichen Domainen 
vereinigt, ein eigenes Confiftorium angeordnet, Im Jahre 1581 
wurde eine allgemeine Kirchenordnung publicirt; aber 
fchon 1582 erlofch das Grafengefchlecht mit dem Grafen Otto, 
und die Grafſchaft fiel an das Haus Braunfchweig: Lüneburg 
zuruͤck. Seit diefem Zeitpuncte richtete mar fich in dieſer Graf- 
ſchaft, da nun auch das eigene Gonfiftorium binwegftel, nach 

den Geſetzen derjenigen Herrfcher, denen fie in ihren Theilen 
zuftel. 

Sn der Grafichaft Diepholz begann die Reformation durch 
den Grafen Friedrich, im Sabre 15285 vollendet wurde fie 
durch deſſen Sohn Johann im Sahre 15375 Stiftsz und 

Kloftergüter wurden eingezogen. Unter der Herrichaft des Graz 
fen Rudolph 1558 und 1559 fchlich fich Der Calvinismus dort 
ein; al8 aber, nach deffen Tode, die Vormundſchaft über feinen 
minderjährigen Sohn, Friedrich, dem Herzog Wilhelm von 

9) Geſchichte der Reformation in der Grafichaft Hoya, von Mirow, 
in Salfelds Beiträgen zum Kirchen» und Schulmejen. Bd. VI. 

Heft 3. Nr. 1. 
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Braunfchweig- Lüneburg zuftel, fo bewog derfelbe 1571 fammt- 
liche Prediger, die Lüneburgifche Kirchenordnung. anzunehmen, 
und vom Galvinismus zurüczutreten. Der Grafenftamın erlofch 
1585 und fam die Grafichaft dadurch an das Fürftenthum 
Luͤneburg. 

5) Im Herzogthume Verden begannen die erſten Spuren 
der Reformation unter den Biſchoͤfen Chriſtoph und Georg, 
welcher letztere kurz vor feinem 1566 erfolgten Tode zur luthe— 
rifchen Lehre überging. Sein Nachfolger Eberhard von Holle 
führte ohne allen Widerftand die Augsburgifche Gonfeffion ein, 
und unterjchrieb 1579 die Concordienformel mit der gefammten 

Geiftlichkeit. Auch ließ er eine Kirchenordnung abfaſſen, 
von der wir aber weiter nichts wiſſen, als daß fie eriflirt hat 

und ungedruct geblieben iſt. Sie muß aber nicht ganz paßlich 
gewefen fein, denn fchon Eberhards Nachfolger auf dem biz 
fchöflichen Stuhle, Philipp Sigismund, ließ eine neue 
Kirhenordnung für das Stift Verden 1605 von feiz 
nen Predigern entwerfen, 1606 zu Lemgo drucken, und im 

folgenden Sahre publiciren. Ste hat jedoch, wegen Streitigfei- 
ten mit den Landſtaͤnden Feine Gültigkeit erhalten 19. Wiewohl 
der im Jahre 1630 ernannte Bischof Franz Wilhelm den 
Katholicismus gewaltfam wieder einzuführen fuchte, fo wurde 
er dennoch im folgenden Jahre durch die Schweden mit feiner 

Geijtlichfeit verjagt; auch das Bisthum, fo wie das Erzbisthum 
Bremen 1648 fäcularifirt, da denn durch den weftphälifchen 
Frieden beide Stifter als Herzogthlimer an Schweden und 

1715 bis 1719 an das Kurhaus Hannover gelangten. 
6) Im Herzogthume Bremen 17) begann die Reformation 

in der Stadt Bremenz dort predigte 1522 der erfte lutheriſche 
Märtyrer Heinrich von Zütphen; 1595 wurde die neue 
Lehre vorherrfchend und 1534 durch einen Vertrag mit dem 

10) Schlichthorſt, Geſchichte Brem- und Verdiſcher Kirchenordnungen, 
in Spiel vaterländ. Archiv. 1819. Bd. I. Nro. 42. 

11) Telge, Religionsgefhichte von Ofterftade. 1791, in Henfes neuem 
Magazin für Neligionsgefhichte. Bd. IL. 
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Erzbifchofe Chriftoph feftgefeßt, daß der evangelifche Gottegs 

dienft, wie feither, bis zu einem Generalconcilio dort verbleiben 
folle. Noch in eben dem Jahre erfchien eine von. Johann 

Thiemann in plattdeutfcher Sprache abgefaßte, von Johann 
Bugenhagen durchgefehene und von Luther gebilligte Kir- 
chenordnung für die Stadt Bremen, die zu Magdeburg 
gedruckt war. Bon der Stadt Bremen aus verbreitete ſich 

die Iutherifche Kehre in der Umgegend; im Lande Wurften fam 

auf Betreiben der Stände, 1534, eine Kirhenordnung für 
daffelbe in plattventfcher Sprache zu Stande, die aber unger 

druckt geblieben it; in Burtehude fam die Neformation 
1542 zu Stande, und 1552 wurde dafelbft eine von Sohann 
Anpinus verfaßte ſtaͤdtiſche Kirchenordnung publicirt; 
in Stade geſchah die Glaubensaͤnderung um dieſelbige Zeit, die 
alte ſtaͤdtiſche Kirchenordnung iſt aber nicht vor 1613 

verfaßt; im Jahre 1652 wurde eine neue publicirt; beide 

ſind aber ungedruckt geblieben. Nach geſchehener Saͤculariſation 
des Erzſtifts, wurde 1653 ein Conſiſtorium für beide Herzog 
thuͤmer zu Stade errichtet. 

Die Stadt Bremen, wo ſich Händel über die Abendmahls- 
lehre auf Anftiften eines Albert Hardenberg erzeugten, 
welche fehr drohend wurden, hat fich feit 1618 dem reformirten 
Glaubensbefenntniffe angefchloffen und namentlich der Dordrecht— 
fehen Synode zugewandt. So weit ihre Herrfchaft reichte, 
entftanden calvinifchzreformirte Pfarren, deren größte Zahl 
jedoch die Schweden mit gleicher Unbuldfamfeit wieder in 
Inutherifche verwandelten; nur einige wenige Gemeinden blieben 
reformirt. 

7) Sm Herzogthume Lauenburg publicirte Herzog Franz 

der Süngere, von Sachfen, Engern und Weftphalen eine all« 
gemeine Kirchenordnung 1585, die zu Luͤbeck gedruckt und 
1651. wiederum aufgelegt wurde. Zu Ratzeburg ward ein 
Conſiſtorium eingefeßt. Das Land Hadeln 12) trat ſchon 1526 

12) Dannenberg, religiöfer und Firdlicher Zuftand im Lande Hadeln; 
im neuen vaterländifchen Archiv. 1831. Br. I. Nro. 3 und 12, 
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zur Reformation über. In diefem Jahre ließ Herzog Magnus IL 
durch den Kanzler Johann Goͤckhuſen und den Grafen 
Ludolf Schaden, fiatt der vormaligen Pröbite, zwei Bifita- 
toren oder Superintendenten ernennen, verlieh den Gemeinden 

das Patronatrecht, und gab ihnen eine allgemeine Kirchen- 
ordnung. Herzog Franz der Jüngere hatte nicht fobald die - 
Regierung des Landes Hadeln.übernommen, als er beabfichtigte, 
der von ihm ein Jahr früher publicirten und im Kauenburgifchen 
bereitd eingeführten Kirchenorbnung, auch im Lande Hadeln 
Sanction zu geben. Indeſſen weigerte ſich die Hadelnſche 

Geiftlichfeit deren Annahme, und fo it die alte Kirchenordnung 
noch bis auf den gegenwärtigen Augenblick in alleinigem Ger 
brauche. Außerdem ließ der Herzog 1590 einen Lehrconfenfus 

und Ölaubensbefenntniß entwerfen, welchen er durch feine 
eigenhändige Unterſchrift, ſo wie durch die Unterfchrift der 
gefammten Geiftlichkeit und aller anweſenden öffentlichen Beamten, 
das Siegel der Untrüglichkeit aufdruͤckte. Ein Gonfiftorium zu 
Dtterndorf beftand fchon fehr früh. 

8) Im Fürftenthbum Osnabrück ging gleichfalls die — 
namige Hauptſtadt voran. Sm der Stadt Osnabruͤck 18) 

wurde die neue Lehre ſeit 1525 bekannt. Die Verſuche der 
geiſtlichen Fuͤrſten Weſtphalens, dieſe zu unterdrucken, befoͤrderten 
den Fanatismus der rohen Menge; die Wiedertaͤufer zu Muͤnſter 
fanden Anhaͤnger. Der Biſchof Franz half dieſelben bekaͤmpfen; 

er leitete ſelbſt die Einführung der Reformation. Der Super: 
intendent Bonn aus Luͤbeck verfaßte für die Stadt eine 
Kirhenordnung, welche 1543 plattdeutfch im Druck erjchien, 
1588 aber ins hochdeutfche überjegt und vermehrt worden ift. 
Seitdem abwechfelnd ein Fatholifcher und proteftantifcher Bifchof 

erwählt wurde, entſtand ein friedlicher Zuftand unter den 

13) Theodor Rölings Osnabrückiſche Kirchenhiftorie, herausgegeben 
von Winckler. Frankf. 1755. 8 ©. auch E. Lodtmann: Etwas 
zur Geſchichte des. Proteftantismus bis 1640, und befonders von 
Entitehung des Confiftoriums im Hochftift und Fürſtenthum Osna— 
brück. Osnabrück. 1801. 8. 

8* 
+ 
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Religionsparteien; die immerwährende Gapitulation, durch den 
faiferlichen Gefandten Vollmar in Antrag gebracht, ber 
ftimmte 1650 die Verhäftniffe ver Fatholifchen und evangelifchen 
Glaubensgenoſſen. Eine 1670 entworfene Landes-Kirchen— 

ordnung Fam nicht zu Stande, da fie nicht publicirt worden 
if. Die Stadt hatte ein eigenes Iutherifches Stadtconſiſtorium 
angeordnet; fowie auch ein Iutherifches Conſiſtorium fir das 
Land beftand. 

9) Das Fürftenthpum Hildesheim 1% befand fich bei dem 
Ausbruch der Neformation zum größten Theile in dem Beſitze 
der Herzöge von Braunfchweig, zufolge der fogenannten Stifts— 
fehde. Der Landtag von Pattenfen (ſ. oben unter Calenberg) 
und die Regierung des Herzogs Julius von Braunfchweig- 

Wolfenbüttel bewirkte die Reformation in den Landestheilen, 

die von den Herzögen befeffen waren, und die man das große 
Stift zu nennen pflegt. Die Stadt Hildesheim. 15) war 
jelbftftändigz hier, fowie in Braunjchweig fiegte die Reformation 
durch den Sieg der Schmalfaldifchen Bundesgenoffen über den 
Herzog Heinrich von Braunfchweig. Im Jahre 1542 ward 
von der "Stadt Hildesheim eine Deputation arigefehener Frauen 
an den Landgrafen Philipp von Heffen, Damals zu Wolfenbüttel, 
abgefandt, um die Reformation zu befördern. Vollfuͤhrt wurde 
fie durch Bugenhagen, Corvin und Winkel, unter 

mancherlei Unruhen. „Beide erfiere faßten auch die Kirchen 
ordnung für die Stadt Hildesheim 1544 in plattveutfcher 
Sprache ab. Auch Peine ward reformirt, von dem ganzen 
Bisthum Hildesheim blieben außer der Domprobftei nur Die 

Aemter Steuerwald und Marienburg (das Kleine Stift) Fatholifch. 
Als die Bifchöfe durch den Gang. des dreißigjährigen Kriegs 
den größten Theil des DVerlorenen wieder erhielten, hatte die 

149) Buffe, Geſchichte der Reformation in Hildesheim und des dortigen 

evangeliſchen Conſiſtorii, in Wachlers theol. Annalen. 1821. 

April. S. 1060 — 131; und Hannov. Magazin 1821. St. 6 — 11. 

Beiträge zur Hildesheimifchen Geſchichte. Bd. II. Nro. 66. 
15) ©. mein-Meues vater. Archiv, 1831. Bd. I. Nro. 1. 

£: 
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neue Kirche ſchon zu feſte Wurzeln geſchlagen, als daß das 

Widerſtreben einiger Biſchoͤfe ſie haͤtte ruͤckgaͤngig machen koͤnnen. 
Nach dem weſtphaͤliſchen Frieden wurde ein Conſiſtorium dort 
angeordnet, welches 1818 mit dem zu Hannover combinirt 
worden tft. 

Sn der Stadt Goslar, wo fchon feit 15291 einzelne 

futherifche Prediger aufgetreten waren, kam die Neformation 
1528 zur Vollendung, und zwar auf Anmahnungen der Hanje 

ftädte. Der dorthin berufene Bugenhagen begann die erfte 
Einrichtung, und der 1529 von Magdeburg berufene Nicolaus 
von Amsdorf brachte fie zu Stande 15 indem er zugleich 
eine Kirchenordnung abfaßte, woraus fpäterhin die. dafige 
Sonfiftorialordnung erwachfen it. Zwar fuchte Kaiſer Karl V. 

und Herzog Heinrich von Braunfchweig- Wolfenbüttel den 
Katholicismus dort wieder einzuführen; doch als Herzog Julius 
zur Negierung gelangte, traten alle dafigen Klöfter von der 
£atholifchen Kirche ab. Nach dem weftphälifchen Frieden, 
nämlich 1650, wurde die Stadtfirchenordnung wieder revidirt. 

Ein für die Stadt verfaßtes Corpus doctrinae rührt von 

dem dafigen Superintendenten Bünting her. 

Auf dem Oberharz bildete ſich die Neformation von felbft, 
ohne daß Herzog Heinrich der Jüngere von Braunfchweig- 
Wolfenbüttel folches verhindern fonnte; der Unterharz ging mit 
dem Fürftenthume Grubenhagen gleichen Schritt. 

10) Im Fürftenthume Oſtfriesland ward ſchon 1519 mit 
Bewilligung des Grafen Edzard, der Luthers Schriften ſtu— 
dirte, zu Aurich luthertfch gepredigt; nach des Grafen Ed- 
zard Tode, fehte Graf Enno der Zweite die Reformation, 
aber nicht ohne Gewaltthätigfeit durch. Emden fchloß fich je- 
doch an Holland und nahm die reformirte Confefjion an, zur 
gleich mit den weltlichen Marfchen, wogegen durch den Einfluß 
der Grafen die Lutherifche Lehre fich in der Hauptſtadt und 
den nördlichen und öftlichen Aemtern behauptete, 

16) W. Trumphius, Eurzgefaßte Goslarifche Kirchenhiftorie. 1704. 

Lippert's Annalen, 23 Heft. 3 
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Eine von dem Örafen 1530: publizierte Kirchenordnung, 
welche mit Genehmigung Luthers im Druck erfchien, worin. 
jedoch Luthers Lehre vom Abendmahl verworfen wurde, fand 
feinen großen Beifall: eine andere ungedrudte, im Jahre 1534 
von Martin Ondermarf aus Gelle und Matthias Gen 

derich abgefaßte, ftel gänzlich durch. An die Spite der dor- 
tigen Wiedertänfer ftellte fi Menno Simons, und ward 
Stifter der Mennonitenfefte, 

Zwifchen den Neformirten und Lutheranern entipannen fich 
langdauernde Zwiftigkeiten, bis zum Ofterhufifchen Accord von 1611. 

11) Sm Herzogthume Aremberg Meppen hatten fich mit 
den Wiedertäufern auch Neformirte und Lutheraner eingefun- 

den; beide wurden, nad) Befiegung der erftern, unterdrückt. 
Sn der Graffchaft Bentheim wurde Graf Arnold und 

feine Gemahlin von deffen Hofprediger Johann de Loen 

für die evangelifche Lehre gewonnen, die er zur allgemeinen 
Freude der Geiftlichkeit 1544 in der Grafichaft einführte. 

Nachmals folgte Bentheim in Eirchlicher Hinficht dem Gange 

Holands: daher hier feit dem fechszehnten Sahrhunderte ka— 
tholifche Pfarren neben den reformirten bejtehen. Seit 1613 

befand fich dort ein reformirtes Confiftorium (Oberkirchenrath.) 

12) Was die neuerlichit durch Hannover erworbene Nie 
dergraffchaft Lingen und den Eichsfeldfchen Antheil betrifft, 

fo hatte Lingen mit den Teflenburgifchen Grafen die Refor- 
mation angenommen; indeffen mußten Diefe für ihren Beitritt 
zum Schmalfaldifchen Bunde furchtbar bügen, denn Spanier 
waren Vollzieher der Acht und Bekehrer der Keger. Nachdem 
die Holländer ihre Freiheit durchgefochten hatten, wurde Lingen 
ein Dranifcher Allodialbefig. Nun wurden mit gleicher Unduld- 
famfeit den Katholifen die Kirchen genommen, obgleich Die 
Menge Fatholifch blieb. Für die Niedergrafichaft Lingen ber 
fand ein consistorium mixtum zu Berlin. 

Auf dem Eichsfelde !7) hatte jich die neue Lehre feit 1550 

17) Joh. Wolf, Geſchichte der Stadt Duderftadt. Gött. 1803. 8. Def: 
jelben Eichsfeldfhe Kirchengefchichte. Gött. 1816. 4. 
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verbreitet. Mit großem Eifer hingen die Bürger von Duder- 
ftadt derjelben an, und nicht ohne Gewaltthätigfeiten festen 
fie die Iutherifchen Prediger in den Beſitz der Stadtkirche. Allein 

fett 1579 wurden durch fräftige Maafregeln der Erzbifchöfe 
von Mainz die neuen Prediger wieder entfernt, und, wiewohl 
Herzog Wilhelm von Weimar, der 1633 das Eichsfeld ers 
oberte, und, nachdem ihm folches Schwediſcher Seits gefchenft. 
war, das ganze Land reformirte; fo gelang es dennoch, den 

nach dem Kriege wieder in Befig getretenen Kurfürftien, durch 

Hülfe der Sefuiten, den Katholicismus zurkczuführen Nur 
die wohlhabenden Familien in der Stadt Duderſtadt ließen fich 
von dem Iutherifchen Glauben nicht abwendig machen, obgleich 
ihnen der öffentliche Gottesdienft bis zur Sächlarifation des 
Eichsfelds unterfagt war. 

Der Gang der Reformation in dem jeßigen Herzogthume 
Braunfchweig- Wolfenbüttel verdient nur infofern hier einer Er: 
wähnung, als die Herzöge Heinrich der Süngere, Sulius, 
Heinrich Julius und Friedrich Ulrich, zugleich Negenz 
ten im Fürftenthume Calenberg, Göttingen und Grubenhagen, 
und im jogenannten großen Stifte Hildesheim waren; als folche 
auf die Reformation in dieſen Gebieten, entweder fchäd- 
lichen oder vortheilhaften Einfluß hatten, oder ihre Eirchliche Ger 

feßgebung auch in jenen Gebieten Eingang fand. Bemerfeng- 
werth ‚dürfte in dieſer Hinficht vorzugsweife feyn, die durch 
Herzog Julius im Sabre 1568 gefchehene Anordnung eines 
Conſiſtorii zu Wolfenbüttel, (1579 nach Helmftedt, und 1589 
wieder nach Wolfenbüttel verlegt,) die im Sahre 1569 von 
ihm publicirte Kirhenordnung, vom Dr. Chemnig und 
Dr. Andreae ausgearbeitet, und dag gleichfalls von erjterem 
ausgearbeitete, 1576 publicirte Corpus doctrinae Julium. 

An die Stelle der frühern Didcefanverfaffung, deren Ob⸗ 
ject in den folchergeftalt veformirten Landestheilen zu Grunde 

gegangen war, trat mithin die Conſiſtorialverfaſſung, und bie 

Einrichtung der Generalfuperintendenturen ımd Superinten— 
denfuren oder Snfpectionen, und nur noch da, wo, neben dem 

3 
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groteftantifchen Glaubensbefenntniffe, das Fatholifche beftehen 
blieb, fonnten jene Didcefen infofern beftehen bleiben, als die, 
zu Folge des Normaljahrs 1694, in ihre früheren Nechtsver- 
hältniffe zurücgetretenen katholiſchen Kirchen und Gemeinden, 
auch ihren frühern geiftlichen Oberbehörden untergeben blieben, 
Die evangelifchen Kandesherren ſelbſt traten an die Spike der 
firchlichen Berfaffungz fie bezeichneten fich ſelbſt als Oberbi— 
fchöfe und handelten als folche, wiewohl in fpätern Zeiten 
das Eyiscopalfyitem nicht confequent durchgeführt worden, fon- 

dern fehr haufig ein Schwanfen zwifchen diefem und dem Terz 
ritorialfgitem, oft fogar ein Hinneigen zum Collegialſyſtem ber 

merklich geworden iſt. 

Durch die fuccefiive Bereinigung der obengenannten Lanz 
destheile in der Hand eines Negenten, ging eine Veränderung 

in jenen Gonfiftorialfprengeln vor, indem die Fleinern ftädti- 
ſchen Confiftorien faft gänzlich aufhörten, und einzelne Landes: 
confiftorien mit einander vereinigt wurden. 

4) Das Conſiſtorium zu Hannover wurde Landesconfi- 

forium für die Fürftenthämer Galenberg, Göttingen, Gruben; 
hagen, Lüneburg, die Grafichaften Hoya nnd Diepholz, fo wie 

für den Harz, die Eichsfeldfchen und Heffifchen Landestheile; 
die Sonfiftorien zu Oſterode, Celle und Hoya wurden aufgelö- 
fet. Seit 1818 wurde auch das evangelifche Gonfiftorium zu 
Hildesheim damit vereinigt, und die Wirkſamkeit des Hanno: 

verfchen Conſiſtorii ber das Fürftenthbum Hildesheim und die 
Stadt Goslar erfiredt. Ein Mediateonfiftorium blieb für die 
Grafichaft Hohnftein beftehen. 

2) Das Conſiſtorium zu Stade ward Landesconſiſtorium 
für die Herzogthiimer Bremen und Berden. 

3 Das Eonfitorium zu Deterndorf ward Landesconft- 
forium für das Land Hadeln. 

’ 4 Das Confiftorium zu Nageburg, Landesconfiftorium 

für das Herzogthum Lauenburg. Nachdem jenes Herzogthum 
theilweife an Dänemark übergegangen war, wurden die Kirchen 
der dem Königreiche Hannover verbliebenen Lauenburgifchen 
Aemter und Gerichte dem Conſiſtorium zu Hannover untergeben. 
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5) Das Sonfiftorinm zu Osnabrück ward Landesconfi- 

forium für das Fuͤrſtenthum Osnabrüf, mit Ausnahme der 
bürgerpflichtigen Eimwohner der Stadt Osnabrück und deren 
Feldmarf, für welche das Stadteonfiftorium proviforifch beibe— 
halten iſt; für die Niedergraffchaft Lingen und das Herzogthum 
Aremberg- Meppen. 

6) Das Eonfiftorium zu Aurich endlich fir das Fürften- 
thum Oftfriesland und das Harrlinger Sand. 

Drittes Capitel. 

Zuftand der Gonfefjionsverwandten in den ein— 
zelnen Provinzen bis auf Die a le 

der dDeutfchen Bundesacte. 

1) In den ſogenannten Althannoverfchen Provin 
zen, zu denen die Fürftenthämer Galenberg, Göttingen, Grus 
benhagen, nebft dem Harz, das Fürftenthum Lüneburg mit der 
incorporirten Graffchaft Dannenberg, die Herzogthümer Bremen 
und Verden, dag Herzogthum Lauenburg nebit dem Lande Has 

dein, endlich die Graffchaften Hoya und Diepholz gehörten, 
war, vermöge des Normaljahrs von 1624, 

a. die lutheriſche Religion die — zugleich 
die Staatsreligion, und als ſolche ſie zu erhalten, hatte der 
Landesherr den Ständen Verſicherungen gegeben, Bei Ber 
fegung von geiltlichen, Regiminal- und Juſtiz-Bedienun⸗ 
gen wurde fireng darauf gehalten, daß der Inhaber der- 
felben der Augsburgifchen Gonfeffion zugethan ſey, und 
mußte er diefes in feinem Dienfteide befchwören. Bei ein—⸗ 
zelnen Hof> und Verwaltungs »Bedienungen, jo wie bei den 
Militair- Bedienungen hing es von dem Ermeffen des Landes; 
herren ab, auch Katholiken und Neformirten folche zu ertheilen. 

Die Fatholifche und reformirte Religion war nur geduldet; 

b. der Farholifhen Religion war der Befigftand im Nor— 

maljahre in allen obengedachten Provinzen fehr ungünftig 

gewefen; der Landesherr, durch die gedachten Reverſalen 



38 

mit den Ständen gebunden, konnte auch Feine eigenmächtigen 
Aenderungen darin treffen. Verſuche unter dem zur fatholifchen 

Gonfeffion übergetretenen Herzog Johann Friedrich, das 
Simultaneum einzuführen , blieben ohne Erfolg. 

Katholifche Gemeinden befanden fich nur zu Nörten, 
Hannover, Celle und Gdttingenz erftere, zu Folge des 
Normaljahre, die drei Ießtern vermöge befonderer, ſehr druͤ— 
ckender landesherrlicher Conceſſionen. 

Noͤrten, wo ein eigenes Collegiatſtift, naͤmlich das St. 
Petersſtift, vorhanden war, gehörte früher dem Erzſtifte Mainz 
zu; die Salenbergifchen Fürften hatten fich aber nach und nad) 

HoHeitsrechte über den Fleden angemaaßt, und fo trat Kurz 
mainz 1692 die Landeshoheit fürmlich an Hannover ab. Dr 

gegen behielt es die geitliche Negierung felbft über die dafigen 
Proteſtanten. Die über das Stift felbft, wurde nicht weiter 
angefochten; dagegen machte eine Hannoverfche Verordnung von 
1728 eine Abänderung dahin, dag Einftighin weder Proteftan- 
ten noch Katholifen Dispenfation von Mainz oder Nom einho: 
len follten, bei Bermeidung der Strafe des Karrenfchiebeng. Uebri— 
gens hatten die Katholiken die freie Neligionsübung in Nor: 
ten; in wie fern Die Proteftanten dafelbit, und in den von 

Noͤrten abhängigen Fatholifchen Pfarreien, fich der. Fatholifchen 
Prediger bei Taufhandlungen u. ſ. w. zu bedienen hatten, oder 

die jura stolae an die Fatholifchen Geiftlichen entrichten muß- 

ten, war Gegenftand vielfältiger Differenzen. 19) 

In Hannover erhielten die Katholifen ihre Neligiong- 
uͤbung zufolge des Vertrags, den der Herzog Ernft Auguft 
1692 mit dem faiferlichen Hofe bei Erlangung der Kurwürde 
abgefchloffen hatte, und in Gemäßbeit eines beſonders fich auf 
jene Religionsübung beziehenden Artikels von demfelben Jahre. 

18) ©. Joh. Wolf, Diplomat. Gejhichte des Petersitifts in Worten. 
Göttingen 1799. 8.; und deſſen Geſchichte des Eichsfelds. Bd. 1. 
©. 109, 
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Nach diefem Artikel follten die Katholifen in Hannover ſich 
auf ihre Koften eine eigene Kirche und Schule anlegen können 
(was auch geſchah); auch wurde ihnen ein eigener Begräbniß- 
plas und das öffentliche Begraͤbniß geftattet; fie follten aber 
nicht Klöfter fiften und Feine Proceffionen, außer den üffentli- 
chen Feichenbegängniffen, halten dürfen. Sie und befonderg ihre 
Geiftlichen follten der Landeshoheit vollfommen unterworfen 
jeyn, und zugleich unter der landesherrlichen geiftlichen Regie: 
rung ſtehen; übrigens aber die Fatholifchen Geiftlichen diefelben 
Stenereremtionen genießen, wie die proteftantifchen. 

Das Didcefanrecht auswärtiger Fatholifcher Bifchöfe wurde, 
wenigftend in rechtlichen Sachen, fuspendirt, und nur in Ges 

wiffensjachen fonnten fich die Hannoverfchen Katholifen an fie 

wenden. Folglich durften fie nur von der Regierung oder dem 
Conſiſtorio zu Hannover Dispenfationen nachfuchen. 

Auch ihre Ehefachen gehörten vor das Conſiſtorium, wenn 
der eine Theil Fatholifch der andere ewangelifch war, und hatte 
das Konfiftorium diefe nach den proteftantifchen Principien 1% 
zu beurtheilen, zufolge einer Verordnung von 1713. Waren 
beide Theile Fatholifch, fo mußte die Ehefache an die Landes- 
regierung gebracht werden, und diefe beftellte eine Kommiſſion zu 
deren Entjcheidung, jedoch nach dem canonifchzfatholifchen Rechte. 
Die Fatholifchen Geiftlichen wurden von der Landesregierung 

confirmirt, nachdem fie vorher einen, nach einem befondern For: 

mulare auszufchwörenden Homagialeid abgeleiftet hatten. Sie 
mußten Säculargeiftliche, Feine Negulargeiftliche oder Drdeng- 
brüder feyn. Nur bei der Zufammenberufung zum Gottesdienfte 
und bei Beerdigungen durften die Glocden. geläutet werben. 
Procefjionen bei legtern durften nur infofern ftatt finden, als 
dabei feine Reliquien, Fein Weihwafler, Feine Fahnen oder 
Kreuze getragen wurden. Uebrigens war es den Geiftlichen 
geftattet, die actus parochiales und ministeriales ſowohl in 

der Alt» als in der Neuftadt vorzunehmen, jedod unter 
folgenden Beftimmungen: 

19) Bergleihe meime Practifchen Erörterungen. Bd. I. Niro. 42. 
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©) Bei Tanfhandlungen, wenn beide Aeltern oder ver 
Pater Fatholifch war; nur mußten im lestern Falle die Söhne 
in: der Neligion des Vaters, die Töchter in der der Mutter 
erzogen werden, fall8 in der Eheſtiftung nichts bejonders aus: 
gemacht war. War die Mutter Fatholifch und der Vater evan- 
gelifch, fo mußte der evangelifche Geiftliche Die Taufe vornehmen, 
und in Ermangelung einer Bejtimmung in den Ehepacten, wur: 

den alle Kinder in der evangelifchen Neligion erzogen. Unehliche 

Kinder einer Eatholifchen Mutter ſollten vom evangelischen Pfarrer 
getauft und in der ewangelifchen Neligion erzogen werden. In 
allen Fällen, wo der Fatholifche Geiftliche taufte, mußten deſſen⸗ 

ungeachtet die jura stolae dem evangelifchen Pfarrer entrichtet 
werden, | 

8) Sopulationen durfte der katholiſche Geiftliche nur dann 
vornehmen, wenn beide Verlobte Fatholifch waren, oder wenn 

per -Bräntigam Fatholifch war, und die evangelifche Braut fich 
nicht weigerte, ſich von dem Fatholifchen Geiftlichen. trauen zu 

laffen. Die Braut mußte fich aber auch in ihrer Parochie pros 
clamiren laffen, und der Fatholifche Geiltliche, von dem hanno— 

verifchen Gonfijtorio eine Bejchemigung erhalten haben, daß der 
Tranung fein gefegliches Hinderniß entgegenitehe, 

Die jura stolae mußten auf jeden Fall dem evangelifchen 

Geiftlichen gezahlt ‘werden. 

Y» Bei Beerdigungen konnte der evangelifche Geiftliche die 

Jura stolae nur dann fordern, wenn der Verftorbene ein eigenes 
bürgerliches Haus befaß, oder fich in einer evangelifchen Kirche 
begraben ließ, was anging. 

Weit befchränfter war Die. NReligionsübung der Katholiken 
in Celle. Herzog Georg Wilhelm hatte auf Anſuchen des 
damaligen Commandanten von Buccow, demfelben gejtattet, 
in feinem Hauſe einen- Fatholifchen Privatgottesdienit halten zu 
laffen, und diefe Erlaubnig wurde, vom Kurfürften Georg 
Ludwig, fo lange jener im Hannoverfchen Dienfte verbleiben 

würde, beftätigt. Nach Buccow's Tode, der fein Haug der 
Gemeinde vermacht hatte, wurde die Fortdauer diefes Privat: 
gottesdienſtes ftilljchweigend geftattet; und fo Fam in Gemäßhert 
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diefer Duldung den katholiſchen Geifllichen die VBerrichtung der 

Miniſterialhandlungen, als der Taufe, Trauung und Beerdiz 
gung der Fatholifchen Glaubensgenoffen überall nicht zu, fondern 
mußten leßtere folche von dem evangelifchen Geiſtlichen vorz 

nehmen laffen. Wollte jedoch einer der dafigen Katholiken, 

eine folche Handlung von einem Fatholifchen Geiſtlichen ver— 

richtet haben, fo bedurfte er hierzu einer befondern Conceſſion 
der Landesregierung, welche nur unter der Bedingung ertheilt 

wurde, daß den evangelifchen Predigern die Jura stolae ent— 
richtet werden follten.  DOffentliche Beftattung mit Gefolg und 
Leichenpredigt war aber fohlechterdings umnterfagt. 

Sn Göttingen wurde nach Errichtung der Univerfität 
den Katholifen ein bloßer Privatgottesdienft geftattet, und zwar 
nach gefchehener Communication mit den Ständen. Die eilt 
lichen durften Feine Minifterialbandlungen vornehmen; vielmehr 
ftanden dieſe den evangelifchen Predigern, (fo wie alle jura 
stolae) zu. 

- Zu erwähnen ift hier noch des Hannoverſchen Bir 

cariats. °9 Veranlaßt wurde es durch das Betreiben des 
zur Fatholifchen Neligion übergetretenen Herzogs Johann 
Friedrich, welcher den Papſt dringend gebeten hatte, zum 
Beften der Fatholifchen Religion ein Firchliches Oberhaupt für 
Hannover anzuordnen. ' 

Clemens IX. ernannte zu dieſem Zwede 1667, den 

Beichtvater des Herzogs, Maccioni, zum apoftolifchen Bicar 
in Hannover, und erweiterte deſſen Wirfungsfreis über Bre— 
men, Magdeburg, Mecklenburg, Altona und Glücjtadt. Nach 
defien Tode wurde Steno und dann Hortenfius Maurus 
apoftolifcher Vicar, und nach feinem Ableben 1697 der Bifchof 

von Hildesheim zum apofiolifchen Vicar der noͤrdlichen 
Miffionen beftellt; hierauf das Vicariat in zwei getrennt, 
von denen das Hannoverſche dem Bifchof von Spiga über 

%) ©. Le Bret, diss. de missione septentrionali et vicariatu Hanno- 

verano. Tübing. 1792. A. 
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tragen ward. Als Diefer von Hannover, wo gegen feinen 
Aufenthalt nachdrüdlicher Widerſpruch des Geheimenrathscollegti 
erhoben wurde, nach Stalien zurückkehrte, wurden 1792 ein ge 
wiffer Mai zum Provicar, 1724 Twidel, und nach ihm 
noch mehrere andere zu Vicarien ernannt, zulest 1760 von 

Sierſtorf; feinem aber war es, da die Hannoverjche Regie 
rung ſehr aufmerkſam war, vergönnt, in Hannover zu refdiren. 
1771 wurde hierauf das Hannoverjche Vicariat wieder mit der 

nordifchen Mifjion vereinigt, und zuleßt 1789 der lette Fürft- 

bifchof von Hildesheim, Franz Egon, zum apofiolifchen Br 
car aller nordifchen Mifftonen in beiden Vicariaten ernannt. 

Die Wachſamkeit der Regierung hat aber ftets Das —— 

dieſes Vicariats zu verhindern gewußt. 

c) Reformirte Gemeinden befanden ſich nur zu Hameln, 
Hannover, Celle, Göttingen und Minden. Die drei eritern 
verdanften ihren Urfprung der Aufnahme, der am Ende des 
fiebenzehnten Jahrhunderts, durch Religionsdruck in Frankreich 

und der Pfalz, ausgewanderten Reformirten; ſpaͤter erhielten 
die Neformirten zu Göttingen und in Münden gleichfalls eine 
Gonceffion zur Religionsuͤbung; allen diefen Gemeinden ward’ 
eine freie, nicht aber in gleicher Maaße eine öffentliche Res 
ligionsäbung veritattet. 

Den Neformirten in Hameln, ward durch ein Pri— 

vilegium des Herzogs Ernſt Auguft vom 1. Aug. 1690, 
eine freie und öffentliche Neligionsübung und zwar nach Art 
und Gebrauch der franzöfiichzreformirten Kirchen zugeftanden; 

es wurde ihnen ihr eigener Kirchenrath und ihre eigene Kirchen: 

digciplin gelaffen, ohne daß fie deshalb von dem Con— 
fiftorio zur Hannover oder fonjtigen geiftlichen Gerichten abhaͤn— 
gen follten. Die Beltrafung der. Verbrechen ihrer Geiftlichen 
hatte jedoch der Landesherr fich und feiner Jujtizcanzlei vorbes 

halten. Die eingewanderten Neformirten follten außerdem den 

eingeborenen Unterthanen gleichgeachtet, und zu allen Digni- 
täten, Nemtern, Civil- und Militairbedienungen fähig gehalten 
werden. 
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Mehrere Befchränfungen belafteten dagegen die Reformirten 
zu Hannover, wo fich fowohl eine franzöfifchsreformirte, als 

auch eine deutjch-reformirte Gemeinde befand. Es wurde ihnen 
zwar eine freie, aber nicht völlig öffentliche Religionsuͤbung 
zugeftanden; daneben aber beftimmt, daß ihnen viejenigen Sa⸗ 
chen, welche Glaubenslehren oder die Kirchendisciplin beträfen, 
fo wie diefelben in Frankreich: beftanden hatten, überlaffen 
bleiben follten. Uebrigens behielt fich der Landesherr, und 
feinen geiftlichen und weltlichen Gerichten, die Cognition in Eher, 
Civil-, Criminal⸗- und Police: Sachen vor. Was tie Minis 

fterialhandlungen anbetrifft, fo durften die reformirten Geift- 
lichen die Taufe und Trauung nur dann vornehmen, wenn 
beide Aeltern des ZTäuflings oder beide Verlobte reformirter 
Religion waren; war nur einer der Aeltern oder Verlobten dieſer 
Religion, fo gehörten diefe Handlungen vor den lutheriſchen 
Prediger; und felbft im erftern Falle mußten die jura stolae 
dem leßtern entrichtet werden. 

In Celle, wo gleichfalls eine franzöfifchzreformirte und 
deutjchzreformirte Gemeinde bejtand, hatten fie in Gemäßheit 
eines Privilegii vom 12. Auguft 1699, auf die deutfchen Ne; 

formirten am 14. San, 1709 ausgedehnt, nur einen Privat- 
gottesdienſt. Ihre Geiftlichen durften feine Miniſterialhandlungen 
vornehmen, wenn fie nicht in jedem befondern. Falle die Er: 
laubnig dazu von dem Iutherifchen Generalfuperintendenten 

erwirft hatten; auch mußten die jura stolae dann ſtets dem 
Intherijchen Wrediger entrichtet werden. Ehejtreitigfeiten der 
franzöfifchen Neformirten gehörten vor das Gonfiftorium zu 

Hannover, Die der deutfchen Neformirten vor die Landesregie- 
rung. Sollte ein neuer Prediger beftellt werden, fo hatte die 
Gemeinde ihn der Landesherrfchaft zu denominiren ımd deren 
Approbation oder Konfirmation zu erwarten, Beide Gemeinden 

haben: fih in der Folge in eine vereinigt. Zufolge jenes Pri- 
vilegit,  follten fie fich nad) dem 1571 zu Emden gemachten, 

1619 durch die Dordrechtiche Synode beftätigten, und von den 
Generaltaaten 1651. approbirten Glaubensbekenntniſſe richten, 
‚jedoch daß Wir fie zu dem, was Art. 18 derjelben de elee- 
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tione fidelium absque ullo respeetu, und Art. 35 de modo 
praesentiae corporis et sanguinis dominiei in sacra coena 

hinzugethan wird, Feinesweges obligiret oder Diefe passus 
approbiret haben wollen“, 

Die reformirte Gemeinde in Münden erhielt vom Kurz 
fürften Georg Ludwig unter dem 11. Mat 1708, eine 
widerrufliche Gnadenconcefjion dahin, daß dem dortigen Nefor: 
mirten geftattet jeyn jolle, einen Prediger ihrer Religion zu 
berufen, durch den fie den Gottesdienft mit Predigen, Neichung 

des Abendmahls u. |. w, in einem Privathaufe ohne Aufjehen 
verwalten laſſen konnten. 

Taufen, Proclamationen und Copulationen follten von 
dem reformirten Prediger aber nur dann gefchehen dürfen, 
wenn die eltern des Täuflings oder die Verlobten beiderjeits 

reformirter Religion feyenz doch mußten die jura stolae den 
lutherischen Predigern entrichtet werden. Deffentliche Beſtattungen 

folten nur von den Iutherifchen Predigern gefchehen, und 

jelbigen, jo wie bei ftillen Beerdigungen , die Gebühren dafür 
entrichtet werden. 

Sn Göttingen erhielt die reformirte Gemehive) unter 
dem 8. Det. 1753 eine gleichlautende Conceſſion. 

Diefe fünf reformirten Gemeinden in den Althannoverfchen 
Provinzen, fanden und fliehen noch mit den reformirten 

Gemeinden zu Braunfchweig und Bückeburg in einer Kirchen: 
vereinigung und werden daher confüderirte Kirchen ge 
nannt, welche gemeinfchaftliche Synoden zufammenhaben. Einer 
jeden Kirche werden auf beſtimmte Jahre einige Layen als 

Aeltefte oder Diaconen vorgefeßt, welche mit dem Geiftlichen 

ein Presbyterium bilden, und diefes hat dann die Aufficht über 
die Kirchenzucht und Verwaltung der Kirchengüter. Die Pres- 
byterien ftehen unmittelbar unter ver Synode, bei welcher auch 
alle Streitigkeiten über die Religionslehren und gottesdienftliche 

Einrichtungen, ſo wie die Beſchwerden der Gemeinde über ihre 
Prediger angebracht werden muͤſſen. Synodalbeſchluͤſſe werden 
durdy die weltliche Obrigfeit in Vollziehung gebracht. Die 
Zufammenfünfte der Synode hängen von deren Gutdünfen ab; 
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fie beſteht aus den Geiftlichen und zwei, wenigſtens einem der 
Diaconen, jeder einzelnen Kirche; die Direction kommt dem 
für eine jede Synodalzeit durch Stimmenmehrheit erwählten 
Moderator zu; auch wird jedesmal auf gleiche Weiſe ein 
Secretair erwählt.  Zufolge der Hannoverfchen Synode von 

1721 kann im Fall der Noth der Prediger ohne Diacon, oder 
zwei Diaconen ohne den Prediger erfcheinent. 

Die Neformirten in den Althannoverfchen Provinzen, 
fowohl der franzöfifchen als deutfchen Kirche, richten fich nach 
der Discipline des Eglises Reformies en France; infoweit 
fie nicht durch landesherrliche Verordnungen aufgehoben, oder 

überhaupt noch bei ihnen in Obfervanz ift. 21) 

2. Im ehmaligen Hochitifte Osnabruͤck, welches als 
ſaͤculariſirtes Fürftenthum, vermöge des Neichsdeputationgs 

bauptjchluffes, an das Haus Hannover 1803 gelangte, beftand, 
zufolge des Normaljahrs, eine freie und öffentliche Religions: 

übung für Katholiken und Lutheraner, fo daß weder die 
Eatholiiche noch Die lutheriſche Neligion als die herrfchende 
angefehen werden Fonnte. Beſtimmt wurde diefes DVerhältnig 
durch die am 28. Sul. 1650 zu Nürnberg, unter Vermittelung 
des Kaiferd und Reichs abgefchloffene fogenannte Smmer: 
währende Kapitulation, welche für die Zufunft das 
Grundgejek des Landes ausmachte. Nach derfelben mußte das 

Landescollegium, Land » und Yuftizcanzlei genannt, mit einer 
gleichen Anzahl Katholifen und Lutheranern beſetzt feyn. Für 
die Lutheraner wurde mittelft Patents des Bifchofs Franz 
Wilhelm ein eigenes Consistorium Augustanae eonfessionis 
angeordnet; für die Katholifen blieben die Archidiaconatgerichte 
und das Officialat beftehen. Durch die Säcularifation erlofchen 
die Archidiaconate, und fo wurde durch ein Publicandum vom 
2. December 1802 verfügt, daß die von denfelben zugleich mit 
ausgelibte weltliche Gerichtsbarkeit Aber amtsfäffige Perfonen 

. 

21) a Pufendorf, Obs. jur. Tom: III. obs. 98. Schlegel, Kirchen: 
recht. Bd. IE. S. 170 fgg. 
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den Föniglichen Gohgerichten, uͤber Exemte dagegen der Land: 
und Juſtizcanzlei und dem, mit dieſer concurrente Surisdietion 

habenden, Dfftcialate zugewiefen werden folle. Dagegen jollte 
von da an die Fatholifche geiftliche Gerichtsbarkeit von dem 

Dffteialatgerichte allein ausgeübt werden, gegen deſſen Erfennt- 
niffe aber die Supplication, wobei Actenverfchiefung yon den 
Parteien in Antrag gebracht werden fonnte, oder die Berufung 

an den König ſelbſt, ſtattnehmig feyn, in welchem Iegtern Falle 
der König verſprach, Aber dieſe Berufung durch Fatholifche von 
der Provincialregierung zu ernennende Commiſſarien in leßter 
Inſtanz erkennen zu laffen. Die bisher von den Arcchiviaconen 
beforgte Aufficht über den Lebenswandel und die Amtsführung 
der Fatholifchen Geiftlichfeit blieb den Landdechanten überlaffen ; 
die Oberaufjicht dagegen, und die vorfallenden Gorrectionen, 
wie auch die Ordnung des Gottesdienftes und die Schuljachen, 

fo wie die Aufficht über die höhere Geiftlichfeit, wurde einer 
interimijtifchen außerordentlichen Commiſſion anvertraut; gröbere 
Erceffe oder peinliche Verbrechen Fatholifcher Geiftlichen follten 
der Provincialregierung angezeigt, und wegen deren Unter: 
fuhung und Beftrafung, derfelben Verfügung, Namens des 
Königs gewärtigt werden. Mittelft Publicandi vom 14. April 
1814 endlich wurde das Dfficialatgericht völlig aufgehoben und 
jener gedachten interimiftifchen außerordentlichen Commiſſion 

auch die Fatholifche geiftliche Civilgerichtsbarfeit übertragen, und 
daneben bemerkt, daß die gegen deren Erfenntnijfe zur Hand 
genommenen Nechtsmittel - der Supplication nebſt Actenz 

verſchickung, fo wie Berufung an den König fernerhin beftünden, 
über leßtere aber durch Fatholifche, von der Regiminalbehörde zu 
ernennende Commiffarien zu erfennen ſei. Späterhin hat diefe 

interimiftifche Commiffion den Namen eines Conſiſtorii zu 
Osnabruͤck erhalten. Aber deſſenungeachtet beftanden wiele 
Inconvenienzien, indem die Beltimmungen des weitphäliichen 
Friedens bier noch weit nachtheiligere Folgen gehabt hatten, 
als in den meiften andern deutfchen Ländern. In einigen 

Pfarreien gehörten die geiftlichen Gebäude einer Confeſſion, zu 
der fih, nach dem Verlaufe einer jo langen Zeit, nur die 
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wenigiten Eingepfarrten noch bekannten; und dem größern 
Theile war nur, ein beiden Theilen anftößiger Mitgebrauch 
verftattet. In einigen Kirchipielen verlangte die anfehnliche 
Zahl von Eingefeffenen, die ein eigenes ſchickliches Local zum 
Gottesdienjte weder hatten, noch aufzufinden wußten, einen 

ſolchen Mitgebraudy, als Nothbehelfz und er ward ihnen ver- 

weigert. Stirchliche Neuerungen wurden feit langer Zeit von 
allen Seiten fehnlichft gewuͤnſcht; fanden aber in der vormaligen 

Reichsverfaffung folche Hinderniffe, daß die in unaufhörlichen 
Berwicelungen mit der Faiferlichen Majeftät, dem Neichstage, 
den Neichsgerichten, dem Papfte, dem erzbifchöflichen Vicariate, 
dem Domcapitel und den Landftänden, ſtets befangene fürftliche 
Regierung e8 durch Unterhandlungen eines halben Sahrhunderts, 

nicht hatte dahin zu bringen vermoct, daß Die in einer 

fatholifchen und einer proteftantifchen Gemeinde bejtehenden Miß— 
verhältniffe gegen einander aufgehoben wurden. Auch während 
der Weftphälifchen Occupation war nichts gefchehen, ald, daß 

durch Diefelbe nur der Grundſatz aufgeitellt war, wie jeder 
Eingefejjene blos den Geifilichen jeiner Confeſſion bezahlen ſolle; 
ein Grundſatz, welcher aber durch bloße Waffengewalt ein- 
geführt, nach Vertreibung der ufurpatorifchen Negierung wieder 
zufammenfiel. Neformirte Gemeinden befanden fich dort nicht. 

3. Auch im ehmaligen Bisthbume Hildesheim, welches 
zufolge des Parifer Friedens und Wiener Congreffes als welt 

liches Fürftenthum an die Krone Hannover gelangte, bejtanden, 
wenigſtens rechtlich, diefelben Verhaltniffe zwifchen den Befen- 
nern der Fatholifchen und der Iutherifchen Religion, und zwar 
in Gemaͤßheit des Normaljahrs von 1624. Schon bei Gele: 
genheit der 1643 erfolgten Wiederherausgabe der von den Her: 
zögen zu Braunfchweig bis dahin occupirten Hildesheimifchen Lanz 
destheilen (des fogenannten großen Stift8), verfprach der damalige 
Biichof Ferdinand durd) einen dreifachen Nevers, die Luther 
raner bei ihrer freien und Öffentlichen Religionsuͤbung ungefränft 

zu laſſen; und diefe Neceffe wurden in dem Weſtphaͤliſchen 
Frieden nochmals, vatificirt und auf ewige Zeiten conftrmitt. 
Factıfch blieb jedoch, trotz aller gefchloffenen Receſſe und Ber: 
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gleiche, die katholiſche Neligion ‚die herrfchende; die Lutheraner 
erlitten von Zeit zu Zeit Bedruͤckungen, und fahen fich die 
Herzöge, als Schugherren der Lutheraner, mehrmals genöthigt, 

zur Steuerung dieſer Pflichtwidrigkeiten Truppen einrüden zu 
Iaffen. Erft nach der feierlichen Aufhebung des Sefuiterordeng 
fingen auch die Religionsbefchwerden an, aufzuhören und wurde 

Eintracht und Frieden zwifchen beiden Parteien geficherter 5 

aber dennoch blieben die Rutheraner immer im Nachtheil, indem 
die Bifchöfe in ihren Wahlcapitulationen verfprechen mußten, 
bei Befegung der Staatsämter nur auf Katholifen Nücficht zu 
nehmen, die Lutheraner alſo in der Negel von denfelben aus— 

gefchloffen blieben, ſo daß, ohne die Auflöfung der weltlichen 
Negierung der Hildesheimifchen Bifchöfe jene zurücgefegten 

Kinder eines und deffelben Landes fchwerlih auf eine Eman- 
eipation hätten rechnen koͤnnen 22). —  Diefes- gefchah alfo 
unter der Preußischen Hoheit. Daneben wurden unter der 

MWeftphälifchen Negierung die bis dahin beftandenen geiftlichen 
Fatholifchen Gerichte aufgehoben, und unter der Hannoverfchen 
durch ein 1815 errichtete Fatholifches Gonfiftorium erſetzt. 
Auch hatte die Weftphälifche Regierung den Grundfas auf 
geftellt, daß jeder Eingefeffene nur ven Geiftlichen feiner Con- 
feffion bezahlen ſolle; und diefer wurde, da die Abtretung des 
Fuͤrſtenthums Hildesheim durch Friedensfchlüffe gefchehen war, 
auch fernerhin von der Hannoverichen Regierung beobachtet, — 
Reformirte Gemeinden befanden fich im Bisthume nicht. 

5. Im Fürftenthume Oftfriesland und dem Harrlinger 
Lande war das Normaljahr den Katholiken ſehr unguͤnſtig 
geweſen; nicht einmal wurde ihnen die Privatausuͤbung ihres - 
Gottesdienſtes geftattet. Erſt durch König Friedrich IE. von 
Preußen, erhielten fie 1746 die freie und üffentliche Neligiong- 
übung. 

22) Koken, über die biſchöflichen Wahlcapitulationen, als bisher un: 
beachtete Quellen der Hildesheimifchen Geschichte, im Neuen 
vaterländiſchen Arkhive. 1830. Bd. J. Nro. 14. 
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Big dahin - war die evangeliiche Neligion die herrichende, 
und da fich zwifchen der Iutherifchen und veformirten beftändige 
Kämpfe erhoben, fo wurde durch die Koncordate vom 7. Nov. 
1599, die durch den. Ofterhufifchen Vergleich von 1611 beftätigt 
wurden, ausgemacht, daß beide Neligionen gleiche Rechte haben, 

jede Gemeinde bei der öffentlichen Neligionsübung, die fie herz 
gebracht, gelaſſen werden, dagegen das. Confijtorium, jedoch 

unter Berücfichtigung der Stadt Emdenſchen Kirchenordnung, 

gemeinfchaftlich fein ſolle. 

Mennoniten und Herrnhuter erhielten inter der preußifchen 
Regierung, vermittelit eigener Privilegien, Duldung; wiewohl 

man ihnen nicht Die Nechte einer Hffentlich aufgenommenen 

Neligionsgefellfchaft zugeitand.  VBeachtengwerth find in Diefer 

Hinficht die Edtete: vom. 9. Jul. 1788, 30. Jul. 1789: und 
17. Dec. 1801. 

6. In der Niedergrnffchaft Lingen bildete: die reformirte 

Religion die Hauptreligion; Lutheraner und Katholiken waren 
gedrüctz ebenjo in der Graffchaft Bentheim. Im Herzog: 
thume Aremberge Meppen war die EFatholifche Neligion. die 
herrfchende und kaum dort von Proteftanten. die Rede, In 

der Stadt Duderftadt war, vermöge des Normaljahrs, gleich 
fall8 herrfchende Religion die katholiſche, und den Lutheranern 

fein öffentlicher Gottesdienft geftattet; in der Stadt Goslar 
endlich, die lutherifche Neligion die berrfchende. 

Zweiter Abſchnitt. 

Zetziger religioͤſer und kirchlicher Zuftand | 

Erites Capitel, 

Sm Allgemeinen. 

Schon vor Erlaſſung der Deutſchen Bundesacte war die 
Hannoverſche Regierung bemüht, vorzuͤglich in den neuen Erz 

Eivpert's Annalen, 24 Heft. A 
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werbungen, die Wunden zu heilen, die das Normaljahr ge 
fchlagen hatte, namentlich in dem Fürftenthume Osnabruͤck, 
und jene Mißverhältniffe zwifchen den Fatholifchen und prote 
ftantifchen Gemeinden zu heben. Zwar waren die Schwierig: 

feiten, welche dort. wegen der Verwidelungen der Regierung 
mit den Faiferlichen und geiftlichen Autoritäten und dem Reiche 

felbft Statt fanden, verfchwunden ; aber die durch die zehnjähr 
rige Occupation erfchöpften Einwohner vermochten‘ nicht, Die 
Koften der Einrichtungen aufzubringen, die ihnen fo ſehr am 
Herzen lagen. Das dort ohnehin nicht fehr bedeutende geift- 
liche Gut war mit großen Rüdftänden aller Art aus der Zeit 
ber feindlichen Herrfchaft befehwert. Die Regierung trat daher 
hinzu, und verwendete aus eigenen Mitteln bedeutende Summen, 

um mehreren Taufenden evangelifcher Eingefeffenen in den Kirdh- 
fpielen Belm und Hunteburg eigene Kirchengebäude zu. ver: 
Schaffen. Die vermwicelten und an mehreren Orten mit dem 
Simultaneo belaſteten Berhältniffe >) in vier andern ’ Bauer: 

ichaften gemifchter Gonfeffion, wurden durch zweckmaͤßige Anz 
ordnungen der Pfarrfprengel und durch Zufchäffe aus dem 
geiftlichen Gute gehoben. Auch in dem erworbenen’ Theile des 
Eichfeld8 ward ein auffallendes Uebel geheilt. Zu Duderftadt 

hatte die proteftantifche Gemeinde, während der Weftphältfchen 
Regierung, einen im Weftphälifchen Frieden nicht gegründeten 
Gottesdienft und den Gebrauch einer Kirche erhalten, wodurch 
gleich anfangs die Gemüther des großen Haufens -fehr gereizt 
waren. Um eine Erneuerung diefer Mißſtimmung zu verhin 
bern, wurde das Beduͤrfniß der proteftantifchen Gemeinde auf 

Koften des geiftlichen Guts befriedigt. 
Die durch die franzöfifche evolution veranlafßte Zerrütz 

tung der Fatholichen Kirche, aus der in einem großen Theile 
Deutſchlands Gewiffensunruhe und Unzufriedenheit entftanden 
war, fonnte im Königreiche Hannover nur die, in Gefolge des 

23) Bergleihe über jene Verhältniſſe die vielen Streitfehriften , in 
v. Ompteda Neuer vaterländ, Literatur. S. 375 — 379. 
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Luͤneviller Friedens und der Verhandlungen des Jahrs 1813, 
zugefallenen Bisthuͤmer treffen uch in diefen war fie bisher 

weniger fühlbar gewefen, als in andern deuffchen ändern, da 
der bifchöfliche Stuhl zu Hildesheim, und das Generalvica- 
riat zu Osnabruͤck ſeit jener Epoche noch nicht erledigt waren. 
Aber vor dem Eintritte eines ſolchen Falles mußten Die Ver 
haͤltniſſe der jest zahlreichen Unterthanen römifch + Fatholifcher 
Confeſſion zu dem Landesherrn, wo möglich regulirt werden. 
In Hildesheim hatte die Weſtphaͤliſche Regierung die Sache nad) 
den Grundſaͤtzen des von Napoleon geichloffenen Concordats 

behandelt, deffen Ausdehnung auf deutfche Laͤnder aber vom 
Pabfte nicht anerkannt war. Man fuchte daher mit dem Pabfte 

zu unterhandeln umd erwirkte auf diefe Meife die paͤbſtliche 
Bulle vom 26. März 1824 (Impensa Romanorum Pontifieum 
‚ sollieitudo), durch welche die Fathofifche Kirche im Königreiche von 
neuem organifirt wurde, wie fich weiter unten ergeben wird, 

Durch die Dentfche Bundesacte. vom 8. Juni 1815 Art. 
16 wurde nun der Grundfag ausgefprochen, daß die Verſchie⸗ 
denheit der chriſtlichen Religionsparteien des Deutſchen Bundes 
keinen Unterſchied in dem Genuß der buͤrgerlichen und politi⸗ 
ſchen Rechte begruͤnden koͤnne: es iſt jedoch bekannt, daß ſich 
uͤber die Auslegung dieſer Beſtimmung in mehreren Staaten, 
wo mar zwiſchen herrſchender und geduldeter Confeſſion unter— 
ſchied, bedeutende Zweifel erhoben haben, indem einige Regie⸗ 
rungen den vormals geduldeten Kirchen das Recht einer oͤffent⸗ 
lichen und freien Religionsuͤbung nicht einraͤumen wollen, ſon⸗ 
dern den Glaubensgenoſſen derſelben nur die Gleichheit der 
rein buͤrgerlichen und. politiſchen Rechte in Bezug auf ihre Be⸗ 
faͤhigung zur Anſtellung im Staatsdienſte zugeſtehen. 

Deßhalb wurde jener Artikel durch eine landesherrliche 
‚Verfügung vom 28. September 1824 hoͤchſt liberal dahin der . 
clarirt: 

OD daß die verſchiedenen Bekenner des chriſtlichen Glau— 
bens voͤllig gleiche bürgerliche und politiſche Rechte im Königs 
‚reiche genießen follen, und der Begriff von berrfchender und 
| 4* 
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bloß geduldeter Kirche, jo wie jede Art eines gegenjeitigen 

Pfarrzwangs unter, den chriftlichen Gonfeffionen aufgehoben ſey; 

9) daß allen chriſtlichen Neligionsparteien eine ungehin⸗ 

derte und freie Religionsuͤbung zuſtehen ſolle, und jeder Geiſt⸗ 

liche nur von den Pfarrkindern ſeiner Confeſſion die ſogenann⸗ 

ten Stolgebuͤhren oder andere nur den Eingepfarrten als ſol⸗ 

chen, obliegende oder Parochiallaſten, wie z. B. Quartalopfer, 

verlangen koͤnne; 
3) daß diejenigen Einwohner, welche ſich zu einer andern 

chriſtlichen Confeſſion bekennen, als wozu die ordentliche Par 

rochie des Orts gehört, die Stolgebühren nur an denjenigen 

Geiftlichen ihrer Confeſſion zu entrichten ſchuldig ſeyen, deſſen 

Parochie ſie beſtimmt zugewieſen worden, oder welcher, wenn 

dieſes nicht der Fall waͤre, den Parochialact verrichtet habe. 

Nur in dem Falle ſollen Stolgebuͤhren von dem Geiſtlichen 

einer andern Confeſſion verlangt werden koͤnnen, wenn dieſer 

um die Vornahme einer Amtshandlung erſucht war, und folche 

wirkfich vorgenommen hat. 

4) Dagegen müſſen alle folche, den Kirchen, Pfarren 

und Schulen gebuͤhrende Leiftungen, welche auf Höfen, Haus 

fern und fonftigen Grundſtuͤcken eines Pfarrbezirks, ohne Ruͤck— 

ſicht auf des Beſitzers perſoͤnliche Eigenſchaft als Glaubensge⸗ 

noſſe und Eingepfarrter, haften, und die mithin dingliche La— 

ſten ſind, auch von jedem Beſitzer, ſelbſt wenn er ſich zu ei⸗ 

ner andern Religionspartei bekennt, als wozu die Parochie 

des Orts gehört, den bisher Berechtigten nad) nie vor ent 

richtet werben. | 

5) Was endlic, die Eintragung ber Parochialhandlungen 

in die Kirchenbücher betrifft, fo ſoll als Kegel beachtet werden, 

daß jeder Pfarrer, welcher die Parochialhandlung verrichten 

hat, diefelbe in fein Kirchenbuch einträgt. Hat er aber Tau: 

fen, Aufgebote, Trauungen und Beerdigungen in Betreff einer 

Perſon vorgenommen, welche weder an des Pfarrers Wohnort 

noch innerhalb desjenigen Bezirfd, welcher dieſem außerden 

als Parodie für feine darin befindlichen Glaubensgenofjen ar 

gewiefen it, wohnt, fo muß er den Act 
] 
| 
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a) in feinem eigenen Kirchenbuche nur vor der Linie bemer- 
ken, und darf denfelben bei den jährlich von ihm aufzu— 

ſtellenden Tabellen nicht mit in Anſatz bringen. Außer: 
dem ift er 

b) verpflichtet, fofort dem orbentichen Pfarrer am MWohnorte 

der fraglichen Perſon, es fey diefer ihr Pfarrer mit ihr 
derjelben , oder einer andern Confeſſion zugethan, davon 

eine volftändige Anzeige zu machen, welche letsterer feis 
nem Kirchenbuche einzuverleiben und bei Aufitellung der 

- jährlichen Liſten mit zu berückfichtigen hat. 

Die Gleichſtellung in Bezug auf die politifchen Rechte 
bezieht fich jedoch nur auf die Befenner der drei chriftlichen 
Hauptreligionenz; nicht auf die geduldeten Religionsgeſellſchaf— 
ten, indem deren politifche Nechte nach den frühern, ihnen ers 
theilten Privilegien und Gonceffionen auch noch ferner beur— 
theilt werden, | 

Zweites Capitel. 

Kirchliche Verfaffung der Lutheraner. 

In ihrer Hinficht waltet die reine Confiftorialverfaffung vor, 
indem die in einzelnen Provinzen, üblichen Synoden feinen Eins 
fluß auf die Kirchengewalt, als folche, haben. An einem Ober; 
confiftorio ermangelt e8 noch zur Zeit gänzlich: nur die Provin- 
cialconfiftorien bilden die geiftlichen Oberbehörden für die Lanz 
destheile, die ihnen untergeben find. Ueber. ihre Sprengel 
ſ. oben Abfchn. 1. Cap. 2. Die Sprengel felbft zerfallen in 

geiftliche Infpectionen oder Superintendenturen; in einzelnen 

Provinzen in Generalfuperintendenturen, und Superinten⸗ 
denturen. Jede Inſpection erjtrecft fich über mehrere Pfarren. 
Nur die geiftlichen Minifteria in den größern Städten ſtehen 
unmittelbar unter dem Gonfiftorio. 

Das Confiftorium zu Hannover befteht aus einem Direc- 
tor, der weltlich oder geiftlich feyn kann, ſechs geiftlichen und 
drei weltlichen Gonfiftorialräthen, einer unbeftimmten Zahl von 
Affefforen, und den nöthigen Secretären. 
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1) Der Sprengel des lutheriſchen Conſiſtorii zu Hanno 

ver umfaßt. fieben Generalfugerintendenturen, nah Maaßgabe 
der ihm untergebenen Fürftenthimer. und Landestheile, Geiſt— 
liche Minifterien befinden fich außerdem in den Städten Han— 
nover, Celle, Clausthal, Eimbeck, Göttingen, Goslar, Ha⸗ 
meln, Hildesheim, 29) Luͤneburg, Minden ‚ Nordheim, Ofte 
rode und Uelzen. 

a) Die Öeneralfuperintendentur des Fuͤrſtenthums GSalen: 
berg, zerfällt» in zwölf Inſpectionen, deren jeder ein Spe 
cia'fuperintendent vorgefegt it. Die Infpectionen find Großen: 
berfel mit 8 Pfarren, Börrie mit 10 Pfarren, Neuftadt Hans 
nover mit 11.Pfarren, Holtorf mit 6 Pfarren, Seinfen mit 7 

Pfarren, Münder mit 18 Pfarren, Neuftadt am Nübenberge 
mit 10 Pfarren, Didendorf mit 12 Pfarren, Pattenfen mit 8 

Pfarren, Ronnenberg mit 12 Pfarren, Seelze mit 6(Pfarren, 
und Wunftorf gleichfalls mit 6 Pfarren. — 

b) Die Generalſuperintendentur des Fuͤrſtenthums Goͤt—⸗ 
tingen, umfaßt, außer einer reformirten, neun Inſpectio— 

‚nen. Dieſe find: Dransfeld mit 8 Pfarren, Göttingen I. mit 
12 Pfarren, Oöttingen IL mit 9 Pfarren, Göttingen II. 
mit 8 Pfarren, Hardegien mit 7 Pfarren, Harſte mit 6 Pfar- 
ren, Hohnftedt mit 11 Pfarren, Münden mit 8 Pfarren, und 
Uslar gleichfalls mit 8 Pfarren. 

ce) Die Generalſuperintendentur des Fuͤrſtenthums Gru⸗ 
benhagen und des Harzes, zerfaͤllt in ſechs Inſpectionen, 
naͤmlich Catlenburg mit 6 Pfarren, Clausthal mit 5 Pfarren, 
Eimbeck mit 10 Pfarren, Herzberg mit 7 Pfarren, Ofterode 
mit 8 Pfarren, und Zellerfeld mit 4 Pfarren. 

d) Die Generalfuperintendentur des Fürftenthums Line 

burg, Celleſchen Theils, umfaßt zwölf Infpectionen, nämlich 
Blefede mit 9 Pfarren, Burgdorf mit 13 Pfarren, Gelfe mit 
16 Pfarren, Düshorn mit 7 Pfarren, Ebitorf mit 13 Pfar: 

24) Weber die Befugniffe deffelben f. das Neglement vom 3 Nov. 1815. 

bei Hagemann, Samml. der Landesverordn, 1815. S. 908. fgg. 
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ren, Gifhorn mit 11 Pfarren, Luͤne mit 11 Pfarren, Schwarm» 
ftedt mit 11. Pfarren, Sievershaufen mit 10 Pfarren, Uelzen 

mit 12 Pfarren, Winjen an der Aller mit 6 Pfarren, end ich 
MWittingen mit 9 Pfarren. 

e) Die Generalfuperintendentur des Fürftenthums Cine 
burg, Harburgſchen Theil und der Grafihaft Dannenberg, 
enthält fieben Infpectionen, nämlich Bergen an der Dumme mit 
6 Pfarren, Dannenberg mit 8 Pfarren, Fallersieben mit 8 
Pfarren, Harburg mit 12 Pfarren, Lüchow mit 14 Pfars 
ven, Salzhaufen mit 8 Pfarren, und Winfen an ver Luhe mit 
7 Pfarren, 

f) Die Generalfuperintendentur des Fuͤrſtenthums Hil— 
desheim umfaßt eilf Infpectionen, naͤmlich Alfeld mit 11 
Pfarren, Bockenem mit 19 Pfarren, Ehe mit 11 Pfarren, 
Markoldendorf mit 7 Pfarren, Nettlingen mit 13 Pfarren, 
Snfpection des Ockerthals mit 8 Pfarren, Peine mit 11 Pfars 

ven, Salzgitter mit 15 Pfarren, Sarſtedt mit 11 Pfarren, 
Großen Solfchen mit 10 Pfarren, und — —— mit 
11 Pfarren. 

g) Die Generalfuperintendentur der Grafichaften Hoya 
und Diepholz, zerfällt in fieben Infpectionen, nämlich Hoya 
mit 10 Pfarren, Nienburg mit 9 Pfarren, Stolenau mit 
10 Pfarren, Sulingen mit 10 Pfarren, Bilfen mit 6 Pfars 

ren, Weihe mit 7 Pfarren, und Diepholz mit 10 Pfarren. 

Zumächft unter dem. Mediatconfiftorio der Graffchaft Hohn 
ftein fteht die Inſpection Slfeld mit 11 Pfarren. 

I) Den Sprengel des Iutherifchen Conſiſtorii zu Stade, 

welches aus drei geiftlichen und drei weltlichen Conſiſtorialraͤ⸗ 

then, welche Ießtere zugleich Mitglieder der Juſtizcanzley find, 
beiteht, und deffen Director der jedesmalige Sanzleydirector iſt, 
bildet nur eine Generalfuperinfendentur für die Herzogthuͤmer 
Bremen und Verden. Geiftliche Minifterien beftehen in den 
Städten Stade, Burtehude und Verden. Der Sprengel zer 

fällt in ſechszehn Infpectionen, nämlich Infpection ded Alten 
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Landes, mit 9 Pfarren, Bederfefa mit 7 Pfarren, Beverjtebt 

mit 5 Pfarren, Bremervörde mit 5 Pfarren, Hagen mit 6 

Pfarren, Harfefeld mit 6 Pfarren, Himmelpforten mit 6 Pfar: 
ren, SKehdingen mit 8 Pfarren, Neuhaus mit 6 Pfarren, 
Dfterholz mit 7 Pfarren, Dttersberg mit 5 Pfarren, Noten: 
burg mit 9 Pfarren, Stotel mit 6 Pfarren, Verden mit 8 
Pfarren, Inſpection des Landes Wurſten mit 9 Pfarren, 

endlich Zeven mit 6 Pfarren. 

3) Den Sprengel des Iutherifchen Gonfiftorii zu Otterw 
dorf bildet nur eine einzige aus 10 Pfarren beftehende Ins 

fpection; eine Generalfuperintendentur it daher nicht vorhan⸗ 

den. Das Gonfiltorium befteht aus drei landesherrlihen Mit: 
gliedern, zwei geiftlichen und drei ftändifchen (von den Stän 
den des Landes Hadeln ernannten) Affefforen. 

4) Der Sprengel des lutheriſchen Confiftori zu Osn« 
brüc, welches aus einem weltlichen Director und zwei geiftli- 
chen Gonfiftorialräthen befteht, zerfällt in zwei Abtheilungen, 
ohne, daß jedoch. jeder ein Generaljuperintendent vorgefeßt 
wäre. Ein geiftliches Minifterium ift mit dem außerdem befte- 
henden ftätifchen Intherifchen Eonfiftorio zu Osnabruͤck verbunden. 

a) Die Osnabruͤckſche Abtheilung zerfällt in vier Inſpectio— 
nen, namlich Osnabruͤck⸗-Iburg mit 7 Pfarren, Grönenberg 
Wittlage mit 8 Pfarren, Hunteburg + Vörden mit 7 RER, 
und Berſenbruͤck⸗Fuͤrſtenau mit 7 Pfarren. 

b) Die Lingenfche Abtheilung befteht nur aus einer Sn: 
ſpection, gu welcher zwei Lutherifche, eine reformirte, und 
eine Iutherifchs reformirte Pfarre gehören. 

5) Der Sprengel des gemifchten Conſiſtorii zu Aurich 

beiteht aus zwei Generalfuperintendenturen, einer. Iutherifchen 
und einer reformirten. Geiftliche Minifterien find in den Städ- 

ten Aurich, Emden, Eſens, Leer und Norden, In der Stadt 

Emden beiteht eine, im Sabre 1544 für die Geiftlichen beider 
Eonfeffionen angeordnete, jest aber lediglich auf die Neformir- 
ten befchränfte Predigerverfammlung, Coetus genannt, welche 
ſich einige Male im Jahre, unter dem Vorſitze des jedesmali- 
gen Älteften Predigers zu Emden vereinigt, und der, außer den 
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Stadtpredigern, auch die uͤbrigen reformirten Prediger ber 
Provinz fich anfchliegen können. Die Befchlüffe, welche von 
dein Coetus in Firchlichen Angelegenheiten gefaßt werden, be 
dürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Conſiſtorii. 
Der Coetus prüft die reformirten Candidaten, und auf die 
denſelben ertheilten Zeugniſſe uͤber die Faͤhigkeiten zum Predigt⸗ 
amte, ertheilt das Conſiſtorium, welchem der Coctus unterge⸗ 

ordnet iſt, die licentiam concionandi. 

Das Conſiſtorium wird durch die Juſtizcanzlei, den lu—⸗ 
therifchen und reformirten Generalfuperintendenten und den 

erften Prediger der Stadt Aurich. gebildet. 
Die lutheriſche .Generalfuperintendentur zerfällt in neun 

Infpectionen, welche nur. nad; den Nummern bezeichnet fi ind, 

Die erfte umfaßt 14, die zweite 10, die dritte 8, Die vierte 5, 
die fünfte 12, die fechfte 7, die fiebente 3, die achte 11, und 

die neunte gleichfalls 11 Pfarren. 

Drittes Capitel. | 

Kirchliche Verfaffung der Reformirten. 

Die vier reformirten Gemeinden zu Celle, - Göttingen, 
" Hannover und Münden, (denn die zu Hameln ift feit 1830 

gänzlich eingegangen) ftehen unter der fogenannten reformir- 
ten Conföderation oder Synode (Abfchn. 1. Cap. 3.), und 
diefe, ihrem Hannoverſchen Antheile nach unmittelbar unter 
dem Staats- und Gabinetsminifterio; die übrigen reformirten 
Gemeinden find den Provincial- Landesconſi iſtorien untergeben. 

Naͤmlich: 
1) dem Conſiſtorio zu Hannover, die reformirte In; 

fpection Bovenden mit 5 Pfarren; 
2) dem Gonfiftorio zu Stade, die drei reformirten Ger 

meinden der Infpection Bederkeſa; 
3) dem Iutherifchen Gonfiftorio zu Os nabruͤck, die drei 

reformirten Gemeinden in der Niedergrafichaft Lingen. ?°) 

25) Vergl. die Verordnungen vom 25. Zuni 1822 und 13. März 1824 
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4) Der Sprengel ded gemifchten Confitorii zu Aurich, 
umfaßt dagegen außer den geiftlihen Minifterien zu Aurich, 
Emden, Leer und Norden, eine befondere reformirte General: 
fuperintendentur, welche in acht, mit Nummern bezeichnete In; 

fpectionen zerfällt, deren erfte 8, die zweite 9, die dritte 10, 
die vierte 9, die fünfte 6, die fechlte 12, die fiebente 8, und 
die achte 10 Pfarren umfchlieft. 

5) Die 14 reformirten Pfarren in der Graffchaft Bent 
heim fliehen unter einer befondern Dberbehörde, nämlich dem 
Ober⸗Kirchen-Rath der Grafichaftz welcher aus einem welt 
lichen Director, zwei geiftlichen Oberfirchenräthen und zwei welt 
lichen Affefforen, von denen einer die Aetuarsgefchäfte verfieht, 

der andere Nentmeifter- ift, befteht. Unter demjelben ftehen die 

Orts- oder Niederconfiftorien, die bei jeder Pfarre gebildet find. 

Uebrigens ift überall die Presbyterialverfaffung die Regel. 

Viertes Capitel. ; 

Kirchliche Verfaffung der Katholiken. 

Mittelft der yäbftlichen Bulle vom 26. März 1824 wur: 
den die bifchöflichen Site zu Hildesheim und zu Osna— 
bruͤck in der Art wieder hergeftellt, daß der erflere völlig wieder 
befetst und ausgeftattet, auch das Domcapitel dafelbit, jedoch 
nad) einer neuen Anordnung, wieder reſtituirt; die Beſetzung 

und Dotation des letztern aber bis dahin aufgefchoben wurde, 
daß hinlängliche Mittel hiezu fich ergeben würden, Zugleich 
ward beftimmt, daß der Kirchenfprengel von Osnabruͤck bis da- 
hin von dem zeitigen Bifchof zu Hildesheim, mittelft eines, 

von demfelben anzuftellenden Generalvicars für die Spirituas 

lien, regiert werden follte. Auch wurden die Didcefen Hil- 
desheim und Osnabruͤck von neuem beftimmt, und na 

mentlich alle Pfarren, die fonft zu dem Mainzifchen Sprengel 
gehörten, der erftern, diejenigen aber, welche fonjt dem Muͤn—⸗ 
fterfchen Sprengel angehörten, der Ießtern untergeben. 

1) In der Diöcefe Hildesheim macht daher die Fatholifche 
Dherbehörde aus: der Bifchof, das bifchöfliche Generalvicariat, 
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und das bifchöfliche Commiſſariat für das Eichsfeld (ſonſt zum 
Mainzer Sprengel gehörig), dag Domcapitel, und das Fatholifche 
Conſtſtorium zu Hildesheim. 

Das bifchöfliche Commiſſariat fir das Eichöfeld (es hat 
ſeinen Sitz zu Oberfelde) beſteht aus einem Commiſſarius, drei 
Commiſſariatsaſſeſſoren und einem Secretair; lauter Geiſtlichen. 

Das Conſiſtorium aus einem weltlichen Director, einem 

weltlichen und zwei geiſtlichen Conſi iſtorialraͤthen, und einem 
Secretair. 

Das Domcapitel endlich aus einem Dechant, ſechs Capi⸗ 
tularen und vier Vicaren; außerdem ſtehen bei demſelben ein 
weltlicher Syndicus und Secretair. 

Dem Conſiſtorio ſind untergeben: 

a. die Stadt: Pfarren zu Celle, Göttingen, Goslar, 
Hannover, Hildesheim und Peine ; 

b. die 49 Landpfarren im Fürftenthume Hildesheim ; 
e. die in dem Bezirfe des bifchöflichen — fuͤr 

das Eichsfeld befindlichen Pfarren, naͤmlich: 

aa. die Stadtpfarre zu Duderſtadt, mit deren Gpellaneen; 
bb. die Pfarre zu Nörten; 
ee. die fiebenzehn Landpfarren, nebſt ihren Cayellaneien. 
2) In der Didcefe Osnabruͤck wird die Oberbehörde 

durch den Adminiftrator, das bifchöfliche Generalvicariat und 
das Fatholifche Sonfiftorium gebildet. Es befteht aus einem welt 
lichen und zwei geiftlichen Gonfiftorialräthen. 

Demfelben find untergeben: 
a. die Stabtpfarren in der Stadt Oonabruͤck, und 5 

Landpfarren im Amte Osnabruͤck; 
b. vier Decanate, *5— Fuͤrſtenau mit 11: Pfarren, 

Grönenberg mit 5 Pfarren, Iburg mit 7 Pfarren, Voͤrden 
mit 6 Pfarren. Jedem Decanat »ift ein Landdechant vor 

geſett; | | 
e. der erzpriefterliche Dijtrict in der Niedergrafichaft 

Lingen, beftehend aus dem Amte Freren mit 6 Pfarren; 
und dem Amte Lingen mit 9 Pfarren. Dem Diftrict fteht ein 
Erzpriefter vor; 
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d. die 24 Pfarren im Herzogthume Aremberg- Meppen, 

nebſt einer Hoyaifchen Pfarre, mit ihren Capellaneien ; 
e. die vier Stadtpfarren im Fürftenthume Oftfriesland 

zu Emden, Leer, Neuſtadt-Goͤdens und Norden; 
f. endlich die acht Pfarren in der Graffchaft Bentheim. 

Fünftes Capitel, 

Kirchliche Berfaffung der geduldeten Kirchen— 
gejellfchaften 

Die Rechte der in Dftfriesland geduldeten vier Gemeinden 
der Mennoniten zu Emden, Leer, Neuſtadt-Goͤdens und 
Norden, richten fich nach den obenaufgeführten Preußifchen 
Edicten. Die Verfaffung der Gemeinden felbft it eine Demo- 

Fratifche Theofratie. Aus ihrer Mitte erwählen fie ihre Diaconen, 
Lehrer und Aelteften, die zufammen das Kirchencollegium aus— 
machen. Diefes bildet die erſte Inſtanz in allen Kirchen» und 

Gemeindeangelegenheiten, mit Einjchluß der Armenpflege und 
der Firchlichen Sittenyolizei. , Die Aelteften allein find jedoch 
nur zur Verwaltung der Taufe und des Abendmals, fo wie 
die Lehrer zur Bejorgung der andern Ritualien und zum Pre 
digen ermächtigt. Keiner darf indeffen aus dem Studium der 
Theologie feinen alleinigen Beruf. gemacht haben, und jeder 
muß das ihm anfgetragene Amt ohne Vergeltung übernehmen. 
Die Berufung von dem Kirchencollegio geht an die gefammte 
Gemeinde, an welche auch. fogleich alle, ihre Verfaffung be- 
treffenden Angelegenheiten gebracht werden müffen. 

Die BVerfaffung der Herrenhuter, von denen fich eine 

geduldete Gemeinde in Neuftadt- Gödeng ———— darf als 
bekannt vorausgeſetzt werden. 

Außer Oſtfriesland, ſind in den aͤbrigen Provinzen des 

Koͤnigreichs weder Mennonitiſche noch Herrenhutiſche und andere 
dergleichen Gemeinden geduldet worden, wiewohl die einzelnen 
Bekenner dieſer Secten ſich ſtets ihrer ungeſtoͤrten Hausandacht 

zu erfreuen gehabt haben. Die in den Kirchenordnungen ent- 
haltenen ftrengen Borjchriften gegen dergleichen „Sectirer« find 
außer Gebrauch gefommen. 

— — — 
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Dritter Abſchnitt. | 

Kirhengeleße 
— — — 

Erſtes Capitel. 

Im Allgemeinen. 

Unſerm Zwecke nach, koͤnnen in dieſem Abſchnitte nur die 
Territorial⸗Kirchengeſetze, mit Ausſchluß der gemeinen Rechte 

zur Frage kommen; und dieſe ſind nach den Provinzen ver— 
ſchieden. Jede Provinz if nach den fuͤr fi fie erlaffenen Kirchen 
ordnungen u. f. w. zu beurtheilen, möge fie auch einem für 
mehrere Provinzen und Landestheile beftellten Konfiftorio unter; 
geben ſeyn. Einzelne Kirchenoronungen für einzelne Provinzen 
find ganz außer Gebraud) ‚gefommen, wie 5. B. die Hoyaiſche; 
die ſtaͤdtiſche Kirchenordnungen gelten nur noch injofern, als 
fie die. Liturgie betreffen, wenigftens iſt dieſes Negel. 

Außer den Kirchenordnungen finden ſich noch viele Vor: 
jchriften über die Firchliche Verfaffung in den Kandtagsabfchieden, 
fo wie viele einzelne Verordnungen und Neferipte, welche 

firchliche Gegenftände betreffen. Sie koͤnnen hier aber nicht 
weiter aufgezählt werden, indem e8 genügen muß, die wichtigften 
Kirchengeſetze anzugeben. 

Zweites Capitel. 

Kircheng efeße der tutheramer. 

u Gefter Abias. 

BTRERBEFEN. im — BEROEN. 

Zu dieſen gehören: 

1. Da8 Corpus doetrinae Julium. Es enthält 

die Glaubenglehren, die Kiturgie, Vorfchriften für die Kirchendiener 
und Gemeinden. und deren Verhaͤltniß zum Staate, fo wie 
eine Kirchenordnung. 
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Diefes Corpus wurde, ald Galenberg mit Braunfchweigs 
Wolfenbüttel vereinigt wurde, auf Calenberg ertendirt, nachdem 
daruͤber mit den Landftänden unterhandelt war, und zwar 
mittelft Neferipts von 1593. : Die ältere Kirchenordnung der 
Herzogin Eliſabeth wurde aufgehoben. 

2. Die revidirte Kirchenordnung von 1615, welche 
aber jene von 1569 in dem Corpus doctrinae enthaltene iſt, 
da die Reviſion nur einen Artifel, nämlich den der Taufe, 
betraf. Sie ift in dem Hannover’fchen Landtagsabfchiede von 
1639 beftätigt, und, wiewohl fie im WolfenbütteP’fchen durch 
eine neuere erſetzt worden ift, fo gilt fie dennoch in den Fürftens 
thuͤmern Galenberg und Göttingen bis auf den heufigen Tag; 
mit alleiniger Ausnahme der zum Amte Hannover gehörigen 
fogenannten Braunfchweigifchen Gohe CDöhren, Wülfel, Laazen 
und die Aegidienthors -Gartengemeinde), welche früher einen 
Theil des Luͤneburgiſchen Amts Ilten ausmachte, und erft am 
12. Mat 1671 mit Galenberg vereinigt wurde. Sie gilt 
ferner in dem’ Amte Coppenbrüge oder der ehemaligen Graf—⸗ 
fchaft Spiegelberg, auf dem Communion⸗Oberharze, und in 
der Graffchaft Hohnftein, vermöge des mit- den Grafen von 
Stolberg 1733 abgefchloffenen Neceffes. 

Zweiter Abfab. 

Kirchengeſetze im Lüneburgifchen. 

Dazu gehören: | 

1. Das Corpus doctrinae Wilhelminum des Her: 
3098 Wilhelm des Juͤngern, welches nur Ölaubenslehren umfaßt. 

2. Die Kirhenordnung Herzogs Friedrich von 1693. 
Diefe gilt im ganzen Umfange des Fürftenthumg Lüneburg und 
der Grafichaft Dannenberg, außerdem aber im  Fürftenthune 

Grubenhagen, der Graffchaft Hoya; nebft den Aemtern Weiten 
und Thebinghaufen, und auf dem Harze, jedoch mit Ausfchluß 
des Kommunion» DOberharzes, in der Graffchaft Diepholz, und 
in der fogen. Braunfchweigfchen Gohe ‚bei Hannover, da alle 
diefe Randestheile damals Kiineburgifch waren, und die nachmals 
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gefchehene Veränderung in der en ‚ die frühern 
Geſetze nicht ——— hat. 

Dritter Abſatz. 

Kirchengeſetze im Lauenburgiſchen. 

Fuͤr die dem Koͤnigreiche verbliebenen Theile des Herzog— 
thums Lauenburg beſteht die fuͤrſtliche Kirchenordnung von 
1585, welche 1651 mit einigen Abaͤnderungen von nen 
publicirt wurde. 

Im Lande Hadeln iſt dagegen noch immer die alte 

Kirchenordnung des Herzoss Magnus von 1526 in Ge 
brauch; fo wie denn auch das Glaubensbekenntniß von 1590, 
ald Corpus doetrinae gilt. | 

Vierter Abfak. 

Kirhengefeke für Bremen und Verden. 

Eine Kirchenoronung für. diefe beiden Herzogthlimer eriftirt 
nicht; wir haben nur einzelne Verordnungen in Kirchenfachen, 
die dort zur Anwendung kommen?) 

Fünfter Abfatz. 

Kirhengefege im Hildesheimifchen, 

Sn dem Hildesheimifchen gilt die Galenbergifche Kirchen: 
ordnung ?”), da diefelbe während der Stiftsfehde in dem 

fogenannten großen Stifte yublicirt, in dem Fleinen Stifte 
folches aber durch Neceffe beftimmt war. Indeſſen haben die 
evangelifchen Stände die Vollziehung jener Neceffe nie erwirfen 

26) Gejammelt und in eine fpftematifihe Ordnung gebracht, vom Regie 
rungsjefretair Wolf. Stade 1809. 8. unter dem Titel: « Syftema- 

tiiher Auszug fämmtlicher für die Herzogthümer Bremen und Ver— 
den emanirter Verordnungen. Erſter Theil. Kirchliches Fach». oder: 
«Handbuch fiir Geiftliche, oder fuftem. Auszug u. f. w.v. 

27) Bergl. meine Praktiſchen Erörterungen. Bd. I. Nro. 7. 
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koͤnnen, und jo iſt erit durch die Verordnung vom 28, April 

1815 die Gültigkeit jener Kirchenordnung auch für. das foger 
nannte Heine Stift fürmlich ausgefprochen worden. 

Sechster Abſatz. 

Kirchengeſetze im Osnabrückiſchen. 

Auch hier fehlt es an einer Landeskirchenordnung; nur 
einzelne Verordnungen gelten uͤber kirchliche Gegenſtaͤnde. 

Siebenter Abſatz. 

Kirchengeſetze in Oſtfriesland. 

An einer Kirchenordnung fuͤr die Lutheraner fehlt es 
gleichfalls; bei Beurtheilung kirchlicher Angelegenheiten wird 
vorzugsweiſe auf die Beſtimmungen des allgemeinen preußiſchen 
Landrechts geſehen. 

Drittes Capitel. 

Kirchengeſetze der Reformirten. 

Fuͤr die vereinigten reformirten Kirchen in den Althannover⸗ 
ſchen Provinzen gilt die auch in franzoͤſiſcher Sprache erſchienene: 
„Kirchenordnung und Glaubensbekenntniß der Reformirten in 
denen Chur- und Fuͤrſtl. Braunſchweig⸗ RENNER Landen. 
Heidelberg 1711. 4. 

Die Reformirten in Ofifriesland richten fich eheifg nad) der 
Kirchenordnung der Stadt Emden, theild und vorzüglich 
nach den. Befchlüffen der Dordrechtſchen Synode; diejenigen in 

der Niedergraffchaft Lingen und der Grafſchaft Bentheim 
aber nach dieſen letztern Beſchluͤſſen. Fuͤr Bentheim beſteht 

außerdem die Bentheimiſche Kirchenordnung von 1708, 
deren erſten 10 Paragraphen der compromiſſariſchen Ent: 

ſcheidung oder des fogenannten laudi regii vom 11. Nov. 1701 
jegt gänzlich aufgehoben find. Die Neformirten endlich in 
den ehemald Heffischen Landestheilen find nach der Heſſiſchen 

Kirchenordnung, namentlich den Gonfiftorialordnungen von] 1600 
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und 1657 zu beurtheilen; nur daß die Beſtimmungen vderfelben 

in fofern fie Dotationgs und Mlimentationsfachen, die aus 
außerehelichen Schwängerungen entfpringen, zur Competenz 
der geiftlichen Gerichte verwiefen haben, durch die Verordnung 
vom 24. Juni 1899 aufgehoben find. 

J 

Viertes Capitel. 

Kirchengeſetze der Katholiken. 

Hierzu moͤchten die Synodalbeſchluͤſſe und Statute der 
einzelnen Bisthuͤmer, denen ſie untergeben waren, zu rechnen 
ſeyn; namentlich die Acta synodalia ecelesiae Osnahrugensis 
und die Agenda Hildesiensis. 

Fünftes Capitel. 

Kirchengeſetze der geduldeten Kirchen— 
geſellſchaften. 

Die Mennoniten richten ſich nach dem Glaubensbekenntniß, 
welches Cornelis de Ris entwarf, und im Jahre 1769 

von den Gemeinden beſtaͤtigt worden iſt; die Herrenhuter nach 
dem von dem Grafen von Zinzendorf entworfenen. 

(Fortſetzung folgt im nächſten Hefte.) 

C. 

Meber das Zehndrecht, 
eine biftorifch » bogmatifche Abhandlung. 

Von Dr. Steiner, 
” . 

Großherzoglich Heifiihen Hofrathe und Hiftoriographen des Hauſes und Landes, 

h 

mehrerer gelehrter Gefellichaften Ehrenmitgliede, 

(Fortſetzung.) 

Ich muß hier meine Abhandlung unterbrechen, um den 
geneigten Leſer auf einen Gegenſtand des Zehndrechtes zuruͤck⸗ 

Lippert's Annalen, 28 Heft. 5 
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zuführen, deffen Auseinanderſetzung früherhin nicht in meinem 
Plane lag, nun aber, wegen feines practifchen Werthes, von 
fo großer Wichtigfeit ift, daß ich ihn nicht ohne Vorwurf über: 
gehen darf. Er betrifft die Ablöfung, Verwandlung und 
Aufhebung des Zehnds und damit in genauer Verbindung, 
die verfchiedenen, fich grade gegenüberfiehenden Anfichten der 
angefehenften Gefchichtsforfcher unferer Zeit von dem Urſ Bene 

diefes Inſtituts. 
Der gelehrte Streit, ging von Baden aus. Schon im 

Sabre 1819 fanden bei den Badifchen Landftänden intereffante 
Berhandlungen wegen Ablögbarfeit des Zehnds jlatt. Die 

Motionen gingen jedoch nicht gegen das Intereſſe der Zehnd- 
herren, weil diefe Abgabe im Grunde nur unter einem andern 
Namen beftehen bleiben ſollte. Damald unterfuchte man alfo 
den Urfprung des Zehndrecht3 in Germanien, nicht fo genau. 

Als aber im Sahre 1831 der Abgeoronete von Rotteck eine 

Motion wegen Abfchaffung und ganzlicher Aufhebung der 
Zehnden bei den Landftänden machte und diefe in einer Rede 

zu begründen fuchte, worin er bis auf den Urfprung derfelben 
feinen Augriff hinausführte, da wurde diefer Gegenftand nicht 
allein für Baden, fondern auch für die übrigen Staaten 
Deutfchlands wichtig in feinen Folgen. Was in den Lehrbüchern 
und Urfundenwerfen über das Zehndrecht bisher vergraben und 
oft vergeffen war, wurde nun hervorgefucht, beleuchtet und 
durchforfcht und es bewährte fich die alte Negel, daß die Ge- 
ſchichte auch jeden Antheil, von einem Zeitalter auf dad andere, 

äußere. 
Gegen Profefior Dr. von Rotteck trat nun Profeſſor 

Dr. Birnbaum mit einer gehaltvollen geiehrten Schrift über 
den Urfprung des Zehndrechts auf und Geheimeratb Dr. 
Zachariaͤ zu Heidelberg, theilte in einer weiter erfchienenen 
Schrift über Aufhebung, Ablöfung und Umwandlung 
des Zehnds, feine Anfichten mit. Die Anfichten dieſer drei 
Männer find verfchteden. von Rottek und Birnbaum 
ftehen in ihren Meinungen vom Urfprung des Zehnds fcharf 
gegen einander über. Jener behauptet deffen Entjteben aus 
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dem öffentlichen Rechte und damit die Möglichkeit einer 
Zehndabfchaffung durch Geſetz; dieſer ſucht mit vieler 
Gelehrſamkeit darzuthun, daß der Zehnd nur privatrechtlicher 
datur ſey, mithin ohne Eigenthumsverletzung geſetzlich nicht 

aufgehoben werden koͤnne. 
Zachariaͤ, der die Aufhebung, Abloͤſung ꝛc. des Zehnds 

nach dem neueſten Zuſtand abgemeſſen haben will, tritt, 
was den Urſprung betrifft, in die Mitte dieſer Meinungen, 

und ſagt ganz wahr, jedoch ohne Beweis, Seite 27 ſeiner 

Schrift, „geſchichtlich ſteht der Satz als allgemein geltender 
feſt, daß die Zehnden ihrem Urſprung nach ſehr verſchiedener Art 
waren. Thatſache iſt es uͤberdies, daß in allen deutſchen Staaten 
die Zehnden theils Staats-⸗, theils Privateigenthum find, und in wie 
fern fie die letztere Eigenſchaft haben, ebenſo, wie andere nuͤtz⸗ 
liche Rechte aus einer Hand in die andere uͤbergehen.“ 

Als ich bei der erſt kuͤrzlich vorgenommenen Lectuͤre dieſer 
Schriften die Zachariaͤ'ſche Meinung gewann, und die Be 

weife hierzu unter andern auch felbft in Birnbaums gelehrter 
Schrift fand, erkannte ich bald, daß der Faden meiner Ab- 

handlung über das Zehndrecht abgebrochen werden müffe; 
Eine ausführliche, weit über die Grenze der Anlage derfelben. 
binausreichende Darfiellung von der urfprünglichen Befchaffen: 
heit des Zehnds, ſchien mir ein nüglicher Beitrag zur Literatur 

diefes von berühmten Männern angeregten und. bearbeiteten 
Gegenftands zu ſeyn, zumal für die Tendenz diefer Zeitfchrift 
geeignet. 

Für meine Anficht liegen die Materialien noch unbe 
arbeitet vor. Sch darf es daher unternehmen, alle zu benugen 

und nach meinem Ziele zu ftreben. 
Unbefriedigt durch das, was ich vom Urfprunge des Zehnds 

gelefen habe, winfche ich mir eine Elare Ueberzeugung, die ich 
treu und in einer gehörigen Ueberficht mittheifen will. 

Was Hugo Grotius, van Efven, Böhmer, Bur⸗ 
mann, Treutlinger uͤber den Urſprung des Zehnds angedeutet, 
haben ——— von Savigny, Moͤſer, von Rotteck, 
Birnbaum, Zachariaͤ, Mittermaier, Duͤrr, Ruef, 

5* 
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Mahlmann, Warfebe, Müller, Babo, Rau, Rege— 
naner, Weindel, Leichtlein, Brauer und Andere weiter 
ausgeführt. Viele Urkunden find noch unbenutzt. Die Lehre von 
Urfprunge des Zehnds hängt mit dem römifchen und deutjchen 

Eolonatswefen eng zuſammen; bier auch noch vieles Dunkel 
und noch feine gründliche Heberzengung. Auch Das canonifche Recht 
verbüllte die wahre VBefchaffenheit des Zehndurfprungs Jahr— 
hunderte hindurch, und entjtellte die Sache oft gefliffentlich. 

Hier ift vorzüglich der Keim der Schwierigfeit und bie hiftori- 
fche Regel anwendbar falsa veris discernere. Die Wiſſen— 
fchaft fordert daher noch immer mehr Beiträge. 

Einen Verſuch werde ich im nächtfolgenden Hefte Diefer 
Zeitjchrift liefern. 

ee 

D. 

Meber die Admission der Posinlirten, 

mit befonderer Ruͤckſicht auf Die heutigen Ber: 

bältnifje in Deutſchland. 

Bon H. L. Lippert. 

Die Poſtulation eines Subjects zu der erledigten Pfründe 
(postulatio ad benefieium)', enthält nach dem heutigen Ber 
griffe befanntlich eine außerordentliche Wahl, Jene Hand» 
lung bietet nur die Verfchiedenheit von der gewöhnlichen Wahl 
(electio ad beneficium) dar, daß die Wahlberechtigten eine 

Perfon zum Beneficium zu befördern beabfichtigen, welche hierzu 
wegen eines ihr entgegenftehenden kanoniſchen ) Hinderniffes, ebe 

1) Doch kann man den Namen postulatio paſſend auch der Wahl 
beifegen, die auf ein Subjeft fallt, welchem eine Eigenfchaft man- 
gelt, die nicht nad) der Fanonifchen Gefesgebung, Tondern nad) 
anderen Gejegen erfordert wird, 
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fie hiervon Dispenſation erhalten hat, nicht gelangen kann. 
Da die Wähler bier nicht —, wie in dem Falle, im welchem 
fie eine Perfon, deren Einweifung in die fragliche Pfruͤnde 
nichts entgegenſteht, zu diefer zu befördern fuchen, — das Recht 
baben, zu verlangen, daß der Gewählte die Pfründe erhalte, 
fo bedienen fie fich bei einer folchen Wahl des Worte „pos- 

tulo» ftatt „eligo«s, um hierdurch blos den Wunfch ans 

zudenten, daß dem Bezeichneten die Stelfe zu Theil werden 
möge. Iſt dann die erforderliche Anzahl Stimmen auf den 
nicht Fähigen gefallen, und hat diefer unter der Vorausſetzung, 
daß ihm Dispenfation gegeben werde, fich zur Annahme der 
Pfruͤnde bereit erklärt, fo wenden fich die Wahlberechtigten an 

den Obern, welcher nach den Geſetzen Dispenfation von dem 
fraglichen Smpedimente, und die Konfirmation einer Wahl zu 
ertheilen berechtigt it, mit dem, durch Angabe der Gründe, 
welche fie zu dieſer Wahl beftimmten, motivirten Geſuche, 
dem Gewählten Dispens zu verleihen, und ihn zur Pfruͤnde 
gelangen zu laffen. 

Daß die Ertheilung ver Befreiung von dem in Rede 
ſtehenden Hinderniffe, im Allgemeinen reine Önadenfache 
fei, nehmen die Canoniſten einftimmig am. Allein eben fo 
einſtimmig ift die Behauptung, daß der zur Dispenſation befugte 
Obere dann verbunden fer, folche ergehen zu laffen, wenn 

durh Zulafjung des Poſtulirten zu der Stelle, 
wenigftens ein bedeutender Vortheil für die Kirche 
erzielt werde. Dieſe Verbindlichkeit des Obern zur Dijpen- 
fation, leitet man aus deffen Pflicht für das Wohl ver Kirche 
zu wachen: und daffelbe zu wahren, ab. Man geht fogar 
jo weit, zu behaupten, der Firchliche Obere, welcher ſich deffen 

ohngeachtet weigere, den Poftulirten zur Pfruͤnde zuzulaffen, 
verleße die Voftulirenden, und koͤnne auf deren Befchwerder 
führung bei feinem Vorgeſetzten, von diefem angehalten werden, 
Dispens zu ertheilen. Diefer Grundfag foll nur dann eine 

Ausnahme erleiden, wenn die Admiſſion zur Pfründe dem Papfte 
zufommt, weil derſelbe feinen Obern in ver Kirche habe, 
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Sobald alſo der Papſt zur Admiſſion befugt erſchiene, waͤre 
dieſelbe ohne alle Ausnahme reine Gnadenſache ?). 

Daß es viele Faͤlle geben koͤnne, in welchen es das 
kirchliche Intereſſe erheiſcht, ausnahmsweiſe bei Jemand von 
einem kanoniſchen Hinderniſſe, wodurch er von Bekleidung einer 
beſtimmten Pfruͤnde, ausgeſchloſſen wird, zu abſtrahiren, weil 
die Vortheile, welche für den kirchlichen Zweck hierdurch ent— 
ſpringen, hoͤher angeſchlagen zu werden verdienen, als die 
Nachtheile, welche durch die Nichtanwendung des Geſetzes auf dieſe 
Perſon, fuͤr die Auctoritaͤt des Geſetzes ſelbſt erwachſen, — 
wird Niemand laͤugnen. Dispenſationen verurſachen dem 
Geſetze Wunden; allein — wenn dadurch groͤßere Nachtheile 
vermieden, oder ungleich wichtigere vortheilhafte Ergebniſſe fuͤr 
die Kirche, vorbereitet werden, ſo erſcheinen ſie als hinreichend 
gerechtfertigt. Es mag hierin allerdings ſogar ein bedentender 
Wink für den Geſetzgeber liegen, die Ertheilung einer Dispen— 
ſation nicht blos als Gnadenſache zu betrachten; ſondern, 
namentlich aus Ruͤckſichten fuͤr das allgemeine Wohl, dem zur 
Dispensertheilung berechtigten Obern die rechtliche Verbindlich— 
keit aufzuerlegen, wenn wirklich nach genauer Pruͤfung des 
Falles die Ertheilung der Dispens im Intereſſe der Kirche zu 
betrachten, ſie folgen zu laſſen; und dabei weiter zu beſtimmen, 
daß bei Verweigerung einer ſolchen, an den Vorgeſetzten 

2) Hierüber: France. Florens, tractatus de postulatione, in ejusdem 
operum Tom. I. Parisiis 1679. pag. 107 i. f. Fagnanus, 

comentaria in Deecretalium Lib. I. Tit. V. cap. 3. no. 65. 

Duarenus, de sacris ecclesiae ministeriis et benefhieiis Lib, V. 

cap. 2, fpricht fi) hierüber nicht beftimmt aus. Dagegen ferner: 

J. H. Boehmer, J. E. P. Tom. I. Lib. I. Tit. V. 3. 5. Nel- 

ler, colleetio methodica ss. canonum de postulatione praelatorum. 

Trevir. 1756. in Schmidt, thesaurus jur. eceles. Tom. II. 

pag. 755. de Schenkl, institut. jur. ecel. $. 492. Frey, 

kritiſcher Commentar über das Kirchenrecht, fortgefegt von Scheill, 

Theil IV. Abtheil. I. ©. 745. Helfert, von der Befekung, 
Erledigung und dem Ledigftehen der Beneftcien. Prag 1828. ©. 61. 

a. & Müller, Lexikon ded Kirhenrehts, Band IV. ©. 374, 
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Recurs genommen werden koͤnne. Hier ſoll indeſſen dies 
nicht näher geprüft werben, da der Zweck dieſes Aufſatzes 
nur dahin geht, zu entwiceln, daß. die vorhin als gängig be 
zeichnete Anficht unſerer Sanoniften: fobald für die Admiſſion 
des Poftulirten das Wohl der Kirche fpreche, ſei der Obere 
rechtlich verpflichtet, folche zu ertheilen, und koͤnne im Weiges 
rungsfalle von feinen Vorgeſetzten hierzu angehalten werden, — 
ans den geltenden gejeglichen Beſtimmungen fich nicht bes 

gründen laffe. Da es ſich ſonach nur de lege condita 

handelt, fo mögen gleich die hierher gehörigen Gefegesftellen, 
auf welche man zum Theile zur Begründung jener Meinung 
fogar fich berufen hat, erwähnt und in Betracht genommen 
werden. 

J. 

Die erfte?) Stelle, weiche zu unſerem Zwecke eine Beruͤck— 
fichtigung verdient, it ein Nefeript Innocenz IH. an die 
Dommherrn in Ravenna, vom Sahre 1204, das cap. 3. X. 

3) Dad cap. 1. X. de postulatione I. 5, auf welches man zur 

Begründung der gängigen Meinung ziemlich allgemein zuerft ſich beruft, 

glaube ich darum nicht näher berühren zu müſſen, weil hier nicht von einer 
Zulaffung des Poftulirten aus Gründen für das öffentliche Wohl die Rede 
it, fondern gerade im Gegentheil die Poſtulation deßwegen verworfen 

wurde, weil der poftulirte Biihof eine Nichtachtung des Interdicts 
fich hatte zu Schulden Fonmen laffen, — ſ. b. Franc. Florens, 
tractatus de postulatione in ejusdem operum. Parisiis 1679- Tom. I. 

p- 105 et seq. — daher fir unfere Frage hieraus nichts fich er: 

gibt, wie aus nachftehenden Worten deutlich erhellt: «Ad haec in 
B. Petro: (et infra) Cumque de facilinon possetis in unum locum et 

propositum convenire, sed ad nos fuisset ab aliquibus appellatum : 

tandem convenientes in unum, Altissiodorens. Episcopum in 

Archiepiscopum postulästis. Postulationem vestram per magistrum 

R. Praecentorem vestrum, et per Abbatem S. Petri exponentes, 

et petentes, ut faciendae translationi pium praeberemus assensum. 

Verum, quoniam antequam idem magister ad sedem Apostolicam 

accessiset, nobis quasi pro certo eonstabat, quod idem Episcopus 

interdicti sententiam non seryasset, quod etiam idem magister 
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de postulatione praelatorem 1. 3. Werfen Worte: 

folgende find: 

non negavit, in fratrum nostrorum praesentia requisitus a nobis, 

in ipsius Episcopi exeusationem allegans, quod sententiam latam 

servare nullatenus tenebatur, quae ad ejus notitiam, nee per 
literas nostras, nec per Card. tunc Apost. sed. Leg. qui eandem 
sententiam promulgärat, nec per deputati ad hoc executores man- 

datum vel literas pervenisset: (elinfra) Quod nec suffieit, imo nee pro- 

- hieit ad’ excusationem praedichh Episcopi, cum Cardinalis idem 

sententiam interdich praesentibus multis solenniter ac publice 

promulgavit: et eadem interdieti sententia in regno Francorum 

jam multis publice coeperit observari; nec sit necessarium, cum 

constitutio solenniter editur, aut publice promulgatur, ipsius 

notitiam singulorum auribus per speciale mandatum vel literas 

inculcare: sed id solum sufficit, ut ad ejus observantiam tenea- 

tur, qui noverit eam solenniter editam, aut publice promulgatam : 

cum et contra quosdam, qui Sardicen. Concilium non servabant, 

tanquam illud non habuerint, aut perceperint, canonica tradat 

auctoritas, quod eis non facile facultas credendi tribuitur: cum 

idem penes illos in suis regionibus actum fuerit et receptum. 

Nee valet, quod in Altissiodoren. dioccesi dietus Rex terram 

propriam dieitur non habere, cum nos terram totam Regis ipsius 

subjici mandaverimus interdieto; et Cardin. nostrum interpreta- 

tus mandatum, in terram illam sententiam promulgaverit, quae 

Regi tune temporis adhaerebat: (et infra) Sed inde liquido 

constat, saepe dietum Episcopum sufficienter excusari non 

posse, quod suam metropolitanam Eeclesiam generalis inter- 

dieti sententiam et recepisse noverat, et servare. (el infra) 

Nos igitur, qui secundum Apostolum prompti sumus inobedien- 

tiam omnem uleisci, ejusdem Episcopi Altissiodoren. inobedien- 

tiam attendentes, ne nil obedientia prodesse videtur humilibus, 

si contemptus contumaeibus non abesset: cum juxta canonicas 

sanctiones quaedam sint culpae, in quibus culpa est relaxare 

vindictam, postulationem hujusmodi non propter postulantem Ec- 

elesiam, sed propter postulatam personam repulimus, ut indig- 

nam. Licet autem ex eo quod hominem , qui vestro nen convenie- 

bat proposito,, postulastis, cum vos interdicti sententiam serva- 

retis, et ipse eam contemneret observare, permissa vobis facile 

abusi fueritis potestate; ac ideo vos ea non immerito privare 

possemus: de solita tamen benignitate concedimus, ut ‘vobis per 

postulationem idoneam, seu electionem canonicam de persona 

congrua consulatis. » 
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«Bonae memoriae Guil. Archiepiscopo vestro viam 
universae carnis ingresso, quidam vestrum sanctae 

Praxedis Presbyterum Cardinal. quidam vero Imolen- 
Episcopum postulaverunt: (et infra) Nos igitur, auditis, 
quae de facto, et de jure fuerant allegata, plenius etiam 
pro utralibet partium curavimus allegare: considera- 
vimus vero, quod ejusdem Cardinalis praesentia utilior 
sıt non solum Romanae, sed etiam Ecclesiae generali, 
tam apud Apostolicam sedem, quam apud Ecelesiam 
Ravennatem: unde non immerito praeferentes special 
utilitati communem, et minori majorem, praedictum 
Cardinalem postulationi vestrae non duximus conceden- 
dum. Attendentes autem ex altera parte, quod prae- 

dietus Episcopus Cenolensis, a minori quam tertia 
parte fuerit postulatus: et quod Apostolica sedes 
postulationes hujusmodi non consueverit in tanta di- 
visione, ac contradietione recipere: cum etiam quando 
aliquis ab aliis unanimiter postulatur, ad admitten- 
dam postulationem eorum, non tam ex justitia, quam 

ex gralia moveatur, postulationem ipsius non duximus 
admittendam.» 

Mandantes, quatenus cum his, qui vocem in elec- 
tione habere noseuntur, per eleetionem, postulationem 
seu. nominationem canonicam in, personam idoneam 
eonvenire curetis. j 

Hierzu bemerkt denn die Gloffe*): der’ die Nomiffion 
des Poftulirten verfagende firchliche Obere könne „si tamen 
justa causa exigit, percelli per superiorem» mit Berufung auf 

cap. 17 X. de jure patronatus III, 58 5) welches die Verordnung 

4) ad verbum: gratia. 

5) «Nullus laicus decimas, aut ecclesiam , aut quiequid eeelesiastici 

juris est, sine .concessione sui Pontificis monasteriis vel canonieis 
eonferat. Et si quis Episcopus improbitatis vel avaritiae causa 

eonsentire noluerit, vomano Poptifiei nuncietur: et quod ofleren- 

dum est, tune ejus licentia offeratury. f 
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enthält: daß Fein Late, als Patron einer Kirche, ohne Genehmigung 
des Biſchofs eine Verfchenfung der zum Beneficium gehörenden | 
Zehnten, oder der Kirche felbft, oder von fonft etwas der Kirche 
Zugehörigem an ein Klofter oder Stift fich erlauben dirfe; wenn 

aber der Bilchof aus verwerflichen Gründen, oder gar aus 
Habfucht die Ertheilung des Conſenſes vorenthalte, der Patron 
an den Papft fie) wenden folle, der dann causa cognita den: 
Conſens geben werde. ine rechtliche Werbindlichfeit des 
Bischofs, Schenfungen der bezeichneten Art, wenn gegen jolche 
nicht ebenfalls rechtliche Gründe fprechen, zu betätigen, be 
zweifelt Niemand. Allein für unfere Frage folgt hieraus fchon 
darum nichts, weil eben es erft noch darzulegen tft, daß 

eine rechtliche Verbindlichkeit des Bifchofs eriftire, unter 
gewiffen Umftäuden, die Poftulation zu genehmigen. Darauf 
fährt die Gloffe weiter fort: der Obere werde auch indirekt 

Dadurch, den Poſtulirten zuzulaffen, genöthigt, daß er fonit, 
falls der Poftulirte geeignet erfcheine, gehalten fei, demfelben 
ein anderes und zwar dem, welches er ihm verweigert habe, 
moͤglichſt ähnliches Benefteium zu übertragen, fich auf cap. 29. 
X. de jure patronatus HI, 38 ftügend. Dies Refeript 
fett feft, daß der Vifchof, welcher fich, und zwar feindfelig 
weigere, dem von dem Kirchenpatrone in Borfchlag Gebrachten, 

obgleich er fähig erfcheine die Stelle zu erhalten, dieſe zu 
überweifen, wenn inzwifchen ein Nachpräfentirter vie Stelle 
erhalten, verbunden fei, dem Erfteren ein dem ihm vorenthaltenen 

Beneficium möglichft gleichfommendes zu "übertragen, damit 

diefer hierdurch entfchädigt werde. 
Der Bifchof ift allerdings rechtlich verbunden, dem Prü- 

jentirten, fobald viefer wirklich mit den zur Bekleidung des 
fraglichen Kirchenamtes erforderlichen Eigenfchaften ausgerüftet 
it, Ddafjelbe zu übertragen, und da er im Unterlaffungsfalle 
widerrechtlich handelt, fteht unzweifelhaft ſowohl dem Präfentirten, 
ald dem Patrone es frei, den Recurs an den Borgejegten des 

Bifchofd zu nehmen. Allein ebenjo einleuchtend iſt es, daß 

diefe Verordnung, fo wie die erftere, fcehon darım gar fein Argus - 

ment für die Beantwortung unferer Frage darbieten koͤnne, 
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‚weil es fich erſt darum handelt, ob der Bifchof rechtlich ver; 
‚pflichtet fei, den Poftulirten wegen eines aus deffen Zulaffung 
zur Pfruͤnde entfpringenden Nutzens für;die Kirche, zu admittiren. 

Wenn alfo auch aus dem Inhalte beider von ver Öloffe 
alfegirter Gefekesftellen an und für fich zur Entfcheidung 
ber zu beantwortenden Frage etwas fich entnehmen lieſe, fo 

koͤnnte doch hier immer nur auf Grundlage eitter petitio prineipii 
‚davon Gebrauch gemacht werden. 

Nachdem gezeigt worden ift, daß die Stüßen, welche die 
Gloſſe, — auf die man fich zur Vertheidigung obiger Anficht 
beſonders beruft, — für ihre Meinung zu haben glaubte, nicht 
exiſtiren, fol num eine Beleuchtung des angeführten cap. 3. 
felbft, in welchem die Vertheidiger jener Meinung ebenfalls 
einen Haltpunft finden wollen, folgen. 

Allerdings fagt in demfelben Innocens IH. daß er des⸗ 
wegen die,von einigen Domherrn ausgegangene Poftulation des 
fraglichen Sardina® CSuffridus oder Soffredus 9) zum 

Erzbifchofe von Ravenna, nicht (durch Difpenfation) genehmige, 
weil derfelbe in feiner gegenwärtigen Stellung mehr für das 
Wohl der Kirche wirfen koͤnne ), denn als Erzbifchof von 

Ravenna. Keineswegs aber ift hierdurch zugleich ausgefprochen, 
daß der Papft überhaupt dann, wenn die Zulaffung eines 
Poftulirten zu befonderem Heile der Kirche gereiche, Diefelbe 
ertheilen werde; denn die Angabe des Grundes, der Innocens 
IH. beftimmt hatte, dem Anfuchen der Poftulirenden nicht zu 

deferiren, iſt offenbar blos deswegen gefchehen, um diefen zu 
zeigen, daß er nur aus Nückfichten fir das Firchliche Sntereffe 
‚ihrer Bitte nicht entiprochen habe. Noch viel weniger läßt fich 

6) Fr. Florensl. ce. p- 107. 

7) Suffridus ‚war nämlich beauftragt, für die Beförderung der 

Erpedition zur Eroberung des heiligen Landes — eine Lieblings 
idee Inno cens IH. — zu wirken, und beftimmt, mit dem Heere 

dahin zu ziehen. Dieß erhellt ſchon aus diefer Decretale in ihrer 
unverftümmelten Geftalt. ©. h. Fr. Florens, 1. c. p. 107, und 
Gonzalez-Tellez, Com. in Deer. lib. I. Tit. V. cap. 5. 
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hierand das Princip ableiten, daß in einem foto Falle ein 
dem Pabſte untergeordneter Firchlicher Obere die 0 
nicht verſagen duͤrfe, und wenn er dies thue, von Seiten der 
Poſtulirenden Recurs an deſſen Vorgeſetzten genommen und 
jener von dieſem zur Ertheilung der Admiſſion genoͤthigt werz 
den dürfe. 

Was die Unzuläffigfeit der in dem cap. 9. weiter in Frage 
fommenden Poftulation Des Bifchofs von Imola (Maynar—⸗ 

dinus ) angeht, To erfcheint diefe für uns von keinem Sntereffe. 
Derfelbe hatte, wie aus der Stelfe Flar fich ergibt, nicht einmal 
die nöthige Anzahl Stimmen erhalten. Allen deſto wichtiger 
erfcheint Die Bemerkung Innocens UI.: daß der päpftliche 
Stuhl fogar dann, wenn Jemand einftiimmig Po 
fiulirt worden, nicht rechtlich verbunden fei, den— 

felben zu admittiren, fondern die Admiffion aud) 

in dieſem Falle als ein Akt der Önade fich darftelle. 
Schon aus dieſer Stelle erhellt alfo, daß die Aomiffion 

des Pojulirten nur aus dem Gefichtöpunfte der Ertheilung 
einer Gnade, keineswegs ald die Erfüllung einer rechtlichen 

Berbindlichkeit anzufehen feiz und da hier ohne Ausnahme die 
Zulaffung eines Poftulirten als Gnadenſache erklärt ward, ſo 
wäre es offenbar eine willführliche Annahme, wenn man die 

Fälle hiervon ausgefchloffen hielte, in denen durch Admiſſion des 
Poftulirten vorausfichtlich große Vortheile für die. * erzielt 
werden. 

Hierher gehört, ferner ein Nefeript deſſ rk Pabſtes 
vom Jahre 1211 in cap. 5. X. eodem, deſſen Inhalt 
folgender iſt: 

Postulationem, quam celebrästis: (et infra) Licet ergo 

per postulationem hujusmodı nullum jus sit alicui ac- 
quisitum, ideoque sine praejudieio alicujus postula- 
tionem poluissemus repellere memoratam: ut. tamen 

vobis de speciali gratia consulamus, ita duximus 

» 

S) Gonzalez-Tellez Com. ]. e. 
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providendum, quod per procuratores idoneos, ad 
omnia sufficienter instructos, nostro vos conspectui 
praesentetis, quatenus utraque parte praesente, quod 

justum fuerit , decernamus.“ 
In dieſem an die Domberrn zu Gran gerichteten Reſcripte 

fast. 3 Innocens IE, dag durch Verwerfung einer Poſtulation 

Niemand in feinem Hechte gefränft werde. Deswegen hätte 
er auch im vorliegenden Falle die gefchehene Poftulation geradezu 

verwerfen fönnen. Um jedoch dem erzbifchöflichen Domkapitel 

‚eine bejondere Gunft zu erweifen, fordere er die Poftuli- 
renden auf, gehörig. inftrnirte Bevollmächtigte nach Nom zu 
ſchicken, worauf in dieſer Sache ſeine Entſcheidung ergehen ſolle. 

| Es ift alfo in diefem Neferipte von Innocens IH. wie 
derholt ausgeſprochen worden, daß die Zulaſſung des Poſtulirten 

als reine Gnadenſache zu betrachten, und zwar ohne daß 
Innocens IH. dieſem Grundſatze irgend eine Beſchraͤnkung 
beiſuͤgte. 
| Eine dritte hier zu berücfichtigende Verordnung ift eine 
Conſtitution Nicolaus IH. von 1978 in cap. 416. de elect. 

et elect. potest. ın Vito 1. 6. von der ich nur die au 

die Pofinlationen ſich beziehende Stelle — der größte Theil der 

Gonftitution handelt über die Wahl — bier beifüge: 
»Denique cum ad postulationem eoneordem vel discordem 

procedi contigerit, et aliqui patientes in ordinibus vel 
aetate defeetum, vel his similes postulentur, (non qui 

aliis Eeelesiis alligati, liberum non habent sine nostra 
permissione volatum: circa quos taliter alligatos, nihil 
de veteris juris abservantıa immutamus) postulatos hujus- 
modı et postulantes eosdem, ea moderata distrietione 
perstringimus, ut: eo salvo, quod postulati hujusmodi, 
nee suis postulationibus praestare consensum, nee (ut de 
electis dietum est) exhibere expensas aliquibus teneantur: 

sed postulantes i ipsi concorditer vel disceorditer expensas 
ipsas personistalibus subministrent : postulatos inveniendo 
(sı non dissenserint) et postulantes in mittendo personas 

instructas (ut in eoncordi vel discordi eleetione) per 
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omnia (ut supra praemittitur) moderatio ‚praemissa con- 

stringat: et negligentes statuta ibidem, similis poena 
percellat: nec per hoc, quod de postulatis pro celeri 

Ecclesiarum expeditione statuitur, postulationes ipsae 

minus dependere intelligantur a gratia, quam antea 
dependebant. Porro in singulis casıbus supradietis, 
in recuperandis, vel reddendis expensis eligentium , 
electorüm, postulantium, et etiam postulati, illud servari 

decernimus , quod justum fuerit, seu aequitas canonum 
Judicabit.“ 

In Bezug auf unfere Frage glaube ich blos die in der 
mitgetheilten Stelle vorfommenden Worte snec per hoe— — 
postulationes ipsae minus dependere intelli- 
gantur a gratia, quam antea dependebant» 

hervorheben zu müffen. Es erhellt aus denfelben auf dad Ber 
fimmtefte, daß man von Seiten des yäpftlichen Stuhls die 
Zulaffung der Pojtulirten aus Feinem anderen, als aus dem 

Gefichtspunfte der Bezeugung einer Gunſt betrachtet wiffen 
wollte. Die Gloffe, auf welche fich die Vertheidiger der hier 
beftrittenen Anficht gewöhnlich weiter zu fügen fuchen, enthält 
zu diefer Gonftitution 9) folgende, Bemerkungen : 

«— — et hoc si postulatio concors fuit, vel saltem a 

«duabus partibus faeta: in quo casu secundum quosdam 
«potest peti confirmatio et si talem admiserit Superior, 

«dicere faceregratiam: et sinonadmiserit, facit injuriam» 

und fährt dann fort: «Si autem non sit facta in con- 
«cordia vel a duabus partibus et ex causa: dependet 
«ex. gratia speciali»y — mit Berufung auf die beiden be- 
rührten cap. 5. und 5. X. de postulat. 

Eines befonderen Commentars bedürfen diefe Saͤtze nicht. 
Ein Bli auf die vor und liegende Gefekgebung genügt, 

um die Ueberzeugung in uns zu begründen, daß die Meinung: 
bei namhaften, aus der Admiffion des Pojtulirten der Kirche 

9) ad verbum. gratia. 
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erwachfendem Bortheile, dürfe folche von dem firchlichen Obern 
nicht verfagt werden, infoferne dem Pabſte (al den com⸗ 
petenten Obern im Fragefalle) das Recht der Admiffion 
zufteht, den Morten dev Geſetze widerſpreche. Es fragt ſich 

nur, ob nicht noch andere Verordnungen des Tanonifchen Rechts 

vorhanden feien, welche mit den angegebenen in Disharmonie 
fiehen. Darum mag noch eine Stelle hier nicht unbeachtet bfei- 
ben. Es it eine Conſtitution Bonifacius VEIL von Sahre 
1298 im cap. 8. de appellationibus in Vito HD. 15 

nachbemerkten Inhalts: 

«Coneertationi antiquae finem imponere praesenli 
eonstitutione volentes: Statuimus, ut ab electionibus, 
postulationibus, provisionibus et quibuslibet extra- 

judieialibus actibus (in quibus petest appellatio in- 

terponi) quisquis ex eis gravafum se reputans, per 
appellationis benefieium gravamen illatum desiderave- 
rit revocari, intra decem dies (postquam sciverit) 

si velit, appellet: post deeendium vero eidem aditus 
non pateat appellandi. Sed si per contradietionem de- 

bitam, vel alia juris remedia petierit revocari grava- 
men ei (dummodo medio tempore his non consen- 

serit) lapsus decendii non obsistat.» 

Da in derfelben gefagt wird, daß wegen Bejchwerben, die 
fich auf gefchehene Portulationen beziehen, (die fogenannte 

auffergerichtliche,) Appellation ergriffen werden koͤnne, ſo lieſe 

ſich etwa hieraus entnehmen, daß die Wahlberechtigten, welche 

ſich deßwegen, weil die Admiſſion, obgleich ſie der Kirche gro— 
ßen Gewinn bringen wuͤrde, verſagt wurde, beſchwert glauben, 
Recurs an den Vorgeſetzten des Obern zu nehmen im Stande 
waͤren; ja vielleicht, auch wenn ſich von der Admiſſion des Po⸗ 
ſtulirten keine beſonderen Vortheile verſprechen lieſen, an jenen 

appelliren koͤnnten; und wenn dies der Fall waͤre, erſchiene 

dieſer Stuͤtzpunkt fuͤr die jenſeitige Meinung, um ſo wichtiger, 
als die in Frage ſtehende Conſtitution juͤnger iſt, als die oben 
beruͤhrten Geſetzesſtellen, mithin dieſen vorgehen muͤßte. 
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Diefe Eonſtitution wuͤrde jedoch jener Anſicht nur dann 

zur Baſis dienen, wenn nachzuweiſen, daß blos wegen ver 
weigerter Admiffion des Pojiulirten, in Bezug auf Poftulatios 

nen Recurfe an den Obern genommen werden fönnten. Da 
aber viele Fälle fich denken laſſen, in welchen aufferdem rüc- 
fichtlich der gefchehenen Poftulation zu einer Pfründe, Veran 
faffung zu diefer auffergerichtlichen Befchwerdeführung bei dem 
Dbern, ſich darbietet, und e8 eine befannte Interpretationsregel 
ift: dag jüngere allgemeine Gefeß hebt das ſpecielle Ältere nicht 
auf, — fo würde fich, abgefehen von noch; anderen Gründen, 
hierdurch zur Genüge ergeben, daß diefes Geſetz Bonifacius 
VIEH. der Anwendbarkeit der früher in Betracht genommenen 
älteren durchaus nicht präjudicire. 

Eine andere Frage tt dagegen die, ob nicht Durch die 

Eoneordate des deutfchen Reiches eine rechtliche Ver— 

bindlichfeit des Pabftes, Poſtulirten unter gewiffen Umftänden, 
namentlich, wenn fich von deren Wirkfamfeit ein befonderer Ser 

gen erwarten läßt, die Admiffion nicht zu verfagen, begründet 
worden ſei. Diefelbe hat mdeflen fchon Weller 2°) vernei- 

nend beantwortet, indem er gezeigt, daß hinfichtlich der Zu— 

laffung der Poftulirten e8 bei den kanoniſchen Satzungen ver 

blieben jei. Ob und welche Abänderungen der angegebenen 
Grundſaͤtze des Fanonifchen Nechts, in der neneften Zeit in 

Deutfchland ſich zugetragen, wird aus nachfolgenden Eroͤrte— 

rungen fich ergeben. 

Das bayerifche Concordat 1.) erwähnt der Poſtula— 
tionen nicht. Don Poftulationen zu Erzbisthuͤmern oder Bis 
thumern in Bayern, kann übrigens nur uneigentlich die Rede 
fein, weil diefe, Fraft des Concordats, nicht durch Wahl, fon- 

dern durch Ernennung des Königs vergeben werden. Allein 

10) Collectio methodica s. s. canonum de postulatione praelatorum, 

l. ce. pag. 757. 

11) Art. IX — XI, in welchen von Verleihung der Pfründen gehan- 
deft wird. 
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bezweifeln läßt es fich nicht, dag durch diefe DVerleihungsart, 
die von dem Fandnifchen Rechte über Aomiffion eines Poſtu⸗ 
listen aufgeftellten Grundſaͤtze, wenn der koͤnigliche Vorfchlag 
etwa eine Perſon, die von einem Kapitel nur poſtulirt wer 

den Fünnte, enthielte, ihre Anwendbarkeit nicht verloren haben. 
Hierfür fprechen auch die im Goncordate 1?) vorkommenden 
Worte: 

»Sanctitas sua — — Majestati Regis Maximiliani 
Josephi ejusque Sucecessoribus Caiholieis — — in 
perpetuum concedet Indultum nominandi ad vacan- 

tes Archiepiscopales Ecclesias Regni Bavariei dig- 
nos et idoneos ecclesiasticos viros iis do- 

tibus praeditos, quas sacri canones requi- 
runt.« m). 

Worauf es dann gleich weiter heißt: »Talibus autem 
viris Sanctitas Sua canonicam dabit institu- 

tionem juxta formas consuetas.<« Die Einfegung 

der nominirten Bischöfe erfcheint alfo durch die Vorausfegung 
bedingt, daß wirflich folche Perfonen ernannt worden feien, 

die an feinem vom fanonifchen Rechte bezeichneten Mangel 
leiden. 

Sm Aarferifume Deflerreich, wo, mit‘ Ausnahme der 

Erzbisthämer von Olmuͤtz und Salzburg, die Erzbisthimer und 
Bisthuͤmer auf Ernennung des Kaiferd befest werden, gelten 
ganz diefelben Grundſaͤtze. 13) 

Durch die auf Grundlage einer zwifchen dem Koͤnige von 
Preußen und dem päpftlichen Stuhle am 25. Merz 1821 abge 
fchloffenen Uebereinfunft von Pius VIEL den 16. Suly 1821 
erlaffene Bulle «De salute animarum» wurde der ery 

biihöflichen Kirche von Köln, und den bifchöflichen Kirchen 
von Trier, Breslau, Paderborn und Miünfter das Recht der 
Wahl des Erzbifchofs und Fein: ber Bifchöfe, zugefichert, je 

12) Art. IX. 

13) Helfert, aa. D. 8 39a. E!. 40. ©. 94 u. 9. 
Lippert's Annalen, 28 Heft. 6 
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doch der Unterfchied zwischen Wahl und Poftulation als aufgehoben 
erklärt. » Rem denique Germaniae gratissimam , simülque 

praelaudato Borussiae Regi acceptissimam, Nos esse 
facturos judieantes, si electionum jure. in Transrhenanis 
Ecclesiis retento, ac confirmato, et in Cisrhenanis 

cessato per Apostolicas Dispositiones anni millesimi oe- 
tingentesimi primi nunc in ipsis Cisrhenanis Dioece- 

‚sibus praefati Regis Temporali Dominio subjectis, 
idem jus eleetionis redintegretur, quoad Capitula Ec- 
elesiarum ad Germaniam 'pertinentium, nempe Colo- 
niensis, Trevirensis, WVratislaviensis, Paderbornensis 
et Monasteriensis, decernimus ae statuimus, quod alia 
quaeunque ratione vel consuetudine, nee non elec- 

tionis, et postulationis diseriniine, nobilitatisque natalıum 
necessitate sublatis Capitulis praedietis, 'postquam su- 
pradieta  methodo  constituta, et ordinata erunt faeculta- 

tem tribuimus, ut in singulis illarum sedium vacationi- 

bus per. Antistitum respeetivorum obitum extra Roma- 
nam Guriam, vel per. earum sedium resignationem 
ct abdieationem (excepto 'tamen praesenli casu vaca- 
tionis Goloniensis, ac Trevirensis Eeelesiarum ) infra 

consueium "Trimestris spatium Dignitates, ac ‚Canonici 
eapitulariter congregati, et servatis Canonieis regulis 
novos Antistites ex Ecclesiastieis quibuscumque viris 
Regni Borussici ineolis, dignis tamen, et juxta Cano- 
nicas sanetiones idoneis seryatis servandıs ad formam 

saerorum Canonum eligere  possint; ‚Ad. hujusmodi 
autem -Electionis jus suffragii habebunt Canoniei,; tam 
Numerarii ,. quam Honorarii, ne exelusis quidem illis, 
qui ultra: Capitularıum ‚numerum in hae reordinatione 
praefinitum, quoad vixerint. in ipsis Capitulis conser- 
vabuntur.« | 

fagt die Bulle. Wäre durch diefe Beftimmung feftgefeßt, daß 
auch Diejenigen, welche nach gemeinem Nechte nicht gewählt, 
jondern nur poftulirt werden koͤnnen, für die genannten 
Prälaturen gewählt werden dürfen, und ebenfo wie Gewählte 
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vom päpftlichen Stuhle ihre Beftätigung erhalten sollen — fo 
hätte freilich der vom kan oniſchen Rechte ausgefprochene Grund» 
faß: daß es immer von dem Pabfte abhänge, einen mit den 
kanoniſchen Erforderniffen nicht ‚Begabten dispenſationsweiſe 
zum Bisthume gelangen zu laſſen, hierdurch eine Umänderung 
erlitten. Allein aus den eben angegebenen Worten der Bulle 
möchte fich viel natürlicher entnehmen laffen, daß Feine Poftu- 

lation , fondern nur Wahl zu dem Erzbisthume oder ven Bisthimern 
ftatt. finden, und daher von. den Domfapiteln nur für eitte 
Perſon, welche alle kanoniſche Eigenfchaften in fich vereinigt, 
potirt werden ſolle. Eine folche wird dann, wenn fie nad) 
vorgängiger Prüfung wirklich vollfommen geeignet erfcheint, 

der Papſt beftätigen, wie bald nachher in der Bulle verordnet 
it. So würde in dei mehr erwähnten Bisthuͤmern bei den 
Bifchofswahlen "9% unfere Frage: ob der Poftulirte wegen namhaf- 

ter Vortheile für die Kirche (vom Papſte) zuzulaffen fer, nicht 
vorkommen fünnen. 

Sn der Bulle »Impensa Romanorum Pontifi- 
cum sollieitudo« vom 26. Merz 1894 für das Koͤnigreich 

Hannover, ift der Poftulation nicht erwähnt, und auch nicht 
eine Difpofition enthalten, wodurch folche als unftatthaft er- 
fchiene. Es bleibt daher hier bei den Grundfügen. des Fano- 
nifchen Rechts in diefer Beziehung. 

Die bekannte, von den deutfchen Bundesſtaaten, über 
deren ‚Gebiete die oberrheinifche Kirchenprovinz fich 
erſtreckt, im Anfange des Jahres 1830 erlaffene, die Aug- 

übung des oberhoheitlichen Schuß > und Aufſichts⸗Rechts über die 
Fatholifche Landeskirche betreffende Verordnung 1%), hat eben: 
falls hinfichtlich der Poftulation zu Bisthimern, Feine Veraͤn— 
derungen begründet. Der über die Bifchofswahl fich verbrei- 
tende $. 14. dieſes Edicts, enthält die Worte; „die bifchöflichen 

14) Denn die angeführte Stelle aus der Bulle bezieht ſich blos auf dieſe, 
nicht auch auf Vergebung der Kanonifate mit und ohne Dignitaten. 

15) Sin eriten Hefte diefer Annalen Seite 208 u. ff. abgedruckt. 
6* 
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Stühle in der Provinz -- — — werben fünmtlich durch bie 
nad; der vorgefchriebenen Form vorzunehmende Wahl befett.« 
Daß hierdurch erklärt worden, blos Wahl, und nicht auch 
Poftulation fei bei Vergebung eines in der oberrheinifchen Kir: 
chenprovinz gelegenen Bisthums zuläflig, wird man anzuneh- 
men nicht wohl verfucht werden. Auch die Poftulation iſt eine 
vom Fanonifchen Rechte vorgefchriebene Wahlforn, wenn: auch 

eine außerordentliche. 

Dagegen fragt es fich, 0b nicht dadurch, daß in der vorhin 
berührten Bulle für Hannover, und in der eben befprochenen 
Yandesherrlichen Verordnung für die zur oberrheinifchen Kirchen» 
provinz gehörenden Theile der fatholifchen Kirche, noch andere, 
als vom Fanonifchen echte zu einem Bifchofe erforderten 
Qualitäten vorausgeſetzt wirrden, hinfichtlich der Admiſſion der 
Poſtulirten etwas Beſonderes fich ergeben? 

Nach der Bulle » Impensa Romanorum Pontifieum sol- 

lieitudo« ſoll nemlich der zum Bifchof zu Erwählende bereits 
das Indigenat im Königreiche Hannover erworben, auch ent—⸗ 
weder "in Verwaltung der Seelforge, oder als Kehrer an einem 
Semmare oder ſonſt auf eine Weife im Dienfte der Kirche fich 
ausgezeichnet haben. Nach Tetterer Verordnung $. 15 kann 

zum Bifchofe nur. ein Geiftlicher gewählt werden, welcher ein 
Deutfcher von Geburt und Staatsbürger des Staats, worin 
fich der erledigte Bifchofsfig befindet, oder eines der Staaten 
it, welche fic zu dieſer Didcefe vereinigt haben. Nebſt den 

porgejchtiebenen canonifchen Eigenfchaften it erforderlich, daß 

derjelbe entweder die Seelforge, ein academifches Lehramt, oder 
fonft eine. Öffentliche Stelle mit Verdienft und Auszeichnung ver 

waltet habe, jo wie auch der inländischen Staats» und Kirchen: 
Verfaſſung, der Gefege und Einrichtungen Fundig fei. « 

Was nun Hannover, die Bisthuͤmer Osnabruͤck und Hil— 
desheim betrifft, ſo muß das Domkapitel, falls es auf Jemand 

ſein Auge gerichtet hat, welcher nicht alle die außer dem ge— 
meinen Rechte in der mehrerwaͤhnten Bulle zum Biſchofe gefor—⸗ 
derten Eigenſchaften beſitzt, wenn es nach Diſpoſition eben 
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derfelben Bulle, an das Staatsminiſterium ein Verzeichniß von 
Candidaten aus der inländiichen Geiftlichfeit, welche fähig find, 
die bifchöfliche Würde zu erlangen, einfendet, hierbei auch 
Genen Cwelchem eine ſolche Eigenfchaft abgeht) nahmhaft 
machen, und die Gründe zugleich angeben, aus welchen es 
wünfcht, daß diefer durch Dispenfation ebenfalls fähig werde, 
das Bisthum zu erhalten. Zugleich mit den vollfommen 
fähigen Gandidaten muß ein folcher darum vorgefchlagen wers 

"den, weil nach diefer Bulle die Staatsregierung berechtigt it, 
einen und den andern der Candidaten, der ihr weniger an— 
genehm ift, aus der Lifte zu flreichen, und hierdurch deffen 
Wahl zum Bisthume zu hindern; aljo Feiner zum Bisthume ge 
langen foll, der ‚nicht vorher dem Minifterium auf diefe Art 
befannt gemacht wurde; auf der andern Seite aber auch ehe 

zur Wahl oder Poltulation des Bifchofs gefchritten wird, von 
Seiten des Staats die Erelufion der der Regierung weniger 
gefälligen: Geiftlichen, erfolgen ſoll. 

Hat nun dag Staatsminifterium dem Candidaten, welcher 

nicht auch die neben den Fanonijchen beftimmten Eigenfchaften 
befigt, Diipenfation gegeben, fo erfcheint. derfelbe jeßt in Ber 
zug zur weltlichen Gewalt, ald wählbar (eligibilis). Allein 
vollfommen wählbar it. er darum noch nicht, weil die in der 
für Hannover erlaffenen Bulle fejtgefegten befonderen Eigenfchafz 
ten des zum; Bisthume: zu Wählenden, kraft einer zwiſchen 
dem Könige von Engelland und dem Papfte abgefchloffenen 
Uebereinfunft erforderlich find, und, da von Verträgen nicht 
einfeitig abgegangen werden kann, auch noch [Difpenfation vom 
Papſte nothwendig ift, damit der Candidat fähig erfcheine, 
das Bisthum zu erhalten. Ehe die Domfapitularen zum Vo— 
tiren fchreiten, kann aber, wenn poftulirt werden fol, darım 
nicht bei dem Papfte um Difpenfation nachgefucht werben, 
weil, wenn diefe zuvor ertheilt worden, der nicht völlig quali 

fteirte Candidat dann als wählbar fich darftellen, und flatt 
der Poftulation eine Fanonifche Wahl eintreten würde. 
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Anders verhält e8 fich in der oberrheinifchen Kirchen: 
provinz. Wird hier von Seiten der Domherrn ein Geiftlicher, 
welcher zwar alle Fanonifchen, nicht aber die außerdem von 
der mehr erwähnten Tandesherrlichen Verordnung  feftgefetten 
Eigenfchaften hat, ind Auge genommen, fo ift es nothwendig, 
daß dieſer bei Ueberreichung der Lifte fähiger Kandidaten, unter 
welchen man zu wählen wünfcht, ebenfalls bemerft werde, und 
neben Angabe des ihm entgegenftehenden Mangels, das Gefuch 
an dag Minifterium ergebe, diefen durch Dijvenfation auch als 
wahlfähig zu erklaͤren. Iſt demfelben Difpenfation zu Theil, 
und hierdurch von Seiten des Staats zugleich erklärt worden, 
dag man gegen deſſen Wahl nichts erinnere, d. h. ihn, abge: 
fehben von dem Mangel, mit demver behaftet tft, nicht als miß- 
fällig betrachte, fo findet num feine Poftulation, fondern eine 
Wahl vefjelben ftatt, wenn für ihn wotirt wird. Difpenfation 
vom Papfte fann, in fo ferne es fich um den Mangel einer 
in jener Verordnung verlangten Eigenfchaft handelt, darum 

nicht in Frage fommen, weil jene Verordnung einfeitig von 

den bei der oberrheinifchen Kirchenprovinz betheiligten Staaten 
erging. | | ; 

Wuͤrde aber feine Candivatenlifte zur Ausuͤbung des jus 
eirca sacra vor dem Wahlafte bei dem Minifterium vom Dom: 

fapitel einzugeben, fondern jenes in der Art geltend zu machen 

fein, daß nach geichehener Wahl oder Poltulation Die 

Staatsregierung Demjenigen, welchem die[erforderliche Zahl der 
Stimmen zu Theil wurde, die Erelufion geben: und hierdurch 

eine weitere Wahl veranlaffen kann, jo müßte sein Candidat, 

welcher die von dem oft angeführten Iandesherrlichen Edikte 

geforderten Eigenjchaften nicht in fich vereinigt, nur poſtulirt 

werden (wenn nicht etwa das Domkapitel jchon vor der Wahl 

ſich mit Erfolg für Diipenfation des Kandidaten bei der höch- 
ften Staatöbehörde verwendet, wodurch derfelbe dann nicht allein 
als wählbar (eligibilis) erfchiene, fondern auch einen Aus- 
ſchluß durch die Negierung wohl nicht mehr zu beforgen hätte), 
und wäre dann das Gefuch um Diſpenſation an das Miniftertum 
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zu richten. Erft, nachdem dieje erfolgt ift, würde der Poſtu— 
lirte bei dem Papfte um Betätigung nachſuchen können 19. 

II. 

In der erſten Abtheilung dieſer Abhandlung iſt nachgewie— 

ſen worden, daß nach ſehr beſtimmten Satzungen des kanoni—⸗ 

ſchen Rechts, die Zulaſſung der Poſtulirten, in ſo ferne dieſe 
unmittelbar dem Papſte zukommt, als reine Gnadenſache zu 
betrachten jet. 

Sb die Admiffion Poftulirter, wenn einem anderen Kirchen- 
prälaten diefelbe zujteht, einen hiervon verfchiedenen Character 
habe, ob denn wenigftens in diefem Falle ver Obere, fobald 
von der Zulaffung. des Poftulirten eminente Vortheile für die 

Kirche ſich verfprechen laſſen, jene zu ertheilen rechtlich verbun- 
den fei, und im MWeigerungsfalle auf Befchwerdeführung der 

16) Sn den Grundzügen zu einer Vereinbarung über die Verhältniſſe 
der katholiſchen Kirche in den deutſchen Bundesitaaten, $. 13, 

weiche den Protofollen.der 17. Sikung vom 30. April 1818 der in 

Frankfurt a. M. verfammelten, zur Regulirung der  Eatholifch- 
kirchlichen Werbaftniffe von vielen deutfchen Bundesitaaten Abge: 

ordneten beigelegt wurden, hatte man über den Einfluß des Staates 
bei den Wahlen der Biſchöfe Folgendes feftgefest: «Vor der Wahl 

ftehbt dem Landesheren das aus dem jure circa sacra fließende Recht 

zu, die exelusivam zu ertheilen; die Wahl ſelbſt gefchieht aber nur 
in Gegenwart eines landesherrlichen Kommiſſärs auf die gewöhnliche 

Art des kanoniſchen Scrutiniums, und jedes Mitglied der Didcefan- 
GeiftlichFeit it, unter Vorausſetzung feiner Tauglichkeit wahlbar. 

Das Wahlfapitel erwählt drei taugliche Perfonen, aus welchen der 

Landesherr denjenigen benennt, welcher die bifchöflihe Würde er: 

halt, falld er nicht von dem ihm, jedoch nur unter Angabe der Gründe, 
zuftehenden Recuſationsrecht Gebraud macht; in welchem leßteren 
Falle das gebildete MWahlcollegium eine neue Wahl vorzunehmen 

bat.» ©. die Schrift: Die neueften Grundlagen der teutich - Fatho- 

liſchen Kirchenverfaſſung. Stuttgart 1821. ©. 274. Allein der 
Papft (Pius VIL) ging befanntlich hierauf nicht ein. ©. Die an— 

geführte Schrift ©. 354 u. ff. 
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Poftulirenden von feinem Vorgejegten hierzu angehalten werden. 
fönne, — Diefe Frage muß jest und um fo mehr beantwortet 
werden, als blos bei Verweigerung der Admifjion, welche von 
Kirchenobern, die dem Papſte untergeordnet find, ausgeht, alſo 

nicht, wenn der Papft felbft die Zulaffung verfagt, der Obere 
zur Ertheilung der Zulaffung angehalten werden koͤnnte. 

Gemeinrechtlich it in. Deutfchland unfere Frage am 
wichtigften bei Poftulationen zu den Dom ımd Stiftskanoni⸗ 

faten, und zur Würde eines Landdechanten, in fo ferne ein 

jolcher durch Votiren ver Landfapitel beftimmt und vom Bifchofe 
beftätigt wird 17). Auch nad) dem jegigen Partifularrechte der 

einzelnen deutfchen Staaten, iſt die Frage hinfichtlich der Vers 
gebung der Kanonifate von Wichtigkeit. In Defterreic 9) 
werden zwar falt alle Kanonifate durch Iandesherrliche Ernen—⸗ 

mung befeßt. Nach dem bayerifchen Concordate 19% dw 
gegen, werden in Bayern in drei der fogenannten nichtpäpftlichen 
Monate die Kanonifate an den erzbifchöflichen und bifchöflichen 
Kirchen durch die Domkapitel verlichen. (In den andern drei 

vergibt fie der Erzbifchof oder Bischof. ) 

Nach den Beftimmungen der Bulle «De salute anıima-. 

rum» für Preußen, werden die Kanonikate in den fogenannten 
päpftlichen Monaten vom Pabfte, in den andern fechd von den 

Erzbifchöfen und Bifchöfen vergeben; mithin ift hier das Vers 
gebungsrecht der Kapitel durch Wahl, erloichen. 

Im Königreiche Hannover werden in Gemäßheit der 
Bulle «Impensa Romanorum Pontifieum sollici- 
tudo» die Domdechaneien, Kanonifate und Dompvicarieen abs 

wechjelnd von dem Bifchofe und Domkapitel verliehen. 

17) Denn befanntlich gründet ſich in Deutjchland die Vergebung der 

Sanddefanate durch Wahl der Landfapitel, auf Gewohnheit. Nach 
fanoniihem Rechte, cap. 7. $. 6. X de off: archidiae. I, 23 
fteht die Ernennung des Landdechanten dem Bifchofe und Archidiafone 
gemeinfchaftlich zu. 

18) Helfert, a. a. O. $. 40. 
19) Art, X. 
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In den zu der oberrheinifchen Kirchenprovinz gehörenden 
Bisthuͤmern werden fümmtliche Kanonifate von den Domfapiteln 
vergeben. Der $ 14 des oft allegirten Tandesherrlichen Edicts 
fagt hierüber » — — die Stellen der Domcapitularen werben 

ſaͤmmtlich durch die nad) der vorgefchriebenen Form vorzuneh— 
mende Wahl Fejegt. « 

Was die Landdechanten anbelangt, ſo gelten in den 
verſchiedenen deutſchen Staaten uͤber deren Ernennung folgende 

Grundſaͤtze. 
In Oeſterreich geſchieht folche durch den Bifchof. Weil 

jedoch die Defane dafelbft zugleich Schulinfpectoren find, fo übt 
die Landesſtelle das- Beftätigungsrecht aus 29. 

Sn Breußen werden die Erzpriefter, welche, bier an 

Stelle der Landdechanten fich finden, in den fogenannten päpftlichen' 
Monaten von dem geiftlichen Departement, in den ſechs anderen 
vom Bifchofe ernannt. Im letzteren Falle beftätigt jedoch erſteres 
die getroffene Wahl 21). 

Sn Bayern werden die Panddefanate meift durch Wahl 

der Landfapitel vergeben, und von der a, erfolgt 

die Beftätigung 9. 

Nach der im Anfange des Jahres 1830 in der ober: 
rheinischen Kirchenprovinz erfchtenenen landesherrlichen Verord⸗ 
nung $. 23 werden „die Defanate unter gemeinjchaftlichem 

Einverftändniffe ver Regierungs- und bifchöflichen Behörden — — 
beſetzt. Somit fände auch u den Landfapiteln fein Wahl⸗ 
recht mehr zu. 

Beſondere Beſtimmungen hinſichtlich der Zulaſſung eines 

Poſtulirten durch den Biſchof, die bei Beantwortung unſerer 
Frage als leitende Principien gebraucht werden koͤnnten, enthaͤlt 

WM) Rechber ger, Handbuch des öſterreichiſchen Kirchenrechts.“ Band 
1.89. Guſtermann, öſterreichiſches Kirchenrecht. Band J. 
©. 130 u. fi. 

21) Müller, Lerifon des Kirchenrechts. Bd. IL. ©. 15. 
22) Das Näbere gibt Müller m a. DO. an. 
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das Fanonifche Necht nicht. Es handelt fich aus diefem Grunde 
nur darum, ob die über die Admiffion, in fo ferne diefe dem 
Papite zukommt, geltenden Fanonifchen Sasungen, nicht auch 
ruͤckſichtlich der Zulaffung des Poftulirten in Fällen, in welchen 
folche dem Bifchofe Üüberwiefen ift, angewendet werden muͤſſen? 

Die Anwendbarkeit jener in biefen Fällen iſt mir nicht 

im mindeiten zweifelhaft. 

Die oben erwähnten Beſtimmungen des kanoniſchen Rechte 
erklären die Admiffion des Poftulirten als einen Aft der Gnade. 
Diefe Geſetze fprechen allerdings nur von Fällen, in welchen 

die Zulafjung dem Papite anheim geftellt iftz aber nicht in der 
Art, daß fich aus denfelben entnehmen liefe, nur, wenn der 

Papft die Admiſſion ertheile,: ſei Diefe als Gnade anzufehen. 
"Die Zulaffung als folche, und darım einerlei, ob fie der Papſt 
oder der Biſchof zu ertheilen hat, erfcheint ald Akt der Gnade. 
Es Fünnte auch fehwerlich ein vernünftiger Grund angegeben 
werden, warum die Aomiffion eines SPoftulirten, wenn. fie 

vom Bifchofe ausgeht, Feine Gnade, wenn diefelbe aber dem 
Papfte zufommt, ald Gnade zu betrachten jet. 

Daraus, daß die Zulaffung des Poftulirten blog Gnaden: 
fache iſt, ergibt fich weiter, daß nach der beftehenden Gejet- 

gebung der Bilchof zu deren Ertheilung in feinem Falle vom 

Erzbifchofe oder Pabſte angehalten werden könne; denn die 
Ausübung einer Gnade ift da nicht vorhanden, wo eine rechtliche 
Verbindlichkeit, die fragliche Handlung vorzunehmen, begründet ift. 
Sit aber der Akt als Aeußerung einer Gnade bezeichnet, jo 

fteht die Behauptung, daß zu deren Ertheilung eine Zwangs- 
pflicht obwalte, hiermit in directem Widerfpruche. Es erhellt 

weiter, daß auch nicht der Umftand: deß der Papft von feinem 

Obern zur Admiffion genötbigt werden kann, eine Verjchieden- 
heit zwifchen der vom Papſte und ber vom Biſchofe erfolgenden 
bewirfe. 

Der Bifchof alfo (bei welchem die Admiffionsgefuche, 

ausgenommen wenn ein Erzbijchof oder Bifchof poſtulirt wurde, 

denn. in diefen Fällen it das Gefuch an den Papſt zu richten, 
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angebracht werden muͤſſen) kann in rechtl icher Beziehung ohne 

Ausnahme23) der Bitte der Poftulirenden um Zulaffung des 
Poſtulirten deferiren, oder derſelben die Gewährung verfagen. 
Findet er fich zu Letzterem bewogen, jo können die Poftulirenden 
nicht wirffam zu einer Befchwerbeführung bei dem Erzbifchofe 
und endlich beim Papfte zu dem Zwecke, ‚damit der Biſchof 
durch. diefe zur Ertheilung der Admiſſion angehalten werde, 
fehreiten. Eben fo wenig kann der Erzbiichof oder Papſt auf 

erfolgte Befchwerde felbft Die Aomiffion geben, und fo den 
Mangel der bifchöflichen ergänzen. 

Anderd dagegen wird man die Frage beantworten maſſen, 
ob der Biſchof — das Nemliche gilt auch fuͤr den Papſt — 

nicht die Gewiſſenspflicht habe, wenn fuͤr die Zulaſſung 
des Poſtulirten das Wohl der Kirche ſpricht, Diefelbe. zu ver- 

fügen? Dieſe Frage kann, da die Firchlichet Beamten, 
vorzüglich Die Obern, für das Beſte der Kirche ſtets zu wachen 
haben, nur bejahend beantwortet werden. 

Ebenfo läßt es fich nicht laͤugnen, daß die Poſtulirenden, 
wenn der Biſchof die Admiſſion, obgleich für dieſelbe gewicht; 

volle Grunde vorliegen, verweigerte, an den Erzbifchof und 
Papft ſich wenden können, -um deren VBermittelung anzu 
fprechen. 

Uebrigens darf es nicht unbeachtet bleiben, daß in verſchie— 
denen Fällen von den Mängeln, an welchen Poftulirte- leiden, 
nur der Papſt?4) dispenſiren könne. Iſt daher: Semand zu 
einer Pfründe poſtulirt worden, zu welcher der Bifchof admittirt, 
leidet aber an einem folchen Hinderniffe, fo ift, ehe die Poftu- 
lirenden wegen der Zulaffung an den Bifchof fich wenden, bei 
dem Papfte Dispenfation von jenem, einzuholen ?°). 

3) Wenn nur überhaupt von den fraglichen Gebrechen nach den Geſetzen 
Diſpenſation gegeben werden kann und ertheilt zu werden pflegt. 

24) Wann der Bifhof dispenfiren dürfe, gibt Neller 1. c. pag- 758 an. 

25) Helfert a. a. 9.1. 29. ©. 61. IPE a 

Ri * 
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Auch muß nad den in den einzelnen Staaten geltenden 

Partikularrechten, bisweilen, ehe der Biſchof zur Betätigung 20) 

der geſchehenen Wahl ſchreiten kann, entweder vom Pabſte 
und der weltlichen Behoͤrde, oder von der letzteren allein 
Dispenſation nachgeſucht und ertheilt worden fein. 

Es ſind nemlich auch hinſichtlich der Eigenſchaften der 
Geiſtlichen, welche denſelben nothwendig ſind, damit ſie zu 
Pfruͤnden, zu denen ſie, falls ein im kanoniſchen Rechte be— 
zeichneter Mangel ihnen entgegenſteht, nur poſtulirt und vom 
Biſchofe admittirt werden koͤnnen, zu gelangen vermoͤgen, 
mannichfache partikularrechtliche Beſtimmungen hervorgegangen, 
wodurch die Zahl der Qualitaͤten, wie ſie das gemeine Recht 
feſtgeſetzt hat, eine zum Theile nicht unbedeutende Erweiterung 
erhielt. 

Sn Defterreich koͤnnen nach mehreren ) landesherrlichen 
Verordnungen zu einem Kanonikate nur Diejenigen gelangen, 
welche des Indigenats im Kaiſerthume nicht ermangeln, wenig— 
ſtens zehn Jahre der Seelſorge ſich gewidmet, oder eben ſo 
lange Zeit als Lehrer an einer Univerſitaͤt oder an einem 

Lyceum oder endlich als Vorſtaͤnde eines Klerikalſeminars 
gewirkt haben. 

Nach dem bayeriſchen — koͤnnen in die 

erzbiſchoͤflichen und biſchoͤflichen Kapitel nur Solche, welche 
mit dem Indigenate im Königreiche begabt find, in der Seel—⸗ 
forge oder in einem anderen Kirchendienfte -fich ausgezeichnet, 

26) Beftatigung und nicht. Zulaffung jage ich, weil die Admiffion 
nur in Fallen ftatt findet, in welchen es fich um einen im kanoni— 

hen Rechte" bezeichneten Mangel handelt; aljo nicht in jenen, in 
denen Semand Eigenſchaften abgehen, deren Mangel erft durch 

einen zwifchen der Staatsgewalt und dem papftlihen Stuhle abge: 

fchloffenen Vertrag, oder durch eine von der Staatsgewalt ein: 
feitig erlaffene Verordnung, als Hinderniß, ein beftimmtes firchliches 

Amt zu erhalten, erklärt worden it. 

27) Hofdekrete som 22. und 24. October 1783, vom 11. April 1804, 
und vom 16. Auguft 1805. 
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oder den Erzbifchöfen oder Bifchöfen m der Didcefanverwaltung 
Beihülfe geleiftet, oder durd; vorzüglich tugendhaften Lebens⸗ 
wandel und ausgezeichnete Kenntniffe fich BEFMUEGEEDEN haben, 
aufgenommen werden. 
Die Bulle »De salute animaruma für Preußen, 

beftimmt: daß zur Erlangung eines Kanonifats nur Geiftliche 
geeignet feien, welche die höheren Weihen bereits empfangen, 

wenigitens fünf Jahre lang die Seelforge tuͤchtig verwaltet, 
oder eine Profeffur der Theologie oder des Kirchenrechts ber 
fleidet, oder einem preußischen Bifchofe bei Verwaltung der 
Diöcefe Beihuͤlfe geleiftet, ‚oder endlich die Würde eines Doktors 
der Theologie oder des Kirchenrechts empfangen haben. 

Tach der Bulfe »Impensa Romanorum Pontifi- 
cum sollieitudo « kann Jemand im Königreihe Hanno 

ver nur dann zu einem Kanonikate befördert werden, wenn 
er dafelbit Indigena iſt, ein Alter von wenigitens dreißig 
Fahren erreicht, die Priefterweihe empfangen, in Ausübung der 
Seelforge, oder in einem anderen Kirchenamte, welches er 
befleidete, oder ald Lehrer am bijchöflichen Seminare ſich aus— 

gezeichnet hat. 

Das für die Bisthimer der oberrheinifchen Kirchen; 
provinz im Anfange des Jahres 1830 erlaffene landesherrliche 

Edikt, ſagt $. 20 über die Qualitäten der Domfapitularen Fol 
gendes: » Zu Domcapitularftellen fönnen nur Didcefangeiftliche ge 
langen, welche Priefter, dreißig Jahre alt, und tabellofen 

Wandels find, vorzügliche theologiſche Kenntniffe beſitzen, ent 

weder die Seelſorge, ein academijches Lehramt, oder jonft eine 

öffentliche Stelle mit Auszeichnung verwaltet ‚haben, und mit 
der Landesverfaflung genau befannt find. « 

Was die Landdechanten anbelangt, fo finden fich in 
den verjchtedenen deutfchen Partifularrechten viel weniger nod) 
Dualitäten vorausgefeßt, die nicht ſchon nach gemeinem Rechte 
zu Bekleidung eined Defanats erforderlich wären, 

Da in Defterreich die Landdechanten, wie bereits ‚oben 
bemerkt wurde, zugleich Schulinfpektoren find, fo muß natuͤr⸗ 
lich bei deren Auswahl darauf Nücficht genommen werben, 
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daß fie die nöthige Qualification, um auch dieſer Prange ihrer 
Amtsverwaltung gehörig vorftehen zu können, befigen. 

In der oberrheinifchen Kirchenprovinz follen nach 
$. 23. des oft allegirten landesherrlichen Edifts die Decanate —— 

mit würdigen Pfarrern, welche auch in den Verwaltungsge⸗ 
ſchaͤften geübt find, befegt“ werden. 

Beabfichtigt man nun, Jemand zu einem Kanonikate zu 
befördern, welcher nicht alle in dem Partifularrechte neben den 

kanoniſchen Erforderniffen feltgefesten Eigenfchaften in fich ver⸗ 
einigt, fo gelten folgende Grundfäge: 

1) Wenn das particularrechtliche Erfordernig anf einem 
einfeitig erlaffenen landesherrlichen: Gefeze beruht, und der 
Landesherr oder eine Staatsbehörde zu der fraglichen Stelle 
ertennt, fo ift blos von der weltlichen Gewalt Dispenfation 
von dem Mangel nothwendig. Bei Ernennungen durch den 
Regenten ift jene ſchon in dieſen enthalten Dies ift ver 

Fall in Defterreich bei Nominationen zu Kanonifaten, 
welche vom Kaifer ausgehen. Wenn dagegen von dem Dom- 
kapitel das Kanonifat vergeben: wird, wie im der ober- 

rhbeinifhen Kirchenprovinz, fo hat daffelbe vor dem 

Botiren über die Perſon, die landesherrliche Dispenfation von 
dem Hinderniffe, an welchem der in Augficht genommene Can— 

didat leidet, zu erwirken, damit er hierdurch in die Neihe der 

MWählbaren trete. Wäre nicht die Einfendung einer. Lifte von 
MWählbaren an die hoͤchſte Staatsbehörde vorgefchrieben, fo 
fonnte der mit dem Mangel Behaftete vom Domkapitel auch 
postitlirt. werden, worauf fich daffelbe an die Staatsregierung, 

‚mit der Bitte um Dispenfation, wie dies hinfichtlich der Bir 
fchofswahlen oben unter J. a. E. angegeben wurde, zu wenden 

hätte, nach deren Ertheilung Die Ben der Wahl durch 
den Bifchof verfolgen dürfte. 

2) Iſt dagegen "eine vartifnlarvechtfich vorgefchriebene 

Eigenfchaft durch eine zwifchen dem Staate und dem yäpft- 
lichen Stuhle gejchloffene Uebereinfunft feftgefest worden, fo 
kann nach den Grundfägen, über die aus Verträgen für die 
Sontrahenten  entfpringenden Nechte, Dispenfation von der 
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Staatsgewalt oder vom Papfte, nicht genügen. Es laffen 
fich vielmehr mit Nücficht auf die in den einzelnen deut- 

fehen Staaten auch in folchen Fällen hervortretenden Ber 
jchiedenheiten, nachitehende Principien angeben: 

a) Wenn in Bayern zur Würde eines Domdechanten oder 
zu einem in den f.g. päpftlichen Monaten vakant gewordenen 
einfachen Kanonifate der König einen Geiftlichen zu be 
fördern beabfichtigt, welchem die im Conkordate bezeichneten 
befonderen Eigenfchaften fehlen, fo erfcheint es als noth— 
wendig, daß, ehe die Ernennung ftattfindet, eine Communi— 
cation mit dem Römifchen- Hofe gepflogen werde, um vdeffen 
Einwilligung und Dispenfation des mit den erforberten Eigen: 
fchaften nicht ausgeruͤſteten Candidaten, von ihm zu erhalten. 

Umgekehrt wird, wenn der Papft zu einer Probflei einen 
nicht mit allen nach dem Concordate erforderlichen Eigen— 

fchaften Ausgeflatteten ernennen möchte, Bewilligung des 
Königs hierzu nothwendig. Hat der Bifchof bei Vergebung 
eines Kanonikats auf eine folche Perfon fein Auge ger 
richtet, jo it von demfelben fowohl bei dem Könige, als 
bei dem Papfte, ehe er die Ernennung ausfpricht, Dispen- 
fation zu erwirfen. 

Wenn das Domkapitel, jo muß daffelbe, ehe es zur 
Wahl fchreitet, -fowohl bei der weltlichen Gewalt, als 

bei dem Papfte Difpenfation des. Kandidaten nachjuchen, und 

kann alsdann den Difpenfirten wählen. Oder es poftulirt 
denfelben, und fucht nachher deffen Difpenfation zu erhalten. 

Der Biſchof beftätigt hierauf, 

b) Hat der Papſt ‚die Abficht, eine Probftei, oder ein in’ den 
ge päpftlichen Monaten in Erledigung gekommenes 
Kanonikat im Königreihe Preußen, an eine Perfon zu 
vergeben, welcher die in der Bulle „De salute anı- 
marum«aufgezählten Qualitäten abgehen, jo ift Bewilli— 
gung hierzu von Seiten der Staatögewalt nothwendig. 

WIN ein Erzbifchof oder Bifchof in Preußen eine 
Dechanei oder Kanonifate, welche in den fechg geraden Mo- 
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naten des Jahres erledigt wurden, an eine ſolche Perſon 
vergeben, fo hat derjelbe bei dem Könige und dem 
Roͤmiſchen Hofe um Difpenfation für jene nachzufuchen, nad) 
deren Ertheilung er zur Ernennung fchreiten kann. 

c) Wenn ein Bilchof im Königreihe Hannover einen 
Geiftlichen, der nicht alle in der Bulle „Impensa Ro- 

manorum Pontifieum sollicitudo„ voraus 

geſetzten Eigenſchaften hat, zu der Wuͤrde eines Domdechanten 

oder zu einer anderen Dompfruͤnde zu befoͤrdern wuͤnſcht, 

ſo iſt es nothwendig, daß er, wenn von ihm zu der Stelle 
die Candidaten der Regierung vorgeſchlagen werden, auch 
den nicht Faͤhigen namhaft mache mit Bemerkung ſeines 
Mangels und dem Anſuchen um Diſpenſation von dem; 
felben. Iſt Diefer nicht auf der Lifte, ald der Regierung 
unangenehm, geftrichen, und ihm Difjpenfation gegeben 
worden, fo wendet fich der Biſchof nach Nom, um auch 
hier Difpenfation für. denfelben zu erlangen, und kann 
erjt, nachdem auch vom Papfte folche ertheilt iſt, zu deſſen 
Ernennung übergehen. h 

Steht die Neihe zur Ernennung bei dem Domfapitel, fo 
gilt hinfichtlich der Einholung einer Dispens von der weltlichen 

Gewalt, das Nemliche. Iſt diefe gegeben, ſo kann nun das 
Domkapitel fogleich fich zu demfelben Zwecke an den Römifchen 
Hof wenden, und, nachdem auch diefer in die Wahl gewilligt, 

zur Fanonifchen Wahl fchreitenz; oder es yoftulirt den Candi— 

daten und jucht nachher beim Papſte um Diſpens nad. 
Was endlich die Ernenmung eines mit den partifular 

rechtlich erforderten Eigenfchaften nicht begabten Pfarrerd zum 
Zandvechanten anbelangt, fo ergeben fich, die hier geltenden 
Grundfäge aus dem Bisherigen. 

Zum Schluffe mag noch einer befonderen Meinung Fagna 

ni’8 23) erwähnt werden. Derfelbe fagt nemlich binfichtlich der 
Zulafjung eines Poftulirten: »Caeterum quamvis postulatio 

28) Commentaria in Decretal, Lib. I. Tit. V. cap. 5. no. 65, 66. 
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admittatur ex gralia, quia quidquid facit Papa, gratia est, 

— — tamen si  concorditer fiat, infertur injuria, si 
superior illam non admittat“ und beruft ſich auf cap. 3 

X. de postulat. 1.5 

Aus Diefer Stelle, welche bereits früher bexuͤckſichtigt 
worden ift, laͤßt fich aber augenfällig Diefe Behauptung nicht 
begränden, und diefelbe hat überdies die Haren Schlußworte 
des ebenfalls oben mitgetheilten cap. 3. X. eodem — - : 
‚cum etiam quando alıquis ab aliis unanimiter postulatur, 
ad. admittendam postulationem . eorum ‚.non tam ex justitia, 
quam ex ‚gratia moveatur — — 4 welches von demfelben 
Innocens herrührt, der das im cap. 5, enthaltene. Refeript 
erlies, direkt, gegen fich. ' 

E. 

Ueber die Zulässigkeit des Ergänzungs— 
eides in Ehesachen, 

Bon H. 2. Lippert, 

Vorbemerkung. 

In meiner. Abhanblung 1) ͤber die Zuläffigkeit des Schi e ds⸗ 
eides (juramentum delatum) zum Beweiſe der Ehefcheidungg- 
urfache oder des Nichtigfeitsgrundes der Ehe, habe ich darzulegen 
gefucht, daß. jener zu diefem Zwecke nicht „gebraucht werden 
koͤnne. Dieſe Zeilen find der Beantwortung der Frage gewidmet, 
ob auch der Ergänzungseid zum Beweiſe eines» folchen 
Faktums ausgeſchloſſen ſei. Erganzungseid (Erfüllungserd, 

1) In v. Zu Rheins Sahrönikerg des gemeinen deutfchen Br 
Procefies. Bd. UL. Heft 1. ' 

Lippert's Annalen, 23 Heft. 7 
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juramentum suppletorium) 'ift befanntlich der Eid, welcher 
dem Beweisführer, wenn er das, was er zu beweifent hatte, 
nicht vollfommen bdargethan hat, und auch nicht durch 
andere Beweismittel vollfommenen Beweis noch zu liefern ver: 

mag, vom Richter auferlegt wird, damit er vermittelft deffen 
Ausſchwoͤrung den unvollkommenen Beweis vervollitindige. 

Ueber die Zuläffigfeit des Ergänzungseides' in Eheftreitig- 
feiten, haben fich drei Hauptanſichten gebildet. 

Manche *) wollen denfelben in folchen gar nicht geftatten. 

Andere 3) halten ihn nur dann für zuläffig, wenn er Dem: 
jenigen, welcher den Beweis zır führen verfucht hat, daß eine 

Ehe, Feine Nullitäts » oder Ehefcheidungsurfache obwalte, alfo 
zum Beweiſe oder zur Erhaltung der Ehe (pro matrimonio ) 
auferlegt werden foll. 

Eine dritte Meinung 9 erflärt fich auch zu Gunften des 
gegen die Fortdauer der Ehe (contra matrimonium) gerich- 
teten Erfuͤllungseides. Bis auf die neuefte Zeit hat die zweite 

und dritte Anficht DVertheidiger gefunden, und eine Erörterung 
darüber, welche? diefer verſchiedenen Meinungen die richtige 

2) Riteratur hierfür geben Reiffenstuel, jus canonicum universum, 

Tom. II. Lib. II. Tit. XXIV. $. 7. no. 219, und Glück, aus: 

führl. Erläuterung der Pandeften. Theil XIL. ©. 387, Note 54. 
3) Lit. bei Glück a. a. D. Note 55: ; Ferner find diefer Meinung: 

Barbosa, collectanea in jus pontifieium. Lib. TI. Tit. XIX. 

cap. IL no. 17. und die hier Angeführten. G. Li Boehmer, 
'prineipia juris’ canoniei. $4. 816. Schott, Einleitung in Das Ehe: 
vet, $..228:.de Schenkl,_ institutiones jur. .eceles. ‚Tom. II. 

$. 868 pag. 745 nota 198. Auch v. Srolman, Theorie des 

gerichtlichen Verfahrens in bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten, N. "yB, 

ſcheint nur pro matrimonio den Erganzungseid- gebrauchen laſſen 
no jr wollen, indem er bemerkt derſelbe fönne blos im denſelben Fal- 

len, in welhen Eidesdelation als Beweismittel ‚geftattet ſei, auf: 
erlegt werden, die Eideszuſchiebung contra matr. aber verwirft. 

4) Leyser, meditationes ad pandectas. vol. IH. specimen CXLI. 

meditatio 4 Glück, a. a. D. Note 57. Wiefe, Handbuch des 

gemeinen in Teutjchl. üblichen Kirchenrechts. Thl. TIL ©. 434. 
Linde, Lehrbuch des deutfchen gem. Eivilprocefies, $. 319. Note 11. 
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ſei, wird durch bie praftifche Wichtigkeit der Frage hinreichend. 

gerechtfertigt. Iſt e8 ja doc gerade in Ehefachen fo häufig 

der Fall, daß der Beweispflichtige nicht volftändig den Beweis 
zu erbringen vermochte, und auch nicht erwarten kann, daß 
weitere Beweismittel ihm in der Folge zu Gebote ftehen wers 

den; und ift es doch hier der Ergänzungseid, durch welchen 
der Kläger nicht. allein -einzig den Sieg gewinnen koͤnnte, ſon⸗ 
dern deffen Zuläffigfeit oder Unzuläffigfeit zugleich auf die ſpaͤ— 
teren Rebensverhältniffe der mit einander ftreitenden Gatten den 
wichtigften Einfluß äußert! 

g. 1. 

Zuerſt fol unterfucht werden, worauf die Anficht, daß nur 

pro‘ matrimonio der Erfüllunggeid auferlegt werden dirfe, 
fich ftüße. Man beruft fich 

a) auf cap. 34. X. de jurejurando II, 24. 

«Mulieri, quae in jure praestito juramento asseruit, 
«virum talem in ipsam per verba. de praesenti matri- 

«monialiter consensisse, probationes alias{non habenti, 
«viro ab ejus impetitione per sententiam absoluto non 

«debes lieentiam dare, cum alio matrimonium contra- 

«hendi, ne auctor perjurii videaris: nec hoc ei dieimus 
«probibendum: ne forte si falsum juraverit,  matrimo- 

«nium‘ contingat legitimum impediri: sed suae con- 
«scientiae est potius relinguenda. » 

Dieſes von Gregor IX. erlaffene Reſcript handelt, wie 
aus den vorfteherden Worten ziemlich klar fich ergibt, eigentlich 
nur von einer Gewiffensfrage, und berihrt den Eid blos als 
Etwas, wodurch es veranlaßt wurde. Daß aber der Eid, von 
welchen hier die Rede it, Fein Ergäanzunggeid fer, erhellt eben 
ſo ar, und zunaͤchſt aus den Worten «probationes alias 
non habenti». Die Klägerin fonnte in dem erzählten Falle 
durch Fein anderes Beweismittel, als den Eid, daß Beflagter 
mit ihr eine Ehe abgefchloffen, darthun; während der Gebrauch 
des Ergänzungseides, ſtets davon abhängt, daß durch andere 

los 
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bereits benutzte Beweismittel, das, was des Beweifes bedarf, 
nicht vollftändig zur jnriftifchen Gewißheit erhoben fer. 

Wie es nun aber gekommen, daß im vorliegenden Falle 
die angebliche Ehefrau ihre Verheirathbung mit dem Beklagten 
eidlich erhärtet hatte, ift nicht recht klar. Das Wahrfcheinlichite 
ift jedoch, daß bei Gericht ein irreguläres Beweisverfahren 
ftattgefunden, dag man der Klägerin den Eid abgenommen, mo 
dies nach den. Proceßregeln nicht geſchehen konnte. 

Weil ar in dem von Gregor IX. berücfi whtigten Jalle 

die Vorausſetzungen zur Erkennung auf den Ergaͤnzungseid 
mangelten, mithin von einem ſolchen keine Rede ſein konnte, 
darf man auch nicht auf dieſe Stelle ſich berufen, um durch 
den Ausſpruch Gregors: daß der geleiſtete Eid. allein, kei— 

nen Beweis herſtelle — die Unzulaͤſſigkeit des Ergaͤnzungseides 
in Eheſachen uͤberhaupt, oder wenigſtens in ſo ferne ein ſolcher 
gegen die Ehe gerichtet iſt, darzuthun. Am wenigſten kann aber 

für Iegfere Meinung dieſe Stelle angefuͤhrt werden, weil ja in 
dem hier beruͤhrten Falle die angebl iche Frau zum Beweiſe, 
daß eine Ehe exiſtire, alſo pro matrimonio den Eid heſchwo⸗ 
ren hatte, und derſelbe yon Gregor, als ungenuͤgend erklärt 

wurde. | sh, 

— a ee "herbei PN — * dein. die 
Unuläfi gkeit des Erfuͤllungseides in Eheſachen gar nicht, ſon⸗ 
dern auch gerade das Gegentheil, indem offenbar die ſchon ein- 
mal hervorgehobenen Worte «probationesı. alias non 

habenti» darauf, hindeuten, daß durch den Eid im Vereine 
mit anderen Beweismitteln, der Beweisſatz haͤtte bewieſen wer⸗ 
pen koͤnnen, mithin, oda der Ergaͤnzungseid ſtatt findet, wem 
bereits. mehr jals- halber. Beweis, auf andere Ark erbracht wor⸗ 

den: ält, hierin zugleich die Erklaͤrung einen, Zulaͤſſigkeit des 

Erfuͤllungseides liegt, und zwar nicht, blos info ferne,dexrfelbe,pr.o 
matrimonio «auferlegt, werden ſoll, ſondern uͤberhaupt, da 

in den mehrberuͤhrten Worten ohne Beziehung auf einen ber 
ſtimmten Zweck des, Eides, alſo allge mein geſprochen iſt. 
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2% 

Man ſtuͤtzt fich 
auf cap. 1. 4. 8. 16. X. de purgat. canon. V, 34. 
Allein weder die erſte ) und zweite 6), noch die dritte”) 

und vierte ) Stelle bieten irgend einen Beleg für die Mer: 

5) «Nobilis homo vel ingenuus, si in Synodo accusatus crimen ne- 

6) 

7) 

8) 

gaverit, si fidelem eum esse sciverit, cum duodecim ingenuis se 

expurget. Si autem antea deprehensus fuerit in furto aut per- 

jurio, aut falso testimonio, non admittatur ad jusjurandum ; 

sed ei (sicut qui ingenuus non est) purgatio indicatur», 

«Si quis de gradu ecelesiastico  raptoribus alienarum sponsarum 

se consensorem vel interventorem manifeste prodiderit, a proprio 

gradu repellatur. Et si verisimilibus exinde suspicionibus fuerit 

propulsatus, canonice se expurget». 

Ex tuarum intelleximus continentia literarum, quod cum H. pres- 

byterum (quia infamabatur de homicidio) a sacerdotali officio 

suspendisses, praedecessoris tui literas tulit in medium , quibus 

apparuit eum judicio aquae frigidae suam innocentiam purgavisse, 

et episcopum suis eum literis absolvisse. Quia vero peregrina 

judieia sunt inhibita , purgationem quam praestitit, suflicere 

non putantes; mandamus, quatenus si accusatores idonei non ap- 

paruerint, ut cum .septima aut quinta manu sui ordinis (sicut 

expedire cognoveris) per purgationem canonicam innocentiam 

suam ostendat, sibi injungas! quam cum praestiterit, suspensio- 

nem sine. diffieultate relaxes, et eum testimonii boni virum an- 

nuneians, ab infamia homieidii , nullius contradietione vel appel- 

latione obstante, absolvas». 

«Accepimus literas, quibus nobis intimare curästis, quod Aposto- 

lico mandato superindicenda purgatione Archiepiscopo Bisuntin. 

xrecepto, ipsum citästis, ut decuit: qui ad diem praefixum com- 

paruit coram vobis, juramentum purgationis .offerens sub hac 

forma: videlicet, quod immunis erat ab illis .criminibus, super 

‚ quibus se purgare debebat, (et infra). Ipse vero ad praesen- 

sentiam nostram accedens humiliter supplicavit, ut saltem super 

purgatione incontinentiae dignaremur temperare rigorem, quia 

non deberet asserere, quod a nativitate sua nunquam passus 

fuerit Japsum carnis. Porro cum ab eo non credatur exactum 

fuisse hujusmodi juramentum, potius forte praesumimus, quod 

alia de causa volebat 'sub praeseripta forma jurare : videlicet quod 
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nung, welche man hierauf zu flügen fucht, dar. Diefelben 
handeln nicht blos vom Reinigungseide, fondern verbreiten 
ſich auch Aber ganz andere, als Ehefachen. Sch glaube daher 
eine nähere Erklärung diefer Allegate füglich unterlaffen zu 
fünnen. 

8. 3. 

Es laͤßt fich Übrigens nicht verfennen, wie der Umftand, 
daß früher fowohl von der Doftrine als in der Praris die 
Borausfegungen, unter welchen zur Auferlegung des Ergäns 
zungseides gefchritten werden darf, noch nicht gehörig feftgeftellt 
waren, auf die Entftehung großer Meinungsverfchiedenheit hin: 
fichtlich des Gebrauches deſſelben in Ehefachen, bedeutenden 
Einfluß hatte. So läßt fchon Beuft I — um blos einige 
Beifpiele anzuführen — obgleich er in Ehefachen von diefem 
Beweisergänzungsmittel Feinen Gebrauch gemacht haben will, 
daffelbe in folchen zu, wenn mehr als halb bewiefen if. 
Auch Lauterbach 2% findet den Erfüllungseid als unftatthaft, 
unisi plus quam semiplene probatum est». Imgleichen 

immunis erat ab illis criminibus , de quibus fuerat infamatus, 
tanquam dimissis per, poenitentiam jam esset immunis ab illis: 

sed hoc jurare non parvae temeritatis existeret: cum beatus 

Job dicat: Etiamsi simplex fuero, hoc ipsum igqnorat anima 

mea: (et infra). Ideoque praescriptam purgationis formam 

secundum quam idem Archiepiscopus obtulit se pnrgare, re- 

probamus utpote indiscretam , temerariam et ineptam: injun- 

gentes eidem, ut si voluerit et potuerit secundum hanc formam 

se pugare secundum sanum intelleetnm, qnem ei duximus expri- 

mendum, videlicet quod illa crimina graviora, id est, simoniam, 

venditionem justitiae, . atque incontinentiam, de quibus infamatus 

exstitit, juret se minime commisisse, postquam ad Archiepisco- 

palem promotus est dignitatem: et compurgatores sic jurent, quod 

eredunt eum verum jurasse: quo facto vos illum dimittatis in 
pace, alioquin etc.». 

9) De jure connubiorum et dotium. Francof. ad M. 1591. fol. 29. 

10) Collegium theoretic. practic. pandectar. Lib. XH. Tit. II. & 77. 
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will Reiffenftuel. 12) denjelben ausgejchlojfen wiffen, wenn 

nicht mehr als halb bewielen. Unter diefer Bedingung feheint 

Reiffenſtuel felbft gegen die Ehe den Ergänzungseid zu 
geitatten. Bei mehr als halbem Beweife findet ferner ©. 8. 
Böhmer *2) denfelben, jedoch nur pro matrimonio zuläfjig. 
Hedderich 13) hält das Suppletorium unter der mehr er- 
wähnten Vorausſetzung überhaupt in Ehefachen für flatthaft. 

Diefer Irrthum, dag im Allgemeinen halber Beweis zur 
Auferlegung des Erganzunggeides genüge, daß dagegen in Che 
fachen fein folcher gebraucht werden dürfe, wurde durch die 
Gloſſe !% und durch eine unrichtige Deutung des cap. 9. de 
proceuratoribus in VIto. I, 19. worauf die Meiften, 

welche in Ehefachen Überhaupt den Erfüllungserd als unzuläffig 
erffären, fich berufen, erzeugt. Die Worte diefer Conftitution 

find folgende: 

«Procurator non aliter censetur idoneus ad matri- 
«monium contrahendum, quam sı ad hoc mandatum 
«habuerit speciale. Et quamvis alias is, qui constituitur 

«ad negotia procurator, alium dare possit, in hoc tamen 

«casu (propter magnum quod ex facto tam arduo 

«posset periculum imminere) non poterit deputare 

walium, nisi hoc eidem specialiter sit commissum. 
«Sane si procurator antequam contraxerit, a domino 
«fuerit revocatus, contractum postmodum matrımonium 
«ab eodem (licet tam ipse, quam ea, cum qua con- 

«traxerit, revocationem hujusmodi penitus ignorarent ), 
«nullius moment: existit, cum illius econsensus defecerit, 
«sine quo firmitatem habere nequivit >». 

11) Jus canonic. univers. Tom. UI. Lib. IL Tit. XXIV. 8. 7. no. 

188. und 220. 
12) Principia juris canonici. $. 816. 
13) Elementa jur. canon. Pars II. $. 183. 
14) Ad cap. 54. X. de jurejurando II, 24. 
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Aus denfelben ergibt fich fehr deutlich, daß hier nicht blos 
von feinem Ergänzungseide, fondern wieder auch nicht einmal 
von Eheftreitigfeiten die Rede fer. Allein die in diefer Stelle 

vorfommenden Worte «ex facto tam arduo» ſchienen 

um fo mehr zur Annahme zu berechtigen, daß der Ergaͤnzungs⸗ 
eid in Ehefachen ganz unzuläffig oder doch nur dann ftatthaft 
fei, wenn bereits mehr als halber Beweis erbracht worden, als 
die Gloſſe hiermit im Einklange fteht. 

Diefelbe enthält nemlic, Folgendes, indem fie die Frage 
beantwortet, ob in dem vom angeführten cap. 34. X. de jure- 
jurando HI, 24. berührten Falle, wenn Ein klaſſiſcher Zeuge 
zu Gunften der angeblichen Ehefrau ausgefagt, derſelben das 

Suppletorium hätte auferlegt werden koͤnnen? 

«In talı casu non dico juramentum deferendum, quan- 
«tumeunque honesta sit persona, quia hie agitur ‚quasi 
«de statu hommis, cum per hoc servitus constituatur 

«in ipso, nec causa dieitur modica, quia juramentum 
« defertur inspectis circumstantus causae et personarum », 

8 4 

Hieraus erhellt alfo, daß die Gloſſat or en von der Anſicht 
ausgingen, im Allgemeinen koͤnne ſchon bei halbem Beweife 
dent Beweispflichtigen der Ergänzungseid auferlegt werden; daß 
fie aber einen folchen in Ehefachen nicht zuliefen, weil es bier 

gewiffermaßen um den Status der ftreitenden Theile (durch die 

Frage, ob fie durch das Band der Ehe mit einander verknüpft 
feien) handle, und ohnedem Ehefachen zu gemwichtig erfchtenen, 
als daß jenes Beweiserganzungsmittel zum Gebrauche frei ſtehen 
fünnte. 

Die Worte «nee causa dieitur modieca» drüden 

ziemlich das Nemliche bier aus, wie die im angeführten cap. 9. 
vorfommenden Worte «faetum tam arduum.» 

Sp bildete man die Negel: daß in causis arduis der 
Ergaͤnzungseid unzuläffig fe. Welche Fülle nun aber alg eausae 
arduae zu betrachten, — hierüber findet ſich bei den Alten 
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eine große Meimingsverfchiedenheit. Da natürlich geſetzlich 
in diefer Beziehung nichts feftgefegt war, jo kann es nicht bes 
fremden, wenn auch bier wieder die willführlichiten Angaben 
zum Borfcheine kamen, Während z. B. Seraphinus von 

Serayhinis 29) und Berlih ’9 mehr ald ein halbes 
Hundert, und Barbofa 7) drei und vreifig Ausnahmen von 

der Zuläffigfeit des Ergaͤnzungseides mittheilen, verſteht 3. H. 
Böhmer 1°) unter eausis arduis blos „causae ceriminales 

quatenus eriminaliter agitur. » 

Diele der Aelteren waren der Meinung, daß bier der 
Werth des Streitgegenftandes entſcheide. Sp will z. B. Engel! 
die f. g. nothwendigen Eide überhaupt ausgefchloffen wien, vubi 
de magna quantitate agitur, quia timendum, ne homines 
lucri eupiditate excaecati facıle perjurium committant. 

Auch bei Struben 2%) wird eine causa ardua diejenige ge 
nannt in qua de universa substantia vel maxima bonorum 
parte contenditur. « 

Der Begriffsbeftimmung einer res ardua dahin »in qua 
de magna peceuniae: summa aut re insignis pretii liti- 
gatur «+ find auch Leyſer »1) und der von diefen angeführte 

Naͤvius nicht entgegen; meinen aber, dies laffe fich nur erft 
mit Nücficht auf die Verhältniffe des einzelnen Falles, und 
namentlich auf die Perfon, welche ſchwoͤren fol, beſtimmen ). 

15) De privilegio juramentorum. Privileg. XXXIIL no. 14. 

16) Conclusiones practicabiles. Pars I. conclusio LIV. no. 2 et sqggq- 
+ 17) Colleetanea in jus pontificium. Lib. II. Tit. XIX. cap. 2. no. 

i7 — 55. 

15) Jus eccles. protest. Tom I. Lib. TI. Tit. XIV. $. 74. 

19) Collegium universi juris canoniei. Lib. II. Tit. XXIV. $. 2. no. 

36. Ueber die Frage, ob der nothwendige Eid in Eheſachen 
ftatthaft fei, verbreitet ſich Engel nicht. 

20) Rechtliche Bedenken. Zufas zu Bedenfen CXXXILLL 
21) Meditationes ad pandectas. Volumen III. specimen CXLI me- 

ditatio 3. 

22) Weil eben eine an und für fid) große Summe nad) den Vermögens: 
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Doc; will Leyſer auch in rebus arduis das Suppletorium, 
nach allgemeinen Rüdfichten, 23) zulaffen. Brunnemann?9 
hält den Ergänzungseid in Ehefachen nur dann, wenn beinahe 
vollftändiger Beweis geliefert, alſo ein höherer Beweisgrad 
vorhanden ift, ald im Allgemeinen zur Erfennung auf dieſen 

Eid nothwendig erfcheint, und felbjt dann nur pro matrimonio 
für ftatthaft, ohne etwas Anderes hierfür anzugeben, ald cum 
causa nimis ardua sit. « 

Gonzalez Tellez 29 meint, daß im Griminalfachen 
und „in causis eivilibus arduis et magna quantitate» der 

Ergäanzungseid anszufchliegen ſei, hinfichtlich der Frage, welche 
zu den legteren zu rechnen, auf Barboja °°% verweifend, 

doc; auch ausdruͤcklich erflärend,, daß in Ehefachen von diefem 
Beweisergänzungsmittel feine Nede fein koͤnne. 

8. 8. 

Wenn nun auch Viele keineswegs darum, weil Eheſachen 
zu den causis arduis, ſelbſt nach dem Ausſpruche des Ges 
ſetzes und der Gloſſe gehören ſollen, in denſelben den Ergaͤn—⸗ 
zungseid zuzulaſſen, abgeneigt ſind, ſondern nur fordern, daß 
dann mehr denn halb bewieſen ſei, ſo wird dagegen von Jenen, 
welche in Eheſachen ganz und gar keinen Erfuͤllungseid zugeben 
wollen, gerade das als Hauptargument fuͤr dieſe Meinung 
angeführt: daß jene als causae arduae erſchienen. 

Laßt es fich auch nicht laͤugnen, daß Ehefachen, vorzüglich 
folhe, in welchen es fich um Trennung des ehelichen Verhält- 

niffes handelt, zu den fehr wichtigen Proceffen gehören, fo 

verhäftniffen der Litiganten für diefe nicht bedeutend erfcheinen 
kann, und umgekehrt. 

23) D. b. nah) den in cap: 56. $. 4. X. de jurejur. II, 24. auge: 

ſprochenen Grundfägen. 
24) Jus ecclesiasticum. Lib. III. cap. V. no. 6. 

25) Commentar. ad cap. 2. X. de probat. II, 19. 

26) L. eit. 
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kann doch nicht nachgewiefen werden, baß im befonders wich» 
tigen Givilfachen, und darum weil Ehefachen als folche ſich 
darftellen, auch in diefen, der Erfüllunggeid unftatthaft fei. Die 
Worte des angeführten cap. 9. de procurator. in Vlto 1,19. 
»quod ex facto tam arduo« auf die man eben fich 

first, bieten hierfür nicht den mindeften Beleg dar; denn der 
Satz, worin diefelben ſtehen, drüct ganz einfach aus: obgleich 
ein Bevollmächtigter in der Regel den ihm gewordenen Auftrag 
durch einen Andern (Subftituten) vollziehen laffen fünne, fo 
muͤſſe doch bei dem auf Abfchluß einer Ehe gerichteten Mandate 
der Bevollmächtigte ftet3 in eigener Perjon handeln, — wenn 
nicht etwa die Befugniß einen Subftituten zu ernennen, fpeciell 
in feiner Vollmacht ihm gegeben worden, — weil ein folches 
Gefchäft zu gefährlich fei, ald dag dem Bevollmächtigten es 
geftattet werden dürfe, den Auftrag, welcher ihm in Folge bes 
fonderen Vertrauens auf feine Perfon ertheilt worden, durch 
einen Dritten ausführen zu laffen. 

Daß man daraus, weil Bonifaz VEIE in der eben be 
ruͤhrteu Gonftitution den Abfchlug einer Che durch einen Pros 
eurator, als ein fchwieriges Gefchäft bezeichnete, und mit 
Nücficht auf den vorhin bemerkten Ausſpruch der Gloſſe, die 
Behauptung zu rechtfertigen vermöchte, in Chefachen könne 
zur Auferlegung des Erfüllungseides nicht gefchritten werden, 
bedarf jchwerlich einer Wiederlegung. Einer folchen fcheint es 
um ſo weniger zu bedürfen, als die Anficht der Gloffe 27) 
bauptfächlic; auf die irrige Vorausſetzung gebaut ift, daß zur 

Erfennung auf den Ergänzungseid nicht mehr als halber Beweis 
erforderlich fei. Ueberdies waltet darüber fein Zweifel ob, 
daß die Ausfprüche der Gloffe, fo fehr fie im Allgemeinen der 
Beachtung werth find, doch nicht als untrügliche zu verehren 
feien. 

—_._ 

27) Dies erhellt noch mehr, wenn man die Gloſſe zu cap. 56. 3. 1. 
X, de jurejur. IL 24 lieſ't. 
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gg, I 

In unferen Tagen iſt man darın einig, daß der Erfüllungg- 
eid nur dann auferlegt werde, wenn der Beweispflichtige mehr 
als halb 2%) ven Beweisfag zur juriftifchen Gewißheit-erhoben 
bat; und daß, wenn nicht einmal halb Beweis" erbracht wor: 

den, die Ausichwörung des. Neinigungseides aufgegeben 
werde. Don f. g. eausis arduis civilibus im früheren Sinne 
und die den Gebrauch des Erganzungseides ausfchliegen follen, 
it feine Nede mehr, obgleich es allerdings auch einige Givil- 

fachen gibt, in welchen, allein Feineswegs wegen Wichtigkeit 
des Objekts, der Ergänzungseid unſtatthaft erfcheint °%). Die 
Hanptrücjicht, welche bei Auferlegung des Erfuͤllungseides we⸗ 
gen mehr als halberbrachten Beweiſes *0), zu nehmen iſt, 
befteht in einer genauen Prüfung der Verhältniffe des Falles, 
welche darauf geht, ob der. Beweisgradb die Erfennung auf 
diefes VBeweisergänzungsmittel möglich mache; und auf der 
anderen Seite, ob die Vorausfegungen, welche überhaupt bei 
Führung des Beweiſes vermittelit des Eides, vorhanden fein 
müffen, im vorliegenden Falle fich finden )). Deswegen kann 
jelbft bei fehr ‚großem Werthe des Streitgegenftandes unbe 
denklich auf den Erfüllungseid gefprochen werden, wenn Die 

25) Malbane, de jurejurando, 8. 75. pag. 199, eifert zwar gegen 

die Bezeichnung amehr als halber Beweis» und meint, es 
fei einfacher und mehr wahr, ftatt des Ausdrudes: wenn mehr als 

halb bewiefen — zu fagen: wenn an einem vwollftändigen Beweiſe 
wenig mehr fehle. Allein dies ift das Nemlihe, was man unter 

mehr als halbem Beweije, einer kürzeren Bezeichnung des Beweis: 

grades fich denkt, und enthält daher nur eine Erklärung diejer 

Worte, 
29) Hierüber: J. H. Boehmer, J.E.P.l. ec. $. 71. 72. Malblane, 

l. c. 8. 45. 44. 

30) Denn bei Erfennung auf den Erfüllungseid bei blos halb geführten 

Beweiſe, müſſen uoch andere Rückſichten eintreten. 

31) Der Ergänzungseid ſoll, wie Gregor IX. in dem mehr erwähnten 

cap. 56. $. 1. X. de jurejur. IL, 24 ſich ausſprach: «inspeectis 

personarum et causae circumstantiis» auferlegt werden. 



109 

Perfönlichkeit des Schwörenden von ihm den Verdacht‘ entfernt 
hält, daß. er fich eines Meineides ſchuldig mache, 

Auch Über die Loͤſung der. fich weiter barbietenden Frage: 
wie e8 zu halten, wenn nicht weniger und nicht mehr als 
halber Beweis geliefert, alfo grade halb bewiefen it, 3. B. 
bei Ausfagen Eines Elaffifchen Zeugen, zu welchen nicht noch 
etwa Vermuthungen für die Eriftenz des zum Beweiſe Aus- 

geſetzten hizutommen finden fi ſich jeßt ziemlich übereinftimmende 

Anfichten 82). 

Man fieht zuerft darauf, welchen? Litiganten eine beffere 

Sachkenntniß eigen iſt, und legt dem befjer Unterrichteten den 

Erfillungss oder Neinigungseid auf. Man fieht, went die 
Sachkenntniß beider, Theile ‚nicht verfchieden,. auf die größere 
Glaubwürdigkeit Eines derfelben, und wenn auch hierin: Gleich; 
heit beider obwaltet, wird demjenigen, welcher eine von den 

Gejegen begünftigte Sache vertheidigt, der Eid auferlegt. Endlich 
aber, wenn feine! der ‚genannten Auskunftsmittel zu gebrauchen 
iſt, läßt man Den Beklagten 3% ſchwoͤren. 

Befiere Sachfenntnif Eines der. ftreitenden Theile, 
wird im Ehetrennungs proceffe nicht leicht, zur. Entſcheidungs— 
norm bei grade halb erbrachtem Beweife dienen können, Darum 

müßte wohl zunaͤchſt die größere Glaubwürdigkeit des 
Einen, oder Anderen, hier entfcheiven. Wenn aber auch eine 
folche mangelt, dann it in Chefachen offenbar demjenigen Kiti- 
ganten, welcher behauptet, daß eine Che zwifchen ihm und dem 

Anderen eingegangen worden, oder im Chetrennungsproceffe 
demjenigen, welcher behauptet, daß Feine die Trennung der Che 

3%, ne Grundfähe | des en Preceſes — 365: Maktin, 
Lehrb. des gemeinen deutſchen buͤrgerl. Proceſſes. d. 190. Gensler, 

_ im Archive für_ die civiliſtiſche Praxis. Bd. IV. ©. 276 u. ff. 

Gluck Erläuter. der Pandekten Th. XI. ©. 383. Linde, 
Lehrb. des deutſchen gemeinen Givilproceffes. $. 319. Baier, Bor: 

träge, ©. 406. 

33) Fr. 125 D. de regulis juris L, 17..«Favorabiliores nei 
potius, quam aetores habentur », 
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nach fich ziehende Thatfache eriftire, alfo für die Fortdauer 
der Ehe ftreitet, der Eid aufzuerlegen, weil allbefannt die 
Ehe und deren Fortdauer von den Gefegen fehr beguͤnſtigt 
wird. 

8% 7. 

Außerdem  citiren manche Vertheidiger ber Unzulaͤſſigkeit 

des Ergaͤnzungseides in Eheſachen, auch wenn auf denſelben 
pro matrimonio erfannt werben ſoll, dag cap. 54. X. de 

jurejurando Il, 24. 

Ueber den Inhalt dieſer hierfür durchaus Fein Argument 
darbietenden Stelle, iſt bereitd oben fchon gehandelt worden, 
fo daß ich nun zur Prüfung der dritten Meinung mich wenden 
zu koͤnnen glaube, 

8. 8, 

Gluͤck 39%, welcher auch dann den Ergänzunggeid geftatten 
will, wenn er zum Beweife eined die Trennung der Ehe nadı 

fich ziehenden Faktums, alſo Demjenigen, welcher die Aufhebung 

der Ehe zu erfireiten fucht, auferlegt werden fol, — fer es 
eine Trennung dem Bande nach, oder eine bloße Separation 
von Tiſch und Bett, — führt, die entgegengeſetzten Meiningen 
als unrichtig bezeichnend, Furz an, Leyſer ?% * ſchon laͤngſt 
jene wiederlegt. 

Allein die ganze Widerlegung Leyſers bejteht in der 
Bemerfung : daß er nicht wiffe, warım man dem Gerichte die 
Befugniß, contra matrimonium den Erfüllungseid aufzuer— 
legen, abftreiten wolle, da doch dag cap. 36. X. de jurejurando 
H, 24. überhaupt eine Erfennung auf dieſes Beweisergäns 
zungsmittel dem Richter geftatte, wenn nur nicht im conereten | 
Falle daffelbe als unzuläffig fich darftelle, Hierin liegt aber nicht | 
allein. ‚feine Rechtfertigung des gegen die Ehe auferlegten Err 

34) A. a. D. $. 811. ©. 337. 
35) L. e. medit. A. 
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ganzungseides, fondern es iſt auch hierdurch, felbit unter Vor⸗ 

ausfeßung, daß die von Leyſer vertheidigte Meinung richtig 

fteht, offenbar zu viel behauptet, da wie Niemand bezmeifelt, 

in peinlihen Sachen fein Ergänzungserd ftatt finden darf, 
ein ſolcher alfo hier überhaupt Gin thesi) und Feineswegs blos 

der Umgebung des einzelnen Falles willen (in hypothesi) nicht 
in Anwendung fommen kann. 

& 9. 

Aufferdem findet Glück 36) ein Argument für feine Mei⸗ 
nung darin, daß das Fanonifche Necht °7) zur Erbringung des 
Beweifes der Impotenz, als Nullitätsgrundes der Ehe, die 
Eidesleiſtung verordnet hat, weil e8 hierdurch erflärt, daß es 
andy gegen die Ehe den Eidjchwur zulaffe: 

Daß der zum Beweife der. Impotenz beftimmte Eid den 
Character eines Reinigungseides habe, it nicht. zweifelhaft. 
Allein ‚eben fo wenig läßt fich aus deffen Verordnung etwas 
für die Beantwortung unferer Frage. entnehmen, weil diefer 
Reinigungseid etwas ganz Anderes ift, als derjenige, welcher 
vorzugsweife diefen Namen führt, das Beweisvernichtungsmittel. 
Jener gehört zu der gefeßlich. vorgefchriebenen eigenthumlis, 
hen Art, wie der Beweis der Impotenz erbracht. werden fol, 
und wenn von demfelben in diefen Fällen Gebrauch gemacht 
wird, 33) gefchieht es Feineswegs zur Befeitigung der aus dem 
zum Theile gelungenen Beweife des Gegners zu deffen Guns 
ſten entſprungenen VBermuthung, (durch welche "bekanntlich der 
Gebrauch des gewöhnlichen Reinigungseides bedingt ift,) ſon⸗ 
dern zur Führung des Beweifes des Klagegrundes und wird 
von demfelben Ehegatten alfo, der die Trennung der Che 

4 

36) A. a. O. Note 57. 
37 Nemlich can. 2. Caus. XXXIII. q. 1. cap. IBT. X. de fri- 

gidis. et malefieiatis IV, 15. 

35) Da auch durch Sachverſtändige allein’ fchon der Beweis Der 
Impotenz in manchen Fällen hergeftellt werden Fann. 
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zu erzielen fucht, geleiftet. Es ift diefer Eid mit Ruͤckſicht auf 
die befondere Natur jenes Ehefcheidungsgrundes, und weil fonft 
in vielen Fallen 2%) es wenigftens höchit fehwierig fein würde, 
den Beweis der Impotenz auf die gewöhnliche Art zu führen, 
als ein in Ehefcheidungsproceffen wegen: Impotenz geeignetes 
Mittel zur: Herftellung des Beweifes derſelben bezeichnet | wor⸗ 
den, und zwar als ein felbftftändiges *%) den vollen 
Beweis des Beweisfages bewirfendes Mittel. Es ift ferner in 

Betracht zu nehmen, daß die Nothwendigfeit dieſes Eides auf 
unmittelbarer Anordnung der Gefeße beruhe, und darum’ nicht 

erft, wie die Ausfchwörung des gewöhnlichen Neinigungseideg, 
durch den richterlichen Ausſpruch erzeugt werde. 

Wäre der. im Ehetrennungsprocefle wegen Impotenz, zu 
deren Beweis angeordnete Neinigungseid von gleichem Charac- 
ter, wie jener, welcher zur Vernichtung des von dem Beweis? 

pflichtigen erbrachten unvollſtaͤndigen Beweiſes deſſen Gegner 
auferlegt wird, fo lieſe fich deſſen Vorfchrift allerdings als ein 
fehr bedeutendes Argument für die Zuläffigfeit des Erganzunge- 
eides betrachten; da aber beide von einander ganz und gar 
verfchieden find, jo wäre die obige Vemerfung: daß aus der 
Anpronung des Eides zum Beweiſe der Impotenz, nichts für 
die Zuläffigfeit des gegen die Fortdauer der Ehe gerichteten 
Erfuͤllungseides fich ergebe, gerechtfertigt. 

8. 10, 

Wiefe, +) welcher ebenfalls ven Erfüllungseid, auch wenn 
deſſen Ausſchwoͤrung die Trennung der Che nach fich zieht, 

39) Namentlich in ſolchen, in welchen der Beweis nicht durch Sad 
- verftändige geliefert werden Fann. 

40) Nicht wie die vorzugsweife f. g. nothwendigen Eide von bereits 

+ auf andere Art erbrachtem Cunvollftändigem) Beweiſe abhängiges 

Beweismittel. 

41) Handbuch des gemeinen in: Teutjchl. üblichen Kirchenrechts. Thl. III. 

©. 434. zur? 
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als ftatthaft erklärt, beruft fich darauf, „daß die Gültigkeit der 
zuerfannten Gidesleiftung auf dem richterlichen Ausfpruche be 
ruhe. Diefe Argumentation enthält aber nichts Anderes, als 
ein NHerumdrehen im Kreiſe; fie vermag, da es ja eben erft 
darauf ankoͤmmt, ob der Ergaͤnzungseid gültig vom Gerichte 
aufgegeben werden koͤnne, gar nichts zu beweifen. 

Manche fprechen ſich über die Bafis der Zuläffigkeit des 
Ergänzungseides in folchen Fällen, in welchen derfelbe gegen 
die Ehe gerichtet wäre, nicht weiter aus. Auch die Neueren +2), 

welche über den Gebrauch des Schiedgeides (juramentum 
delatum) gegen die Fortdauer der Ehe, ausführlich fich ver 
breiten, -gedenfen des Erfüllungseides entweder gar nicht, oder ' 
nur in Seifen Andeutungen, was jedoch von Denjenigen, welche 

den Schiedgeid auch contra matrimonium als zuläffig be 
trachten, darım nicht befremden kann, weil, wer die Eides— 
zufchtebung felbft zu dieſem Zwede geftattet, natürlich auch 
gegen den Erganzungseid zu demſelben Ziele, nichts erinnert; 
denn für deſſen Gebrauch fprechen ja offenbar mehr Gründe, 
als für den des ‚Schiedgeides in jenen Fällen. 

J 14. 

Weder die Unzulaͤſſigkeit des Ergaͤnzungseides in Eheſa— 
chen uͤberhaupt, noch deſſen Erlaubtſein blos in den Faͤllen, 
in welchen derſelbe Demjenigen auferlegt werden ſoll, welcher 
fuͤr die Fortdauer der Ehe ſtreitet, kann nach dem Bisherigen 
auf den Ausſpruch der Geſetze zuruͤckgefuͤhrt werden. Allein 
auch fuͤr die Behauptung, daß ſelbſt gegen die Ehe auf den 
Erfuͤllungseid geſprochen werden duͤrfe, finden ſich keine direkt 
dahin lautenden Worte eines Geſetzes; und doch wird es nicht 
ſchwer halten, nachzuweiſen, daß dieſe Hi einzig auf 

geſetzlicher Baſis berube. 

42) Malblanc, doctr. de jurejur. $. 46. Gensler, im Archive 

für die cioiliftiiche Praris. Bd. IL. ©. 36 — 38. Haffenpflug, 
in Elvers Themis Bd. L. ©. 315 — 3. Wihlein, im Archive 

für die cio. Prar. Bd. XIL ©. 15 — 32. 

Lippert's Annalen, 28 Heft. 8 



114 

Bekanntlich darf zur Erbringung des Beweiſes in bürger- 
lichen Rechtsftreitigfeiten die Eideszufchiebung gewählt wer» 
den. Wo folche als Beweismittel ausgefchloffen ft, gründet 
fich Dies entweder darauf, daß ausnahmsweiſe in gewiffen Sa: 

chen nur andere Beweismittel gebraucht werden Fünnen, oder 
Darauf, dag im einzelnen Falle die Bedingungen fehlen, 3. DB. 
Gewiffenhaftigkeit Desjenigen, der fchwören foll, deren Dafein 
als Borausfegung zur Benutzung diefes Beweismittels erfcheint. 

Die nemliche Bewandtnig hat es mit Auferlegung des Erfül 
lungseides. 

Es liegt kein Geſetz vor, welches den Schiedseid gegen 
die Ehe, geradezu als unſtatthaftes Beweismittel erklaͤrt; allein 
aus der geſetzlich beſtimmten Natur der Ehe und aus den von 

den Gefegen aufgeftellten Vorausfegungen zur Beweisführung 
vermittelft der Eidesdelation, ergibt ſich deren Unzuläffigkeit 

zum Zwede des Beweifes eines die Trennung der Ehe bewir: 
fenden Umftandes, und fomit ftüst fich die Behauptung, daß 
gegen die Ehe der Beweis nicht durch den Schiedgeid geführt 

werden koͤnne, doc auf die Vorfchriften der Geſetze. Es wäre 
nun zu prüfen, ob diefelben Gründe, aus welchen die 
Eides zuſchiebung in jenen Fällen nicht ftattfinden darf, 
auch der Erfennung auf den Erganzunggeid im Wege fichen, 
wenn durch folchen ein unvollfommener Beweis zur Vollftän: 

Digfeit gebracht werden foll, von welchem Trennung oder Fort- 
dauer der Ehe abhängt. Denn, da eben fein ausdrücdliches 
Gefeß die Erfennung auf den Ergänzunggeid, zum vollen Ber 
weije der eine Trennung der Ehe begründenden Thatfache hin- 

dert, jo müßte deren Unzuläffigfeit einzig aus der Natur der 

Ehe, oder aus allgemeinen VBorfchriften über den Gebrauch des 
Ergänzungseides, nachgewiefen werden fünnen; da aber aus 
erfterer Feine befonderen Gründe gegen den Ergänzungsgeid 
fihh ergeben, und in legteren fein dieſem Beweisergaͤnzungs— 
mittel hier entgegen tretendes Hinderniß fich bemerkbar macht, 
mithin nur noch etwa die Gruͤnde, welche gegen den. Schieds- 

eid in diefen Fällen fprechen, auch den Erfuͤllungseid ald uns 
zuläffig darftellen koͤnnten, fo würde, wenn dies nicht it, der 
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Anwendung deffelben, zum Beweife eines die Trennung der 
Ehe nach ſich ziehenden Faktums, nichts mehr entgegenftehen, 

Daher num die nachfolgende Bezugnahme auf die Umſtaͤnde, 
welche die Eideszufchtebung contra matrimonium hindern; 
daher die Prüfung ihres Einfluffes auf den Gebrauch des auf 

denfelben Zweck -gerichteten Ergäanzungseides. 

g. 12. 

Der Zuläffigfeit des Schtedgeides, inſoferne derſelbe gegen 
die Fortdauer der Ehe benußt werden foll, fteht 

| a) entgegen die Natur des Schiedseides. Derfelbe 
wird vom römischen Nechte als eine Art Vergleich (species 

transactionis ) betrachtet, und da nad) Fanonifchem Rechte 

die Aufhebung der Ehe auf dem Wege des Vergleiches nicht 

erzielt werden kann, ergibt fich hieraus der Ausfchluß dieſes 

Beweismittels, infoferne dafjelbe zum Zwecke der Erreichung 
eitter Trennung der Ehe gewählt wird, 

Daß dagegen der Ergänzunggeid nichts mit einem Ver 
gleiche gemein habe, befonders da er vom Gerichte felbft ge- 
gen den Willen der fireitenden Theile auferlegt werden kann, 

ift allgemein befannt und anerfannt. Da mit der Urfache auch 

die Wirkung aufhört, folgt hieraus, daß dieſes erfte Argument - 

gegen den Gebrauch des Schiedgeides, aller Anwendung auf 
den des Erfüllungseides entbehre, 

Auch wenn man den Schtedgeid nicht mehr als eine Art 

Bergleich betrachten will, fondern denſelben mit den meiften 
Neueren nur als Beweismittel anfieht, dabei aber behauptet, 

es ſei von feiner früheren Natur als Vergleichgart, die Folge 
übrig geblieben, dag von den Partheien blos über folche Ger 
genftände, über welche dieſen eine Verfuͤgungsgewalt zufteht, 
Eideszufchiebung erfolgen fünne, und darım den Schiedgeid 

in fo ferne diefer auf. Trennung der Ehe abzwect, wegen Manz 
geld einer Fähigkeit der Litiganten, durch ihren Willen die Ehe 

aufzuheben, als unzuläffig erkennt, fo folgt daraus nichts für 

die rechtliche Möglichkeit der Erkennung auf dad Suppletorium. 
8* 
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Denn diefes wird unabhängig von Partheiwillkuͤhr, ohne Rück 
fiht, ob die fireitenden Theile über das Objekt des Proceffes 

frei verfügen fünnen oder nicht, von dem Gerichte beftimmt. a 

8.15. 

Dem gegen die Fortdauer der Ehe gerichteten Schiedgeide 
ftebt im Wege 

b) die Vorfchrift des Fanonifchen Rechts +), wornach das 

Zugeftändniß des die Trennung der Che nad) fich ziehenden 
Umftandes, wegen Beſorgniß: dafjelbe möchte in Gefolge einer 
auf Ehefcheidung abzwecfenden Berabredung unter den Ehe 
gatten flattgefunden haben, nicht die Beweisfraft hat, welche 
e3 in anderen Fällen äußert, fondern nur eine fchwache Ver— 
muthung begründet, Weil nun aber die Eideszufchiebung zum 
Zwede, ein — in der Verweigerung der Ableiftung des Eides 
liegendes ftillfchweigendes — Geftändniß der Ehetrennungsirfache 
zu erhalten, vorgenommen wird, jo erjcheint jene Borfchrift 

ald ein weiteres ſtarkes Argument gegen die Zuläfjigkeit des 
Schiedseides *%). 

Erwägt wan weiter, daß fobald der Erganzungseid ver: 
weigert wird, das Gegentheil des zu Befchwörenden angenom: 
men werde, und Daß diefe Annahme auf dem in der Verwei— 
gerung des Eides enthaltenen Geftändniffe des Gegentheils 
deffen, was man behauptet hat, beruhe — fo fcheint mit Ruͤck— 
fiht auf obige Beſtimmung binfichtlich der Beweisfraft des 
Geftändniffes, auf den erften Blick vielleicht auch der Erfüllungs- 

eid unftatthaft zu fein. 

Allein auf, den Gebrauch deffelben Außert die mehrerwähnte 

Verordnung durchaus feinen Einfluß. Sie wirft hier ſchon 
darum nicht, weil die Erkennung auf den Erganzungseid nicht 
von dem Willen der Partheien abhängt, und der Grund der 

43) Cap.ö. X de eo qui cognovift consang. IV, 15. 

44) Haſſenpflug, a. a. O. ©. 317 uw f. 
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befchränften Beweisfraft des Geftindniffes der Ehetrennungs- 
urfache nur darin. liegt, daß Beſorgniß vor Gollufionen der 
Ehegatten obwaltet; ein Grund, der da, wo es fih um Auf 
legung des Erfüllungseides handelt, nicht wirfen kann. 

Joch mehr aber wird die Unanwendbarfeit jener Verord— 
nung aus Nachftehendem fich ergeben. 

Bermweigert nemlich der fchwurpflichtige Kläger — in der 
Pegel hat diefer den Ergänzunggeid zu leiten, weil, da durd) 
das Geſtaͤndniß des Beklagten, wie vorhin bemerkt worden it, 
voller Beweis der Chetrennungsurfache nicht geliefert wird, 

jelbft wenn ein folches abgelegt worden wäre, der Kläger noch 
den Beweis jener zu erbringen hat, — den Eid, fp wird ans 
genommen, daß die von ihm behauptete Ehejcheidungsurfache 
nicht vorhanden ſei; demnach der Kläger mit feiner Klage ab- 
gewiefen, und hierdurch die Ehe erhalten. Da aber‘ nach der 
oft angeführten Verordnung Coͤleſtins HI. nur Geftänpniffe, 
welche gegen die Fortdauer der Ehe gerichtet find, Feine voll 

ftändige Beweisfraft haben follen, fo fteht jene in folchen Fällen 
dem Gebrauche des Erfüllungseides ganz und gar nicht ent 
gegen, 

Anders verhält es fich, wern der Beklagte, dem zum 

Beweife feiner Einrede 5. B. der Verzeihung, der Ergänzungs- 
eid auferlegt worden war, die Leiſtung deffelben verfagt. Hier 
würde die vorgefchüßgte Einrede als hichteriftent angefehen werden 
müffen, und eine Trennung der Ehe erfolgen. 

Allein auch in diefem Falle wird durch jenen Grundfag 
der Gebrauch des Erfüllungseides nicht ausgefchloffen. Denn, 
wenn wegen Verweigerung des Erganzungseides, welcher zum 
Beweife der vorgefchüsten auf Erhaltung der Ehe abzweckenden 

Einrede aufgegeben worden war, eine Trennung der Ehe aus— 
gejprochen wird, fo hatte der Kläger die von ihm geltend ger 

machte Ehefcheidungsurfache bereits vollfommen oder wenige 
end zum Theile, au fandere Weife, als durch den Eid, bewiefen, 
und das in der Verweigerung des Erfüllungseives von Seiten des 
Beklagten, liegende Geſtaͤndniß, enthält nicht fowohl ein Zugeben 
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der vom Klaͤger behaupteten Eheſcheidungsurſache, als ein 
Bekennen, daß das als Einrede vorgeſchuͤtzte Faktum nicht 
exiſtire. 

8 14. 

Gegen den Schiedseid zum. Beweiſe der Ehetrennungs⸗ 
urfache Tpricht 

ce) die Natur der Ehe felbft. Diefelbe erfcheint be: 

fanntlich als ein Verein, deffen Auflößung nur aus gefeßlich- 

gebilligten Gründen, darum Feineswegs durch Willführ der 
Ehegatten ſtattfinden kann. Hiermit fände aber die Zulaffung 
des Schiedgeides, zum Beweife der Chetrennungsurfache, darum 
in Widerfpruch, weil dann die Ehegatten willführlich, und zwar 
leicht eine Aufhebung ihres ehelichen Verhältniffes erreichen 
koͤnnten. Es treffen ‚diefelben, um des Bandes, deffen fie fiber: 
drüffig find, entledigt zu werben, die Verabredung, eine Schei— 
dungsurfache vorzugeben. Die Klage wird angebracht, dem 
Kläger der Beweis des Ehetrennungsgrundes auferlegt, Er 
wählt hierzu die Eidesdelation. Der Beklagte weigert fich Cder 
Abrede gemäß) den Eid zu leiften, und fo würde dann die 
Chefcheidungsurfache als eingeftanden angefehen, und die Auf 
lößung der Ehe erfolgen koͤnnen! 

Wenn daher auch Coͤleſtin DI. dem Geftändniffe des 
Ehejcheivungsgrundes feine volle Beweisfraft nicht entzogen 
hätte, fo würde doch deswegen der Schiedgeid als unftatthaft‘ 
ſich darftellen, weil e8 dann der Willführ der Ehegatten an— 
heimgeſtellt wäre, bie Aufhebung der Ehe zu erzielen. 

Dem Erfüllungseide fteht dagegen dieſes wichtige Argument 
wider den Gebrauch des Schiedgeides, nicht im Wege; und 
zwar fchon darım nicht, weil der Erfüllungseid nicht nad) 
Willkuͤhr der Partheien auferlegt wird, und auf denfelben dann 

erft erkannt werden darf, wenn bereits und zwar mehr als 

halber Beweis des Chefcheivungsgrundes erbracht worden ift, 
mithin Das Gericht jchon durch die gefchehene Benutzung anderer 
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Beweismittel die Wahrſcheinlichteit gewonnen, daß der vor⸗ 
gegebene Ehetrennungsgrund wirklich exiſtire. 

Aus den bisherigen Erörterungen ergaͤbe ſich nun das 
Refultat, daß der Erkennung auf den Ergänzunggeid auch in 
den Fällen unfere Geſetze nicht entgegenftehen, in welchen Durch 
denfelben der Beweis eines die Aufhebung der Ehe nach ſich 
ziehenden Umftandes vervollftändigt werden fol. Kein Geſetz 
enthält ein Verbot deffelben für diefe Fälle ausdruͤcklich; aus 
feinem läßt fic) auf dem Wege der logifchen Interpretation ein 
jolcyes entnehmen. Es enthalten vielmehr, wie aus vorange 

gangenen Entwicelungen zu entnehmen fteht, die Gründe, welche 
den gegen die Ehe gerichteten Schiedseid als unzuläffig 
darftellen, die wichtigften Argumente für die Zulaͤſſi gkeit des 
Erfuͤllungseides zu jenem Behufe. 

g. 13. 

Anhangsweiſe moͤge noch mit einigen Worten des Ergaͤn— 
zungseides in Verloͤbnißſachen gedacht werden. 

Nicht genug, daß uͤber die Zulaͤſſigkeit des Erfuͤllungseides 
in Eheſachen, drei Hauptanſichten ſich bildeten, auch uͤber die 

Anwendbarkeit dieſes Beweisergaͤnzungsmittels in Verloͤbniß— 
ſachen, entſtanden eben ſo viele Meinungen. 

Manche +) find Überhaupt gegen den Erfällungseid. in 
ſolchen Nechtsftreitigkeiten, namentlich wegen ihrer Wichtigfeit — 
man trug Fein Bedenken fie ſogar den C riminalfadhen gleich 
zu ſtellen; — Andere *%) finden das Suppletorium, info ferne 

durch deffen Ausfchwörung eine Erhaltung des Verlöbniffes oder 
der Beweis der Eriftenz eines folchen begründet werden fol, nicht 

aber im entgegengefegten Falle für zuläffig. Eine dritte, und 
zwar die jest herrfchende Meinung +7), läßt daffelbe ohne diefe 

Unterfcheidung zu. 

* 

45) 3. B. Beust, de jure eonnubiorum. No. XLI. fol. 28. 

46) 3. B. Berger, electa processus matrimonialis. No. ar 

47) 3. 8. J. H. Bochmer, J. E P. L. c. 8. 76. 
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Welche? diefer verfchiedenen Anfichten die richtige ſei, kann 

nach den, Uber die Zuläffigfeit des Erfüllungseides zum Beweiſe 
einer Ehetrennungsurfache, gelieferten Ausführungen, in jo ferne 
dieſe richtig find, nicht zweifelhaft fen. Wenn durch diefelben 

nachgewiefen wurde, daß dem Ergänzungseide, welcher wider 
die Fortdauer der Ehe benutzt werden foll, unfere Gefeße nicht 
entgegenftehen, fo läßt fich ein Ausfchluß deffelben in Sponfa- 

lienfachen um fo weniger mit Fug behaupten, als Sponfalien 
durch wechfelfeitige Einwilligung der Verlobten, ja Pa durch 
einfeitigen Aücktritt ihr Ende erreichen können. 
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A. 

Erklärung der Ceremonien und Segnungen unserer | 

heiligen kath. Kirche, Von Henrich Kühn, 
Harrer zu Arenberg, bei Thal-Ehrenbreitstein, 

Frankfurt a. M. in der Andreäischen Buch- 
handlung. 1830. 107 8. in gr, 12. 

(Preis: 4 Gr. oder 18 fir.) 

D. 

Die Gebräuche und Segnungen der römisch-katholi- 

schen Kirche, kritisch beleuchtet von F. M. 

Eisenschmid, königl. baier, Gymn. Prof. d. 3. zu 

Schweinfurt a. Sl. Neustadt a. d. ©. Druck 
und Derlag von Ioh, Karl Gottfried Wagner. 
1830. XIV. u. 209 3. in gr. 8. 

(Preis: 21,6r. oder 1 Sl. 36 Se.) 

Die Liturgie der Fatholifchen Kirche hat zwar zu feiner 
Zeit der wifjenfchaftlichen Bearbeitung ermangeltz indeffen iſt 

es unverkennbar, daß, ſo wie der Vorzeit in dieſem 
Zweige der kirchlichen Literatur das größere Verdienſt ge 
buͤhrt, fo bier, bei aller wifjenfchaftlichen Produktivitaͤt der 
neuern Zeit, immer eine gewiffe Luͤckenhaftigkeit bemerk— 
bar geblieben if. Die erften Bearbeiter der Liturgie, 

z. B. Gerbert, Mabillon, Afjemann befchäftigten fich 
faft einzig mit der Herausgabe der Liturgifchen Formulare; 
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fpätere, wie Bingham, Kambertini, Martene, Tho— 
mafjin, Bona, Morinus, Selvaggiv, Gavantus 
baben die Liturgie bloß von rein bhiftorifcher Seite bearbeitet. 

In gleicher Weile erwarben fich in nenefter Zeit Auguſti, 
Binterim, Brenner ausgezeichnete DVerdienfte, Die ge: 
nannten Werfe haben indeffen insgeſammt einen rein wiſſen— 

jcehaftlichen, eruditionellen Charakter, und, zumal in diefer 

Ausgedehntheit, Feine unmittelbare praftifche Brauchbarfeit. 

Um diefer leiten Anforderung zu entfprechen, muß die Gere 

monie nicht bloß in ihrer hiftorifchen Entftehung und Entwice- 
lung, fondern auch, und vorzüglich, in ihrer Afthetifch religiöfen 
Bedeutung für die Gegenwart erflärt werben. Ein folches 
Werk, wo bei gedraͤngter hiftorifcher Grundlage vorzüglich das 
Iiturgifchzreligiöfe Moment Cin eregetijch > praftifcher Weiſe) 

bearbeitet wäre, und das ſich in möglichjter Kürze Über das 
Gefammtgebiet der Liturgie erſtreckte, und zum Leitfaden beim 
Unterrichte, oder dem Volke zu autodidaftiichem Gebrauche der 

Belehrung und Erbauung, dienen Fünnte, fehlte uns bisher 
imnmmer noch. Das Wert von Jamın, das mehr diefer 

Bedeutung entfpricht, it veraltet und felten, und die Leitungen 

von Stadler, Ball, Smets und der Paltoraltheologen 
Schwarzel, v. Sailer, Reichenberger (größeres Werf 
4.8.) und was die trefflichen Liturgieen von Bufch, Winter 
und Weffenberg darbieten, erſtreckt fich entweder nur über 
einzelne Gebiete der Liturgie, oder iſt doch nur zu paftoralifchem 

Gebrauche des Geiftlichen. Diefe Luͤckenhaftigkeit in der liturgifchen 
Literatur ift auch die vorzuͤglichſte Urſache, daß beim religiöfen 
-Bolfsunterrichte neben dem hifterifchen, dogmatifchen und ethischen 

der liturgiſche Theil häufig bis in die neuefte Zeit verſaͤumt 
wurde, Soll aber die Kiturgifche Form ihre religiös - praftifche, 
äfthetifche Wirkſamkeit erfüllen, jo muß auch der theoretifche 
Inhalt der Form, ihre Bedeutung vorerft intelleftuell erkannt 
ſeyn. Mancher litnrgifche Akt hat ohne dies feine urfprüngliche 
materielle Bedeutjamfeit verloren, und wo die pragmatifche, 
religiöfe, bildfiche, nicht immer durch die Form felbjt ſchon 

erfennbare nicht durd) Unterricht gewonnen wird, ba it es 
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eben jo gut, al8 habe der Geiſt die Form verlaffen — es 
wird Pr zur todten Aeußerlichkeit, zu einer in ſich ſelbſt 

erſtarr ntiquitaͤt. 

Wir muͤſſen daher das unter A. angeführte Werkchen recht dank—⸗ 
bar aufnehmen, da es gerade dieſe Luͤcke auszufuͤllen beabſichtigt, 
und recht gut zum Leitfaden und Anhalt beim Unterrichte 

uͤber die Liturgie dienen kann. Dem Geiſtlichen ſelbſt wird es 

fuͤr die Erklaͤrung nicht genuͤgen, da der hiſtoriſche Theil etwas 
kompendioͤs gefaßt iſt, was uͤberhaupt bei religioͤsliturgiſchen 
Arbeiten eine faſt allgemein bemerkbare Verſaͤumniß iſt, 
z. B. in dem katholiſchen Kirchenjahre von Smets. Indeſſen 

giebt der Verfaſſer doch das Allernoͤthigſte in dieſer Beziehung, 
und dieſes duͤrfte um fo zweckmaͤßiger ſein, Da das ganze 
eigentlich ein liturgiſcher Volkskatechismus ſein ſoll. 
Dem Seelſorger muß ohnehin das Weitere aus ſeinen Studien— 
heften oder aus einem oder dem andern umfaſſenden hiſtoriſch— 

liturgischen Werfe zu Gebote fiehen. 

Das ganze Werkchen zerfällt in 3 Abtheilungen. Die 

erjte enthält die Geremonien bei der Meffe, von Seite 1— 315 
die zweite die Geremonten bei der Ausſpendung der Saframente 
von ©. 34 — 713; die dritte die ſakramentaliſch⸗ liturgiſchen 
Segnungen von ©. 75 — 104. 

Für die Meſſe, da fie das Haupfmoment und den 

Mittelpunft der ganzen Liturgie bildet, hätten wir eine etwas 
ausgedehntere Behandlung in hiſtoriſchem Bezuge, und eine kurze 
Vorausſchickung ihrer dogmatiſchen Bedeutung gewuͤnſcht, ſowie 
in den beiden folgenden Abtheilungen jedesmal eine kleine 
Abhandlung über den Zweck der bezüglichen Geremonien und 
Segnungen vorangefchieft wird. Die religiös zideale ſymboliſche 
Auffaffung erfcheint dagegen in dieſer, wie in den folgenden 
Abtheilungen in ungezwungener, paffender und falbungsvoller, 
mit unter geiftreicher Entwicelung, ganz in homogenem Ver— 
hältniffe zu ven Sailer’ fchen Auffaffungen in deffen „Neuen 

Beiträgen zur Bildung des Geiftlichen,«“ die der Ver: 
faffer für das religiösziveale Moment der Liturgie berücjichtigt 
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hat, wie Binterimg Denfwärbigfeiten d. kath. Kirche, fuͤr das 

hiftorifche. . 
Nachdem wir fo uͤber den Zweck und Salt Marge 

eine Ans und Weberficht gewonnen haben, wollen wir, um die 

Behandlungsweife des Verfaffers näher würdigen zu koͤnnen, 
nur einige Stellen ausheben. 

©. 11. heißt e8 vom Kyrie eleeison und Gloria.: 
„Es ift ein mehrmaliges Rufen zu Gott um Erbarmung, 

ein fchöner Wettkampf zwifchen Priefter und Volk: fie rufen 
wechſelweiſe zu Gott um Nichts als um Erbarmung. Indeſſen 
die Welt, vol Sünden, fich heilig fpricht, erniedrigen fich die 
Heiligen um ihrer Fehltritte willen, vor Engeln und Menfchen. 
Dies innige, wiederholte, wettkaͤmpfende Flehen um Gnade 

kann nicht unerhoͤrt bleiben: das ewige Wort in Menfchen: 
geftalt, Chriftus im Fleifche, erfchent der betenden Gemeinde: 
mit ihm koͤmmt Huld und Erbarmen; die Neue Löfet fich in 
Danf: da8 HKyrie eleeison wird ein Gloria in excelsis 

Deo ı. |. w. 
Schön ift es, daß auf das Kyrie unmittelbar das Gloria 

folgt; denn in dem Sündergefchlechte muß überall die Buße 
der Herrlichkeit erſt Plag machen, überall die Thräne der 
Reue dem Subel der rettenden Gnade vorangehen. « 

Bei Erflärung der Gebete nach der Wandlung, welche die 
verflärten und etwa noch leidenden Vorangegangenen und die 
noch Lebenden, fündigen und hülfebedürftigen, den Priefter 
jelbft und Volk umfafen, beißt e8 ©. 26.: die Andacht regt 
alle Saiten des menfchlichen Gemüthes an: das Gefühl der 
Liebe zu den vorangegangenen Chriſten; das Gefühl der Ehr- 
furcht gegen die verflärten Geifter; das Gefühl der zarten 
Theilnahbme an dem Heile derer, die noch mitpilgern. Die 
Liebe umfaßt Alle und fchließt feinen aus, wie Gott von feiner 

Vorficht und Liebe feinen ausjchließt. So wird der Gottesdienft 

eine lebendige Seele, die alle Glieder der Gemeinde durchdringt, 
Einer flehet für Alle, Alle für Alle. Der wahre Priefter 
trägt Alle in feinem Herzen, die Gerechten und die Sünder, 
die noch Lebenden, die jüngjt Verftorbenen und die ſchon 
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Berflärten. Seiner ganz vergeffend, wie denn die Kiebe nur 
in Andern lebt, denkt er nur da, wo er für alle Suͤnder 
betet, nothwendig auch an fich, indem ihm feine eigne Ger 
brechlichfeit in der Zahl der Sünder ebenfalls eine ‚Stelle 
anweift. Deßhalb fehägt er,bei dem »Nobis quoque pecca- 
toribus“ an feine Bruft. Ä 

Man fieht aus diefem Wenigen, wie die Erklärungen 
durch ideale Auffaffung, jedoch ohne Subjeftivirung, ganz von 
objeftivem, Firchlichem Standpunkte ausgehend, fich auszeichnen, 
und Nec. kann den lebhaften Wunſch nicht unterdruͤcken, daß 
die Schrift als Anhang zu den Katechismen in die 
Hände der cyrütlichen Jugend fommen, und eine Veranlaffung 

feyn möchte, dem in vielen Didcefen vernadjläßigten liturgiſchen 
Unterrichte aufzubelfen. 

Der Preis ift aͤußerſt mäßig, Druck und Papier find gut. 

Einen unfreundlichen Gegenfag zu dem obigen Merfchen 
bildet das unter B. bemerkte, das denfelben Gegenjtand aber 

in anderer Weife und Abficht behandelt. Das erftgenannte 
bat eine religiöspraftifche, das gegenwärtige eine ypolemifche 
Tendenz; jenes enthält eine Erklärung, dieſes eine Leber: 
ſetzung der liturgifchen Formen; jenes zeigt, was die Liturgie 
jet tft, Diefes wag fie war und vielleicht zu feyn fcheint. 
Die bloße Befanntmachung der römifch Firchlichen Liturgie 

konnte indeffen des Berfaffers Abficht nicht ſeyn; Die Kirche 

hat ja diefelbe der Deffentlichfeit nie vorenthalten. Meßbücher 
finden fih in Menge überall vor: die Fathofifchen Liturgieen 
haben feit faſt drei Dezennien fogar einen literärifchen Charakter 
angenommen, find allgemein verbreitet, und viel leichter als 
der Katholif in die proteſtantiſchen Agenden, kann darım 
der Proteftant in die Fatholifchen Einficht gewinnen. Der Ver— 
faffer will daher die Geremonien und Segnungen der Fatholifchen 
Kirche Eritifch beleuchten. Indeſſen war es dem Rec. uner: 

Elärlich, wie der Verfaffer diefen Titel den Fritifchen Kommen: 
faren entlehnen fonnte, ohne ihn auch nur in einem Ber 

zuge durch jeine Schrift felbit zu rechtfertigen. Wir wollen 
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diefelbe näher, jedoch mit möglichfter Kürze und mit Ruhe 
prüfen. — 

Eine kritiſche Beleuchtung der liturgiſchen Gebraͤuche 
erfordert eine vielſeitige Auffaſſung mit gruͤndlicher pragmati— 
ſirender Wuͤrdigung. Zwei Momente ſind aber hier immer 
weſentlich, um die der ganze Pragmatism ſich dreht; nemlich 

die materielle Form, die Ceremonie an und fuͤr ſich, und 
der religiöfe Zweck der durch Die Form gefoͤrdert werden ſoll. 
Die Form hat wieder eine materielle und ideale Geite. 
Der Zweck ift ſtets ein dreifacher 1) ein latreutifcher, Gottes: 

verehrung; 2) ein religioͤs fittlicher, Erbauung in ihrer 
alljeitigen Bedeutung und Beziehung auf Erfenntniß, Gefühle: 
anregung und Willensbefiimmung; 3) ein Aftetifchfenfualifcher, 
innere Beglückung, die aus dem Afthetifchgefälligen, harmonifchen 
Gefammteinwirfen des Cultus, aus der Erhobenheit über das 
niedere Leben, aus der geheimnigvollen Nähe der Gottheit, 
aus der Idee des Firchlichen Gemeinfchafts-Geiftes hervorgeht. 

Die mögliche Forderung diefes dreifachen Zwedes durch die 
liturgiſche Form giebt diefer Inhalt und Sanftion, und Die 
fritifche Beleuchtung hat demnach dieſes homogene oder 
heterogene Verhältniß der Form zu dem Zwecke zu entwiceln. 
Da aber die Seremonie entweder als latreutifche Aeußerung des 
innern religiöfen Lebens in ihrem Herauswirfen aus dem 
Menfchen, oder als religiögfittliche unds Afthetifche, herein- 
wirkende Anregung ſtets durch Das ſubhjektive Verhältnig und 
Beduͤrfniß bedingt tft, fo ift, um das Verhältniß der Form zu 
dem Zwede als ein homogenes oder heterogenes Eritifch genau 
zu würdigen, in Betreff der liturgifchen Form auch noch die 

Zeit ihrer Entftehung, der Grad der geiftigen Kultur, der 
Standpunkt des religioͤſen Lebens, es find die Iofalen und 
nationalen Verhältniffe nicht minder in firenge Beruͤckſichtigung 
zu nehmen Eben darum wird eine Liturgie, wenigitens in 
Einzelnem, nicht immer für alle Zeiten anwendbar feyn können, 
Die Kirche unterhält daher, weil die Zeit ſtets wechfelt, auch 
jtets eine Gefellichaft Gelehrter, Ceongregatio rituum) theils 

um die durch Zeit und Drt noͤthig gewordenen Modificationen 
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felbft vorzunehmen, theils die neuen Ritualbuͤcher zu beurtheilen, 
um die Firchliche Liturgie vor aller unfirchlichen Subjektivirung 
zu bewahren. 

Indeſſen bedarf es in der Liturgie nicht immer der Abro- 
gation der Form, auch wenn der urfprüngliche Inhalt die Form. 

verlaffen hat. Die Geremonie in Wort und fichtbarer Form, 
hat außer ihrer materialen auch noch eine ideale Geite, 
und, wie überhaupt für den Denfenden und Fühlenden nicht 
leicht eine Form im Leben ohne Bild gedacht werden mag, fo 
hat die Geremonte, auch. wenn jene obfolet geworden, doch noch 
nicht alle Bedeutung für die lithurgiſchen Zwecke verloren. Im 
diefem Sinne find noch viele Ceremonien und Segnungen der 
Kirche im ihrer urfpränglichen, materialen Form vorhanden, 

ohne daß für die ſe auch nur irgendwo ihre unmittelbare Anwend- 

barfeit in Anfpruch genommen werden ſoll. Es hat hier mit der 

liturgiſchen, wie mit der parabolifchen Form eine Bewandnif, 

Sefus fah wohl, daß der größte Theil feiner juͤdiſchen Zuhörer 
entweder die Faͤhigkeit noch gar nicht hatte, ganz in den Geiſt 
des neuen Gottesreiches und der neuen Lehre einzubringen, 
oder daß bei andern das Mehr oder Weniger des Eindringens 
durch den verfchiedenen Grad der geiftigen und religiöfen Kultur 
vielfach bedingt war. In dem parabolifchen Vortrage fand er 
ein Ausfunftmittel, jener Unzulänglichfeit und diefer Mannich— 

faltigfeit zu genügen. Der ungelehrige Theil erhielt eine Schale, 
die er. um der Form willen behielt, und er konnte bei fpäter 
erhaltener Erleuchtung den Kern leicht auffinden. Bon den 

Andern konnte bei der Allgemeinheit des Inhaltes Jeder nad) 
Maaßgabe feiner individuellen Möglichkeit das ihm Zufagende 
erfaffen. Der eine Theil gewann, der andere konnte nod) 
gewinnen, und der Meifter erfaßte folcher Weife Jeden in 
feiner Fähigkeit. Eben fo läßt auch die liturgiſche Form nad) 
der Individualität der Zeiten und Verfonen eine mannichfache 
Auffafung zu. Die Kirche giebt diefe höhere Eregefe ber 
Liturgie entweder felbft, oder fie laßt fie zu. Sie läßt für 
diefe ideale Auffaffung nicht allein der Gefammtheit ganzer Dib- 
zefen, fondern fogar dem Individuum den größten Spielraum 

Lippert's Annalen, 28 Heft. 9 
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Durch diefe Entwicklung des Pragmatifchen und allgemein 
Guͤltigen aus dem Hiftorifchen und Eigenthümlichen einer 
gewiffen Zeit, des Geiltigen aus dem Materialen, 

hat die Fatholifche Liturgie laͤngſt eine ‚zeitgemäße Umgeftaltung 

erhalten, 

Ber einer Fritifhen Beleuchtung der Geremonien und 

Segnungen it diefe ideale Seite, ohne zum wenigften eine gemeine 
Einfeitigfeit zur Schau zu tragen, nicht zu überfehen, und wie 
oben die urſpruͤnglich biftorifche Form in ihrem Berhältniffe zum 
Zwede, fo ift die ivenle, jeßt hiftorifche Deutung in ihrem 
Berhältniffe zur Form einer, und zum liturgifchen Zwecke anderer 

Seits, nach den temporären, lofalen, nationalen und Firchlich» 

individuellen Eigenthuͤmlichkeiten bei einer Fritifhen Bes 
leuchtung ebenfalls zu prüfen und zu würdigen. 

Statt in einer folchen Weife wirklich Eritifch zu vers 
fahren, überfest der Verf. eine alte: obfolete Agende, und bes 
gnügt fich bei einzeinen Geremonien und Seguungen mit der 
poranitehenden oder nachfolgenden Bemerfung, wie, die far 

tholifche Kirche, vou der alten evangelifchen Eins 

heit und von dem Standpunfte der neuen Kultur 
gleich entfernt, Aberglauben und Partbeihaßnähre 
Daß der Verf. die Umgejtaltung auf liturgifchem Gebiete gänzlich 
umgeht oder uͤberſieht, it bei fanftefter Beurtheilung dem Ums 
ſtande zuzufchreiben, daß er als Gymnafiallehrer weniger Ges 
legenheit hatte, die großen Leitungen der leiten Dezennien 
auf paftoralztheologifchem Gebiete kennen zu lernen. Freilich 
bleibt er darum. immer für den Entfchluß zur Herausgabe des 
Gegenwärtigen unentjchulobar. 

Haben wir fo im Allgemeinen den Standpunit gewons 

nen, von Dem ber De rfaffer ausgegangen iſt und: hätte 
ausgehen follen, fo muffen wir ein Urtbeil über dag 

Ganze dahin ausfprechen: daß von den hier als noch wirklich 
beftepend aufgeführten Geremonien und Segnungen manche 
derogirt, manche durch Die Gewohnheit laͤngſt abolirt; manche 
noch vorhanden ſind, aber in idealer Auffaffung gedeutet; 

und manche noch in ihrem materiellen Berftande genommen 
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werden, aber aus fatholifch Eirchlichem und katholiſch bogmatis 

ſchem Gefichtspunfte zu beurtpeilen find. 
Nach Diefer allgemeinen Vorausſchickung gehen wir nun 

noh zur Wirdigung einiger einzelnen Momente über. 
In der Vorrede ©. III. taveit der Verf. Diejenigen Pros 

teftanten, die ihren Kultus mangelhaft nennen, und, weil er 

zu wenig einflußreich auf das Gefühl it, eine Annäherung. zu 

dem katholiſchen wänfchen. „Zur Abwehrung der Gefahren, 
die der proteftantifchen Kirche durch unerfahrne Freunde drohen, 
hat er fich zur Herausgabe des Gegenwärtigen entjchloffen. « 

Er tadelt vorübergehend die neue preußifche Agende, weil 
fie das Athanaf. Symb. aufnahm, indem darin die Stelle vor; 
kommt: Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, 

ut teneat catholicam fidem. Der Verf. weiß es nicht, 

daß das Ath. Symb. in allen Altern proteft. Agenden, die an 

vielen Orten bis jest beibehalten find, vorfommt, mit der 

Ueberfesung jener Stelle: Wer da will felig werden, 

der muß vor allen Dingen den rechten hrifilichen 

Glauben haben. 
©. IV. heißt es: „da die genauere Kenntniß der Mängel 

der römischen Liturgie ſelbſt unter Katholiken nicht jehr verbreitet 

iſt ꝛc. “Darin fpricht fich nun dev Verf. gleich von vorne herein 

felöft fein Urtheil. Nur dur den Gebrauch lernt das Bolt 
die Liturgie feiner Kirche Eennen. Kennt es die Geremonien 
und Segnunzen nicht, die ver Verf. in feiner Schrift die noch 
jest gebräuchlichen nennt, fo find fie ja nicht mehr im Ge 
brauche. Denn das Studium der Archäologie liegt: dem chrift- 
lichen Boife eben fo fern, wie das der neuern Liturgie dem 
Verf. fremd zu feyn fiheint. 

Weiter unten jteht die Bemerfung: „das katholiſche Ritual 
bietet mir zugleich Gelegenheit var, den ibealifirenden Katholifen, 
welche mit ihrem neugefchaffenen Katholizismus ununterrichtete 
Proteftanten bienden und zu ihrer Heerde verloden 
wollen, aus reiner Quelle (aus einer alten Agende) zu 

geigen u. f. w. — Zu ihrer Heerde verloden! — ein 
alter Nefrain ohne Inhalt. 

g* 

hr; 
ae. 

x 
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Es iſt Necenf. leid, daß der Verf., vor einigen Sahren 
ferbft noch Fatholifcher Priefter, Zeit und Wiffenfchaft vers 

fennend, fo ganz auf dem Standpunkte umwiffenfchaftlicher, 
von den Erwählteren des Proteftantismugs felbft laͤngſt aufge 
gebener Polemik fieht. Jene idealifirenden Katholiken übrigens, d. 1. 
die katholiſch theologifchen -»Öelehrten der Zeit, wollen nichts, 

als den Katholizismus im Formellen mit ver Zeit- Kultur 
yaralell fortbilven. | 

In der Einleitung Seite 2. beißt es: „daß die römifch- 

Fatholifche Kirche das Wefentliche ihrer Liturgie beinahe ganz 
durch das Zufällige Aberfchattete, zeigt ung ein Blick in die 
Gefchichte. Von wefentlichen, liturgifhen Emrichtungen nennt 
und das Evangelium feine andere, ald jene, die man heut zu 
Tage in der proteftantifchen Kirche antrifft. « 

Um die allmäliche Entwickelung des Firchlichen Kultus 

aus der formlofen Einfachheit der chriftlichen Urzeit zu würdigen, 
darf man nicht unpragmatifch bei der bloßen hiſtoriſchen Aeußer— 

lichkeit ftehen bleiben. Die erften Chriſten, die noch nicht Durch 

Geburt und Gewohnheit, fjondern aus jelbftftändiger innerer 
Erwedung und Befehrung Glieder der Firchlichen ‚Gemeinfchaft 
waren, und mit Begeifterung die Gemeinfchaft mit Gott 
und ihre Hinaufbildung zum Gottlichen erjtrebten, hatten, da 

fie ein inneres, ibealgeiftiges Leben führten, nur wenige aͤußere 

Mittel zur Gottfeligfeit. Ihr Kultus war einfach, weil fie der 
außern Unterftügung in ihrer Begeifterung nicht ber 
durften. Als aber diefe erfte Begeifterung fich allmählig 
verlor, und die Ghriftenheit aus diefer freien Innerlich— 

feit mehr und mehr heraustrat, mußte die Kirche auch noth— 

wendig einen mehr Aaußerlichen, gefeßmäßigen Cha 

rafter annehmen. In diefer Entwickelung und allmäligen 

Geftaltung des religiöfen Lebens, iſt auch der natürliche Grund 

für die fpätere Entwickelung und allmälige ertenfivere Ge 
ftaltung der Firchlichen Liturgie und ihre Nechtfertigung zu 
fuchen. Man vergl. Philoſ. d. Gefch. over über Tra— 
dition. Fr. a. M. 1827. ©. 329. ff. Daß die Vorzeit in 
Diefem formellen Meuferlichkeitsftreben etwas zu weit ging, bat 
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noch fein Katholif geläugnet. Die im der Liturgie manchmal 
zu gehäuften gothifchen Verzierungen find indeffen nicht aus der 
Idee der Kirche und des Katholizismus, fondern aus dem 
Sharafter des ganzen mittelalterlichen Lebens und den Eigen— 
thümlichfeiten fremder Nationalität berzuleiten, ſo wie das 

Streben der Gegenfäglichfeit in der Entſtehungsperiode des 
Proteftantismug und feine Vorneigung zum Intellektualismus 
ganz natürlich die jeßige Geftaltung der proteftantifchen Kiturgie 
herbeifuͤhrte. 

©. 3. nimmt der Verfaſſer, wo er von. einigen Dioͤzefen 
Baierns fpricht, die Beranlaffung zur einer allgemeinen Bemer— 
fung über die Fatholifche Liturgie v .... noch überall diefelbe Bar: 
barei, daffelbe Stilfitehen beim Herkömmlichen, Niemand legt 

Hand an zur Verbefferung.“ Um nicht hart feyn zur müffen, 
will Necenfent des Urtheild über folche Stellen fich enthalten, 
und dem Berfaffer nur die Rituale von Pracher, Selmar, 

Buſch, Winter, Weffenberg zur Einficht empfehlen, die, 
fogar durch Kirchliche Behörden beguͤnſtigt, allgemeine Auf 
nahme fanden. Das Winter'ſche it felbft von einem Bi 

fchofe Deutfchlandg neu herausgegeben. Die obengenannte Erz 
Härung der Geremonien und Segnungen von Kühn, in de 
nen auch feine Spur jener abentheuerlichen" Schroffheiten, de- 

ren der Verfaſſer die Firchliche Liturgie befchuldigt, fich findet, 

it als liturgiſcher Volkskatechism fogar vom Trierifchen Ordis 
nariate approbirt. Uno „doch legt Niemand Hand an zur 
Berbefferung! « 

Rec. will Übrigens nicht in Abrede ftellen, daß in Einzel 
nem, befonders in Betreff des Meßritus, mehr Einfachheit und 

veligtös praktiſche Bedeutſamkeit mit Necht gewünfcht werde. 
Manche Formen haben da allerdings ihre urſpruͤngliche 
Bedeutung verloren, und mögen zum Theil in die Afthetijch- 
großartige Harmonie des. Ganzen ftörend einwirken. Indeſſen 
will Rec. daduxch die Behauptung nicht ausfprechen, daß der 
Megritus in feiner beftehbenden Form auch gar nicht gerecht 
fertigt werden koͤnne. Sit auch die urfprüngliche hiſtoriſche 

Bedentung -antiquirt, fo hat die Ceremonie auſſer der hiſtori— 
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jchen auch ihre ideale, ſymboliſche Seite, Aber auch ſelbſt 

jenes Materiale ift, wenn gleich feine erfte Bedeutung unters 
gegangen it, dennoch nicht ohne Bedeutung. So wie aus der 
frommgläubigen Epoche der Kindheit an die liturgifche Form 
und Geremonie ſich manche fromme dee und manches fromme 

Gefühl anknuͤpft, und dieſes wohlthuend und hebend auch in 

ſpaͤtern Jahren, beim abermaligen Anblick ter Form, ins in 
nere Leben der Menfiben wieder hereintritt, fo pflanzt fich auch 

der chriftliche Sinn der frommen Urzet in mancher liturgifchen 

Form, welcher er fih aufgeprägt bat, fo daß dieſe ſtets an 
jenen erinnert, in unfre Tage des Gottleeren und der religid- 
fen Erfchlaffung berüber. 

Man hat indeffen ſchon feit Sahren auch hier Vorfchläge 

und Pane zur Neforinirung gemacht, die aber hin und wieder 
heftige Widerfprüche fanden. Daß aber bei einem Gegenitande 
wie die Liturgie eine große Verſchiedenheit der Meinungen 
ftattfinden muß, liegt in der Sache. Die neue preußifche 

gende befundet dieß zur Genäge. Man erinnere fich nur 
an ded Verfaffers eigenes Vorwort. Der Einiuhrung einer 
neuen Gottesdienſtordnung widerfegte fich noch im J. 1809 

ber König von Würtemberg durch ein Edikt vom Aten März. 
Man ſehe Schuderoffs Neucs Journal II. Sahrg. 1. 2. 

3166 ©! 377 
Der — tt »von dem ———— Geiſte der katho— 

liſchen Liturgie/ beginnt: „Die roͤmiſch katholiſche Liturgie it 1. 
dem Geiſte des Evangeliums oft geradezu entgegenge— 

ſetzt, denn fie naͤhrt Liebloſigkeit; 2. unterhält eine 
feindfelige Polemik in Glaubensſachen; 3. macht das Stre— 
ben nad) Irdiſchem zur Hauptfache; 4. empfiehlt juͤdiſches Prie— 

ſterthum, und 5. befördert die Scheinheiligfeit, Indem fie die 

Gläubigen zu dem Gebrauche der Saframente nöthigt.“ 
Zu 1. Möge der Verfaſſer bei feinen. nachfo'genden lite 

raͤriſchen Arbeiten ftetd durch den Geift reinerer Liebe als dies— 
mal geleitet werden. Was übrigens eine gewiffe Härte in 
einigen Gebetformeln, welche die Gewohnheit laͤngſt abrogirt hat, 
betrifft, fo waren fie ein Erzeugniß jener Zeit, wo eine un? 
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glückliche Polemit Deutfchland entzweite; wo auch in allen pros 
teitantifhen Kirchen bei dem Gottesdienfte „wider den Babſt 

und Tuürfen“ gebetet; wo die Katholifen mit ven „Heyden“ 
yaralellifirt , und in lebendigem und reichem Erguffe der Him— 

mel wiederholt gegen fie zur Nache aufgefordert wurde, 
Man fehe 3. B. die-Heffifhe Agende Darmftadt 1724. 
Noch bis in das vorlegte Sahrzehend des 18ten Jahrh. Fonnte 

man jeden Donnerftag in den proteftantifchen Kirchen das Lied 

hören: „Erhalt ung Herr bei deinem Wort, und ſteu'r des 
Pabſts und Türfen Mord.“ Und möchten nur die mit 
telbaren Inveftiven auf den Katholizismus in einzelnen Pres 
bigtenifoden über Befreiung von Gewiſſenszwang, finfte 
rem Aberglauben u. f. w. überall auch jetzt ganz verffungen 
ſeyn! Der Katholik weiß wohl, daß dies alles nur Ergebniffe nicht 
des Firchlichen Geiſtes feiner proteftantifchen Brüder, fondern 

der Zeit, oder höchktens der flachen Individualitaͤt des Predis 

gerd waren, und fo follte man aus Schonung für die Ber 

gangenheit gegenfeitig über Solches fchweigen. 

Zu 2. Möge der Genius des Chriſtenthums es dem Vers 
fafer vergeben, wenn, während in Deutfchland die Ermwähltes 
ren der Proteftanter wie der Katholiken die Neligionen unter 
fih und mit der Zeit durch ernfte Wiffenfchaft and tiefes Eins 

dringen in das Wolfen der Sache zu verföhnen bemüht find, 
er über der Form das Wefen, und über dem Einzelnen das 
Ganze vergefjend, eine feindjelige Polemik feſtzuhalteu fucht. 

Zu 3. Wie das innere Leben des Geiſtes Durch Die 
Drgane des Leibes hervorbricht, und die Kenntniß der Außen? 

welt durch Ddiefelbe geheimnigvolle Brücke in das innere Leben 
des Geiſtes hereindringt, To. bedarf auch der finnlich geiftige 
Mensch für die Aeußerung um Anregung der innern 
Religiofitit der außern fymbolifhen Forın, um durch die finnliche 
Form zur überfinn/ichen Idee aufzuftreben. „Gott im Herzen, dag 

Wort auf der Lippe, Tempel und Altar vor den Sims 

nen, fo lautet das Weſen aller religiöfen Meberzeugungen und 
Gebräuche auf Erden,“ fagt Koͤppen, Pbiloſ. des Chriſt. 
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Zu 4. War doch fogar. die apoftolifche Urliturgie fchon | 
aus der Synagoge entlehnt! darin liegt aber Feine Anſchuldi⸗ 
gung der proteftantifchen. Sp wie die Elemente des Chriſten⸗/ 

thums ſelbſt im Moſaism gegeben waren, fo wurde auch, als 
die Kirche eine Geftaltung fürs Aufßere Leben gewann, aus 
dem alten levitifchen Gottesdienjte manche Form mit —2 
tem Inhalte aufgenommen. 

Zu 5. Die katholiſche Kirche war nie eine Polizeiamſalt. 
Der Verfaſſer kann hier ſelbſt Zeugniß geben. Hat ihn je die 
Kirche zum Empfange des Bußſakraments oder des Abend» 

mahls genöthigt? Eben fo wenig ald der Genius des Prote— 
ſtantismus oder feine Superintendur ihn jest zu diefer faljchen 
Behauptung gendthigt hat. Die Fatholifche Kirche muntert nur 
wie die proteftantiiche zu dieſem Empfange auf. Ueber die 

tiefe , religiöfe und ethifche Bedeutung der Saframente kann 
Recenſent bier fich nicht verbreiten. Er verweift den Verfaffer 
nur an Goͤthe's ſchoͤne Nechtfertigung derfelben. Aus mer 
nem Xeben 2. Th. ©. 117. Stuttg. und T. 1829. 

Der Berfaffer fügt nun zu dem oben angeführten Prag- 
matism die biftorifche Belege an. »Die liebloſe Hirte der 
firengen Doamatif, jagt er, dehnt fich bis auf die Kinder tim 

Mutterleibe aus. Wenn eine Mutter in Geburtsnöthen 
ftirbt (©. 6) (mortua fuerit) jo fol man den Sprößling mit 

Vorficht herausziehen und taufen u. f. w.“ Sehr maleriſch! 

Iſt es doch gerade, als Tiege eine Ereifende Mutter noch röchelnd 
in den legten Zügen, und ein Jeſuit in Talar und Stola 

ftehe unbarmherzig und biutgierig zum Elerifalifchen Profeftorate 
bereit, um ja der fatanifchen Autokratie wieder eine Menſchen— 

feele zu entreißen. Der Verfaſſer entlehnt die zärtliche Epiſode 

aus einem alten Mainzer Ritual. In Mainz, das kann 

der DVerfaffer ficher glauben, werden die Kinder ganz auf 
die in der übrigen Chriftenheit gebräuchliche Weiſe ge 
boren: it weitere Hülfe vonnöthen, fo bedient man fich 
einer chirurgifchen, und der Geiftliche erfcheint zur Taufe 

nur dann, wenn er von dem Vater beſchickt wird und 

ed der Anftand erlaubt. Ein todtgebornes Kind wird (mas 
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der. Berfaffer laͤugnet) zu den Übrigen auf dem gewöhnlichen 
Friedhofe beftattet, wo, wie überall, Proteftanten und Katho- 

lifen, alte Republikaner und deutfche Biedermänner, Napoleo⸗ 
niften und Ariftofraten, altgläubige Supernaturaliften und 

moderne Socinianer, Nationaliften und Deiften friedlich 

nebeneinander. fchlummern, Auch werden dort wie Aberall 
proteftantifche SPathen zugelafien. Daß man fi in Der 

Vergangenheit gewiffer Härten fchuldig machte, iſt der 
Zeit zurechenbar, und dies muß dem Proteftanten nicht mins 

der als dem Katholifen für Vieles zu einer Nechtfertigung 
dienen. Auch bei den Proteftanten wurden in der Vorzeit 

feine Katholiken zur Pathenfchaft zugelaffen, und Keger und 
fogar Öffentlihe Sünder durften nicht won. Geiftlichen, 
und nicht einmal auf den Friedhof beftattet werden. Man 

vergleiche z. B. die Kirchenordnung für das Fürftenthum Heffen 
von 1724. ©. 261. wo es heißt: »da aber etliche Alten wis 

ven, fo ihr lebenlang im Irrthum und ärgerliher Hands 
lung geiteft .... Die achten wir nicht werth, daß ein 
Diener der Kirche, nachdem fie abgeftorben, fich ihrer anz 
nehme, oder daß fie an dem Drt, darandere fromme 

Shriften Schlafen, Sollten begraben werden.“ Sollte es 

wirklich irgendwo einen Fall gegeben haben, wie dies der Vers 
faffer ©. 8 anfuͤhrt, wo ein Fatholifcher Geiftlicher der Beer⸗ 

digung eines Proteftanten beizumohnen fich weigerte, jo mag 
Dies eine Intoleranz genannt werben, die der Perfon, nicht 

der Gemeinfchaft zu Schulden fommt: Bon reciprofen Allegas 
tionen laffe der Herr DVerfaffer uns fehweigen. 

Die Idee des Fatholifchen Priefterftandes, der nach S. 20 
eine abgeſonderte ſelbſtgefaͤllige Kaſte zum Dienſte 
Gottes bildet, muß aus katholiſchem Geſichtspunkte betrachtet 

werden. Da ſie der Verfaſſer nicht aufgefaßt hat, ſo verweiſt Re— 
cenſent ihn noch einmal an die oben bezeichnete Stelle von Goͤthe. 

Der zweite Abſchnitt handelt von dem ſchaͤdlichen Aber— 
glauben bei den katholiſchen Gebraͤuchen. Der Verf. macht hier 

dem Katholizismus gleichſam den Vorwurf, daß das neunzehnte Jahr— 
hundert nicht in das Mittelalter gefallen iſt. Vorerſt werden die ver⸗ 
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ſchiedenen Erorzismen und Teufelsbeſchwoͤrungen aufgefchichtet. 

Daß der Teufel in der Vorzeit eine wichtige Rolle fpielte, bes 
darf wahrlich Feines befondern Publifandums. Auch die Pros 

teftantifche Taufformel enthält 3. B. Stellen, wie dieſe: „Fr. 

Widerſagſt du dem Teufel, allen feinen Werfen und Wefen u. f. f. 

Die meiſten der genannten Exorzismen, die fich auf die 

Urfünde beziehen, und das Meifte in ihnen ift in bildlich idealem 
Berfiände zu nehmen. Die litwrgifche Sprache hat überhaupt 

viel Symbolifches und Drientalifchesz der Drientale ift aber in 

feinen Bildern grell und ſcharf zeichnend. Statt des Urböfen 
heißt es da gleich der Böfe, der DVerführer von Anbeginn. 
Iſt aber auch Vieles im eigentlichen Verſtande zu nehmen, fo 

find in allen neuern Liturgieen diefe Erorzismen in die Sprache 

unfers Jahrhunderts und unferer Individualität überfegt, und 

der Teufel iſt da auch völlig and allen Formalien herauserors 

zifirt. Es heißt überall .etwa:, „es weiche von dieſem Kinde 
alles Unheilige, und nur die Kraft des ‚göttlichen Geiſtes möge 
in ihm wohnen.“ Collte aber bie und da noch ein archaͤolo— 
gifcher Pfarrherr ven alten Exorzismus gebrauchen, fo verftcht 

er Alles nur in bildlihem Sinne. Das follte der BVerfaffer 

als ehemalicher Entholifcher Priefter Alles beifer wiffen, oder 
treuer berichten. Und wenn diefe Erorzismen auch vorher im 
materialen Verſtande gebraucht worden wären, fo wäre dies 
fein Beweis für die mittelalterliche Stupidität des Fatholifchen 
Klerus jeit, eben fo wenig, als der Tintenkleks in der Feſtungs⸗ 
fammer der Wartburg ein Beweis it für das Vorhandenfein 
der altorientalifchen Daͤmonologie im neuern Proteſtantismus. 

©. 43 geht der Verf. zu den verfchiedenen Segnungen des 
Brotes, Salzes, der Früchte u. f. w. über. Der Raum ge 
ſtattet mir nicht, die ethifche Bedeutung dieſer Segnungen näher 
zu entwickeln. Das Moment derfelben befteht in Folgenden. 
Das Heidenthum hatte in feiner KFosgeriffenheit von Gott und 

dem Göttlichen auch jelbft die lebloſe Natur gleichfam in feinen 
Sindigungsprozeß verwicelt, und durch. Vergötterung und 
Ausſchweifung entweihet. Durch das Chriſtenthum follte daher 
zugleich die ganze irdifche und auch aupermenfchliche Gefchöpfr 
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lichfeit zu vernünftigem zwechnäßigem Gebrauche geheiligt, und 
wieder unter die Herrichaft Des göttlichen Geſetzes geftellt wer— 

‚ben. Diefe Idee liegt ıllen Firchlichen Segnungen zum Grunde. 
Aber fie wurde in verfchiedenen Zeiten je nach Maaßgabe der 

geiſtigen und religioͤſen Cultur im verſchiedenen Formen aus— 

geſprochen. In der erſten Zeit, wo das Chriſtenthum in fchrof 

fem Gegenfage dem Heidentbum, als Gottesreich dem Neiche 
der Hölle, gegenüberftand, ſprach fich natärlich diefe Idee in 
mehr negativer Weiſe aus, als Entfeffelung der Greatur vom 
Diente des Satans (der Sinde), welche Idee zugleich durch 

die in der erjten Zeit herrfchenden daͤmonologiſchen Anfichten 
und durch das Leben und die geiftige Nichtung des Mittelalters 
gefördert und fejtgehalten wurde, In der neuern Zeit find 

Diefe Segnungen entweder ganz außer Brauch gefommen, oder 

es it in den noch gebräuchlichen die pofitive Idee, der 
Weihung der Sache zu zwedmäßigem oder heiligem 
Gebrauche die allein herrfchende. So heißt ed in der 
Kühn’shen Erklärung ©. 76 u. ſ. f. „Die Soguungen.. 
beziehen fich auf Sachen, die zum irdiſchen Gebrauche beftimmt 

ſind. Die Kirche betet hierbei, daß Gott dieſer Sache eine 

beitfame Kraft verleihen und allen böfen und fchäpfichen Ges 

brauch verhüten wolle. Ihre Abficht geht alfo dahin,- die Gläus 
bigen darauf aufmerkfam zu machen, daß alle gute Gaben 
von Gott fommen, um daß auch die natürlichen Kräfte 

und heilſamen Wirkungen von ihm abhangenz und dann, daß 

fie von diefen Dingen, feinen andern, als den mit den 

Abſichten des Schöpfers übereinffimmenden Gebrauch 
nad Seinem Wohlgefallen machen, und fich von allen 

Mißbrauche derfelben zu Suͤnden und Laftern enthalten ſollen. 

Durch dieſe Gefinnung wird der Gebrauch aller Dinge geheiligt, 
und durc den Gebrauch der geheiligten Dinge wird 

der Chriſt zum Göttlihen fietS ermuntert“. — 

Nah dem Verfaſſer dagegen follte man glauben, der 
kitholiſche Geiftliche ſtehe, ein geweihter Fugelfefter Soldat 

Shrifti, in fietem Sharmüßel mit dem Fürjten ver Finiters 
niß, ſtets nur bereit, aus neugebornen Kindern, aus Salz— 



140 

gefaͤßen, Waſſerkruͤgen, Brotförben und gejegneten Saatfeldern 
die Teufel Iegionenweife zu 'verjagen. So wird überall von 

dem Verf. Altes und Neues, Gebraͤuchliches und Obſo— 
letes, Partifuläres und Allgemeines unkritiich amal— 

gamirtz und Nec. bedauert es wiederholt, daß der Berf. 
nirgends auch nur über eine ganz materielle dufaſſin⸗ und 

populaͤre Trivialitaͤt ſich erheben wollte. 
Im dritten Abſchnitte beſchuldigt der Verf. die katho— 

liſche Liturgie, daß ſie ein Hinderniß der ſittlichen Selbſtthaͤtigkeit 

fei (S. 1417 — 126), indem der Chriſt leicht verführt wird zu 
glauben, daß er ſich, um tugendhaft zu ſeyn, nur ganz paſſiv 
dem wunderthaͤtigen Einfluſſe des Himmels uͤberlaſſen duͤrfe. 
Zum Beweiſe fuͤhrt der Verfaſſer die katholiſche Taufe an 
und den Ritus der Sterbſakramente. Der ganze katholiſche 
Taufakt hindert nach ihm ſchon die ſittliche Selbſtthaͤtigkeit darum, 

weil er auf das Dogma von der Erbſuͤnde gebaut iſt, und den 
Glauben begruͤndet, daß bei paſſivem Verhalten des Men— 
ſchen eine Schuld getilgt werden koͤnne. Er vergleiche doch 
die Agenden ſeiner Kirche uͤber die Taufe! Uebrigens ruft 
die katholiſche Kirche dem Taͤuflinge zu: wenn du zum 
Leben eingeben willſt, fo halte die Gebote. Sn den 

Saframenten ſteht Die Kirche ihren Gläubigen auf ihrem religiög- 
fittlichen Entwidelungsgange von der Wiege bis zum Grabe 
heiligend, helfend, ermuthigend um jtärfend zur Seite. Das 
Bewußtfein höheren Beiftandes Fann das Vertrauen auf 

die eigene Kraft im Kampfe nur erhöhen. Um diefer Idee 
willen haben die Saframente eine fo tiefe ethifche Bedeutung. 

Ein bejonderes Hinderniß aber duͤnkt dem Verf. .diefes, daß 
der Priefter dem Sterbenden im Namen des Himmels Verzei— 

hung anfündigt. Wie er oben den katholischen Geiftlichen am 
Sterbebette einer freifenden Mutter der Grudelität beſchuldigte, 
fo tadelt er ihn jekt, wenn er einem Sterbenden durch die 

Tröftungen der Neligion und die Verheißungen des Himmels 
Blumen an den Ausgang fireut, ihn fegnet, und, um mit 
Goͤthe zu reden, „ihm die Füße falbet und ihnen eine wun— 
derfame Schnellfraft. mittbeilt, damit er die Erdfcholfe, die bisher 

u Are re me ı 
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ihn anzog, von fich abjtoge und ſich verklärt hinaufſchwinge ing 

Lichtreich der Vollendung. « 
©. 139 ff. handelt der Verfaffer von dem Unäfthetifchen 

und Geſchmackloſen der liturgiſchen Sprache und Form. Die 

liturgiſche Sprache hat der Natur der Sache gemäß viel Sym— 
bofifches. Das liturgifche Symbol fpricht unmittelbar zu dem 

finnlihen Menfchen und zum Gefühle. Sp wie num überhaunt 
das eigentliche Wort die Tiefe des Gefuͤhls felten erreicht, 

fo nimmt die Kirche auch hier die Symbolik der Sprache zu 

Hülfe, die der Symbolif der Form parallel zur Seite geht. 
Manches mag indeffen auch hier nach der Individualitaͤt frem— 

der Nationalität und dem Zeitgefihmade zu bemeffen feyn. 

Rec. erinnert ſich an eine liturgifche Formel aus der Kirche 

des Verf., die er fich nicht enthalten kann, zum B:weife, wie hierin 
dem Zeitgefchmacde und der Nationalität Manches verziehen werden 
muß, bier zu allegiven. Carlſtadt war der erfte Geiftliche unter 

den Neformatoren, der fich verehelichte Cim 3. 15294). Ber 

diefer Gelegenheit erfchien eine neue Meſſe mit der Gollefte: 
„O Gott, der du nach einer fo langen Blindheit der ehelofen 

Priefter dem Andreas Garlftadt die Gnade gegeben, daß er es 
wagte, troß aller päpstlichen Gefege, ein Weib zu nehmen, ver: 
leih, daß alle andere Priefter feinem Beifpiele folgen. u Cochlae. 

ad ann. 1524 oder Milners Briefe ©. 66. 
Necenfent fchließt mit dem Wunfche, daß der Verfaffer diefe 

Bemerkungen nicht unfreundlich deuten und aufnehmen möge. 

Er denke dabei nur an die Sache und die Wiffenfchaft. 
Wurde er bei feinen Uebertritte durch einzelne Katholiken auf 

unwuͤrdige Weife und uiche im Geifte des Katholizismus oͤffent— 
lich gekraͤnkt, ſo möge Ihn dies ferner nicht mehr verleiten, 
feine Talente und Kenntniffe, die er fonft hinlänglich erprobt 
bat, ftatt für wiffenfchaftliche, für polemifche Zwecke zu vers 
wenden. Druck und Papier find gut; auch ift der Preis 
mäßig. 

J. B. L. 
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C. 

Geschichte Des Cölibats der katholischen Geistlichen, 
von den Zeiten der Apostel bis zum Tode Gre- 

gors VI. Don Theodor Friedrich Klitsche, 
Herzoglich - Anhalt - Cöihenschen &eschäftsträger 

beim heiligen Stuhle, Mitglied der hohen Acca- 

demie der kath. Kel. zu Kom, Ritter ꝛc. Augs- 

burg 1830. Im Verlage von Karl Kollmann 

und Himmer X.u. 173 5. in 8. 

Wenn bereits ſeit vierzig bis fünfzig Jahren gegen 
das Firchliche Cölibatsinftitut ein Kampf angeregt wurde, der, 
durch die folgenden yolitifchen Ereign'ffe zum Theil "unterbros 
chen, in den jüngiten Tagen thatlächlich und in Schriften mit 

einer Theilnahme und Heftigkeit, wie noch nie vorher, fich ers 
neuerte; wer bereit3 in einer Maffe von Abhandlungen, Bes 

leuchtungen, Kritifen und Denffchriften Alles, was Bezügliches 
gefagt werden Ffann, Wahres und Gehaltlofes, deflamatorifc 

Ercentrifches und hiſtoriſch Wirfliches faſt erfchöpfend gelagt und 
zum Theil zum Unwillen wiederholt worden ift: fo üb man 
allerdings bei einer abermaligen Beleuchtung des Gegenitanded 
zu der Anrorderung berechtigt, daß fie nicht eine flache, blos 

Außerlich traveftirte Palingenofte des Alten fei, und daß, wenn 

auch hier nicht viel Neues gelagt werde, toh das Alte von 

einer verfchiedenen noch nicht beachteten Seite aufgefaßt, oder 

in gefchärfter, tiefer begründender Potenz erfcheine. Man ift 
zu Diefer Forderung um fo mehr berechtigt, da die neueſte Zeit. 
mit einer fpekulativen Tiefe und mit Fritifchem Scharffinne, 

wie faft noch nie früher, in allen Gebieten des Wiffend und 

des Lebens, des politiſchen und religiöfen, ihre Thätigfeit bes 
fundet. | 

Iſt dies der Gefichtspunft, von dem ausgehend, wir eine 
neue Abhandlung über das Golibatsinjtitut zur Hand nehmen, 
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fo muß die gegenwaͤrtige Schrift, indem le die genannte Difs 
eiplin In ganz oberflächlicher Weife und in antiquirten Gemein— 
plägen zu rechtfertigen fich beftrebt, unfern Umwillen um fo 
mehr erregen, da fie zugleich Durch ihre gemein ertravagante 

Polemik und durch ihre hyperboliſchen Unwirklichkeiten der gus 

ten Sache nur fihaden kann. Mehr noch muͤſſen dieſe erbit— 
terten polemifchen Invektiven bei fo viel Untiefe und hiltorifcher 

Unfritit indigniren, wenn. man bedenft, daß der Berfaffer 

feine Apologle uns von Nom aus zufendet, von wo, .ald d \ 

Reſidenz ded Firchlichen Lebens und Wirfens in Liebe, und dem 
Mutterlande aller und. auch dieſes Inſtitutes, auch deſſen ges 
diegenſte Begründung in überzeugendfter und irenifch beguͤtigen— 
ber Weife, erwartet werden dürfte. Möge man aber der Kirche 
nicht beimeffen, was von Einzelnen ihrer. Bertbeidiger ohne 
Auftrag und nicht im Geifte der Kirche, zwar mit guter Abs 
ficht, aber ohne Umficht und Einficht Boͤſes gejtiftet wird, 

Necenfent geht nun zur Würdigung der einzeinen Momente 
über. In einem fompendidfen Borworte fündigt der Vers 
falfer feine Abficht und fein Thema an. Er will den Fehdes 

handfchuh, den der Genius der Zeit dem kirchlichen Hierokra— 

tismus bingeworfen, aufnehmen, und den erhabenen Ur 
[prung bes Glerifalchlibats gegen die Wuth und 
die widerfinnigen Aufftellungen der Feinde der 
Kirche, Die überall ihre Stimmen gegen das Inſti— 

tut tobend erheben, in möglichiter Gedränglichfeit darthun. 
Er will dann zu dieſem Behufe beweifen, wie der Gölibat 

feine mit unferer moralifchen fowohl ald phyſiſchen Nas 
tur im Wiverfpruche ftebende, durch die Derrfchaft der 
Paͤbſte, befonderd des ſo ſehr verläfterten Gregors VII. 

gewaltſam eingefuhrte, durch den Deſpotismus feiner 
Gegner aufrecht erhaltene, der Religion fowohl, ald dem 
allgemeinen bürgerlichen Wohl hoͤchſt nachtheilige Ans 
falt fe. Schon durch diefe hyperboliſirende, leidenſchaftlich 

polemiſche Ankündigung feines einfeitig und flach aufgefaßten 
Themas, begründet von vorne herein der DVerfaffer gegen ſich 

das Vorurtheil kaſtenmaͤßiger Parteilichfeit. und präffriptioneller 
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Befangenheit, eben weil auch die Partei in dem, was fie als 
Partei ergreift, ercentrifch if. Da wo die Subjectivität und 

Sndividualität mit fchroffer Leidenfchaftlichfeit hervortritt, ges 
winnt Die objektive Wahrheit leicht das Anfehen einer fubjefti- 

ven Anſicht. Man ſcheint weniger vom Standpunfte der 

Wahrheit al des Wahrmachenwollens auszugehen. 
Dadurch aber, daß man in fo gereizter Weife fein Streben 
als ein ypolemifches bezeichnet, verliert das Ganze, da man 
mehr dem Feinde der Wahrheit begegnen, als unmit- 
telbar die Wahrheit erweifen zu wollen, dag Anfehen hat, 
den Charakter der Wiffenfchaftlichfeit und gediegener 
Gruͤndlichkeit. Der Verfaffer fteht folcherweife, dem Pragmazs 
tismus feines Werfcheng nach, ganz auf dem verjährten Stand» 

yunfte der Negation und gehört folglich in die Epoche jener 
flachen VBerftandesaufflärung, gegen welche er mit feiner Poler 
mif einen parallelen Gegenſatz bildet. Freilich konnte ihn feine 
italifche Philofophie Aber dieſen populären Horizont nicht hinaufs 
heben. 

Auffer dem bezeichneten kompendioͤſen Vorworte zerfällt 

das Ganze in zwei Theile und in eine voranftehende Einlei- 
tung. Der erſte Theil enthält die Gefchichte des Eoͤlibats in 
der griechifchen, ver zweite diefelbe in der Iateinifchen Kirche. 
Die hiftorifchen Monumente betreffend, fo gebührt das DVer- 

dienft ihrer Sammlung (wie der Verfaſſer Vorr. ©. VIIL 
bemerkt) nicht ihm, fondern dem in der legten Hälfte des vo— 
rigen Sahrhunderts ſich in Italien um die theologiſche Litera— 
tur jo verdient gemachten Cwie fein tiefered deutſches Denken, 

fo fcheint der Verfaffer auch feine deutfche Sprache in Italien 
vergeffen zu haben) 3 A. Zaccaria, ver 1795 als Er- 
jefuit in Rom ftarb, und dafelbft 1771 feine Storia polemica 

del sagro Celibato herausgab. (Zaccaria war einer der 
gelehrteften Männer feiner Zeit.) — 

In der Einleitung, die.den ſpekulativen und gleichſam 
den erften Theil des Werkchens bildet, und unfere befondere 
Aufmerkfamfeit verdient, fucht der Verfaffer den Cölibat an 
ſich, in feiner phyſiſchen und moralifchen Möglichkeit in ſeinem 
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Zwede und feiner Nüglichfeit zu rechtfertigen. Er beginnt mit 
der Entwicfelung der Gründe, warum in neueſter Zeit fo viele 
proteftantifche und Eatholifche Schriftiteller, felbit Priefter gegen 
das Inſtitut feindfelig auftreten. In Betreff der Proteftanten 

darf ung dies darum nicht befremden, „weil fie nur im Geiſte 
der Trennung von der- Fatholifchen Kirche handeln, und weil 
der Coͤlibat den Glanz und eine der vorzuͤglichſten 
Stüßen der Hierarchie bildet.“ Was verführt zu diefer 
Läfterung feiner eigenen Kirche den Verfaſſer, ihren begeifters 
ten Apologeten? Die Kirche hat Feinen felbftfüchtigen hierardjiz 

chen Zweck der Herrfchfuchtz deshalb bedarf fie auch feiner 
unbeweibten Priefterfafte, um diefen Zwed zu realifiren. Die 

Kirche hat feinen andern Zweck, ald treue Wahrung des Ger 
gebenen und Heranbildung des chriftlichen Volkes zu religiös 
geiftiger und religiös fittlicher Veredlung. Freilich muß bie 
Kirche, wenn fie einmal nothwendiges Mittel zum Zwecke 
it, ihre Eriftenz fich zu fichern fireben. Auf der Baſis 

des Materiellen entwickelt fich das geiftige Leben. Aber 
dieſes Streben darf ſich immerhin nur als Mittel zum 

Zwecke, nicht als abſolut Oberftes befunden, wie dies auch wirf- 

lich das Streben der Kirche nicht ift, wie dies aber der Vers 

faſſer wenigftens formell auszufprechen fcheint. So wie die 
Kirche felbit Mittel ift zur Realifirung des höchften Zweckes 

der Offenbarung, fo hat auch im Firchlichen Leben der Gölibat 
nicht die unmittelbare Function, die Hierarchie zu fügen und 
zu verflären, fondern er tft ebenfalld unmittelbares 

Mittel zur Förderung des hoͤchſten Zwedes, der religiös fitt- 
lichen Bildung des chriftlichen Volkes. Diefer Zweck allein recht 
fertigt dem Gölibate fein Dafeyn, oder doch fein Entftehen. Der 

Menſch in feinem Wefen, d. i. von geiftig finnlicher Weife aufges 
faßt, trägt gleichfam ein zweifache Prinzip in fichz ein phyſiſch 
materielles und ein pſychiſch geiftigeg, ein irdifches und ein 
himmliſches, ein fterbliches und ein ewiges. Die Löfung feiner 
religiös ſittlichen Aufgabe befteht darin, das göttlich Ebenbilds 

liche in fich heranzubilden, und zu forgen, daß das finnliche 
amd irdifche Element nicht in uͤberwiegendem Verhaͤltniſſe hem⸗ 
| Lipvert’s Annalen, 28 Heft. 10 
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mend und zerſtoͤrend uͤber jenes hervortrete. Wenn mın der 
chriftliche Neligionslehrer, wie er verfühnend dafteht zwifchen 
Zeit und Ewigfeit, jo auch vermittelnd und heifend zwifchen 
beide Prinzipien herantritt; wenn er dem chriftlichen Volke 
den tiefen Sinn des Lebend mit Ernft und Theilnahme vor- 
hält, zwar nicht des Menfchlichen ſich zu entäußern, aber doch 
das Menfchliche in fich zu veredeln; nicht den Genuß des 
Auffern Lebens zu verfchmähen, aber doch über dem Auffern 
Beduͤrfniſſe die höheren Nücfichten nicht zu verfäumen, fich von 
dem Niedern mehr und mehr zu Löfen und allmälig höher und 
edler hinaufzubilden zum göttlichen Urbilde; — fo fol und will 
er, indem im ehelichen Genuffe die Sinnlichkeit ihren höchft- 

möglichen Sieg erhält, durch Entbehrung des höchft-möglichen 
finnlichen Genuffes in feinem eigenen Beifpiele die Wahrheit 

und Wichtigkeit des Vorgehaltenen, und die Möglichkeit und 
Nothwendigkeit Des religiös fittlichen Hinaufſtrebens über das 
Niedere zum Höhern daritellen. Der Loͤlibat ift fonach ein 
ftetigeg verförpertes Thema, das lebendig und augenfällig ftets 
dem Chriften die Idee bedeuten foll, wie er das finnliche Ele: 

ment art ſich befümpfen und vor dem Srdifchen das Göttliche 
in überwiegendem Maaße und vorzugsweife pflegen müffe. 
Diefe Idee allein gibt dem Kölibate Sinn und Bedeutung; 
diefe Idee allein hat ihn in die Kirche hereingeführt. Denn 
feine hiftorifche Begründung betreffend, ift der Coͤlibat eine 
fchöne ſich ſtets erneuernde Denkfänle der chriftlich fFrommen Ur- 

zeit, jener Zeit, wo das Göttliche im Menfchen noch überwie- 
gend hervortrat, mit Begeifterung erfaßt uud mit Anftrengung 

erjirebt wurde; wo man, wie das Himmlifche fich zur Erde 
niederließ, fo fich über das Irdiſche zum Himmliſchen erheben 

wollte. Nennen wir das Streben der Gegenfäglichkeit in der 
erjten Kirche gegen die Luft der Welt ein Heidenthum, oder den 

herrſchenden philoſophiſchen Affetismus, die Einflüffe des Dualif- 
mus oder Platonismus, was Alles für das Vorhandenfeyn des Coͤ— 

libats nicht ganz ohne Theilnahme war, jo lag doch immer jene 

dee, gefördert durch die jugendliche Glut der erften Begeifterung, 
zum Grunde. Weil diefe Begeifterung in der erften Kirche all, 



147 

gemein war, fo finden wir auch unverehelichte Taten, wie um 
verebelichte Cund verehelichte) Prieſter. Als aber die erfte Glut 

der Begeifterung allmälig erlofch, da follte wenigftens vom 
Priefterftande, als dem vorzüglichlten Träger des religiöfen 
Lebens, dieſe Idee des wen Strebeng en 
werden, 

Seder andere Zweck des erilalebubats iſt unweſent⸗ 

lich, und nur ein tranſitiver. Wuͤrde auch die reſtaurirte 
Begruͤndung des Coͤlibats durch Gregor VII. durch einen 
hierarchiſchen Zweck hervorgerufen worden ſeyn, ſo war dies 

doch nur ein durch den Standpunkt des kirchlichen Organismus 
im Mittelalter temporär bedingter Nebenzweck, der, wie 
er neben dem Hauptzwecke aus der Zeit hervor, fo auch neben 

demfelben in dieſer wieder unterging, während die Grundtendenz 
der Difziplin immer noch. feitfteht. Aber auch felbft Gregor 

unternahm das gewaltige Werk nicht, um blos die Hierardhie 
zu befeftigen, und gerade nur, um eine Priefterherrichaft zu 
begründen; er wollte der Kirche ihre Selbftftändigkeit und unge: 

hemmte Freiheit fichern, damit fie frei und ungehemmt ihre 

religiöfen Zwede fördern möchte, und fo war feine Tendenz 
in legter Snftanz doch immer Feine blos hierarchifche, fondern 

“eine religiöfe. Hat aber Gregor den Fatholifchen Klerus ent- 
weibt, um ihn zu entbürgern, und hat er ihn entbürgern 
wollen, um die Kirche frei und unabhängig zu machen vom 
Staate, und ift fo der Gölibat die vorzuͤglichſte Stüße 
der Hierarchie, und dies folglich nach dem Verfaffer auch 

der vorzüglichite Grund feines Vorhandenſeyns; fo muß.er, 
will er anders confequent feyn, auch zugeben, daß der Gölibat 

jest nicht allein aufgehoben werden Fönne, fondern aud) folle. 
Denn jene Freiheit hat die. Kirche nicht mehr; auch der unbe 

weibte Prieſter ift Bürger, und vom Staate, wie diefer, abhängig. 
Wo aber die Wirfung nicht mehr möglich it, da iſt auch 
das Mittel nicht mehr nothbwendig, und der Priejter nimmt 

fein Urrecht wieder in Anfpruch. Auf diefe Weife wäre ber 
Gölibat nur noch ein alter, verwitterter Leichenftein längft 

10* 
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verblichener Wirklichfeiten, und die Firchliche Autorität triebe 
mit den: heiligiten Menfchenrechten nur das Spiel ftiefmütters 
licher Willkuͤr. So befchimpft der Verf. mit feinem unberufenen 
Zelotifmus feine eigene Kirche und fchlägt fich felbft. - 

Was nun den Glanz betrifft, den die Kirche durch den 
Coͤlibat erhält, fo muß man glauben, da der Berf. denfelben 
fo oben anftellt, daß er ihn nicht allein ‚mit al8 einen Grund 
für das Vorhandenfeyn des Coͤlibats, fondern fogar als einen 
der vorzuͤglichſten Gründe geltend machen will. In dem 
Coͤlibate liegt allerdings, wie wir oben fahen, eine erhabene 
See. Daß die Fatholifche Kirche dieſe Idee erfaßte, gereicht 

ihr zur Ehre, und wenn dieſe Idee im Leben — dem Soeal 
getren — fich verwirklicht, zum Glanze; und nicht allein der 
Kirche, auch der Menjchheit. Denn es befundet hier der Ein; 
zelne, was in Allen die Uebermacht des Geiftes vermöge Aber 
die Herrfchaft des Thierifchen im Menfchen, und wie Idee und 
Freiheit in ihm mächtiger jey, als Iuftinft und Willkür. Aber 
diefer Glanz ift nur Refultat, und darf als folches nicht 
als Grund vbenangeftellt werden. Es wäre doch eine uns 
menfchliche felbftfüchtige Verirrung, wenn die Kirche aus dem 
Herzen der Menfchheit eine Perle mit Gewalt deswegen heraus» 
riffe, bloß um damit die Tiare zu fchmücfen. 

Haben wir oben zugegeben, daß der Cölibat von idealer - 
Seite aufgefaßt, der Kirche zum Glanze und zur Ehre gereiche, 
fo dürfen wir doch nicht blos bei der idealen Auffaffung ftehen 
bleiben, zumal bei einer Idee, die nur eine praftifche Funktion 
bat, und erft durch's Leben Inhalt und Bedeutung erhalten 

fann. Sollvon wirflichem Glanze die Rede feyn, fo Fann nicht 
blos die Idee, jondern auch das Leben gemeint feyn, in dem 

die dee fich verkörpert darftellt. Empfängt nun die Kirche 
vom Coͤlibate wirklich diefen Glanz? Empfängt ihn die Kirche 
in der neueften Zeit, denn von diefer nur, und nur für diefe 
fchreibt der Verfaffer! — Was nun die wirffiche Beobachtung 
der Enthaltfamfeit und die Sittlichkeit des Fatholifchen Priefters 
ftandes betrifft, fo hat die Maffe deffelben in achtbarer Würs 
digfeit der Fatholifchen Kirche diefe Ehre wirklich gebracht, und 
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bringt fie ihr noch; und hat es auch immer einzelne Ausnahmen 

gegeben, fo ift, wo Licht ift, auch Schatten; und es ift mır 
Befangenheit, oder finnliche Verfunfenheit, die auch gar fein 
Gutes bier annerfennen, und, um fich zu rechtfertigen, auch 
die Möglichfeit der Nealifirung des Inſtitutes widerfprechen 
will . 

Aber es it hier ein. anderes nicht zu uͤberſehendes Phaͤ⸗ 
nomen zu berücfichtigen. Der Coͤlibat in feinem BVerhältniffe 
zur geiftigen Richtung und der ganzen Geitaltung des Lebens 

in neuejter Zeit hat auf eine andere Weiſe unnennbar viel zur 
Verminderung diefes Glanzed beigetragen. Das Uebel Tiegt 
bier tiefer, ald man es in der Reſidenz des Firchlichen Orga« 
nismus, wo der Verfaſſer fchrieb, felbft glauben mag; tiefer, 
als daß es durch eine traveitirte Apologie des 18. Sahrhunderts 
gehoben werden fünnte. Sind wir hier aufrichtig und wahr, 
und täufchen wir, irdischen Hoöflingen gleich, nicht die Kirche 
jelbft, damit fie auch das Böfe erfenne, und, wie es immer 
Noth thut, um das Wefen zu retten, der Form nachhelfe 
oder fie zerbreche. 

Das Leben hat fich in neuerer und neuefter Zeit in relis 
gioͤſem, ethifchem und grundfäglichem Bezuge in eiriem von der 

Vergangenheit wejentlich verjchiedenen Charakter dargeftellt. Es 
fehlt fchon einmal bei der Erziehung in Familie und Schule an 
einer das ganze innere Leben des Menfchen durchdringenden 
religiöfen Bafis, Wärme und Innigkeit, an ver häuslich firengen 
Zuräcgehaltenheit, an der alten, firengen, zartfühlenden Sitten 
einfalt. Das oft ercentrifche Streben der Zeit nach geiftiger und 

Außerer Freiheit, wird durch das Charafteriftifche des jugendlichen 
Alterd (wo man fich zum Glerifalftande entfchliegt) noch höher 

| potenzirt. Durch die geiftige Richtung der Zeit angeregt, durch 

1) Man vergl. über die Würdigkeit des Fatholifchen Clerus in ge. 

nanntem Bezuge, v. Drofte-Hulshoff, Grundfäse des gem. Kir 
chenrechts. 2. Bd. ©. 98 ıc. 
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die Erziehung nicht gehemmt, durch das ÄAuffere Leben, durch 
Alter und Natur begänftigt, erhält das ganze pſychologiſche 
Leben. des jungen Mannes eine Richtung, bei der ibm, auch 
ohne aͤuſſere fittliche Verirrungen, der Coͤlibat der vorzüglichfte 

Grund ift, daß er fich zum Klerifalftande nicht leicht entjchlieffen 

mag. Und da nach der höhern intelleftuellen Anlage auch die 
Maapgabe flärferer Regſamkeit in Gefühl und Phantafie par 
rallelifirt iſt; To entjchliegen fich, befonders in einem Alter, 

wo noch bei färferm Hervortreten der Phantaſie und der Körz 
perlichkeit auch die Gefühlsfeite am Menfchen und feine Ab: 
hängigfeit vom Sinnlichen in erhöhtem Grade bervortritt, 
immer weniger talentvolle Subjefte zum geiftiichen Stande. 

Nicht als wollte ich dadurch Die einfeitige Behauptung aus— 

ſprechen, als träten in neuefter Zeit feine guten Subjefte in 
den Priefterftand, oder als hätte diefer nicht geiftige Koryphaͤen 
aufzumwerfen, welche die Konkurrenz mit den geiftreichiten 

Theologen der proteftantifchen Kirche aushalten koͤnnten. Diefes 
nicht; aber die Maffe fehlt, die jene größer haben. Der 
Männer, die da find, wirfen viele mit Tiefe und zeitgemäßer 
geiftiger Angeregtheitz aber es find ihrer nicht hinreichend. da. 

Ueberall find Luͤcken unbefeßter Lehrſtuͤhle; es fehlt an hi 
reichendem Nachwuchfe. Und dies iſt um jo mehr zu beachten, 

da, wie ehedem mehr der Glaube und die Auftorität, jett 
mehr Intelligenz und MWiffenfchaft die Zeit beherrfchen. Iſt 
num dies etwa der Glanz, den der Gölibat jest der Kirche 
bringt? Es ift wenigitend eine glänzende Armuthb, und ver 
Berfaffer hat vielleicht bier an den Luxus gedacht, der ot einen 
folgen VBatermörder, und innen ein fragmentarifches Hemd hat. 

(Freilich ift nicht zu überfehen, daß manche anderweitige Gründe 

bier hemmend mitwirken — die dürftige Beltallung, und mehr 
noch alg diefe die religionz und gottleere Zeit.) 

Da das genannte Phänomen vorzüglich in Deutfchland 
bemerkbar ift, jo hätte der Verf., felbit ein Deutfcher, wohl 
beffer getban, den römischen Stuhl auf dieſes tief und allgemein 
gefühlte, ſchon von vielen guten Katholifen beachtete Bedürfniß 

aufmerffam zu machen, damit die Fatholifche Kirche durch Auf 
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munterungen, Förderungen und Anregungen aller Art für den 

Beitritt zum Priefterftande ſich bethätige, 
Bon den Proteftanten bildet der Verfaſſer den Uebergang 

zu den Gegnern des Inſtituts unter den Katholifen. „Es finden 
ſich unter diefen fogar Priefter +! Diefes erfüllt ihn zunächft mit ties 
fem Kummer, was er aber in der folgenden Zeile ſchon felbft Dadurch 

als eine bloße oratorifche Figur charafterifirt, daß er die weinerliche 
Seremiade durch die derbften Invektiven ylößlich abrumpirt. 

Freilich ſteht e8 dem Fatholifchen Geiftlichen nicht gut an, wenn 
er folcher Weife feinen Epikuraͤismus der Publizität Preis giebt, 

oder Doch den Anfchein finnlicher Selbitfucht dadurch gewinnen 
mag. Aber fo it es denn doch auch nicht immer, und wenigs 

fteng wie der Berfaffer möchten wir nicht verdammen, : Da wird 
Alles hyperbolifirtz nichts In der Mitte gehalten. Da tft c8 

gleich nur die Zügellofigfeit der Angreifer, firäfliche 
Verdrehung der h. Schrift, boshafte Abläugnung der 
biftoriichen Zeugniffe, freches Gefchrei gegen das ehrwürdige 
Geſetz der Kirche, Ja der Verf. wird zufegt fogar wißig, und 

nennt die Gölibatfeinde parodiſch Coͤlibatſtuͤrmer. Nachdem er 
jo dem erſten Andrange feines Zelotismus Luft gemacht, erhebt 

er fich zur Spefulation, und fehlägt die epifuräifchen Ikonoklaſten 

durch folgendes poſitiv apriorijtifche Ultimatum wie- mit einem 
Male niever: » Was die Apojtel angeordnet, und die Kirche 
feit ihnen fortwährend auf allen Goncilien betätigt und aus 
allen Kräften aufrecht zu halten geſucht bat, kann Fein der 
beffern menfchlichen Natur widerftrebendes Gejeß oder ein dem 

Menfihen unerträgliches Joch fepn . 
Der Loͤlibat ift wie in feiner Idee ein erhabenes, doc, Im 

Leben ein nach Maßgabe der Individualität mehr oder minder 
immerhin nicht ganz ohne Mühe ausführbares Inftitut. Die 

Natur befiegt fich nicht felbitz e8 bedarf des Kampfes, und jo 
it in der Natur ſelbſt ein ftets fich erneuernder, ftarfer Grund 

der Gegenfäglichkeit gegeben. Daher fand der Gölibat zu jegli- 
cher Zeit feine Verehrer und feine Gegner, zumal da doch Die 

abfolute Möglichkeit feines Nichtworhandenfeins denkbar ut, 
Daber kommt es, daß oft feine eigenen Verehrer in gewiſſer 
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Weiſe feine Gegner werben, und fo nur kann man ed fich ers 

Hören, wie z. B. Sulzer eine Apologie für den Coͤlibat fchreiben 
fonnte, während er doch auch wieder mit feiner eigenen Sinnlich⸗ 
feit Fapitulirte, fogar drei Weiber nahm, und folglich doch auch 

fein GCilictum um feine Lenden trug. Deswegen wurde der 
Coͤlibat urfprünglich fchon gar nicht einmal ſtatuirt als Ge— 
feß, fondern von Einzelnen nur und nur ald Naty, und zwar 

Laien wie Klerifern, nach Maasgabe ihrer individuellen Mögs 
lichkeit empfohlen. Deswegen begrindete er fich nur allmd- 
lig; darum wurde er in den erjten Sahrhunderten nicht all: 
gemein bei allen Klerifern und nicht überall gefunden. Daher 
fand er, ald man ihn im vierten Jahrhunderte kanoniſch allge 

mein fatuiren wollte, Widerſpruch felbft von würdigen Prälaten. 
Darım gab e8 dennoch auch nach feiner gefeglichen Begrün: 
dung wieder verehelichte Priefter felbft unter den Augen des 
firchlichen Dberhauptes. Darum fand er bei feiner Neftauras 

tion durch Gregor fo große Widerjeglichkeitz darum bedurfte 
es bedeutender Einfchärfungen gegen die Priefter und felbfi 
gegen Bifchöfe auf der Bafeler Synode; daher trug der Deutfche 
Kaifer auf dem Goncilium zu Trient auf Aufhebung des Cöli- 
bates an. Es wird daher durc, die autofratifche Syllogiftif des 

Verfaſſers und feine generelle Phrafiologie. befonders in dieſer 
Uebertreibung nichts bewiefen. In derjelben Allgemeinheit könnte 
man eben fo gut ſagen: „Was Chriftus und die Apoftel 

nicht angeordnet; was die Kirche nicht auf allen Goncilien, 
fondern erjt dann beftätigte, als der Kölibat durch den eigenthuͤm⸗ 
lichen Stand des religiöfen Lebens in der erften Kirche, Durch 

gemwohnheitliche Begründung gleichfam präferiptionell geworden 
war; was, obfchon es die Kirche aus allen Kräften aufrecht 
zu halten gefucht hat, doch immer heftigen Widerfpruch fand, 
muß ein der menfchlichen Natur widerftrebendes Gefeß, oder 
ein dem Menfchen unerträgliches, graufames Joch fein. — 
Ein ſolches Gefek und ein ſolches Zoch ift num der Gölibat 

wirklich nicht, und gerade darum fand er die fich ſtets erneuern: 

den Widerfprüche nicht und fand fie nicht allgemein; er fand 
auch feine Verehrer. Es folgt indeffen daraus, daß er jene 
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MWiderfprüche zu allen Zeiten fand, daß doch immerhin in dem 
Snftitute felbft ein allgemeiner mehr objeftiver, der Individualität 
weniger zurechenbarer Grund gegeben feyn muß, und daß darum 

der Verf. einen großen Theil des Fatholifchen Klerus unferer 
Zeit, um feine Sfonoflaftif fich zu erklären, gerade nicht der 

tiefſten Gefunfenheit verdächtigen, und feine eigene Kirche be— 
fchimpfen mußte. Sch fage "einen: großen Theil des Klerus 
der neueften Zeitz denn wenn wir nur die neueften Creigniffe 

| beachten, fo ergibt fich dies fchon aus dieſen. Es laͤßt fich 

aber fchon natürlich denken, daß die Anzahl der Öleichgefinnten 
weit größer ift, als die derjenigen, die ihre Anfichten öffentlich 
an den Tag legen. Wenn fi) nun aber zu fait allen Zeiten 
gegen den Gölibat eine gewiffe Gegenfäklichfeit , eine theoretifch 

polemiſche, oder eine faktifche, offenbarte, jo darf ung diefe Er 
fcheinung, wenn wir anders den Pragmatiſmus der Zeit begriffen 
haben, jest am wenigften befremden. Es ift überhaupt Chas 
rafter der Zeit, der Subjeftivität durch die Intelligenz mit der 
Entfeffelung von der Auftorität die höchitmögliche Selbſtſtaͤn⸗ 
digkeit zu fichern. Die ganze Generation it von einem Frei 
heitögefühle durchdrungen, wie dies lebendiger und höher potens 
zirt noch nie gewejen. So wie die Vernunft nichts mehr als 
glaubhaft anerkennen will, von deffen innerer Güte fie nicht 

vorerft überzeugende Gründe gewonnen hat, fo will man ſich 
auch in das Majeftätsrecht feiner Freiheit feine Eingriffe machen 
und diefe nicht befchränfen laffen, fo lange nicht die Einfchränz 
fung durch die Erzielung eined wejentlichen Zweckes als 
nothbwendiges Mittel bedingt ift. 

Natürlich muß hierin die neuejte Zeit mit der Vergangens 
heit, ‚in der mehr das Prinzip der Auftorität herrfchend war, 
in Widerfpruch gerathen. Man glaubt aus ihrem ferpilen Chas 
rafter heraustreten zu müffen, und bemühet ſich uͤberall das 
Wefentliche von den Modifikationen und gothifchen Anwuͤch— 
fen der Zeit fcharfprüäfend zu fichten. Diefe Grundrichtung der 
Zeit ift unverkennbar. Sie offenbart fich in der Wiffenfchaft 
und im Leben, wie in der Politif. Die Zeit aber ift einflußs 
reicher auf den Menfchen, auf feine ganze Denf- und Ötreb: 
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weife, als er dies oft felbit weiß und will, und jo darf es ung 
nicht befremden, wenn fie ihre Einflüffe auch auf das religiöfe 

und Firchliche Leben geäußert hat, wie auch dieſes nicht, daß 

der Menſch im dem, was einmal fein Weſen durchdringt und 
was er mit Begeijterung ergreift, excentriſch iſ. Sp fommt 

ed denn, daß auch auf Firchlichem Gebiete Viele glauben; über 
dem alten Teftamente des Mittelalterd den neuen Bund des 

neunzehnten Jahrhunderts errichten zu müffen, Und fo it es 
mit dem Coͤlibate. Weil man diefen nicht als ein abfolut not h⸗ 
wendiges Mittel zur Erzielung religiös Firchlicher Zwecke ers 

fennt, fo will man das Recht feiner perjönlichen Freiheit wieder 

in Anfpruch nehmen. 

Ein anderes Phänomen der Zeit darf bier nicht minder 
 unberücfichtigt bleiben. Der Gölibat wurde durch den begeis 
fert frommen Sinn für das Göttliche und durd Das über- 

wiegende Berhältnig des Göttlichen über das Irdiſche in Die 

junge Kirche hereingeführt. Deswegen bedarf ed gerade feiner 
irreligiöfen, fondern nur einer minder begeiltert religiöfen 
Zeit, um das fchöne Ideal mir weniger Vorliebe zu erfaffen 
und es für minder anwendbar im Leben zur halten. Paralleli— 

firen wir nun unfer Jahrhundert im Verhältniffe zu jener idealen 
Blüthezeit des Chriſtenthums, jo bemerken wir leicht, daß wie 

damals das Göttliche über das Menfchliche, fo jetzt dieſes über 
jenes in überwiegendem DVerhältniffe hervortritt. So wie nun 
in jenem der Grund zur Hereinführung des Kölibats, jo ift in 
Diefem der zu feiner Befehdung natürlich und confequent gege— 

ben. Iſt aber das Charafteriftifche der Zeit ein Allgemeines, 
fo ift auch der Einzelne in diefer Allgemeinheit mehr oder 

minder ohne bejondere Schuld begriffen. Verbinde man mit 

Voranſtehendem nöc zum Theil, was oben von dem fpärlichen 
Beitritte zum Priefterjtande gejagt wurde, jo kann man leicht 

zu dem Refultate fommen, daß es nicht gerade die Zügello 
figfeit der Angreifer it, die hier eine entgegengefette 
Ueberzeugung und eine Abneigung gegen die Difziplin herein— 

führt. 
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Ginge übrigens diefe Heberzeugung und diefe Abrteigung auch 
nur aus perfönlichem Intereſſe hervor, fo wäre dies bei 
unbefangener Würdigung des Gefagten nicht unentſchuldbar. Aber 
es kann diefe Ueberzeugung gegen die Kölibat- Difziplin und 
der Wunsch ihres Nichtforrbejtandes auc aus reiner Liebe für 
die gute Sache bei denen entjtehen, die unbefangen und mit 
Tiefe das Wefen der Sache und das Beduͤrfniß der Zeit erfaßt 

‚haben. Würden wir dem Verf. fagen, daß wir felbft viele 
wuͤrdige und achtbare Fatholifche Geiftliche fennen, bei denen 

‚auch nicht das mindeite felbitfüchtige Intereffe vorliegt, und die 
‚dennoch, weil nach ihrer Anficht das Beſte der Kirche und das 
Beduͤrfniß der Zeit es heifcht, fich theilnehmend für eine Aender 

rung der Difziplin ausfprechen, fo würde er ung, weil wir 
ihm nicht in Allem beiftimmen, ung auch für infteirt haltend, 
nicht Glauben fchenfen. Sch führe ihm daher einen Beleg aus 
den Schriften eines ehrwürdigen deutfchen Kirchenprälaten an, 
der, wie e8 die Liebe für die Sache und die Klugheit für 
fich ihm eingab, theilnehmend und befcheiden in obigem 
Sinne fih ausſprach. Es ift Sailer in feinem Handb. der 
hrifil. Moral 3. B. Ver. 245 wo er fagt: Es iſt 1) bier die 

Frage nicht, 06 der Loͤlibat der Fatholifchen Geiftlichkeit nicht 

aufhebbar ſei; alle Kirchenftatuten find ja an fich aufhebbar: 
alfo auch dieſes. Es iſt D die Frage nicht, ob nicht Zeiten 

fommen fünnen, oder werden, die den Vorſtehern der Kirche 
die Aufhebung des Coͤlibats als ein Nothmittel, weiterer Zuchtz 

Iofiafeit vorzubeugen, nahe genug legen werden. Es ift 3) die 
Frage nicht, ob nicht etwa jeßt ſchon Gründe genug vorlägen, 
die der Fatholifihen Kirche Die legale Aufhebung des Gölibats 

als eine vernünftige Maafregel rathen fünnten, Es ift 4 die 
Frage nicht, ob die Vorſteher der Kirche vor der Hand nicht 
wenigiteng das Interim-expediens treffen follten, zu geſtatten, 

daß der an das Coͤlibat gebundene Ktlerifer, wenn er feine 
Gründe dem Bifchofe vorgelegt hätte, und diefe gewichtig befunz 
den würden, aus dem Priefterftande austreten „ und ihm die Erz 

laubniß, einen andern Stand zu wählen, und alfo für ihn der 

Coͤlibat aufgehobenwäre, ertheilt werden koͤnnte, was man eine indi- 
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viduelle Säfularifation des Klerifers nennen mag. Alle diefe 
Fragen liegen außer meinem Felde. Sch frage nur, wie hat 

der Candidat, der in den Priefterftand treten will, den Gölibat 
der Fatholifchen Geiftlichen anzufehen, und wie bat er fich in 
Hinficht auf das nachjtehende Gölibatgefeß zu verhalten? — 
Wohl vertraut mit den Tugenden, Kämpfen, Leiden, Schwäs 

chen der.eiftlichen fpreche ich hier al8 Menſch, ald Freund 
und präferpirender Arzt. Fern durch lebhafte Schilderung von 
dem Druce, der dieſem Gejege eigen fein mag, die Eins 
bildungsfraft der Jugend zu entzunden, will ich blos folche 
Säge aufitellen, die alle nüchterne Vernunft für die ihren wird 
anerkennen müffen. Es ift für den angehenden Klerifer in ver 
jesigen Anfchaunungsweife des Kammergeiftes und der Politif 

feine Hoffnung zur nahen und legalen Aufhebung des Gölis 
bats u. ſ. w. 

Möchte ver Fatholifche Prieiter, ſtatt durch die platten Ins 
veftiven des Verfaſſers fich erbittern zu laffen, lieber die erhes 
bende und jtärfende Mahnung jenes ehrwürdigen deutichen 

Kirchenvaters würdigen, um nicht durch blendende Vorſtellungen 
die Entbehrung noch läftiger zu machen, und durch eitle Hoff— 
nungen in fich einen Zwiefpalt hervorzurufen, der die Heiterkeit 
des Gemuͤthes vergiften und alle geiftige Lebenskraft und die 
freudig begeiſterte Regſamkeit zu feinem Berufe hemmen oder zers 

ftören möchte, 

Möge aber auch die Kirche die Negfamkeit jener Cölibats 
ftürmer nicht für jo unbedeutend anfehen; möge fie, vergangener 
Zeiten eingedenf, Deutfchland nicht ganz unbeachtet laffen, und 

in Liebe nit nicht geringerer Negfamfeit das Band der Firdys 
lichen Eintracht und Einheit zu erhalten fireben. 

Herr Klitfche geht nun, nachdem er gleichfam das Prinzip, 

aus dem alle Befehdungen des Coͤlibats wie aus einem Grund, 

keime fich entfalten, obenangeftellt, zur Widerlegung der einzel 

nen Gründe tiber, die man zur Bejtreitung des Inftituts ans 
führt. Es find lauter laͤngſt antiquirte Gemeinpläge, von dem 

Verfaſſer auf oberflächliche Weiſe aufgefaßt, mit oberflächlicher 
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Widerlegung. ch werde fie kurz nennen, und wenigſtens die 
wichtigften der Beachtung würdigen. 

Oben an ftellen nach des Verfaſſers Meinung die Gegner des 
Coͤlibats die Lobeserhebungen, welche fie der Ehe zollen u. ſ. w. 
Wäre nur der Verf. mit mehr Tiefe in die von diefer Seite 
gemachten, nicht unbedentenden, obfchon widerlegbaren Einwürfe 
eingegangen. Er hat hier gerade das Wichtigfte — Alles überz 
gangen. Er hat die Ehe nur objeftiv aus dem Geſichts⸗ 
punfte ihres Zwedes ald Pflicht, nicht auch ſubjektiv als 
Recht aufgefaßt. Von diefer Seite werden viel bedeutfamere 
Einwürfe von den Gegnern der Difziplin gemacht. Er hat 
dann aber auch felbft diefe objektive Seite wieder ganz einfeitig 
aufgefaßt. Die Ehe ift ihm eine bloße Fortpflanzung des 

Gefchlechtes! Weiß denn der Verf. nicht, daß man die Ehe 
zu diefer gemeinen Trivialität, und die Menfchheit zu ſolch 
fflavifchen Lohndienjte der Natur längft nicht mehr erniedrigt? 
Er lefe nur Fichte's Naturrecht und deſſen Sittenlehre, Hegels 

Naturrecht und Staatswiffenichaft, und jede neuere chriftliche 
Sittenlehrez; fogar fchon Sanchez, de matr. fanı ihn eines 
Beffern belehren. — Seiner Anficht gemäß bemüht ſich nun 
der Berf. einen Einwurf zu befämpfen, den man vor 50—60 
Sahren, als noch Eybel gegen den Coͤlibat fchrieb, und noch 
Klöfter in Menge eriftirten, wohl noch vorbrachte. Sekt fpricht 
man eher von einer Uebervölferung der Generation (Wein— 
hold über die Gefahren der Uebervölferung in Europa. Halle, 
1828.). 

Warum verfchweigt denn aber der DVerfafler in Betreff 
der Ehe gerade das Gewichtigere? Vielleicht um dem Fatholifchen 
Priefter diefe Kenntniß, damit es ihn weniger gelüfte, vorzu- 
enthalten? Aber wäre dies denn redlich und gut? Iſt es 
nicht heilfamer, das Gute nicht zu verfchweigen, und 
dann auf das zwechmäßigere hinzumweifen? Auf die Ge 
fahren aufmerffam zu machen, und dann auch die Mittel zur 
Abwehr der Gefahr zu bezeichnen? Der Nachtwanpler gebt 
fiher über den fchmalen Steig, bis er erwacht, und dann 
des Haltes und des Führers entbehrend, fehwindelnd in den 
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Abgrund ſtuͤrtzt. — Die Ehe ift in ihrer umfaffenden und 
eigentlichen Bedeutung eine feruelle innige Verbundenheit des 
ganzen menfchlichen Weſens und Lebens in und durch Liebe; 

1) eine leibliche Verbundenheit zur Fortbildung des Geſchlechts 

und zu weifer finnlicher Befriedigung; 2) eine pfychifche 
Verbundenheit und Vereinigung der Geifter und Derzen 
zur Ergänzung des pſychiſchen Lebens, zur Erziehung und 
Anbildung des Geiſtigen und Ethifchen und zu innerer höherer 
Begluͤckung; 3) eine äußere Verbundenheit’ ded Lebens zu 
Stüße, Troft und Freudigfeit. Das phyſiſche Moment der 
Ehe betreffend, jo ıft dies allerdings die niedrigfte Form der 
ehelichen Verbundenheit; aber auch fchon in ihr liegt tieferer Sinn 

und moralifche Bedeutung. ES hat diefes Moment feine 
zweifache Seite, eine objektive, und eine fubjeftive, eine welt 

hiftorifche der Erhaltung und Fortentwicklung des Ganzen, und eitte 
inviduelle. Sn diefem legten Bezuge ſteht auch fchon die phyſiſche Seite 

der Ehe mit der geiftigen moralifchen Entwicelung des Menfchen, 
wenn auch in weiterer Mirtelbarfeit, doch in ftrengem Verbande, 
Wie Alles in der Schöpfung in ewiger Verfettung von Urs 
fache und Wirkung, von Grund und Folge ftehtz wie in der 
unendlichen Weſenkette Alles in allmäliger Aufftufung vom 
Niedrigften zum Höchften voranfchreitetz; wie die Gefammtheit 
des Menfchengefchlechted aus der patriarchalifch Eindlichen Körz 

perlichfeit und dem fich felbft bewußt werdenden materiellern 

Judaiſm und Gentilifm fich allmälig: zu edlerer Vergeiſti— 
gung entwickelte, fo giebt ed auch für den einzelnen Menfchen 
eine allmälig voranfchreitende phyſiſch pſychiſche Entwidelung. 
Tritt er aus dem Stadium der bewußtlofen Kinplichfeit heraus 
in das gereifter Mannbarfeit, fo drücdt ihn das Gewicht ſinn⸗ 
licher Materialitätz in dem ehelichen Genuffe erhält die finnliche 
Selbftfucht den böchiten Sieg, aber zugleich damit der Menſch 
durch die Empirie der Unzulänglichfeit des finnlichen Ge 
nuffes fich bewußt, des Beduͤrfniſſes nach Höherem inne werde, 
und fo durch diefe Menfchwerdung und Erfahrung um fo thäti- 
ger zu Hoͤherm und Geiftigem, und durch die Entledigung jenes 
bewältigenden Dranges und die allmälige Austöfchung der Sinn; 
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Feit um fo ungehemmter zur Freiheit der Kinder Gottes auf 
ftrebe. 

Bon ummittelbarerer Bedeutung für die pfychifche Entwicke⸗ 
lung des Menfchen it das zweite Moment der Ehe, die geiftige 
Verbundenheit. Hier erfcheint die Ehe ald eine Ergänzung des 
pſychiſchen Lebens. Die beiden Individuen, das männliche und 
das weibliche, erfcheinen getrennt in einer gewiffen Zerriffenheit 
und pſychiſchen Mangelhaftigkeit, jo daß fie erft in der engften 

ehelichen Verbundenheit gleichſam die Totalität erlangen, und 
in dieſer erft ein volfitändiges Menſchenindividuum  heritellen. 
So bemerken wir im Marne mehr felbitthätige Aktivität, im 

Meibe mehr duldende Paffivität und Empfänglichkeit; der Mann 

erjcheint mehr in pofitivem und produftivem, das Weib mehr 
in negativem und nachbildendem Charakter. Darım ift die Tu; 
gend des Mannes mehr Freiheit, die des Weibes mehr Sitte. 
Sp erfcheint der Muth des Mannes im Weibe als Ergebung, 
die Großmuth des. Mannes im Weide als Milde, die Stand- 
haftigkeit des Mannes im Werbe ald Geduld, die Mäpigung 
des Mannes im Weibe als Genigfamfeit. Man vrol. Hein 
roth’3 Anthropologie.) So lebt der Mann mehr in der In— 
telleftualität und im Berjtande, dad Weib mehr in der Sen: 

furafität, dem Gefühle und der Empfindung; wir finden in jenem 

mehr Tieffinn, in diefem mehr Scharffinnz in jenem mehr 

Objektivität, im Diefem mehr Subjeftivität. In der innigen 
ehelichen Berbundenheit ſoll darum Abftreifung und Schmei; 

dDigung des einfeitig ſchroff Hervortretenden umd 

Ergänzung des einfeitig Unzulänglichen durd fein 
Korrelat erzielt werden. So foll die männliche Objektivität 
bei ihrem Hinausſtreben und Sichfpalten an der weiblichen 
Subjeftivität wieder innerlich werden und fich zentralifiren; der 
männlich cholerifche Egoiſm fol durch die fanguinifch weibliche 
Hingabe, die männliche Schroffheit durch die weibliche Milde 
gefänftigt und gefehmeidigt werden. So weckt die Liebe des Weiz 
bed die männliche Großmuth, die wieder der Mittelpunkt wird 
mannichfacher und der edelften Thätigkeiten. Aug diefen und andern 

Gruͤnden hat die Ehe für die Entwickelung des geiftigen und ethifchen 
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Lebens die Beziehung einer propädentifchen und helfenden Ans 
ſtalt, und wollte man im Allgemeinen diefen natärlichen Entwick 
lungsgang des Menfchen unterbrechen, und ihn über feine Natur 
erheben, jo würde man ihn eben darım unter fich felbft hinab- 
druͤcken, weil man ihn des natürlichen Mittels zu feiner Bildung 
entäußerte. So haben fchon die alten Scholaftifer die Ehe ans 
gefehen z. 8. Erigena de divisione naturae, Sanchez 
in dem obenangef. B. | 

Sft aber die Ehe im Allgemeinen ein natürliches 
Beduͤrfniß und Bildungsmittel, fo wäre doch die Behauptung 
ungereimt, fie auch als ein für jedes Individuum noths 
wendiges bezeichnen zu wollen. Sollte nicht Anlage, religiöfe 
Begeifterung, der durch eben den Gölibat geweckte Firchliche 
Gemeinfchaftsgeift den ehelofen Priefter über das Stadium jener 
Materialität erheben fünnen, und follte die Religion der Liebe und 
die Liebe feiner Gemeinde, die Wiffenfchaft und das Leben nicht 
auch ihm in anderer Weife eine genügliche Ergänzung werden? 
Die entjchtedenfte Widerlegung dieſes Einwurfes bietet ung 
übrigens die Gefchichte der Vergangenheit und der Gegenwart, 
indem fie uns Unzählige der edelften und vollendetiien 
Menfchen ehelofen Standes aufweift. 

Der Berf. fchreitet nun zur Entwidelung des Sabes, „daß 
die Kirche, indem fie ihre Geiftlichen zur Ehelofigfeit verpflichte, 

der Freiheit des Individuums nicht zu nahe tritt, indem fie 

Niemanden zwingt, in den Priefterftand zu treten, und ihn 
erft, nachdem er allmälig durch die niedern Weihen durchge 
gangen, in Denfelben aufnimmt.“ Die Entwicelung it haltbar. 
Daß die Kirche den angehenden Priefter ſchon ein oder ein und ein 

halbes Sahr zum Glerifer macht, ohne ihn noch durch ein Geluͤbde 
zu feffeln, damit er fo auf empirifchem Wege Iber die Möglichkeit 
der Erfüllbarfeit des Gebotes fich jelbft verftändige, it gewiß 
human und zwecmäßig. 

Würde nur der Verf. nicht bald wieder zu weit gehen, 
und diejenigen, denen in der Folge die Beobachtung der Difzis 
plin ſchwer wird, ganz eriminalitifch falt, und wie ein Faftens 

prediger ungnädig, insgefammt als Solche bezeichnen, die jene 
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präpodeutifche Schule nicht im Geifte der Kirche durchge— 
gangen, bie folglich fich allein die Schuld beizumefjen haben, 
ald Solche, die durd Eigennug, Habſucht, elenden 
Ehrgeiz und verworfene Faulheit, die ihnen den geift- 
lichen Stand als ein recht gemächliches Leben vorfpiegelte, in 
welchem fie ihre Tage in behaglichem Muͤßiggange hinzu: 

fchleudern gedachten, und die Keufchheitsgelübde als eine Kler- 

nigfeit anfehen liegen, zum Eintritte in den Priefterftand 

veranlaßt, als Diebe und Räuber nicht durch die Pforte 
eingetreten find, fchlechte, faule, habſuͤchtige Geiftliche. « 

Vorerſt follte man den Berf. an die Geſetze des Anſtandes 
verweiſen. Signalifirt er doch hier einen Theil des Fatholifchen 

Priefterftandes ganz fd, wie die Feinde der Kirche den ganzen. 
Fatholifchen "Glerus — wenigfteng den aus der jüngften Vers 
gangenheit — gern ſatyriſch zeichnen. Dann ift aber auch 
das Meifte hier wieder ganz unwahr. Die fpärliche Dotation, 
welche die Mutter Kirche ihren Söhnen bei ihrer Ausfendung 
in alle Welt jest mitgiebt, und das glanzlofe profaifche Pfarrz 
thum find in ver neueften Zeit, wenigitens in Deutjchland, 

fchlechE geeignete Motive, das niedrige Intereffe und den 
elenden Ehrgeiz anzuregen. Was aber die verworfene 
Faulheit und, das Hinfchleudern in behaglihem 

Müpiggange betrifft, fo find dies Trivialitäten, die ebenfalls 
nicht, zumal in diefer Ertravaganz, am wenigften in Deutſch⸗ 

land, ihr Objekt finden. Der deutfche Klerus hat fich am Lebhafteſten 
und Allgemeinften gegen den Golibat ausgefprochen; er it es 
aber auch gerade, der durch zeitgemäße Fortbildung in theologifchem 
und anderweitig wiffenfchaftlichem Bezuge vor dem jedes andern 
Landes ausgezeichnet, feine Thätigfeit hinlänglich befundet 
bat, fo daß durch ihm vorzugsweife die Kirche Die Koncurrenz 
mit der Wiffenfchaftlichkeit der Zeit auszuhalten vermag. 

Ohne hier noch die zwifchen der Begeifterung für die Sache 
des Neiches Gottes und der gemeinften Selbftfucht in der Mitte 

liegenden Motive zum Eintritte in den Priefterftand aufzu— 

führen, will ich nur die Bemerkung anfchließen, daß es immers 
hin fchwer feyn mag, im "zwei und zwanzigiten Jahre, wo man 

Lippert's Annalen, 28 Heft. 11 
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gewöhnlich das Coͤlibatgeluͤbde ablegt, für die ganze gebengeit 
Buͤrgſchaft für Gefühle zu leiften, deren mögliche Mandelbarfeit 

durch mannichfache innere und äußere Einwirfungen bedingt werden 
kann, und daß auch felbjt jene Begeifterung, mit der man in 
den Priefterftand eintritt, in der langen Profa des Lebens 

nach natürlichem pſychologiſchem Gange leicht in etwas von ihrer 
Spealität herabfommen kann. Es mag bier wie mit der irdifchen 
Liebe fich ergeben, wenn fie in der Ehe fich in dag Gebiet der 

Wirflichfeit herabläßt, oder wie mit dem: Gölibate felbft in Ber 
zug auf das Firchliche Leben, wo fpäter nur durch Geſetze 
und zum Theil nur mit Mühe den Prieftern eingefchärft werden 
fonnte, was früher in der eriten Glut frommer Begeifterung 
Laien und Prieſter ohne Geſetz beobachteten. Es befundet daber 
immerhin Mangel an pragmatifcher Umficht, Ruhe und Zart- 

heit, Alle, die nicht in der Weife des Verfaffers für bie 
Disciplin begeiftert find, als ſchlechte, faule. und hab- 

ſuͤchtige Prieſter zu bezeichnen, 

Der Verfaffer geht jeßt, nachdem er fo die phyfiiche 
und rechtliche Moͤglichkeit des Coͤlibats zu erweifen gefucht 
bat, zu einem zweiten Momente, der dDogmatifchen Noth— 

wendigfeit des Inſtituts über. Er beweift hier die Unum— 
gängliche N othwendigkeit des Coͤlibats zunaͤchſt aus fol 
genden Gründen: 1) es iſt unbeftreitbar, daß der Prieſter fich 
der höchit möglichen Vollkommenheit beftreben müffe; num aber 
it e8 ein allgemein angenommener Grundfaß, daß die Enthalt- 
jamfeit etwas Webernatürliches enthalte, daß einzelne prieſter— 
liche Handlungen und Germonien fich wenig oder gar nicht mit 
dem ehelichen Leben vereinigen -laffen: alfo u. f. w. (nad) 
de Maistre, du Pape, t. 2.) So’ oft einen der alttejta- 

mentlichen Priefter die Neihe des Tempeldienites traf, war er 

verpflichtet, getremmt von feinem Weibe zu leben; daher it eg 
ja natürlich und unumgänglich nothwendig (©. 11.) 

diefe Enthaltjamfeit von den Priefiern des N, B. für immer 
zu fordern, da diefelben ja nicht der Reihe nach, Sondern fort 
während im Dienftes des Altars fich Befinden. 
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2) Selbft im Heidenthume wurde die Enthaltfamfeit als 

eine den Dienern der Religion nothwendige Eigenschaft ange 
fehen. Von den Prieſtern der Aegypter, den Prieſtern ver 

Athenienfer, befonders dem Hierophanten, den Prieftern der Gal- 
lier, Thrazier, Perſier, Indier, finden wir die Enthaltfamfeit 
beobachtet. , Unzählbar find die im Alterthbume den Gottheiten 
geweiheten Sungfrauen u. ſ. w. 

Herr Klitfche hätte einen noch augenfälligern Beweis 
führen fönnen. Er fchrieb in Rom. Die Veſtalinnen und ein Blick 
aus feinem Fenfter über die herrliche Noma hin, hätten ihn 
daran erinnern follen. Hat doch der ganze Nömerftaat eigents 
lich feinen Urfprung nur dem Colibate zu danfen!) 

Es ift eine Verirrung Fleinlich affetifcher Froͤmmelei, wenn 
man, wie es bier ver Verfaffer thut, und wie es fo häufig 
geſchieht, bei einer Rechtfertigung des Coͤlibats das Fatholifche 
Priefterthum blos in feiner liturgifchen Bedeutung auffaßt, um 
jenen aus feiner unmittelbaren Beziehung zu Diefer ſogar als 

unumgaͤnglich nothwendig zu erweiſen. Wenn auch in 
der erſten Kirche viele Laien und Prieſter enthaltſam lebten, 
fo dachte man doch an eine liturgifche Beziehung nicht. Wir haben 
oben entwicelt, wie eine blog religiös fittliche Tendenz den Coͤlibat 
in die Kirche hereinführte; alfo kann auch der Fatholifche Priefter 
nur als religiös fittlicher Volfsbildner in Wort und 
Vorbild zu demfelben verpflichtet werden. Aus den beiden erften 
Gründen koͤnnte demnach höchftens die Anftändigfeit, nicht 
die unumgänglihe Nothwendigfeit des Cölibats (und 
folglich. auch nicht eine abfolute Unaufhebbarfeit) ge 

folgert werden. Einer folchen orientalifchhöftfchen Formaliftif wollen 
wir den Schöpfer nicht befchuldigen, als beftimmte Er den 
Menfchen, einem natürlichen Gefühle, das er zu wefentlichen 
Welt- und Selbfizweden felbit ihm eingepflanzt, deswegen zu 
entfagen, um Ihm ein liturgifches Compliment zu machen. 
Wären e8 aber Menfchenfasungen, mit deren Erfüllung ein 
natürliches Gefeg der Menfchheit abfolut nicht beftchen koͤnnte, 
jo müßte man ja unwillkuͤrlich an die Stelle Matth. 15, 6. 

1 Bes 
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erinnert werden: 7xugWoere nv EvroAmv rod Jsoü dıa zmv 
TRQ«IO0LV VL. 

Die Enthaltfamfeit der altt. Briefterfchaft ‚betreffend yo 

bat hier der Verfaffer nur einfeitig eine neuteftamentliche 
Difziplin mit dem altteft. Statut, nicht aber diefes in feinem 

Berhältniffe zur a. t. Defonomie betrachtet. Die interimiftifche 
Enthaltiamfeit der Priefter beim Qempeldienfte hing ſchon ein- 
mal mit der ganzen altteft. Neinigungstheorie zufammen. Cine 
Nation ferner, Die wie Die jüdiiche noch auf einem niedern 
Grade geiftiger Cultur ſtand, und noch gleichfam wie das Kind 
in der Koͤrperlichkeit lebte, mußte mehr materiell Außer 
lich geleitet, und durch Legale Befchränfung gehemmt und 
gefchmeidigt werden. Die Außere Enthaltfamkeit follte dem finn- 

lichen Juden die Notbwendigfeit der Innern Neinigfeit, und 

zugleich zu religioͤs fittlichem Behufe die Heiligkeit des Tempels 

und des Cultus andeuten. Der finnliche Sude faßte ferner die 

Ehe noch nicht aus ihrem böhern moralifchen Gefichtspunfte, 
Ihm war daher der eheliche Genuß materielle Verunreini— 

gung. Die Prieſterſchaft wohnte von Jeruſalem entfernt „und 
der Prieſter reiſte darum beſſer und natürlicher ohne Familie, zus 
mal da bei der Unmaffe von jüdifchen Prieftern die Reihe der 
Tempeldienſtwache ihn ohnedies felten traf. 

Aus der eheloſen Enthaltſamkeit im Gentilism fuͤhrt man 
gewoͤhnlich einen ſchlagenden Beweis fuͤr die Anſtaͤndigkeit der 
chriſtlich prieſterlichen, beſonders feit de Maiftre denſelben näher 
und mit franzoͤſiſch oratoriſchem Pompe entwickelt hat. Man 

greift indeſſen hier nur blind nach einer hiſtoriſchen Thatſache, 
ohne in die Gründe ihres Vorhandenſeyns pragmatifch einzu— 
gehen, worauf e8 doc einzig anfommt. Die Menjchheit in 

der vorchriftlichen Zeit, in ihrer Abgeriffenheig von Gott, war 
unter fich felbft gleichfam hinabgefunfen, und, darum das Menfchliche 
im Menfchen für ein abſolut Böfes haltend, erfannte man daffelbe 
auch nicht mehr als ein ethifches Bildungsmittel, vermittelft deſſen 

man fir in allmäliger Aufitufung durch das Menfchliche zum 
Göttlichen erheben müffe. So wie der Menfch unter feine 
Natur hinabgefunfen war, fo glaubte er, um zum Hoͤhern aufs 
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zuftreben , fich über diefelbe erheben zu muͤſſen. Als das Ver; 
derbnig feiner Natur überhand nahm, fuchte er in der Abs 
trennung von feiner Natur und durch ihre Ertödtung Schuß 
gegen das eindringende Böfe, und wie das ganze Heidenthum 
als folches eine Abkehr war von dem Göttlichen, oder ein 
Widerſtreben gegen daffelbe, fo fuchte der Heide auch im Widers 
fireben gegen das Menfchliche die Ruͤckkehr zum Göttlichen. 

Liegt in diefer dee der Grundfeim, aus dem alle theores 
tifche und praftifche Verirrungen der heidniſchen Asketik hers 

vorgingen, jo traten auch hier noch andere Gruͤnde foͤrdernd 

bei. Gerade in den feruellen Verhältniffen offenbarte fich die 

tiefite moralifche Gefunfenheit des Heidenthums, und rief, da 
fie in fo ercentrifcher Weife fich Außerte, einen fchroffen Ge— 
genfag natürlich hervor. Um feinem rohen Bolfe die Idee 
der Keufchheit augenfällig vorzuhalten, führte Numa ven 
Dienft der Veſta ein. Vorzüglich aber iſt der Sitz, und die 
Wiege alles Afketifmus das füdliche Afien und Aegypten. Hier 
fand er beſondere Nahrung ſchon in den Elimatifchen Verhälts 

niffen, in dem phantafiereichen, zum Exrcentrifchen frebenden, 
oder zur Unthätigkeit und zur Schwermuth und darum zur 
Eontemplation geneigten Charakter des Drientalen. Dies 
Alles beförderte auch Die Ausbreitung des Dualifmus faft im 
ganzen Driente. Da man den Urſprung der Materie, und 
folglich auch des Körpers dem böfen Prinzipe ‚zufchrieb, die 
Seele aber für einen Ausflug der Gottheit hielt, fo empfahl 
man Ertödtung des Körpers durch Enthaltfamfeit und Züchtis 
gung aller Art, um den Geift von ihm unabhängig zu machen, 
und aus den Banden der Sinnlichfeit und des Körpers zum 
Spealgöttlichen aufzuftreben. Darum verbrannten fich fogar die 

Indiſchen Gymnofophiften, um deſto fehreller aus den Fefleln 
der Körperlichkeit fich zu befreien. Daß in Verbindung mit 
dem Borangehenden die materiellen trivialen Anfichten von der 

Ehe noch befonders die eheliche Enthaltfamfeit fürderten, bedarf 
faum der Erinnerung. 

Aus allen diefen Gründen finden wir fchon Enthaltfame 
und Büßende in Menge in der chriftlichen Vorzeit, auch auf 
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fer dem Priefterftande. Vorzüglich fand diefe affetifche Ver— 
irrung ihre Pflege in den verfchiedenen philofophifchen Schu: 
fen. Die Priefter waren aber im Alterthume meiftens auch 

die Weifen ihres Volkes, und auch ſchon als Priefter durften 
fie nicht hinter den höhern ethifchen Leiſtungen nach der Anz 
ficht der Zeit zurücbleiben. 

Der Parallelismus zwifchen der heidnifchen Enthaltfamfeit 
und dem. fatholifchen Priefter- Eölibate ift darıım fchon ganz 

unzuläfig, weil Ddiefelbe aus Gründen hervorging, die die 
chriftliche Aufklärung langft al3 unhaltbar und irrig verworfen 

hat. Das Chriſtenthum hat die Ehe geheiligt, und erfennt in 

ihr nicht mehr nur ein legalifirted Spiel der Suͤndhaftigkeit. 
Es erkennt auch in der irdifchen Seite des Menfchen nicht 
mehr ein abfolut Böfes. Es will daher den Menfchen auch 

nicht mehr aus feiner eigenen Natur hinausfafteien, es will 
ihn nicht entmenfchlihen, fondern die rein menfchlichen 

Berhältniffenur durchdringen, und das Menschliche in ihm veredelt. 
Dem DBerfaffer noch feine befondern »biftorifchen Unrich- 

tigfeiten nachzuweifen, würde Nec. zu weit führen. Sp wa: 
ren die aͤgyptiſchen Priefter, die er Ehelofe nennt, verheirathet. 
Daß die Agyptifche Priefterichaft eine abgefchloffene Kafte bil 

dete, hat der Verfaſſer mit Maiftre in feinem Zelotisn ganz 
uberfehen! Der Irrthum des Verfaffers gründet fich wahrfchein: 
lich auf eine Stelle aus Diodor (L. I. c. SO.) wo er jagt, 

die Aegypter Ffünnten, die Priefter ausgenommen, fo 
viele Frauen nehmen, als fie wollten. Dies ift nun nicht fo 

zu verftehen, als hätten die Priefter fich gar nicht vwerehelichen 

dürfen, fondern, daß fie nicht mehrere Frauen zugleich 

hatten. Nach Herodot (L. IE. n. 92.) war die Vielwei— 

berei bei den Aegyptern nicht gefeglich. Bei fteigender Ent: 
fittlichung wid; man indeffen vom Gefeße häufig ab, während 
die Priefter als Geſetzgeber, Weiſe und Volksbildner der alten 

Zucht treu blieben, ımd nur eine Frau nahmen. Der Ver: 
faffer. fchlage nur Herodot MH. 37. nach, wo er fagt, daß 
fogar dem Dberpriefter der Sohn nachfolgte. So waren 
auch die athenienfifchen Priefter verehelicht. Nur der Hie 
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rophant, oberſter Vorjteher der Eleufinien und erfter Priefter 
in Attifa, lebte enthaltfam. Aber er gelangte erft in hohem 
Alter zu diefer Würde und durfte vorher verheirathet gewefen feyn. 
Man vergl, Kreuzers Symb. IV. Th. ©. 483. Uebrigens 
wuſch fich der"Hierophant mit Schierlingfaft, um feiner Sinn⸗ 
lichkeit Meifter zu werden. Aehnlicher Unrichtigkeiten macht 

fich der Verfaffer in Betreff der übrigen Nationen fchuldig. 
Der BVerfaffer entwidelt ©. 13. ff. die Zweckmaͤßigkeit 

der Disciplin aus der ungehemmtern Berufsthätigfeit des chez 
loſen Prieſters. So lange er bei der Paulinifchen Unge 
theiltheit (1. Cor. 7, 33) ſtehen bleibt, geht alles gut. Aber 

fobald er wieder die Reſultate feiner Spekulation anfnüpft, 
da it der Coͤlibat allgemein nothwendig, um die freudige 
Botfchaft von der Erlöfung unter entfernte Nationen in 
Afrika und Amerika zu tragen, um in den Spitälern den 
Ungluͤcklichen Troſt uno Erguidung zu ſpenden, um nad) den 
afrikanischen Raubſtaaten zu ſchiffen, and port im Elende 

ſchmachtende Chriſten loszukaufen.“ S. 16. und 17. nennt der 
Verfaffer unter den Gruͤnden für die Zweckmaͤßigkeit des In— 

ſtitutes auch die Achtung, die dem ehelofen Priefter beſonders 

zu Theil wird. Wenn dem Coͤlibate eine erhabene Idee zum 

Grunde liegt, fo wird auch das chrifiliche Volk dem unbeweib- 
ten Prieſter feine befondere Achtung nicht verfagen koͤnnen, 

zumal da er für es ein großes Dpfer bringt. Diefe Achtung 
wird dann wieder eine ruͤckwirkende moralifche Bedeutung ha— 

ben, indem das chriftliche Volk im Träger der Neligion dieſe 
felbft mehr hochachten lernt. Während der BVerfaffer in diefer 
oder ähnlicher Weife fein Thema hätte erweifen müffen, fagt 
er: „Der beweibte Priefter würde bald die nöthige Achtung 

verlieren. Wir ſehen oft fonft fehr verftändige Männer die 
größten Albernheiten in Folge ihrer Schwachheit gegen ihre 
Frauen begehen. Ein unverheiratheter Priefter wird nur als 

einzelne Perfon mangelhaft jeyn, während ein verheiratheter auch 
für die Mingel und Thorheiten feiner Fran verantwortlich it.« 

Recenfent weiß nicht, ob nicht gewiffe Verdächtigungen, 
die den ehelofen Priefter bei aller Nedlichkeit ſelbſt von Geiz 
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ten des Fatholifchen . Bolfes fo leicht treffen, jene Vortheile 
aufwiegen dürften. Was der Verfaffer ©. 17 von geheimen 
Graͤueln⸗ fpricht, „mit denen die Ehe "bedeckt iſt; von vers 
werflichen, ſuͤndlichen Gewohnheiten auch in erlaubter Verbinz 

dung“ ift ein einfeitig affetifches, weinerliches Gefeufze. 
Ein gewichtigeres Moment berührt er ©. 17 in Betreff 

der Beicht. Die Beicht allein macht den Coͤlibat nöthig, und 
zwar fo nöthig, daß, wenn er nicht beftände, man dringendſt 

um feine Einfegung anhalten müßte.” (Die Supplife wird 
nicht nöthig feyn.) Die Beicht iſt allerdings hier ein wichti- 

ges Moment. Aber wollten wir daraus die abfolute Un— 
aufbebbarfeit des Cölibatd beweifen, fo würden wir 
die Kirche in einen Widerfpruch mit fich felbft verwiceln. 
Denn könnte die Bericht ohne den Gölibat abfolut nicht beſte— 

hen, fo müßte fie ja erft im Aten Jahrhundert mit der allge 
meinen Ffanonifchen Begründung des Coͤlibats eingeführt wor: 
den feyn. Auch möchten wir es für fehmwerer halten, ven Coͤli— 
bat felbft, als bei deſſen Aufhebung in der heiligiien Sache 

der Menfchheit die Berfchwiegenheit zu beobachten. Die 
Gefchichte fagt ung nichts von einem folchen Treubruche vers 

ehelichter Confeffionare, wohl aber von vielfachen Verletzungen 
des bezüglichen Geluͤbdes. Das Zutranen zum Beichthörer iſt 
auch nicht einzig durch deffen Ehelofigkeit bedingt. Prüfen wir 
nur einmal ruhig, wem wir, wenn wir beichten wollen, unfer 

Zutrauen fihenfen. Ber einer jungen GChriftin, einer vers 
ebelichten Frau und dem gereiften Manne würde ein folider 
Iebenskundiger Familienvater gewig mehr Anſpruͤche auf Zur 
trauen machen dürfen, als mancher lebenseinfeitige, oder um: 

reife und modernifirte Bifar unſerer Zeit. Zuverläffig iſt ſchon 
einmal die Verſchwiegenheit des Geiftlichen nicht dag Eins 

ige, was das Zutrauen begründet, fondern zugleich feine ernfte 

Gereiftheit, feine Tugend, die Liebe feiner Gemeinde und fein 
ganzer priefterlicher Charakter. Das Vertrauen auf die Ver: 

ſchwiegenheit felbft aber it unferes Beduͤnkens weniger durch 
die Ehelofigfeit, als vielmehr durch die Solidität eines edeln 

und männlich feften Charakters bedingt. Oder ift eg denn ſonſt 
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der Hageftolze, zu dem wir ung vertrauensvoller hinges 
zogen fühlen? Es liegt hier offenbar weniger in der Sadıe 
als in der Idee des Fatholifchen Volkes, die zum Theil in 
präffristionellem Borurtheile begründet ift. Dffenbar aber bes 
hauptet der Verfaffer wieder zu viel, wenn er aus dem 

Sharakter der Eirchlichen Bußanftalt die abſohute Unmög- 
lichkeit der Nichteriftenz des Coͤlibats beweifen will. 

Der BVerfaffer widerlegt zulest noch einige Einwürfe, Die 
man gegen den Gölibat in Betreff der Moral und Politik zu 
machen pflegt. (©. 18 — 24.) Den erften Einwurf wider 
legt er dadurch, daß er zeigt, wie daß die Zahl der unkeuſchen 
Geiftlichen durch die ungeheure Menge von Ehebrechern libers 
ftiegen wird. Der Moralität wegen braucht man den Coͤlibat 
nicht aufzuheben, weil der zügellofe Wohllüftling aud 
verheirathet nicht beffer tft, und aus einem unzüchtigen 
Prierer nur ein ebebrecherifcher Ehemann werden fan. (S. 21.) 
Den Einwurf der Polttif bezieht er auf die aus der Difziplin 

entfpringende Nichtvermehrung der Bevdlferung, und 

deflamirt noch einmal auf faft 4 Seiten gegen einen Einwurf, 

der längft nicht mehr gemacht wird, fo dag man umwillfürlich 
an die erften Abentheuer Don Quixotes fich erinnern muß. 

Der Epilog des Ganzen beginnt ©. 24 fo: „So vermag es 
denn nur die Argfte Bosheit oder Umwiffenheit, ihre Galle ges 
gen den Cölibat zur ſpeien.“ 

Im gefchichtlichen Theile fagt der DVerfaffer mehr Gutes. 
Die Gefchichte des Coͤlibats in der griechifchen Kirche beginnt 
mit dem apoftolifchen Zeitalter, ſie ſchließt eigentlich mit der 

Trulfanifchen Synode (69%) wo die heutige Cölibatsnifziplin für 
den griechifchen Klerus ſtabi irt wurde. 

Die Geſchichte des Coͤlibats in der lateiniſchen Kirche iſt 
bis ins 4te Jahrhundert dieſelbe wie in der griechiſchen. Erſt 
mit dem Concil zu Elvira (gegen 305) entſtehen in derſelben 
bejondere unterfcheidende Eigenthümlichkeiten. 

Uebrigens läßt es der Verfaffer auch im biftorifchen- Theile 
nicht an feinen gewohnten Uebertreibungen fehlen. So wurde 
von Sa29 — 45 gezeigt, wie der Cölibat durch die Apoftel 
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engeführt wurde! Dagegen will ich ihm aus der Beleuch— 
lung der Denffchrift u. f. w. aus dem Katholiken be— 

fonders abgedrucdt“ ©. 13 nur folgende Stelle anführen! 
„Die erfte Abtheilung befchäftigt fich mit dem Erweis, daß 

Shriftus und die Apoftel das Coͤlibatgeſetz nicht 
gegeben, und daß fie fo wenig, als die ältefte Kirche die 
Ehe herabgewärdigt hätten. Das ift großer Zeitverluft; 
fein deutſcher Theolog behauptet dag Erſte.“ 

Uebrigens it meines Beduͤnkens bei einer Apologie des 
Coͤlibats eine gedehnte hiftorifche Beweisführung auch ganz un 
wichtig; fie wird immer auch den Öegnern der Difziplin gleich 
viele Waffen zur Befehdung deſſelben darbieten. Der Coͤlibat 
ift einmal abfolut aufbebbar, und fo muͤſſen, foll von 
feiner wirklichen Aufhebung jet, oder feinem Fortbejtehen die 

Nede feyn, vorzüglich einerfeits das Recht des Individuums 

und andererjeitS der Zweck der Kirche, und wieder einerfeits 
das Gute, das durch das Inſtitut jeist gefördert wird, und 

die Naxhtheile, bie dadurch der Kirche erwachfen, gegenfeitig 

abgewogen werden. Dabei fiehen aber zu der Heiligkeit jenes 
fudjeftiven Nechts und der Bedeutung diefes objektiven Firchli- 
chen Zweckes Eleinliche Gruͤnde und Gegengründe, wie fie der 
Berfaffer anführt, und wie fie auch ſonſt gewöhnlid 
gehört werden, in feinem homogenen Berhältniffe. (Die ge: 
wöhnlichen Bertheidiger des Coͤlibats find daher kaum ohne ge- 
beimen Unwillen anzuhören). Eine halbaufgegriffene Einwendung 
und Beweisführung aber fünnte gerade nur fefter die Meinung ber 
gründen, als fei der Cölibat, weil allein auf folchen Gründen 
fugend, um fo mehr zu entfernen, und um fo gewiffer eine 

blofeStüße der Hierarchie, je mehr er ohne hinreichen— 

den Grund mit folder Heftigkeit vertheidigt wird. 

Iſt Necenfent unter der Arbeit ausführlicher geworden, 
als er vielleicht wollte, fo möge ihn der Umftand entfchuldigen, 
daß bei einem Gegenfiande von fo aphoriftiicher Mannichfal 
tigfeit ein allgemeiner Ueberblic nicht genuͤgen duͤrfte, und 
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entweder Nichts, oder in gedehnterer Weife Etwas ‚gelagt werz 
den muͤſſe. 

Druck, Papier und auch der Preis yerbienen feinen 

Tadel. 
* 

D. 

Lexikon des Kirchenrechts und der römisch-katholi— 

schen Liturgie; in Beziehung auf Ersteres mit 

steter Mücksicht auf die neuesten Konkordate, 

päbstlichen Umschreibungsbullen und die beson— 

deren Verhältnisse der katholischen Kirche in den 

verschiedenen deutschen Staaten, Von Dr. An- 

dreas Mühler, Domvikar zu Würzburg In 
fünf Bänden. Erster Bad A—C Würzburg, 

in der Ettlinger’schen Buch- und Aunsthandlung. 

1830. X und 551 9. in gr. 8). 

Der thätige Berfaffer diefes Werks, Präbendat an einem 
Deufichen Hochftifte, welches auch; durch wiffenichaftlicheg Streben, 

und durch öftere ausgezeichnete Gelehrfamfeit feiner Mitglieder 
einen rühmlichen Namen fich erworben, hat hier dem theologi— 
fchen und juriftifchen Publikum ein Werk übergeben, welches 
allerdings geeignet erfcheint, den vortheilhaften Auf, den der: 
jelbe durch frühere literarifche Leiftungen gewonnen, nicht unbe 

deutend zu erhöhen. 
* 

Der Hauptzweck des geachteten Verfaſſers war, dem Prak— 
tiker ein brauchbares Werk in die Hand zu geben und demſelben 

1) Recenſent glaubt die Bemerkung nicht unterlaſſen zu dürfen, daß 
bereits alle 5 Bände dieſes Werkes erfihienen ſeien und demnächſt 

eine Anzeige der übrigen Bände folgen werde. 
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das Auffuchen der einzelnen Materien daͤdurch zu erleichtern, 
daß er diefe nach dem Alphabete ordnete. Es-war weng ſein 
Streben, eine originelle Darftellung der Einzelnheiten, das 
Brauchbare zu liefern, was in anderen Werfen und fleineren 

Schriften zerftreut fich findet, wobei man aber keines wegs glau⸗ 

ben darf, daß der Verfaſſer nur compilatoriſch zu Werke ge⸗ 
gangen ſei, indem er vielmehr das, was Andere geliefert, nicht 
allein gepruͤft, ſondern auch die Quellen tuͤchtig benutzt hat. 
Sa, was Die Quellen des neueſten Deutſchen particularen Kir⸗ 
chenrechts anbelangt, jo muß Necenfent befennen, daß der Vers 
faffer weit mehr -diefelben berückfichtigt hat, als irgend ein 
anderer Schriftiteller. Necenfent hält die in dem angezeigten 
Werke bemerfbare fehr forgfältige Benutzung jener, unbedingt 

für die ſtaͤrkſte Seite deffelben, und der Verfaſſer verdient hierfür 
großen Dank, welcher ihm freilich von Denen am meilten gezollt 

werden wird, Die es felbit fchon erfahren haben, welche 

Mühe es Eoftet, alle diefe Quellen des Deutfchen Particulars 
Kirchenrechts fich zu verfchaffen und die Grundfäge deffelben 
genau,denen des gemeinen Rechts anzureihen. 

Huch hinfichtlich der Benukung der Literatur, glaubt Rec. 

dem Verf. Lob beilegen zu müffen, da er namentlich Schriften 
aus ber’ neueren Zeit "felten überichen bat. Eben ſo verdient 
es Lob, daß der Verf. nirgends Polemifirfucht an den Tag ges 
legt, vielmehr auf dem Standpuncte der Unbefangenheit fich zu 

erhalten gefischt hat, wenn auch dies ihn nicht hindern konnte, 
feine Ueberzeugung auszufprechen. 

Dies vorläufig, um anzırgeben, worin fic im Allgemeinen 
das vorliegende Werk in Eirchenrechtlicher Beziehung augs 
zeichnet. 

Was nun die zweite Beftimmung dieſes Handbuches, nems 

lich die, auch die Gegenftände der Fatholifchen Liturgie auf die 
felbe Art wie die Firchenrechtlichen abzuhandeln, anbelangt, fo 
halt Rec. diefe Verbindung eben fo für zweckmaͤßig, als er 
durch das, was hierüber der Verf. geliefert hat, gröftentheils 
befriedigt worden it. Das ganze Werk hat ohne Zweifel dadurch, 
daß e8 auch mit der Liturgie fich befaßt, an Intereſſe ſehr ge 
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wonnen. Freilich wäre es wünfchenswerth, daß der Verf. auch 

die Liturgie der proteftantifchen Kirche in den Bereich dieſes 
Werkes gezogen. hätte, um fo mehr, als der Firchenrechtliche 
Theil nicht allein. das Fatholifche, fondern auch das proteſtan— 
tische Kirchenrecht umfaßt. 

Rec. wendet fih nun zu den Einzelheiten des Werkes, 
wobei es faum der Bemerkung bedarf, daß nicht alle, oder 

auch nur der" größere Theil berührt werden koͤnne; weswegen 
denn Nec. eben fo wenig Alles, was er an einzelnen Artikeln 

auszuftellen hätte, fo wie die Berichtigungen, welche bei aller 
Sorgfalt, die der Verf. verwendete, doch manchen Artikeln noths 

wendig feheinen, fpeciell hervorzuheben vermag, als er Alles, " 
wodurch viele Artikel fich befonders vortheilhaft auszeichnen, 
angeben fan, 

Rec. würde ſchon hinfichtlich des erften, von den abend» 
Iändifchen Sammlungen handelnden Artifels, mehrere Be 
merfungen fich erlauben, wenn fich nicht zu diefen fpäter paſſendere 

Gelegenheit gäbe. Darım fügt er erft dem zweiten, von den 
Flerifalifchen Abgaben, folche bei. Rec. glaubt nemlich, 
daß. das Hiftorifche bier nicht vollftändig genug geliefert fei, 
und daß namentlich über die Entftehung der Abgabenfreiheit ver 
Geiftlichen, in Bezug zum Staate, mehr hätte gejagt werden 
jollen. Auch fehlt in diefem Artifel eine Angabe der im Groß 

herzogthume Heffen über die Beftenerung der Geiftlichen.geltenden 
Grundſaͤtze. 

Hinſichtlich des zur Verehelichung erforderlichen Alters nach 
Großherzogl. Heſſiſchem Particularrechte, im Artikel „Alter“, 
muß Rec. anfuͤgen, daß nach der Verordnung vom 28. Dec. 

1826, kraft deren ſchon im 21. Jahre die Volljaͤhrigkeit eintritt, 
auch die Faͤhigkeit eine Ehe abzuſchließen nicht mehr durch ein 
Alter von 25, ſondern nur von 21 Sahren bedingt ſei. 

In dem Artikel „Annaten- hätte, nach Rec. Anficht, 
der Verf. paffend eine Erörterung über den Urfprung biefes 
Wortes gegeben. Bei Sartori, in deffen Staatsrechte, fin 
den fich die verfchiedenen Meinungen zufammengeftellt. Nach 

Angabe des Verf. wären Annaten, die servitia communia und 
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minuta einerlei. Allein mit diefen verfchiedenen Ausdruͤcken, 
werden verjchiedene Abgaben bezeichnet, die, wie auch Walter, 
in feinem Lehrbuche gethan, gefondert von einander Ju betrach— 
ten find. Der Verf. hat überhaupt diefen Artikel zu Furz gegeben. 
Was das heutige Particularrecht anbelangt, jo hätte der Verf. 

ſehr zweckmaͤßig mitgetheilt, ob noch und von welchem Betrage 
Annatenin den Deutfchen Bundesitaaten entrichtet werden. Das für 
die zu der oberrheinifchen Kirchenprovinz gehörenden’ Bisthimer im 
Anfange des Jahres 1830 erlaffene befannte landesherrliche 
Edict, Eonnte der Verf. darum nicht berücfichtigen, weil gleich- 
zeitig der bier angezeigte Band erfchten. Aus dieſem Edicte 

gehört der $.22 hierher, wornad, für die oberrheiniſche Kirchen, 
provinz die Annaten offenbar aufgehoben find. 

Auch der Artifel »Afylrecht“ it zu kurz. Rec. tft der 

Meinung, daß hier namentlich darauf hätte aufmerkſam gemacht 

werden follen, wie das- Aiylrecht bei dem höchft traurigen 
Zuftande, in welchem fich, in Deutſchland befonders nach dem 

Erlöfchen ver Sarolinger, die Austbung der Griminalgewalt 
befand, vorzüglich wegen furditbarer Barbarei der Strafen, 
Sahrhunderte lang wirklich wahres Beduͤrfniß der Zeit war, 
und die Kirche, indem fie daffelbe geltend machte, nicht allein, 
wovon oberflächlich genug marnchesmal das Gegentheil bebauptet 
wurde, keinen Tadel verfchuldete, fondern um die Cultur der 
Staaten ſich ein Vertienft erwarb; daß aber eben jo, nachdem 

hie Staaten eine befjere Organifation erhalten, ein Necht habe 
verfchwinden müffen, welches dem Staate ein nicht unbedeutendes 
Hindernig in der Verfolgung eines Hanptzwedes: Erhaltung 
und Herftellung der Sicherheit im Inneren, entgegenfegte (das 

Letztere hat auch der DVerfaffer nicht unbeachtet gelaffen, aber 

nur zu kurz berührt). 
Den Artikel „Baulaſt- hat der Verf. mit Necht aus— 

führlich behandelt. Die praktiſche Wichtigkeit der in demfelben 
zur Sprache fommenden Fragen, fpringt in die Augen, Wir 

glauben indeffen einige Benterfungen mehreren Angaben des 
ſchaͤtzbaren Verfaſſers entgegen jtellen zu muͤſſen. Derfelbe fagt 

nemlich, auf die Satzungen der Tridenter Syoden hinſichtlich 
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der Verbindlichkeit zur Uebernahme der Reparaturkoſten einer 

Kirche, recurrirends vor Allem follen die Baufoften aus dem 

Kirchenfond — jedoch unbefchadet der Subftanz des Kirchen: 
vermögeng — beftritten werden. Hieraus erhellt alfo, daß 
nach des Verf. Anficht nur die Zinfen, Gefälle u. f. w. der 
Kirche, nicht aber die Kapitalien felbft, zur Deckung der Repa— 

raturfoften verwendet werden dürfen, Diefer Anficht kann Rec. 
nicht beitreten. Es wird zwar Concil. Trid. Sess. XXL 

cap. 7. d. R. bemerft: — — instaurari procurent ex frueti- 

bus et proventibus. — — Daß aber hierdurch nicht ausge 

drückt werden follte, blos Einfünfte der Kirche und nicht auch 
die Subftanz des Kirchenvermögend dürften verwendet werden, 
läßt fich aus der Beſtimmung diefes Concils an dem nemlichen 

- Orte, wornach: wenn Alle, welche mit Beiträgen zu den Repa⸗ 
raturfoften in Anfpruch genommen werden fünnen, nicht hinz 

reichende Kräfte hierzu haben, die Kirche eingehen foll, entneh- 

men. Von DVermögensmangel, von einem laborare nimia 
egestate, wie das Concil fagt, kann aber da nicht die Rede 
fein, wo zwar die Revenuͤen der Kirche nicht bedeutend 
genug find; allein der Fond felbft, namentlich die Capitalien, 

die Reparatur möglich machen. Ueberdies gebraucht das Coneil, 
indem es zuerft über die Reparatur von Kirchen, welche zu 
einem beneficium simplex gehören, fpricht, geradezu die 
Worte — — et obeorum inopiam nequeant instaurari, — —. 
Darauf fagt der Verf. weiter „wo diefe (die Kirchenfabrik) nicht 
binreicht, follen die Patrone und Andere, welche irgend Eins 
fünfte von der Kirche beziehen,, fo weit fie etwas davon ent: 
übrigen können, beitragen». Dahin würden, bemerft der Verf. 

erläuternd, die Zehntheren, die Pfarrer oder Beneftciaten, die 
geiltlichen Korporationen, bei incoryorirten Pfarreien, wo fie als 

parochi proprii erfchienen, und die Patrone gerechnet; in Erz 

mangelung diefer treffe die Wfarrangehörigen die Reihe, Hinfichtlich 
der Beitragspflicht der Zehntherrn macht der Verf. mit Recht darauf 

aufmerkſam, daß die Anficht, nach welcher die weltlichen Befiger 
firchlicher Zehnten zur Concurrenz nicht verbunden wären, uns 

richtig ſei. Auf die Perfon des Befigers kommt eg nach unferen 
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Gefegen nicht an, umd wenn auch insbefondere in Deutfchland 
viele Firchliche Zehnten in Folge des befannten Gelnhäufer Reichs; 

tags (1186) in den Handen der Laien ‚blieben, fo it hierdurch Doch 

feine Veränderung einer Verbindlichkeit erzeugt worden, welche 
ihren Grund darin hat, dag Semand aus dem Vermögen der 
Kirche Bortheil zieht. Dagegen, kann Nec. mit der Meinung 
des Derf., daß der Pfarrer nur dann und zwar salva congrua, 

eine Beitragspflicht habe, wenn ein fpecieller Titel hierfür exi⸗ 
füire, 3. B. ein befonderer Vertrag, nicht fich einverftänden erfläz 

ren. Da der Pfarrer aus dem Vermögen der Kirche feinen 
Unterhalt zieht, und das Concil von Trident Alle als beitrags- 
pflichtig bezeichnet hat, «qui fructos aliquos ex dietis eeclesiis 
provenientes percipiunt» fo iſt auch hierdurch allgemein 

die Pflicht des Pfarrers zur Leiftung von Beiträgen, verfteht 
fi) aber nur fo weit, als fein Einkommen die Congrua über; 
fteigt, begründet. Ohnehin hat fchon das cap. A. X.de ecele- 

siis aedıfiecandis III, 48. verordnet: «De his, qui parochiales 

ecelesias habent, duximus respondendum, quod ad repara- 

tionem et institutionem ecelesiarum cogi debent, eum opus 

fuerit, de bonis, quae sunt ıpsius ecelesiae, si eis super- 

sint conferre, ut eorum exemplo caeteri  invi- 

tentur>». 

Ferner fagt zwar das Concil. Trid. loc. c. die Bifchöfe 
follten zu Beiträgen anhalten: «omnes patronos». Allein durch 
die weiteren Worte des Satzes «et alios qui fructus aliquos 
ex dictis ecclesiis provenientes pereipiunt » ergibt fich, daß 
das Concil feineswegs alle, ‚jondern nur diejenigen Patrone 
als beitragspflichtig erflären wollte, welche Vortheile, d. h. pecu⸗ 

niäre 3. B. einen jährlichen Geldzins vermöge Vorbehaltes bei 

‚Stiftung der Kirche, aus dieſer zu ziehen berechtigt find. Das 
Argument, welches der Verf, für feine Meinung darin findet 

» weil felbft auch in früheren Zeiten die Kirche im Falle einer 

Berarmung des Patrons für feinen Unterhalt forgen mußte 
Cdiefe Verbindlichkeit befteht auch noch heut zu Tage); entz 
hält darum feine Stüße, weil die aus dem Patronate entfprin 
genden Nechte, den Stiftern, von der Kirchengewalt, um fich 
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Diefen danfbar zu bezeigen, verliehen worden find, diefer Ges 
fihtspunet, von dem man bei Ertherlung jener Rechte ausging, 
aber verrückt worden wäre, wenn man dem Patrone dagegen 
die Verbindlichkeit für die Reparatur der Kirche zu forgen, aufer: 
legt hätte. Anders ift e8 dagegen, wo dem Patrone ein im 

Patronate an und für fich nicht liegendes, blos auf befondere 
Uebereinfunft fich ſtuͤtzendes Necht des Bezuges gewiffer pecu— 
niärer Vortheile aus der Kirche zukommt. Sn folchen Fällen 
erfcheint er nicht fowohl als Patron, als wegen des Genuffes 
von Einfünften aus der Kirche, zu Beiträgen verbunden. Auch 
daraus, daß der Stifter, der Kirche ſich entjchloß, Die Koften 
der Errichtung der Pfruͤnde zu tragen und bierdurd zum 
Patronate gelangte, läßt fich nicht die Pflicht defjelben auch zu 

den Neparaturfoften zu concurriren ableiten, und zwar um jo 

mehr, als bei der Stiftung, durch Anwerfung eines Fonds der 

Gründer zugleich darauf bedacht war, daß für Unterhaltung 
der Kirche geforgt werde. Der Verf. meint zwar, wenn ed 
dem Patrone zu läftig fei, zu den Neparaturfoften beizutragen, 
er fich durch Aufgeben des Patronats hiervon befreien koͤnne. 
Allen Dies ift nicht richtig. Waltet eine Verbindlichkeit des 
Patrons 0b, zu den NReparaturfoften beizufteuern, jo muß er, 

wenn folche entftehen, dies thun und er Fanıt fich erft für fpätere 
Baufülle von der Tragung eines Theils der Koften Dadurch 
[98 machen, daß er, nachdem er in dem gegenwärtigen Falle 
feinen Koftenantheil getragen, auf fein Patronat Verzicht leiltet. 

Kur wenn die Kirche ganz neu aufgebaut werden fol, oder 
wenn die Reparaturen fo bedeutend find, daß fie ald Neubau 
erjcheinen, tt, auch wenn der Patron im Allgemeinen zu den 
Reparaturfoften concurrirt, von einer Berbindlichkeit deffelben 

zur Uebernahme der Koften Feine Nede. ES kann dann ein 
Anderer, der die Baufoften beftreiten will, zum Erwerbe ded 

Patronats gelangen. " 
Die particularrechtlichen Grundfäße find gröftentheild recht 

genau angegeben; die im Großherzogthume Heſſen geltenden 

fehlen jedoch. 

Lippert's Annalen, 28 Heft. 12 
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Der Artitel »Benefizien“, welcher dadurch, daß der 
Berf. vieles dahin Einfchlägige in befonderen Artikeln Liefert, 
an Umfang fehr verloren hat, follte, nach Rec. Anficht, Doch 
auch hinfichtlich der ‚hier behandelten Puncte, etwas ausführlicher 
fein. Die Lehre von den DBeneftzien ift ſo wichtig, daß eine . 
recht genaue und ins Detail gehende Darftellung fehr wuͤnſchens— 
werth if. Was der Verf. hier geliefert hat, verdient übrigeng 

im Ganzen Lob. 
Im Artikel »Bifchof“ hat der Verf. mit großer Boll 

ftändigfeit die Nechte der Bifchöfe mitgetheilt. Hierzu möchte 
Rec. nur bemerken, daß der Verf, unter der lex divecesana 
nicht, wie Dies jetzt ziemlich allgemein angenommen wird, das 
Recht des Bifchofs auf gewiffe Abgaben verfteht, jondern hier- 
unter blog deffen Befugniß zur Theilung, Vereinigung, Sup- 
preffion und Errichtung von Benefizien zu begreifen feheint. 
Allein die eritere Anficht ift die richtigere und die eben genannten 
Gerechtfamen des Bifchofs hinfichtlich der Benefizien, gehören 
offenbar zur lex jurisdietionis. Hinfichtlic Des Nechts des 
Bifchofs, zur Erbauung von Kirchen feine Genehmigung 
(praevia causa cognita) zu geben, meint der Verf., daß 

daffelbe jetzt nicht mehr ftatt finde, vielmehr an die. Staats— 
behoͤrden Cwenigfteng in den meiften Staaten) übergegangen 

fe. Allein Rec. kann dieſe Behauptung nicht theilen. Dieſes 
Recht muß auch noch Heut zu Tage dem Bifchofe zugefprochen 
werden. E83 darf feine Kirche erbaut werden, ehe von Seiten 
des Bifchof3 geprüft worden, ob deren Errichtung wenigſtens 

von Nutzen ſei. Hat fich der Bifchof davon überzeugt, fo folgt 
feine Genehmigung zum Baue. Was insbefondere das König: 

reich Baiern anbelangt, fo findet fich im Neligiongedicte $. 64 
die Ertheilung des Conſenſes zur Erbauung von Kirchen, nicht 
als ein blos den Staatsbehörden zufommendes bezeichnet. 
Dagegen hat der Staat, vermöge des jus circa sacra dag 
Recht, ebenfalls in die Erbauung einer Kirche einzimilligen. 
Eben fo läßt es fich nicht in Abrede ftellen, daß, wenn ohne 
gerechte Grunde Die geiftlichen Behörden ihre Einwilligung zum 
Kirchenbane verweigern, der Necurs an die Staatsbehörden 
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(appellatio tanquam ab abusu) ergriffen werden könne, wie 
dies namentlich für Baiern im $. 52 u. ff. des angeführten 
Religiongedictes bemerkt ift, ii 

Bei Angabe der heutigen Titulaturen der Bifchöfe, hat 
‚der Verf. blos auf Baiern und Würtemberg Bezug genommen. 
Daß er auch gleich die der Erzbifchöfe angefügt hat, findet 
Rec. nicht paſſend, da fie in den von den Erzbifchöfen hanz 

delnden Artikel gehören. Das Nemliche iſt binfichtlich anderer 
Ehrenaugzeichnungen der Crzbifchöfe der Fall. Der Berf. 
fpricht ferner im dieſem Artikel gleich von Verleihung der 
Bisthümer. Nach Rec. Anficht hätte dies in dem von Verz 
leihung der Benefizien handelnden Artifel berührt werden follen. 
Paſſender dagegen hat derſelbe auch über die Eigenfchaften eines 
Bischofs hier ſich verbreitet. Nur hat hierbei der Verf. überfehen, 
auch die nach den heutigen Deutfchen Particlarrechten zu einem 

Biſchofe erforderten Eigenfchaften genau anzugeben. Die Frage, 
wo die Bifchöfe ihren Gerichtsftand haben? worüber der Verf. 
am nemlichen Drte handelt, it in der Lehre von der Gerichte: 
barfeit zu beantworten. 

In dem recht gut gearbeiteten Artikel » Brevier«“ führt 
der Verf. an, das Necht vom Brevierbeten zur dispenfiren, fei 
paͤpſtliches Nefervatrecht, ohne jedoch einen Beleg hierfür anzu: 
geben. Rec. ift ein verbindendes Geſetz, welches die Dispen- 
fation von dieſer geiftlichen? Tagesverrichtung als paͤpſtliches 
Reſervat erklärt hätte, nicht befannt. Auch wird e8 nicht Mei— 
nung des achtbaren Verf. fein, daß etwa durch wirklich vom 

päpftlichen Stuhle erfolgte Dispenfationen vom Brevierbeten, 
ein Nefervat diefer Art begründet worden fei, da bekanntlich 
in früheren Zeiten gar oft bei dem Papfte Dispenfation einge 
holt wurde, wo eigentlich diefelbe Sache des Biſchofs war. 

Der Artitel »CHlibat« it fehr gründlich. Darin aber, 
daß Gregor VE. blos, oder wenigſtens hauptfächlich, weil 
der AMltardienft befondere Neinigkeit fordere, mit allem Nach— 
drude das Gefeß der Chelofigfeit der Geiftlichen durchgeſetzt 
habe, kann Rec. dem Verf. nicht beiftimmen. Gregors VAR, 
Hauptmotiv war ein anderes, wie fchon aus den auch vom 

Bar 
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Verf. berührten Worten diefes großen Papſtes «Non liberari 
potest ecclesia a servitute laicorum, nisi liberentur elerici 
ab uxoribus» erhellt. Auch wäre es paſſend geweſen, wenn 

ver Verf. die Gründe, welche gegen das Gölebat geltend ger 
macht werden Fünnen, hervorgehoben hätte, Literatur hierfür 
bat derfelbe, und zwar genau angegeben. 

In dem ausführlichen Artifel „Concilien- kann die 
Aeußerung des Verf. » die Disciplinar- Verordnungen der. all- 
gemeinen Goncilien haben zwar gleichfalls allgemein z gültige Kraft, 
und verpflichten gleichmäßig alle Gläubige zur Erfüllung ; — —“ 
leicht mißverftanden werden, indem hierdurch ausgejprochen zu 
fein fcheint, daß die Disciplinarfagungen gleich den Dogmatifchen 

Entfcheidungen eines oͤcumeniſchen Goncils, unbedingt beobachtet 
werden müßten, während befanntlich dies nicht der Fall ift, 

wie noch zuletzt hinfichtlich der Disciplinar-Beſtimmungen der 

Tridenter Synode fich bewährt hat. Auch wäre e8 gut, wenn 
der Verf. nicht 6108 Die Namen der Herausgeber von Concilien— 

fammlungen und die Drucdorte, fondern die Titel diefer Samm- 
Iungen genau angegeben hätte, 

Recht hat der VBerfaffer, wenn er jagt, man habe die 
Partifulars namentlich die Didcefanfpnoden durch die bifchöfli- 
chen und Defanats-PVifitationen für erfeßt gehalten; denn 
daß ein wirklicher Erſatz für erfiere durch letztere gegeben 
worden, oder: daß erjtere gar nicht mehr nöthig ſeien, wie 
z. B. Sauter behauptet hat, läßt fich fehwerlich erweifen, 
Necenfent auf das Lebhaftefte überzeugt, daß durch Particnlarz 
eoneilien recht viel Segen für, die Kirche geftiftet werden 
fönne, wiünfcht jehr, daß man die weifen VBorfchriften der 

deumenischen Synoden und namentlich der Tridentinifchen nicht 
finger in dieſer Beziehung ambeachtet laſſen möge. 

Nach Nec. Anficht hätte in dieſem Artifel auch gleich 
das Verhältnig der oͤcumeniſchen Concilien zum Papſte, 
und zwar, wegen Wichtigkeit und Schwierigkeit der Frage, auf 
eine recht grimdliche Art dargeſtellt werben dürfen. 

Sehr reichhaltig it der Artikel „Concordate.“ Der 

Berfafler hat zwar Necht, wenn er das Concordat zwifchen 
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Calirt IE und Heinrich V. Cvon 1192) als das erfte 
wirkliche Concordat zwifchen Dentjchland und dem päpftlichen 
Stuble anführtz; denn die angeblich beiden früheren: Goncordate 
zwifchen Hadrian I. und Karl dem Großen, von 773 Cin 
can, 22. Dist, 63.) und zwifchen Xeo VIII. und Otto I. 
von .963 (in can. 23. Dist. 63.) find fchlechterdings unterfchoben, 

Allein ganz unerwähnt hätte der Verfaſſer diefelben darum 
richt laſſen follen, weil Manche noch fie für ächt halten. 
Außer dem zwifchen dem Deutfchen. Reiche und dem päpftlichen 
Stuhle abgefchloffenen Goncordaten fpricht der Berfaffer auch 
über Gonventionen außerdeuticher Staaten mit dem Papſte 

und über die zwifchen dem einzelnen Deutfchen Staaten und 
dem römifchen Hofe in der neueften Zeit zu Stande gekomme— 
nen Uebereinfünfte. Das Bafeler Concordat (von 1828), Fran: 
zöfifch und Deutfch, das Bayerifche Cvon 1817), das Franzoͤ— 
fiiche (von 1801), das Niederländifche (von 1827) und das 
Sicilifche won 1818) werde, in der bier angegebenen Reihe: 

folge, in wörtlichem Abdrucke mitgetheilt, und überdies noch 
andere, auf Konventionen zwifchen Staaten und dem papftlis 
chen Stuhle fich beziehende wichtige Actenſtuͤcke geliefert. 

Sowohl recht gründlich in Angabe der Grundſaͤtze des ges 
meinem Nechts, als gröftentheils vollſtaͤndig in Darftellung der 
particularrechtlichen, erfcheint der ebenfalld ausführlich gear 

beitete Artikel » Conenrsprüfung »« Auch der Artifel 
„Conſiſtorien in der proteftantifchen Kirche» Fann 

noch beſonders hervorgehoben werden. In dem Artikel »con- 

stitutiones apostolicae” hätte der Verfaffer ohne Zweis 

fel eine weit mehr ausgebreitete Darftellung geliefert, wenn er 
die fehr intereffanten und gediegenen Abhandlungen von Krabbe 
und (von Drei), in der Tübinger Quartalfchrift iiber dieſen 
Gegenftand, vor Augen gehabt. CVermuthlich waren dieſelben 

vor Beendigung dieſes Bandes noch nicht erſchienen.) 
In dem Artikel „Copulation“ ſpricht der Verfaſſer, 

nachdem er den Begriff von Copulation angegeben, uͤber die 
Frage, ob die prieſterliche Einſegnung als etwas Weſentliches 
erſcheine. Dieſe laͤßt ſich aber nicht gruͤndlich beantworten, 
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wenn man nicht den Unterſchied zwiſchen Abſchluß der Ehe und 
prieſterlicher Einſegnung der Ehe, ins Auge faßt. Unſer Verf. 
ſcheint Copulation, Trauung und prieſterliche Einſegnung als 
das Nemliche anzuſehen. Nach dem Sprachgebrauche iſt dies 
auch allerdings richtig. Ebenſo iſt es das Gewoͤhnliche, daß 
die Eingehung oder der Abſchluß der Ehe und die prieſterliche 
Einſegnung derſelben, Einen Act bilden. Allein beide koͤnnen 
ganz fuͤglich der Zeit nach von einander getrennt vorkommen, 
und wird dadurch, daß beide meiſt zugleich erfolgen, der prieſter⸗ 
lichen Einſegnung keineswegs der Character einer weſentlichen 
Feierlichkeit zu Theil. Blicken wir nun auf die in cap. 1.d. R. M. 

enthaltene Verordnung der Tridenter Synode, jo ergibt fich, 
daß zur Eingehung oder zum Abfchluffe oder zur Gültigkeit 
einer Ehe der Katholifen, nothwendig und wefentlich die Erklä- 
rung der Brautleute vor dem competenten Pfarrer und zwei 

oder drei Zeugen fe, — — Qui aliter quam praesente — 
parocho — — et duobus vel tribus testibus matrimonium 
contrahere attentabunt, eos saneta Synodus — ad sic con- 
trahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus 

irritos et nullos esse decernit — — —« jagt das Tridenter 
Eoneil. Allerdings wird in dieſem cap. 4. Gone. Trid. auch 
gefagt: bei Eingehung der Ehe in der Kirche. (in facie eccle- 
siae) — «parochus dicat: ergo vos in matrimonium con- 

jungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, vel 
aliis utatur verbis, juxta receptum uniuscujusque provin- 
ciae ritum» und fo wäre denn auch ein liturgiſcher Act bei 
Eingehung der Ehe vorgefehrieben. Es erhellt jedoch aus dem 
mehrerwähnten cap. J., daß die eben berührte Förmlichkeit fei- 

neswegs als nothwendig angefehen wurde, wie denn jchon von 

alten Sanoniften, 3. B. Verez, anerkannt worden it. Sa Die 

zur Interpretation des Triventer Concils niedergefeste Con— 
gregation der Gardinäle, erklärte fogar, daß ein Befragen der 
Nupturienten durch den Pfarrer, rückichtlich ihrer Abficht eine 
Ehe zu fchliegen, umwefentlich erfcheine und dag überhaupt der 
von den Verlobten vor dem Pfarrer und zwei bis drei Zeugen 
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zu erfennen gegebene Wille, die Ehe zu —3 vollkom⸗ 
men hinreiche. 

Da nun das Tridentiniſche Concil die zur Eingehung der 

Ehe weſentliche Form darin geſetzt hat, daß die Verlobten vor 
dem competenten Pfarrer und wenigſtens zwei Zeugen ihre 
Willensmeinung ausſprechen, hiermit eine Ehe abzuſchließen, ſo 
laͤßt es ſich nicht wohl in Zweifel ziehen, daß die prieſterliche 
Einſegnung nur als eine außerweſentliche und auf Die Rechts— 
beftändigfeit ver Ehe einflußlofe Feierlichfeit zu betrachten fei. 

Bei den Protejtanten ift dagegen bekanntlich die priejterliche 
Einfegnung Bedingung der Gültigkeit einer Ehe, alfo wefentlich. 
Diefer Artikel ift Übrigens, ſowohl rücfichtlich der Darftellung 
des gemeinen Nechts als der Particularrechte, fehr brav gear: 
beitet. Nicht jo hat Rec. der Art, «Corpus juris cano- 
nicı» angefprochen. Rec. hätte bier genaue Erdrterungen, 
namentlich Über die Fragen: in welchem Verhältniffe ſteht das 
corpus juris canonici zum corp, jur. civilis rom. binfichtlich 

der Anmwendbarfeit der in beiden enthaltenen Beftimmungen in 
Deutfchland? Welche Anwendbarkeit hat dag corp. jur. can. 
bei den Proteftanten? Welche von mehreren im corp. jur. can. 
befindlichen fich wiverftreitenden Stellen geht der anderen vor? 
zu finden gewuͤnſcht. 

Daß der Verf, über die geiftlihen Gorrectiong: 

anftalten einen befonderen Artikel geliefert hat, kann Rec. 
nur billigen. Diefe Eimrichtung iſt fehr zu beachten, und es 
it wirklich hoͤchſt wuͤnſchenswerth, daß recht bald in allen Did- 
ceſen für Geiftliche, die ſich unwärdig ihres Standes und ihres 
erhabenen Berufes betragen, zweckmäßig eingerichtete Anftalten 
diefer Art exiſtiren. Die Gründe, weldje hierfür fprechen, 
find allbefannt. . 

Der Druck iſt meift gut, das Papier zwar ziemlich weiß, 
aber zu duͤnn; der Preis billig. 
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E. ’ 

Geschichte der Bischofswahlen, mit besonderer Be- 
rücksichtigung der Rechte und des Einflusses 

christlicher Fürsten auf dieselben. Don F. A. 
Staudenmaier, Repetenten am katholischen 

Stift zu Tübingen, (gegenwärtig ordentlicher Pro- 
fessor an der katholisch-theoleogischen Facultät 

in Giessen.) Qübingen, im Verlage von C. F. 
Osiander. 1830, XVL u, 480 S. in 8. 

Die bier angezeigte Schrift. wurde durch folgende Preis— 
frage, welche die Univerfität Tübingen im Sahre 1824 aufgab, 
veranlaßt: »Quid auctoritatis, quidque juris fue- 
rit principibus christianıs eirca episcoporum 
electionem a Constantino Magno ad hodierna 
usque tempora?“ Die Frage war an und für fich zu 
einer Preisaufgabe ganz geeignet, befonders in einer Zeit, in 
welcher die Einrichtung der Episcopate in der oberrheinifchen 
Kirchenprovinz als ein nahe bevorftehendes Ereigniß zu be> 
trachten war und in manchen anderen Staaten das erlofchene 

Episcopat feine Wiederherftellung gleichfalls noch nicht erhalten 

hatte. Allen die vorliegende Schrift, welche den erften Preis 
gewann, war auch des Preifes würdig. Sie ift indeffen nach— 
ber und ehe fie dem Publicum durch den Druck übergeben 
wurde, zum Theile von dem Verfaffer umgearbeitet worden, 

Der Verfaffer hat den Stoff in 5 Perioden zerlegt, welchen 
eine » vorläufige / bis auf Conftantin den Örogen ©. 17 — 24, 

vorhergeht, und diefer weiter eine Einleitung ©. 1. — 17 vor: 
angehen laffen. Die erfte Periode beginnt von Conftantin 
dem Großen und geht bis zum Umfturze des abendländifchen 
Reiches (©. 24 — 94); die zweite von Carl dem Großen 
bi8 Gregor VIL (©. 95 — 169); die dritte von Gregor VIL 
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bis Ealirt I. (©. 170 — 236); die vierte vom Galirtinis 
chen Concordate bis zum Concil von Bafel CS. 36— 327); 
die fünfte von den Concilien zu Conftanz und Baſel bis auf 
unfere Zeit (©. 337 — 476.). 

In der Einleitung beginnt der Verfaffer mit dem Suͤnden⸗ 
falle der Menfchen, mit ihrer Errettung durch Chriftus, der 
Stiftung der chriftlichen Kirche, der Angabe ihres Zweckes, mit 
Darlegung der Nothwendigfeit der Priefter und ihrer Stufen; 

folge, und fommt dann auf den Zweck des Staats, bei deflen Bes 

zeichnung Rec. mehr die Sicherung der einzelnen Menfchen im 

Genuffe der ihnen ald Vernunftweſen gebührenden Nechte, wie 
die Verbreitung der Humanität, als erfien Zwec des Staates 

hervorgehoben hätte. Es ift dies fehr beachtungswerth, nament- 
lich um die fo wichtige Frage richtig zu Iöfen, geht der Staatszweck 

dem Zwecke der Kirche vor,. oder ſteht erjterer dem letzteren nad) ? 
Hierauf berührt der Verf. die Frage, ob und in wie ferne die 
Kirche im Staate fich befinde, jucht dann das Necht der Kirche, 

den Bifchof felbft zu wählen, aus dem Wefen ver Kirche zu 
begründen, und bemerkt, daß der Staat nur dadurch bei der 
Biichofswahl mitwirken fünne, daß er, wenn fie auf Einen, der 
ihm gefährlich zu fein fcheint, gefallen, dieſen auszufchließen 
vermöge, oder wie fich der Verf. gegen Ende des Werfes ©. 463 
hierüber ausdrückt, daß er die Beltätigung des Bifchofs auf 
irgend eine Art vornehmen dürfe. 

Nach diefen einleitenden Bemerkungen beginnt der Berf. 
die Gefchichte der Bifchofswahlen felbit. Die Unterfuchungen 
des Verf. find recht gründlich, ihre Darfiellung it fcharffinnig 
und geiftreich. Er gibt nichts weniger ald blog eine trocene 
Gefchichte der Bifchofswahlen, nicht blos eine Aufzählung der 
mannichfachen Schieffale, welche die Beförderungen zur bifchöf- 
lichen Würde in den verfchiedenen Zeiten hatten, fondern webt 
paſſend Stücde der politifchen fowohl, als der Kirchengefchichte 
ein, wie es überhaupt gewiß nicht bezweifelt werden kann, daß 
man, um das Firchliche Leben in den verfchiedenen Jahrhun— 
derten gehörig zu würdigen und richtig zu beurtheilen, auf Die 
politischen Verhältniffe der Staaten, in deren Gebieten die Kirche 
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ſich entwickelte, ein Augenmerk richten, und jene hiermit in eine 

gewiffe Verbindung bringen müffe. Die hiſtoriſchen Darſtellun⸗ 
gen wuͤrzt der Verf. oft durch anſprechende Bilder und geſunde 

Raiſonnements, eine Manier, welche, wenn nur nicht zu oft 
jene eingewebt werden und nicht zu lange Epiſoden im Hıflo- 

rifchen bilden, (etwas oͤconomiſcher haͤtte in dieſer Beziehung 
nach Rec. Anſicht der Verf. ſein koͤnnen) viel mehr Leben der 
Darſtellung verleiht, als ein nacktes Aneinanderreihen der hiſto— 

riſchen Daten. Ueberhaupt wird uͤberall, mehr oder weniger, 
eine Vorliebe des Verf. fuͤrs Speculative bemerkbar. Auch 
zeigt ſich allenthalben des Verf. lebhaftes Ergriffenſein von den 
Begebenheiten, welche auf das Wohl oder Wehe der Kirche 

bedeutenden Einfluß aͤußerten. Bisweilen tritt ſelbſt ein gewiſſer 
Enthuſiasmus deſſelben hervor, eine Geiſtesſtimmung, welche 
vorzuͤglich nicht ſelten im jugendlichen Alter — in ſolchem ſchrieb 
auch unſer Verf. die angezeigte Schrift — durch die Erkennt— 

niß des Wahren, Großen uud Edeln und den hieraus hervor— 
gegangenen Wunſch dies realiſirt zu wiſſen, erzeugt wird. 

Es beruͤhrt ferner der Verf., dem Titel entſprechend, nicht 

blos den Entwickelungsgang, welchen die Biſchofswahlen in 
Deutjchland genommen, fondern auch die Gefchichte derjelben 
in den anderen europäifchen und in außerenropäifchen Staaten, 
wodurd; freilich das Ganze an Intereſſe fehr gewinnen mußte. 

Mit befonderer Vorliebe, und darum auch mit befonderer 

Ausfuͤhrlichkeit handelnd, verweilt der Verf. bei den Zeiten 
Öregors VIEL, was Denen, welche mit der Gefchichte der 
Staaten und Kirche auch nur einigermaßen vertraut find, frei 

lich nicht befremdend erfcheinen kann. Welch' merkwirdigen 
Zeitraum umfaßt Diefes eilfte Sahrhundert! auf der einen Seite 

Deutfchland und die Staaten Deutfchen Urfprungs im Zuftande 
tiefer Rohheit, Barbarei und GSittenlofigfeit, welch' leßtere na— 

mentlich, auch in dem Klerus nicht mehr die Prieiter des Chri— 
ſtenthums erfennen ließ; der Könige Macht verzehrt durch eine 
ungehenere Zahl von Vafallen, und nur noch wie ein Schatten 
in diefen Staaten ſich dahin bewegend; Bisthuͤmer in den Hinz 

den wor Subjecten, die kaum über die Gulturftnfe des großen 
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Haufens erhaben, die den Laſtern der Zeit ergeben, auf dem 
Wege der Simonie das Kirchenregiment erſtrebt hatten! auf der 
andern Seite ein Mann, der den ungluͤckſeligen Zuſtand der 
Staaten wie der Kirche, nicht blos richtig erfaßt und beherzigt 
hatte, ſondern auch ganz die Geiſtesgroͤße und Thatenkraft in 
ſich vereinigte, dieſem Zuſtand die Wendung zu geben, die das 

hoͤchſte Beduͤrfniß der Zeit erheiſchte, und es ſich zum hoͤchſten 
Zwecke ſeines Lebens und Wirkens geſetzt, eine Umgeſtaltung 
der Dinge zum Beſſern, herbeizufuͤhren. Dieſer große Geiſt 
war zum Heile der Kirche, war ſelbſt zur Rettung jener Staa 
ten in Öregor VII. geworden. So wie fein Papſt der Kirche 
je vorftand, der das an Geiftesgröße war, wad Gregor VIE, 
jo erlitt auch Feiner der Päpfte lange eine unrichtigere Beur- 
theilung als dieſer. Welcher Strom von Schmähungen und 
Läfterungen ergoß fich über denfelben; wie fuchte man, da feine 

Geiftesjtärfe zu verdunkeln unmöglich fchien, doch wenigiteng 
feine Sittlichfeit zu verdächtigen; wie wollte man als Grund 
feines Verhältniffes zur Marfgräfin Mathilde, dieſes wahrz 
haft väterlichen Verhältniffes, eine finnliche Neigung Gregors 
zu diefer, betrachten!! wie hat man über die Art, wie feine 
Geiftesgröße fich offenbarte, fich ausgefprochen; wie hat man 
die Schritte, welche Gregor gegen die weltliche Gewalt, na— 

mentlich gegen den unwuͤrdigen Heinrich IV. gethan, als 
Ausflüffe einer brennenden despotifchen Herrfchfucht, die Alles 
mit Füßen tritt, um befriedigt zu werden; wie hat man das 
Gebot der Ehelofigfeit, welches Gregor VIEL ver beftigften 
Widerftrebungen ohnerachtet, ing Leben führte, als ein Mittel, 
die. Geifilichen zu feinen Sclaven zu machen, verrufen, die 

Gölibatspflicht felbft nur als ein Merkmal des tyrannifchen 
Geiſtes Gregors VER, der fogar die Anordnung der Natur, 
welche die Vereinigung des Mannes und des Weibes fordere, 
verachtet, der die Diener der Kirche des hoͤchſten Lebensgluͤckes 
beraubt, zu brandmarfen gefucht! 

Doch die Zeit der Verfennung it verfchwunden, die Wahr: 

heit hat, wenn auch erft nad) Sahrhunderten, einen neuen Sieg 

errungen. Unſere Zeit urtheilt anders, als die vergangene, 
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Durch einen Voigt, einen Friedrich von Raumer, einen 

Huͤllmann, Steffens, Heeren, Zachariaͤ, haben Katholifen und 
Proteftanten erfahren, wer Papſt Gregor VII war, und 
was er gethan und von deffen Perſon wie von deffen Wirken 
andere Anfichten gewonnen. Man hat wiederholt die Nichtig- 
keit des Grundſatzes beherzigen müffen, daß Männer und ihre 
Handlungen, nicht nach der Zeit, in welcher wir leben, fon 
dern nach ihren Zeiten zu beurtheilen feien. Wollte in unfern 
Tagen die päpftliche Gewalt, das Verhältniß der geiftlichen zur 
weltlichen Macht, wie es im eilften Jahrhundert begründet und 

befeftigt wurde, wieder berzuftellen trachten, man würde, bei 
dem Stande der Philofophie und der Organifation der Staaten 
des 19. Sahrhunderts, es unbegreiflic; finden; wollte der Papſt 
eine Univerfalherrfchaft über die von Fatholifchen Chriften be 
wohnten Länder gegenwärtig zu gewinnen fuchen, man würde 
von Erfiaumen fich kaum erholen koͤnnen. Allein waren die 
Verhaͤltniſſe jener Zeiten ſowohl in Firchlicher als in politischer 
Hinſicht die des 19. Jahrhunderts? Man bliefe auf den Zur 
ftand Deutſchlands und der Staaten Deutfchen Urfprunges, man 
bliefe auf die Lage der Kirche, in welche viejelbe hauptfächlich 
durch Verderbtheit des Klerus, durch die Unwuͤrdigkeit ihrer 
Vorſteher, gefeßt war; wird man noch zweifeln, daß die Schritte 
Gregors VOL zur Rettung der Kirche, ja felbft um jene 
Staaten einem unvermeidlich fcheinenden Untergange zur ent 
ziehen, unerläßlich waren, daß unter Andern das mit unerbitt 

licher Strenge von Gregor durchgeſetzte Gebot der Ehelofig 
feit nur alg ein nothwendiges und zugleich erfaubtes Mittel fich 
darfielte, um einen Zweck, deffen Erreichung hoͤchſte Anforde: 
rung des Zeitalter war, nicht zu verfehlen 2 

Unfer Verfaſſer hat ebenfalld zu zeigen fich bemüht, daß 
Gregors VO. Handlungen diefen nicht blos als einen feltenen 
Menschen characterifiren, fondern auch durch die Beduͤrfniſſe 
der Zeit ihre Sanktion erhielten. Die Schilderungen find recht 
treffend, und bewähren das Streben des Berfafjers, biftorifche 
Treue zu beobachten, 
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Sp wie der PVerfaffer mwahrheitsgetreu den verderblichen 
Einfluß, welchen die Art und Weife, wie hanptfächlich zu 
Gregors VL. Zeit von weltlichen Negenten Beneftcien, na— 
mentlich die Biftümer, vergeben wurden, auf Die Kirche ge 
Außert, fehilderte, eben fo wenig fpricht er fich Aber das Ber 
nehmen der fpäteren Päpfte, welche durch ihre Nefervationen, 

Erfpectativen und Provifions-Mandate, ja fogar durd; fchnöden 
Handel mit Beneftcien, in die Nechtsfphäre Anderer ſich Eins 
griffe erlaubten, und durch letzteren die Kirche beſchimpften, 
mit Zurückhaltung aus. 

Wenn er ©. 390 — 394 doc, Einiges, was die Nefer; 

vationen der Päpfte Gutes für-die Kirche flifteten, nicht uner— 
wähnt laffen zu dürfen geglaubt, fo zeigte er gerade, daß er 
anf dem Standpunkte fchrieb, auf weichen jeder Gefchichtsfor: 
fcher ſich zu erheben fuchen jolte, auf dem der Unpartheilich- 
feit. Der Gefchichtsfchreiber, der zum Nichter über die 
ansgezeichnetiten Menfchen diefer Erde fich berufen hält, ſelbſt 
über Jene, welche die Fülle menfchlicher Macht in fich ver 
einigten, das Nichteramt übt, follte allerdings noch mehr Bes 
ruf in fich fühlen, gerecht, nur der Wahrheit treu folgend, zu 
urtheilen, ald jener Richter, der die Frage zu entjcherden hat, 

ob unterlaffenes Hutabnehmen als Injurie zu betrachten, und 

der Bezüchtigte deswegen auf 12 Stunden in’Arrefi zu brinz 
gen fet. 

Necenfent glanbt indeffen hier bemerfen zu müffen, daß 
nach feiner Anficht der ſchaͤtzbare Verfaffer zu weit gegangen 
wenn er fagt: unter die wohlthätigen Folgen der päpftlichen 
Neferpationen fei auch die zu zählen, daß viele wuͤrdige Mänz- 
ner hierdurch zu Biftümer gelangt feien, während die Dom— 
Eapitel ſtets unwuͤrdige Subjecte hierzu befördert hätten, 

Auch des Rechtes des D. Kaifers, vermöge des fogenannten 
jus primarum precum Jemand zu einem Kanonifate zu ber 

fördern, gedenkt der Verfaffer ganz paſſend im Vorbeigehen, 

um den Einfluß des Kaifers auf die zur Wahl der Bifchöfe 
berechtigten Domkapitel zır bezeichnen. Er ſetzt die Entſtehung 

diefes Nechtes in Rudolphs von Habsburg Zeiten, und glaubt 
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es fei von Seiten des Kaiſers eine Nachahmung der päpftlichen, 
nachher in ımandata de providendo übergegangenen Empfeh— 
lungen und Bitten zur Beſetzung einer erledigten Pfruͤnde mit 
dem Cmpfohlenen. Obgleich hinfichtlich erfteren Punctes die 
Meinung des DVerfaffers die gewöhnliche ift, jo hat doch dieſes 
Recht des Kaiſers ohne Zweifel einen früheren Urfprung. 

Da8 Chronicum Abbatis Urspergensis jagt nemlic) 
von Dtto IV, welcher im Jahre 1209 zur Regierung gelangte, 

während Rudolph von Habsburg erft 1273) »Feuda quo- 
que quae Philippus habuerat ab ecclesiastieis prineipibus, 
eliam eontra voluntatem illorum obtinere voluit, et tam 
ipsos, quam ecclesias opprimere eoepit, simulans -zelum 
justitiae, cum potius ageret superbe. Unde a pauperibus 

- et monachis et clericis tanquam Defensor collaudabatur 

justitiae, sed Deus aliud respexit in corde. Habebat autem 
famulos suos de Saxonia et Anglia, seu clericos, seu 
laicos, quibus omnia beneficia, quae contigit vacare, 
studuit conferre. Fuerat autem eonsuetudo prin- 

cipum, ut hilariter et prompte beneficia seu 

ecclesias conferrent primis petentibus, quod 
iste nequaquam facere voluit.« 

Diefes Necht des Deutfchen Kaifers, welches fpäter auch 
einzelne Neichsftände fich beilegten, läßt fich noch weiter zuruͤck— 
führen. 

Der DBerfaffer hat aber nicht blos die Bifchofswahlen, 
jondern auch die Papftwahlen, ja ſelbſt die Wahlen der Par 

triarchen, Ießtere aus befannten Gründen vorzüglich in der 
griechifchen Kirche, in Betracht genommen, und ihre Entwicke— 

lung eben fo, wie die der Bifchofswahlen bis auf die neuefte 

Zeit verfolgt. Rec. ift auch der Anficht, dag in einem Werke 

über die Bifchofswahlen, die Wahlen jener höchiten Kirchen: 
prälaten nicht unberücfichtigt bleiben dürfen. Bon der Papſt— 
wahl, wie diefelbe heut zu Tage ftatt findet, liefert der Ver— 
faffer eine recht gute Beſchreibung Seite 428 und ff. 

Ber Angabe der Wahlformen Die bei der Papſtwahl 
freilich nichts Bejonderes darbieten) deutet der DVerfaffer mit 
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Recht darauf hin, daß die durch das Compromiß zur Befchleunis 
gung der Wahl diene, was bei der Papitwahl, bei welcher fehon 
wegen Menge der Wahlberechtigten nicht jo leicht, als bei der 
Wahl zu anderen Kirchenämtern die erforderliche Anzahl Stim— 
men im Scrutintum fich bildet, und doch die baldige Wieder: 

befegung des päpftlichen Stuhles immer ſehr wünfchenswerth 
ift, bejonders wichtig erfcheint. 

Bemerfenswerth möchte hierbei e8 fein, daß durch ein 
Compromiß ein Scrutinium veranlaßt werden, alfo durch Com— 

promiß die Wahl begonnen werden und in der Form Des 
Scrutiniums endigen könne. Hier folgender merfwürdiger Fall 
aus der neueften Zeit, wie. ihn ein gelefenes Journal mittheilt. 

Nach dem Todte Pius VE war die Wahl des Cardinals 

Severoli zu defien Nachfolger, höchft wahrfcheinlich geworden, 
als die Excluſive, welche von Seiten Defterreichd dem Kardinal 

gegeben wurde, feine Erhebung auf den päpftlichen Stuhl ver 
eitelte. Hierauf wandte fich das Sardinalscolleg an Severoli, 
mit dem Erſuchen, Denjenigen zu benennen, welchen er als 
den würdigiten ven Stuhl Peters zur befteigen erfenne. Se— 
veroli erflärte: er werde den Gardinal Annibale della 
Genga oder den Cardinal Gregori wählen. Die Gardinäle 
begaben fich alsdann zur Abftimmung über die beiden in Bor: 
fehlag Gebrachten, deren Nefultat war, daß 34 Stimmzettel 
(33 bildeten fchon die erforderlichen zwei Drittheile) den Na— 

men des Erfteren enthielten, und daß derfelbe als Leo XH. 
Pins VER. fuccedirte. | 

Des eben berührten Nechtes mehrerer Eatholifcher Souve— 
raine, gegen die Wahl eines ihnen mißfälligen Cardinals zum 
Papfte, proteftiren und hierdurch deſſen Erhebung auf den 

paͤpſtlichen Stuhl verhindern zu koͤnnen (jus exelusivam dandi) 

erwähnt unfer Verfaffer nur kurz. Wegen Wichtigkeit des 
Rechtes felbjt und des Umſtandes, daß in der neueften Zeit 

mehrfältig won demfelben Gebrauch gemacht wurde, mögen hier 
einige Bemerfungen, namentlich über die Art und Weife, wie dieſes 
Recht geltend gemacht wird, und zwar um fo mehr ſtehen, als 

in unferen Eirchenrechtlihen Werfen veffelben gewöhnlich ebenfalls 



192 

nur im Vorbeigehen gedacht if, Welchen Fatholifchen Souve— 
rainen diefes Ausfchliegungsrecht zufomme, hierüber find die Anz 
gaben verjchieden. Gewoͤhnlich fehreibt man daffelbe dem Kaifer 
von Defterreich, den Königen von Frankreich und Spanien zu. 
Diefen allein wird auch in den neneften Mittheilungen, welche 

hierüber im Drucke erfchienen find, jenes Recht beigelegt. 1) 
| Dagegen führt Malten >) an, auch der König von 
Portugall babe ein Erclufionsrecht. 

Um dieſes Recht der Erelufion geltend zu machen, bevoll- 
mächtigen die Dazu berechtigten Monarchen einen Cardinal, 
dem fie diejenigen Gardinäle, welche fie nicht gerne auf den 
paͤpſtlichen Stuhl gelangen fehen, namhaft machen. Die Ber 
vollmächtigten haben die Namen geheim zu halten. Solche 
Bollmachten haben gegenwärtig für Defterreich der Cardinal Al⸗ 
bani, für Frankreich D’Ifvard, für Spanien Marcoy 
Satalan. i 

-  Geltend gemacht wird dieſes Ausfchlußrecht auf folgende 
Meile. Wenn die ernannten Serutatoren die Stimmzettel aus 
dem SKelche, welcher zu deren Aufnahme auf dem Altare der 
Wahlfapelle fich befindet, zu holen angefangen haben, der dritte 
Serutator die Namen der Gardinäle, welche Stimmen erhalten, 
laut gelefen hat und bereits für einen auszufchliegenden Gar- 

dinal jo viele Stimmen befannt geworden find, daß nur noch 

ein oder zwei Stimmen ihm fehlen, um als Fanonifch gewählter 
Papſt zu erfcheinen, auch zu vermuthen it, daß dieſe in dem 

Kelche noch enthalten feien, fo erhebt fich der mit der Aus— 

jehließung beauftragte Gardinal, und erklärt, daß der Sou⸗ 
verain, der ihn bevollmächtigte, jenen Cardinal nicht zum Papſte 

gewählt zu fehen wünfche, und proteftirt daher gegen die weitere 
Bekanntmachung der etwa noch im Kelche befindlichen Stimmz 

4) Frankfurter Oberpoftamtszeitung vom 25. Sanıar 1831. Seng— 
ler's Kirchenzeitung Nro. 21 vom 7. Febr. 1831. 

2) Bibliothek der neueſten Weltfunde. Theil IV. Arau 1829. ©. 12. 

Diefer Angabe widerfpricht jedoch eine andere Angabe in Seng: 
ler’3 Kirchenzeitung Nro. 25. vom 14. Febr. 1831. 
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zettel. Jene muß alsdann unterbleiben und es wird zu einem 
neuen Serutinium gefehritten, in welchem der- ausgefchloffene 

Cardinal feine Stimme erhalten darf. Bei jenem Verlefen der 
Stimmzettel haben die von den Höfen bevollmächtigten Cardi- 

näle große Aufmerkfamfeit zu beobachten. Denn fobald. einmal 
die bereits bekannt gemachten Stimmzettel die Zahl von zwei 
Drittheilen fämmtlicher Stimmen für einen Cardinal enthalten, 
kann von dem Erelnfionsrechte Fein Gebrauch mehr gemacht 
werden. # Der Cardinal, auf welchen jo viele unter den verle— 

fenen Stimmen gefallen find, it Fanonifch erwählter Papit. 
Auf der andern Seite haben fich die Bevollmächtigten zu 

hüten, daß fie nicht zu frühe die Excluſive abgeben, befonders 
wenn mehrere Gardinäle von ihren Gommittenten bezeichnet. 

wurden, deren Erhebung auf den paͤpſtlichen Stuhl viefen 
unangenehm wäre; denn es kann jeder der genannten Mo— 
narchen nur Einmal während eines Conclaves fein Erclufiong- 
recht geltend machen. 

In dem legten Gonclave wurde dem Gardinal Suftiniant 
im Namen des Könige von Spanien die Excluſion gegeben. 
Später Cneunzehn Tage nachher) erhielt der Gardinal Maurus 
Gappellari die erforderliche Anzahl Stimmen und beftieg 
unter dem Namen Gregor XVI. den Stuhl Peters. » 

Der Verfaſſer befchließt das angezeigte Werf mit einem 
beurtheilenden Hinblife auf die Eoncordate und einigen gez 
diegenen allgemeinen Bemerfungen, welche auf die Stellung 

der Domkapitel in der Kirche, die Stellung des Landesherrn 

und des Papftes hinfichtlich der Biſchofswahlen, fich beziehen. 

Dann folgen noch einige beachtungswerthe Nachträge und 
Berichtigungen CS. 477 — 480.). 

Aus dieſen Furzen Bemerkungen ergibt fi, daß Ne 
cenjent nur mit vielem Lobe über das angezeigte Werk fich 
auszufprechen vermöge, und es fcheint die DVerficherung fait 
überflüffig, daß ihn feine Bekanntfchaft mit demfelben großes 
Vergnügen gewährt. Wenn auch Necenfent in manchen 
Punkten nicht ganz die Anficht des DVerfaffers theilt, fo iſt 
diejes doch jo wenig der Fall, und betrifft dies meiſt nur fo 

Lippert's Annalen, 23 Heft, 13 
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wenig bedeutende Punkte, daß er darüber hinmweggehen zu 
fonnen meinte. Nur den Wunfch glaubt Necenfent noch aus 
forechen zu müffen, daß der DVerfaffer mehr uͤber die Coad— 
jutorwahlen. fi) verbreitet haben möchte, befonderd, da be 
Fanntlich der Zweck der Coadjutoren im Laufe der Zeit fich 

ganz umaͤnderte und die Wahlen derfelben mit denen der 
Blſchoͤfe nicht gleiches Schickſal hatten; fo wie Necenfent auch 
gewänjcht hätte, über die Nechte eines Neichsverwefers hür- 
fichtlich. der Vergebung der Biſtuͤmer, Erörterungen zu finden. 
Hieräber find noch. gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 
mehrere Abhandlungen erfchienen. 

Auch der Styl des Verfaffers verdient Beifall. Nur 
wenige Ausdruͤcke haben dem Necenfenten nicht zugefprochen. 

Das Papier ift ziemlich gut, der Drud durch Draptiehler 

ſelten PH Hub der Preis billig. 

ee Di. a — = 
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A. 

Königreich Preussen. 

— — 

* 

1. | Hp 

Alierhöchste Cabinetsorder 

vom 27. April 1830, * 

wegen unfreiwilliger Emeritirung oder Penfioniz 
rung in Unterfuhung gewefener Geiftliher und 

Scullehrer. i 

Auf Shren Beriht vom 31. Marz e. beftimme Sch, daß gegen 
Geiftlihe und Schullehrer, deren Vergehen nah dem Nefultate einer, 
in Gemaßheit Meiner Order vom 12. April 1822 geführten Disziplinar: 

Unterfuchung nicht mit der Amtsentlaffung, fondern nur mit einer Straf: 

verfeßung zu ahnden fein würde, wenn leßtere wegen höheren Alters, 

oder wegen fonft verminderter Dienftfahigfeit des zu Verſetzenden nad) 

Shrem pflihtmäßigen Ermeſſen für nicht anwendbar zu erachten ift, ftatt 

der Strafverfegung, deren unfreiwillige Emeritirung, oder Penfionirung 
mit einem nad) dem Grade ihrer Verfchuldung abzumeffenden geringeren 

Emeritengehalte, oder Penfionsbetrage, ald denfelben außerdem gebühren 

würde, von Ihnen feftgefeßt werden fol. Sie haben dieje "Anordnung 

durch die Gefekfammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

Berlin, den 27. April 1830. 

Sriedrih Wilhelm. 

An den Staatsminifter Freiherrn von Altenjtein. 
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2. 

Allerhöchste Cabinetsorder 
vom 30. April 1830, 

den Einfluß der Union auf die, an die reformirte 
oder lutheriſche Konfeffion gefnüpften Stiftun 
gen, Scheflfungen oder auf andere Weife erwors 
bene Rechte evangelifcher Gemeinden, TEEN 

ß oder Schulftellen betreffend. 

Aus Shrem Berichte vom 16. dieſes Monats habe Sch erfehen, daß 

einzelne evangelifche Gemeinden, ungeachtet die Union Feinen Konfeſſions— 

Wechſel enthalt, derjelben beizutreten Bedenken tragen, weil fie befürch— 

ten, in dem bisherigen Genufle an die reformirte oder lutheriſche Kon» 
feffion gefnüpfter Stiftungen, Schenkungen oder” auf andere Weiſe 

erworbener Bortheile nad) Annahme der Union beeintrachtigt zu werden. 

Sch verordne deßhalb, daß Niemand befugt fein foll, einer reformirten 

oder lutherifchen Gemeinde, ingleichen einer geiftlihen oder weltlichen 

Kirchen- oder Schul: Stelle dergleichen Rechte aus einem von dem Bei: 

tritte zur Union hergenommenen runde vorzuenthalten oder zu entzie— 
hen. Sie haben diefe Meine Beftimmung durch die Gefekfammlung zur 

öffentlichen Kenntniß zu bringen, 

Berlin, den 30. April 1830. 

Friedrich Wilhelm. 

An den Staatsminiſter Freiherrn von Altenftein. 

3. 

Allerhöchste Cabinetsorder 
vom 16. Mai 1830, 

über die Nechtsverhältniffe ver Mennoniten in den 
weftlihen Provinzen und Brandenburg, in Bezies 

bung auf ihre Militairpflicht. 

Aus dem Berichte ded Staatöminifteriumd vom 30. v. M. babe 
Sc erfehen, daß die mennonitischen Familienhaupter in den Rheinpro— 
sinzen, zufolge der auf Meinen Befehl mit ihnen aufgenommenen Ber: 
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handfungen, in der bei weitem größern Mehrheit die Feiftung der geſetz⸗ 
lichen Militarpflibt für fih und ihre Nachkommen übernommen haben, 

und daß nur der Pleinere Theil, ‚nebft der geringen Zahl der mennonitis 
fhen Familien in den. Provinzen Brandenburg und Weftphalen, die Weber 
nahme Diefer Verpflichtung entweder verweigert, oder ſich darüber zu 

erklären unterlaffen hat. Wiewohl den Lestern geftattet it, nur ihrem 
Gewiſſen hierin zu folgen, fo darf doch bei Feftitellung ihrer bürgerlichen 

Verhältniſſe die Begüunftigung nicht unberücjichtiget bleiben, die fie durch 

die Verjagung einer allgemeinen Landespfliht vor ihren Mitbürgern er: 
langen. Sch will daher, nach den Anträgen des Staatsminifteriums, für 

die Mennoniten in den Aheinprovinzen, fo wie in den Provinzen Bran— 
denburg und Weftphalen, nachjtehende Beftimmungen erlaflen: 

1) die Mitglieder derjenigen mennonitifchen Familien, deren Haupter 

für fi) und ihre Nachkommen die Militärpflicht übernommen haben, oder 

zu übernehmen noch erklären, follen in allen burgerlihen Verhältniſſen 

den übrigen chriftlichen Unterthanen, ohne Ausnahme, völlig gleich beban- 
delt werden. 

2) Die Mitglieder derjenigen Familien, deren Haupter die Militär: 
pflicht zu erfüllen für fi) und ihre Nachkommen verweigert haben, blei— 

ben fernerhin von derſelben zwar entbunden, es ſoll aber 

a) jeder Familienvater und fernerhin jeder von der Militärpflicht freie 

Mennonit, der einen eignen Hausftand führt, oder eigenes Vermögen 
" befist, für diefe Befreiung eine jährliche Geldabgabe, die unabanderlich 
auf eine befonders zu ermittelnde Einfommenjteuer von drei Prozent 

feftgefeßt wird, an die Staatskaſſe entrichten. 
b) Jedes Mitglied einer von der Militärpflicht freien mennonitifchen 

Familie wird, wie die in Preußen wohnhaften, vom Militärdienft 
„ befreiten Mennoniten, von der Befugniß, Grundſtücke zu erwerben, 

ausgeſchloſſen. Hiervon find nur folder Grundftüce ausgenommen, 

die ſich ſchon gegewärtig im Beſitz einer mennonitifchen Familie befin- 

den, welche fich der Meilttarpflicht nicht unterworfen hat, und auch 

fünftig nicht unterwirft. 

e) Jedes Mitglied einer ſolchen Familie ift zur Anftellung im Staats: 

dienfte unfähig, fol jedoch zur Verwaltung eined Kommunalamtes 

zugelaſſen werden. 

3) Diejenigen mennonitifchen Familien, deren Häupter ſich uber die 

Leiftung der Militarpfliht nicht erklärt haben, und nicht noch ſich bereit 
erklären, werden denen gleich” behandelt, welche fie verweigern. 

4) Den einzelnen Mitgliedern folher Familien, deren Häupter die 
Militärpflicht übernommen haben, bleibt jest und Finftig vorbehalten, bei 
Erreihung des militärpflichtigen Alters die Befreiung vom Militärdienfte 
nachzuſuchen, und fie foll ihnen zur Schonung der Glaubensmeinungen 
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und des Gewiſſens nicht verweigert werden. Dagegen ift ein jolcher 

Mennonit nicht allein für fih und feine Nachkommen den Beſchränkungen 
feiner bürgerlichen Verhältniſſe, wie zu 2) unterworfen, fondern auch 
verpflichtet z 
a) die Einfommenfteuer der drei Prozent von denjenigen Einfünften, die 

er aus einem eignen Vermögen bezogen hat, feit der Zeit des Anfalls 

diefes Vermögens nachträglich zu entrichten; 
b) ſich desjenigen Grundbefißed wieder zu entaußern, welchen er oder 

feine Vorfahren, nur in Folge der Militärpflichtigfeit zu erwerben 

befugt gemwefen find. Zu diefer Verbindfichfeit hat die Verwaltungs: 

behörde ihn erforderlichen Falls gerichtlic) anzuhalten. » 
5) Den einzelnen Mitgliedern folcher Familien, deren Haupter die 

Militarpfliht nicht übernommen haben, iſt es geftattet, durch Ableiftung 
der gejeßlichen Milttärdienfte fi) und ihre Nachkommen von der Be- 

ſchränkung in ihren bürgerlichen Verhaltniffen zu befreien und die Rechte 
ihrer übrigen chriftlichen Mitbürger nach der Beſtimmung unter 1) zu 
erwerben. 

6) Die Quäker oder fogenannten Separatiften werden wie die 

Mennoniten behandelt. . 
7) Die Anfiedelung oder Aufnahme neuer Mitglieder beider Sekten 

iſt nicht erlaubt, 
Sollte die Werwaltungsbehorde in befondern Fallen eine Ausnahme 

von dieſer Beftimmung bevormorten zu dürfen vermeinen, fo ift auf den 

Grund einer genauen Anterfuchung der obmwaltenden perfünlichen Ver— 
hältniſſe Meine unmittelbare Entfcheidung auszumirfen. 

Dad Staatsminifterium hat diefe Beltimmungen durch die Geſetz— 
fammlung zur öffentlihen Kenntniß zu bringen und die einzelnen Behor- 

den haben in ihren Reflorts auf die Ausführung derfelben zu halten. 

Berlin, den 16. Mai 1830. — 

Friedrich Wilhelm. 

An das Staatsminiſterium. 



B. 

Königreich Hannover. 
u — 

1. 

Bekanntmachung 

der Königlichen Land-Drofter zu Auric, daß es Nie 
manden geftattet fey, außer den bei der Taufe 
erhaltenen TZaufnamen ſich willkuͤhrlich nodhandere 

Bornamen beizulegen. 

Aurich, den 3. März 1830. 

Da bei Aufftellung der Familien Namen :Regifter zur Sprache ge: 
kommen tft, daß an manchen Orten hiefiger Provinz der Gebrauch üblich 

ift, den eigenen Taufnamen nocd andere Vornamen, 3. B. den des Ba: 

ters, hinzuzuſetzen: fo hat das Königliche Cabinets - Minifterium, mittelft 
Referipts vom 22. v. M., zur Erreihung des bei der Verordnung vom 

22. Mai 1826 beabftchtigten Zwecks verordnet, daß es Niemanden ge: 
ftattet fey, außer den bei der Taufe erhaltenen Taufnamen ſich willführ: 

lich noch andere Vornamen beizulegen, und wird diefe Beftimmung zu 

Sedermanns Wiffenihaft und Nahahtung hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Aurih, den 3. Marz 1830. 

Königlih"Großbritannifch »Hannoverfche 
Land⸗Droſtei. 

v. d. Wiſch. 
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Ra} 

Ausschreiben 

des Königlihen Conſiſtorii zu Stade an alle Sw 
perintendenten in den Herzogthbümern Bremen 
und Berden, die einzufendenden Verzeichniffe der 
von den Predigern verrichteten actuum ministe- 

rialium betreffend. 

Stade, den 18. Marz 1830. 

Es find zwar die WVerzeichniffe der im verflofienen Jahre von allen 
Predigern verrihtefen actuum ministerialium eingefandt, allein einige 

derfelben nicht mit den Unterſchriften und Beglaubigungen der Prediger, 

und nur wenige mit einer, in der Verordnung vom 15. Februar 1770 
vorgejchriebenen, gewilfenhaften Anzeige, wie oft und warum Schullehrer 

oder Küſter an Sonn- und Feſttagen in den Firhlichen VBerfammlungen 

Borlefungen gehalten haben, verfehen worden. 

Wir wollen daher die genauere Befolgung der PVorfchriften und die 

Abftellung ſolcher Unregelmäßigkeiten gewärtigen. 
Es iſt dieſes Ausihreiben in die dritte Abtheilung der Geſetz⸗ Samm⸗ 

lung einzurücken. ⸗ 

Stade, den 18. März 1830. 

Koͤniglich Großbrittaniſch-Hannoverſche zum Con— 
fiftorio verordnete Camzlei-Director und Räther 

Leif. 

3. 

Bekunntmachung 

der Königlihen Land-Droftei zu Stade, die Ein— 
richtung der israelitifchen PVorfteher-Diftricte in 

dem daſigen Landdroſtei-Bezirke betreffend. 
+ » * 

Stade, den 25. März 1830. 

Nachdem die nad) Unſerer Bekanntmachung vom 22. Auguft 1827 

für den biefigen Randdroftei = Bezirk” getroffene Einrichtung der israelifi: 
ſchen Vorjteher » Diftricte dahin abgeändert ift, dag der Diftrict Rotenburg 
ganz eingezogen und dem Diftricte Oſterholz beigelegt, und dagegen die 
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im Lande Wurften mwohnenden Isracliten dem Vorfteher Thal in Ottern— 

dorf untergeben worden: fo wird folhes hiermit zur allgemeinen Wiſſen— 

{haft gebracht. 

Stade, den 25. Marz 1830. 

Königlih Großbritanniſch-Hannoverſche 
?and-Droftei. 

v. Marſchalk. 

v 

4. 

Ausschreiben 

des Koͤniglichen Conſiſtorii zu Stade an die welt 
lihen SKirhen-Gommiffarien der Herzogthuͤmer 

Bremen und Verden, die Aufitellung der Anfchläge 
über Baue geiftlicher Gebäude betreffend. 

Stade, den 28. Auguft 1830. 

Zu wiederholten Malen find Uns Anfchläge von wichtigen, an Fir: 

hen Gebäuden vorzunehmenden Neparaturen, ſelbſt von Neubauen 

geiftlicher Gebaude zugegangen, ohne daß diejelben von dem zuftandigen 

Kirhen-Baumeifter aufgeftellt, oder auch nur von ihm revidirt und ge: 
nehmigt waren, wodurd dann ein großer Aufenthalt in der Sache aus 
dem Grunde nothwendig erwachfen muß, weil Wir in Gemaßheit des 

über die Anftellung der Kivchen-Baumeifter unterm 24. Januar 1829 er: 

laſſenen Ausichreibens folhe Anschläge dem zuftändigen Kirchen-Baumeifter 

zuvor zur Begutachtung zufchiefen müffen. 

Diejenige Stelle des angeführten Ausſchreibens, wodurch Die weltlichen 
Kirchen-Commiffarien zu diefer Unregelmäßigkeit verleitet worden find, handelt 

keineswegs von allen Reparaturen firchlicher Gebaude ohne Unterſchied, ob 

diefelben unbedeutend oder wichtig und erheblich find, und am wenigſten 
kann fie von vorzunehmenden Neubauen verftanden werden. Vielmehr 

ift durch "No. 3, des erwähnten Ausſchreibens den weltlichen Kirchen: 
Commiſſarien nur nachgelaffen, in Fallen geringfügiger Nepara: 
turen die Anfchläge fofort an Uns einzufchiefen, ohne daß fie von dem 

zuftändigen Kirchen - Baumeifter aufgeftellt oder zuvor von ihm nachges 
jehen und genehmigt worden find. 

Um nun die darüber möglichermeife erwachfen Fönnenden Zweifel zu 

befeitigen, welche Reparaturen für geringfügig zu halten find ? 
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So beftimmen Wir hiermit: 
daß jeder Reparatur-Anfchlag, welcher die Summe von dreißig 
Thalern überfteigt, von dem zuftandigen Kirchen : Baumeifter aufgeftellt 

oder von ihm residirt und genehmigt feyn müffe und nur alsdann, 

wenn dieſes gefchehen ift, Uns vorgelegt werden Fönne. 
Hieraus geht aber ſchon von felbit hervor, daß alle Anfchlage über 

vorzunehmende Neubaue jedes Mal von dem zuftandigen Kirchen: 
Baumeifter aufgeftellt werden müffen. 

Mir erwarten, daß die weltlichen Kirchen: Commiffarien diefe Vor— 
Tohriften in den vorfommenden Fällen genau befolgen. 

Diefed Ausjchreiben ift in die 3. Abtheilung der Gefekfammlung 
einzurücken. 

Gegeben Stade, den 28. Auguft 1830. 

Königlih Großbritannifch-rHannoverfhe zum Com 
fiflorio verordnete Ganzlei-Director und Räthe. 

Leif. 

9. 

Ausschreiben 

des Königlichen Confiftorii zu Aurich, das Ablefen 
mit der Religion und dem Cultus in feiner Ver 
bindung flehenden Bekanntmachungen von den 

Kanzeln betreffend. 

Aurih, den 30. September 1830. 
Das früher in den meiften Kirchen diefer Provinz übliche Ablefen 

mannichfacher fremdartigen Bekanntmachungen von der Kanzel nach be 

endigter Predigt, wurde längſt von allen Derftändigen als eine höchft 
unpaſſende, dem Zwecke und der Würde der öffentlichen Gottesverehrung 

durchaus unangemeffene Gewohnheit anerkannt, und daher wurden zur 

Abftellung derfelben von Unſerer jekigen Regierung, deren wohlthätige 

Sorgfalt ſtets aud) befonders auf Beförderung und Veredlung des öffent: 
lihen Gottesdienfte® gerichtet war, ſchon feit dem Sahre 1817 zweck— 

mäßige Maßregeln angeordnet, um alle, mit der Religion und dem 

Eultus in Feiner Werbindung ſtehenden Bekanntmachungen von den 

Kanzeln und aus den Kirchen zu entfernen, worüber ſchon unter dem 

16. April 1818 nähere Beltimmungen durch das Amtsblatt zur öffentlichen 

Kunde gebracht find. 



205 

In Derfolg diefer Anordnungen wurden fammtliche Prediger ſowohl 

von dem früher üblichen Publiciren obrigkeitlicher Edicte und Bekannt— 

machungen — mit alleiniger Ausnahme derjenigen landesherrlichen Ver: 

ordnungen, worin diefe Art der Bekanntmachung von Unſerer jekigen 

Regierung ausdrücklich vorgefchrieben ift, — ald auch von aller Verpflich— 
tung zum Ablefen folher Anzeigen, die Privatjachen betreffen, gänzlich 
entbunden, und fie zugleich aufgefordert, ſich auch folcher Privatbefannt- 

machungen freiwillig zu enthalten und auf die desfallfigen Emolumente 
zu verzichten; welcher Aufforderung feitdem auf mande Prediger, aus 
rühmlicher Achtung für die Würde ihres Amtes, gern und willig ent: 

ſprochen haben. 

. Um indeß eine ganzliche Abftellung folcher bisher noch hin und wieder 
geduldeten Privat » Bekanntmachungen in den Kirchen auf gefeßlichem Wege 

herbeizuführen, und Dabei zugleich auch jeden Schein der Unbilligkeit 

gegen ſolche Prediger zu vermeiden, die wegen ihrer geringen Befoldung 

noch Bedenfen finden möchten, auf das desfallfige Emolument zu ver: 

zihten, hat das Königliche Eabinets - Minifterium auf Unfern Antrag 
durch eine Verordnung som 18. May 1825 feftgejegt: 

daß fortan allen Candidaten des Predigtamts, welche zu einer Pfarr: 
ftelle gelangen, fo wie allen Predigern, deren jekige Dienft - Einnahme 

entweder durd) Beforderung auf andere Pfarren, oder durch Bewilli- 
gung von Gehalts: Zulagen mehr oder weniger verbeflert wird, die 

Enthaltung von allen Privat - Bekanntmachungen von der Kanzel aus: 
drücklich zur Pflicht gemacht werde. 

Diefe Verordnung ift damals fogleich unter dem 2. Sunius von Uns 

den Superintendenten und Predigern der Provinz zur Nachricht und 

Nachachtung gehörig befannt gemacht worden, auch dabei den Superin— 
tendenten noch befonders aufgegeben, bei jeder Sntroduction eines neuen 

Predigers denfelben zur genauen Beobachtung diefer Vorſchrift anzumeifen. 

Und da ed ein Hauptzweck jener Anordnungen war, jeder Störung 
des durch die öffentliche Gottesverehrung und dur die Predigt hervor: 

gebrachten religiöfen Eindrucks, wenigftens in den Kicchen felbft, mög: 
fichft vorzubeugen, fo wurde zugleich beftimmt, daß da, wo Privat-Be- 
Fanntmachungen nicht mehr durch den Prediger verlefen würden, dieſes 

eben jo wenig durch die Schullehrer und Küfter oder durch andere Per- 
fonen in den Kirchen gefchehen dürfe, indem es überall nicht an Gelegen- 
heit fehlt,.dergleichen Anzeigen durch das Amtsblatt, durch öffentlichen 

Ausruf oder Anfchlag, oder auf andere Weiſe befannt zu machen. 

Da fi) aber feitdem ergeben hat, daß jene Verodnungen zur Ab: 
ftellung -fremdartiger Bekanntmachungen in den Kirchen nicht alfenthalben 

genau beobachtet worden, und daß befonders hin und wieder noc Privat: 

Anzeigen in folhen Kirchen abgelefen werden, mo diefes doc) nad) jener 

Borihrift vom 18. May 1825 ſchon gänzlich hätte aufhören follen: fo 
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finden wir Uns dadurch bewogen, obige gefeglihen Beſtimmungen zur 
zur Vorbeugung aller Migverftändniffe und Entfchuldigungen durch diefes 
Ausfchreiben zur offentlihen Kunde zu bringen. Wir hegen dabei das 
Vertrauen zu Allen, die zur Erreichung des guten Zwecks beitragen 
£önnen, daß fie denfelben anerkennen und gern befördern, und daß be 

fonder8 die Superintendenten und Prediger ihre Obliegenheiten in diefer 

Hinfiht fernerhin überall willig und forgfältig beobachten werden, in der 

Weberzeugung, daß ihnen vorzüglich die meglichfte Sorge für die Würde 
des öffentlichen Gottesdienftes eine heilige Pflicht feyn muß. 

Aurich, den 30. September 1830, 

Koͤniglich-Großbritanniſch-Hannoverſch-Oſtfrieſi— 
ſches Conſiſtorium. 

Brandis. 
* 

6. 

verordnung, 

die Beſchraͤnkung des Verbots oͤffentlicher Luſtbar— 
feiten in der Faſten- und Advents-Zeit und die 
Geftattung öffentlicher Luftbarfeiten am Sylveſter— 

Tage betreffend. 

St. James’s, den 15. November 1830. 

Wilhelm der Vierte, von Gottes Gnaden König des vereinigten 
Reichs Großbritannien und Serland ıc., aud König von Hanno 
ver, Herzog zu Braunfchweig und Lüneburg xX. 

” 

Wir haben vernommen, daß die in dem $. III. der Verordnung 
vom 25. Sanuar 1822, die Feier der Sonn: und Feſt-, auch Buß- und 

Bet-Tage betreffend, enthaltenen Beftimmungen, nad welchen in den 
beiden legten Advent3: Wochen und in den beiden legten Wochen in den 
Faſten alle “öffentliche Luftbarfeiten verboten find, in ihrer Befolgung 
bisher mannichfahe Schwierigfeiten gefunden und zu haufigen Dispenfas 
tions : Gefuchen Anlaß gegeben haben. 

Wenn Wir nun aber, zum eigenen wahren Wohl linferer getreuen 

Unterthanen, Landesväterlich wünſchen müflen, daß die gefammten Bes 

ftimmungen der obgedachten Werordnung, nad der hohen Wichtigkeit 

ihred Zwecks, ftets pünktlich befolgt werden, folched indeß durch deren 
Ausdehnung auf einen zu langen Zeitraum nad) den bisherigen Erfah: 
rungen nicht hat erreicht werden können: fo haben Wir es für angemeffen 
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erachtet, jenes Verbot auf eine Fürzere Zeit zu befchranfen und wollen 
dem zufolge hiermit beftimmen, daß die in dem 8. III. der Verordnung 

vom 25. Januar 1822 erwähnten öffentlichen Luftbarfeiten künftighin nur 
in der vierten Advents: Woche, an dem dem Weihnachts-Feſte vorher: 

gehenden Tage und in der ftillen oder Char: Mode vor Oſtern gänzlich 

verboten oder unterſagt ſeyn ſollen. 

In gleicher Maße wollen Wir auch das Verbot wegen der Haltung 

ſonſt erlaubter öffentlichen Luſtbarkeiten an dem dem Neujahrs-Feſte 
vorhergehenden ſogenannten Sylveſter-Tage hiermit für aufgehoben 

erffären. ‚ 

Indem nun diefe Unfere Verordnung durch die erfte Abtheilung der 

Gefeß - Sammlung zur üffentlihen Kunde zu bringen ift, befehlen Wir 

zugleich, daß bei der vorfchriftsmaßigen öffentlichen Verleſung der Wer: 

ordnung vom 25. Sanuar 1822, von den Kanzeln, dieſe gegenwärtig 

von Uns getroffenen Abanderungen gehörigen Orts hinzugefügt werden. 

Gegeben St. James’s, den 15. Movember ded 1830. Sahrs, 
Unfers Reiche im Erften. n 

"William R. 

E. Graf v. Münfter. 

— 
* * 

7. 

Ausschreiben 

des Königlihen GConfiftoriizu Hildesheim an ſaͤmmt— 
liche Katholifche Pfarrer und Schullehrer im Für 
ſtenthume Hildesheim, die genaue Befolgung der 

Schulordnung vom 24. September ‚1409 betreffend, 

Hildesheim, den 16. November 1830. 
Das Königliche Eonfiftorium hat mehrfach wahrgenommen, daß die 

für das Fürſtenthum Hildesheim unterm 24. September 1763 emanirte 
Katholifhe Schul-Drdnung nicht allgemein und genau befolgt wird. 

Wenn Hun die darin enthaltenen Vorſchriften, in fo weit foldhe nicht 
durch neuere gejeßliche Anordnungen abgeandert find, noch volle Geſetzes— 
kraft haben, fo fehen wir Uns veranlaßt, die Pfarrer und Schullehrer 

auf die pünftlihe Befolgung diefer Landesherrlichen Verordnung und 

insbefondere auf die Beitimmungen, welche wortlic lauten : 
Wir befehlen allen Katholiihen Watern und Müttern gnäadigft und 
ernflih, daß ein Jeder fein Kind ohnausbleibfich zur Schule ſchicken, 
im widrigen Falle aber nicht nur dem GSchullehrer das gewöhnliche 
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Schulgeld vollftändig bezahlen, jondern auch für jede Woche, da Ze: 
mand fein Kind ohne Urfache oder ohne Vorwiſſen des Paftors nicht 
zur Schule Fommen laſſe, 6 Mgr. Strafe erlegen folle, zu welchem 
Ende dann den Schulmeiftern, bei Strafe der Abfekung, die Namen 

der ausbleibenden Kinder alle Samftage den Paftoren fchriftlich zu 
melden, diefen aber unter Verbindlichkeit im Gewifjen geboten wird, 
das Verzeichniß der Ausbleibenden an Unfere Beamte fofort einzufchicken, 

damit die Beitreibung der Schulgebührniffe und Strafe ohnfehlbar in 
der darauf folgenden Woche vollzogen werde ıc. Die Katholifchen Pa— 

foren, Gacellani und Geeljorger werden zugleich. ihrer fchweren 

Schuldigkeit erinnert, und unter willführlicher Strafe denfelben auf: 
gegeben, die Woche hindurch nicht allein ein-, fondern mehrmalen die 

Schulen zu vifitiren, und in Gegenwart des Schulmeifters in der ' 

Ehriftlichen Lehre die Kinder zu prüfen, und ihren Fortgang im Lefen, 
Schreiben und Rechnen zu erforſchen ıc. 

biermit aufmerffam zu machen, und erwarten Wir mit Zuverfiht, daß 
fämmtliche Pfarrer und Schullehrer fich beeifern werden,  diefen auf 
das allgemeine Wohl der Eingepfarrten abzielenden Anordnungen auf das 

pünftlichfte und gemiffenhaftefte nachjufommen. . 
Hildesheim, den 16. November 1830. 

Königlich Großbritannifch -Hannoverfches 
Conſiſtorium. 

Pelizarus. 

83. 

Bekanntmachung 

der Koͤniglichen Land-Droftei zn Stade, die von 
den Kirchenjuraten zu führenden Proceſſe be 

die treffend, 

iR Stade , den 22. November 1830. 

Nach Unferm Ausfchreiben vom 5. April 1824 und den Beſtimmungen 

des $. 12. der Untergerichtsordnung follen die Koſten der von den Ge: 

meinden zu führenden Prozefle zum Voraus aufgebracht, und zu dem 

Ende gleich bei Aufnahme des Syndicate die erforderlichen Einleitungen 

getroffen werden. 
Es hat feinen Zweifel, daß diefe Vorſchriften infonderheit auch auf 

die Fälle anwendbar find, wo eine Gemeinde als Ki ihengemeinde 
in einen Prozeß verwickelt wird. 
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Wir finden Uns veranlagt, fammtliche Kirchenjuraten. auf diefe Vor: 
fihriften hiermit aufmerkfam, und dabei zugleich in Einverftandnig mit 

dem biefigen Königlichen Conſiſtorio bemerklich zu machen, _ 

1) daß in allen den Fallen, wo die Kirchengemeinde, ald ſolche Rechte 
gegen andere im Wege des Prozeſſes geltend zu machen, oder fich gegen 

gerichtliche Anfprüche dritter zu vertheidigen hat, die Kirchenjuraten 
zur activen und pafliven Prozeßführung nur durch ein gehürig aufge: 

nommenes Syndicat legitimirt erfcheinen, mithin in allen diefen Fallen 
wegen vorläufiger Aufbringung der Koften und deren Permittirung die 

in den Eingangs erwähnten Verfügungen ertheilten Vorſchriften zu 
befolgen find; wogegen N 

2) die Kirhenjuraten in allen den Rechtsſtreitigkeiten, welche die Kirche 
felbft, oder das kirchliche Aerarium active oder paſſive betreffen, 
zur Prozepführung genügend legitimirt find, fodald fie dazu vom Ko: 

| niglihen Eonfiftorio die Autorifation erhalten haben ; weshalb es denn 

| in folchen Fallen einer vorgängigen Permittirung der Koften nicht 
bedarf. —* * 

Stade, den 22. November 1830. 

Koͤniglich Großbritanniſch-Hannoverſche 
Land⸗Droſtei. 

v. Marſchalk. 

Lippert's Annalen, 28 Heft. er 14 
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Königreich Würtemberg. 
* 4 — — ji 

1. 

Dekret 

des Königl. kathol. Kirchenraths, die Prädifaten- 
Tabellen über die Seiftlichen betreffend. 

Sn Beziehung auf die Vorfchriften vom 24. April 1819 Nro. 1789 

und 1. Februar 1820 Niro. 674 find 

1) die Pradifaten- Tabellen uber die fammtlichen innlandifchen Geift: 
lichen am 1. December jedjahrlich, Feinen Tag früher noch fpater, auszu— 
fertigen und hieher einzufchiefen. 

2) Darin find alle Geiftlihen ohne Unterſchied oder Abtheilung nad) 
der Alphabet : Ordnung. ihres Geſchlecht-Namens mit Beifegung des Tauf- 

Namens und Eharafters aufzuführen. A 

3) Hievon ift die Anzeige; ob und welche: ausläfbifche Geiſtliche ih 
am 1. December im Defanetd-Bezirfe befinden, abzufondern und aud) 

am 1. December befonders einzufchiefen unter Anfuhrung des — 

Dekrets und mit den Prädikaten der Anmejenden. 

Stuttgart, den 5. Sanuar 1830. 

Gamerer. 
Rufgaber. 
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Das Königliche evangelische Consistorium 

an fimmtliche Defanat-Aemter, 

Man laßt den Defanen den angefchloffenen Entwurf zu einer zweck— 
mäßigeren Einrichtung der jährlichen theologifchen Disputationen, bei 
deffen Abfaffung die eingelaufenen Berichte, deren Inhalt in den Sitzun— 
gen der evangelifchen Synode des vorigen Zahrs vorgetragen worden, 

beritckfichtigt find, zu ihrer Nachachtung und mit dem Auftrag zugeben, 
jedem angeftellten Geiftlichen ihrer Divcefen, jo wie auch den Präcepto— 
rer, welche die Theologie ftudirt haben, ein Eremylar zur Aufbewahrung 

in der Regiſtratur zuzuftellen. 

Sig. Stuttgart, den 8. Januar 1830. 

Kübler. 

Eniwurf 

zur Einrichtung der jährlichen theologischen Disputationen. 

(Beilage zu dem Eonfiftorial- Erlaß vom 8. Sannuar 1830.) 

Durch den Vortrag über den Inhalt, der im vorigen Jahre einge: 
forderten Berichte über eine zweckmäßigere Einrichtung der. jährlichen 

theologifhen Disputationen wurde die evangeliſche — beſtimmt, Fol⸗ 
gendes hierüber anzuordnen: 

1) Bei den fogenannten theologifchen Disputationen oder fürmlichen 

Befprechungen über theologifche Gegenſtände, welche in, jedem Defanats- 

Sprengel jährlih (mit Ausnahme des Sahrs, in welchem die Defanats- 
Bifitation vorgenommen wird) zu halten find, wird das eingeführte Lehr: 
buch der chriftlihen Dogmatif, wie bisher, zu Grunde gelegt. Sedo 
find aus dem Abjchnitt, welcher der Ordnung nach vorkommt, Hauptfäße 

und Hauptpunkte frei auszuheben, damit die Befprechung über unweſent— 

fihe Dinge und Mebenpunfte vermieden werde. 

) Diefe Hauptfäße follen jedoch nicht blos auf den wortlichen Snhalt 
des Lehrbuchs beſchränkt werden, jondern mit Beruckfichtigung der neueren 
und neueften Literatur das Wichtigere aus der wiffenfchaftlichen Glaubens: 
und Sittenlehre, aus der Schrift: Erklärung, befonders der Hauptitellen 
des alten und neuen Teftaments, der Dogmen : Gefchichte und den Syſte— 
men anderer chriftlichen Partheien, wozu entweder das Lehrbuch ſelbſt 

oder doc) der Gegenftand deſſelben, welcher behandelt wird, sun gibt, 
umfaſſen. 

14* 
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Ein noch weileres Feld für dieſe jahrfiche, auf einige Stunden be. 

ſchränkte Beſprechung zu eröffnen, ſcheint weder zweckmäßig noch nöthig 
zu ſein, da die Zuſammenkünfte der Diöceſan-Vereine und die Aufſätze, 
welche die Geiſtlichen zur Synode einzuſenden haben, ihnen Veranlaſſung 
geben, ihre Kenntniſſe von anderweitigen Gegenſtänden der willenichaft- 
lichen und praftiihen Theologie zu —— zu vervollkommnen und zu 

erproben. 

Webrigens bringt es die Form diefer —— mit ſich, daß 

ſolche Sätze oder Punkte ausgehoben werden, bei welchen Beſtreitung 

und Vertheidigung Raum finden. 
3) Dieſe Sätze werden von ein paar Geiſtlichen des Defanatd« 

Sprengeld, denen der Defan den Auftrag dazu ertheilt, abgefaßt, und 

dem Defan zur Durchficht, Veränderung, Verbefferung, Vermehrung und 

Abkürzung zugeſchickt. 

4 Nach Vollendung der Revifion fest der Dekan diefe Sätze bei 

allen Geiftlichen feines Sprengels in Umlauf, welche diefelben ohne Wer: 
zug weiter zu befördern haben. 

5) Diefe Vorbereitung dürfte fchon in den Winter - Monaten vorzu: 

nehmen fein, um ungeftört gemacht werden zu können, und die Abhaltung 

der Dieputafion nicht zu verzögern. 

6) Die Beiprechung felöft, welche nach dem bisherigen Gebrauch am 

Defanat3:Sike, oder an einem von dem Dekan zu beftimmenden, gele- 
genen Ort im Defanats- Sprengel gehalten wird, iſt auf einen der 

längften Tage am Anfang oder in der Mitte des Sommers zu verlegen, 
an welchem vorausfichtlich die Geiftlichen nicht durch Amtsgeſchäfte abge⸗ 

halten werden, bei derſelben zu erſcheinen. 

7) Die Beſprechung, welche ſich mit Ausſchließung aller andern Ge⸗ 

genftande, zu denen Nachmittags immer noch Zeit übrig bleibt, blos auf 

die vorgelegten wiffenfchaftlihen Aufgaben beſchränkt, muß pünktlich 

Morgend um 8 Ihr anfangen, und wenigitend 4 Stunden dauern. 

Alle angeftellten Geiſtlichen, Pfarramts-Verweſer und Pfarr = Gehülfen 
haben der gefeglihen Vorſchrift gemäß ſich zur vechten Zeit dabei einzu- 

finden, fofern es ihnen nicht Durch unvermeidliche Hindernifje, worüber 
fie ſich auszuweiſen haben, unmöglich gemacht wird. 

Dabei erwartet man, daß auch Diejenigen Geiftlihen, welche das 

Geſetz wegen ihres Alters frei ſpricht, ihr Intereſſe für dieſe Anftalt und 

fir die Wilfenfchaft dadurch bethatigen werden, daß fie nicht nur dabei 
gegenwärtig find, fondern auch thätigen Antheil daran nehmen, jo fern 

ihre Kräfte es geftatten. 

8) Der Dekan führt den Vorfig, und leitet die Befprehung, ruft 
aber nicht blos einen, wie es bisher der Fall war, fondern mehrere Geift- 

liche nach einander auf, um abwechielnd die Vertheidigung der vorgelegten 

Sätze gegen die vorzutragenden Einwürfe oder die Stelle der fogenannten 
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Refpondenten zu übernehmen, ohne jedoch vorher Einen oder Mehrere 

biezu zu beftellen. i 
9) Ebenfo ruft der Dekan auch diejenigen Geiftlihe nad) einander 

auf, welche ihre Einwürfe vorzutragen haben. Er bat dabei auf eine 
folhe Vertheilung der Zeit Bedaht zu nehmen, daß nicht zu wenig 

fogenannte Opponenten vorfommen, und daher jedem derſelben nöthigen: 

fall3 einen Wink zu geben, wenn er abbrechen folle. 

10) Alle Geiftlihe haben Einwürfe niederzufchreiben, und zu der 

Verhandlung mitzubringen, damit der Dekan ungehindert jeden auf: 
rufen Fann. 

11) Um aber zu verhüten, daß nicht blog ein paar der vorgelegten 
Säge, gegen welche die meiften Einwürfe gerichtet find, befprochen, und 

andere ebenfo wichtige oder wichtigere tibergangen werden, hat der Dekan 

beim Anfang der Handlung Kenntniß davon zu nehmen, auf welche Ein: 
würfe die einzelnen Geiftlihen gefaßt jeien. Wenn er num findet, daß 

feiner auf die Befprechung Diefes oder jenes wichtigeren Punktes vor- 
bereitet ift, fo hat er nach Beichäffenheit der Umſtände übergangene Sätze 

diefer Art auszuheben, und entweder den einen oder andern Geiftlichen 
zum Vortrag von Einwürfen aufzufordern, oder umgekehrt ſelbſt Ein: 
mwürfe Dagegen vorzulegen, und einen Geiftlichen zur Vertheidigung auf: 
jufordern. 

12) Die Haupt» Einwürfe werden wie bisher in Tateinifcher Sprache 
und in logischer Schluß: Form vorgetragen, und ebenio von dem, wel: 

dem die Wertheidigung obliegt, aufgenommen und beantwortet. Die 

weitere Beſprechung geſchieht in deutfcher Sprache, jedoch hat der Defan 

darüber zu wachen, daß fie einen wiflenfchaftlihen und genrdneten Gang 
nehmen, und Ausfchweifungen vermieden werden. 

Bei Einwürfen, die aus dem Stegreif vorgetragen oder beantwortet 

werden follen (Ver. 11.), Bann der Gebrauch der lateinischen Sprache und 

die logiſche Schluß- Form erlaffen werden. 

13) Weber die Beſprechung wird abmwechfelnd von ein paar Geiftlichen 
ein Protofoll geführt, welches nachher vom Defan durchzufehen, und bei 

den Geiftlichen des Sprengeld in Umlauf zu jegen üt, damit jeder der— 

ſelben Gelegenheit hat, beizuſchreiben, was etwa in demſelben übergangen 

worden ſein möchte. Kommt es an den Dekan zurück, ſo unterwirft er 

es einer nochmaligen Durchſicht, läßt es dann von einem der jüngern 

Geiſtlichen ins Reine ſchreiben, und legt die Urſchrift in ſeiner Regiſtra— 
tur nieder. 

14) Die Reinſchrift des Protokolls wird ſodann mit den ſchriftlichen 
Einwürfen der Geiſtlichen, ſo wie mit den Bemerkungen des Dekans 

über die Beſchaffenheit der Proben wiſſenſchaftlicher Kenntniſſe, welche 
jeder einzelne Geiſtliche ſeines Bezirks bei der Disputation gegeben hat, 
zeitig genug an den General-Superintendenten eingeſchickt, Damit dieſer 
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fih auf den Vortrag über die Ergebniffe der in, feinem Generalats- 
Sprengel gehaltenen Disputationen bei der evangeliſchen Synode vorbe- 

reiten fünne. 5 

mr 
oO. 

Königliche Derordnung, 

betreffend die Ausübung des verfaffungsmäßigen 
Schutz- und Auffichts-Nechts des Staates über die 

fatholifche Landeskirche. 

Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Würtemberg. 

Durch Unſer Referint vom 24. Oktober 1827 (Reg. Blatt ©. 435) 
haben Wir den beiden päbftlichen Bullen »Provida solersque « vom 16. 
Auguſt 1821 und » Ad dominici gregis eustodiam« vom 11. April 1827 

die Bildung der oberrheinifhen Kirchenprovinz, Die Begranzung, Aus— 

ftattung und Ginrihtung der Dazu gehörigen fünf Bisthümer ꝛc. betref- 
fend, Unſere Königliche Genehmigung ertheift. 

Nachdem nun in Folge der mit dem römiſchen Hofe getroffenen 
Webereinfunft die bifchöflihen Stühle und Domkapitel diefer Kirchen: 

provinz volfftandig befegt, und in die Ausübung der ihnen zufommenden 

Befugniffe eingewiefen worden find; jo finden Wr Uns zu Wahrung 
Unſeres verfafiungsmaßigen Schuß: und Auffiht3-Nechtes tiber die katho— 
hiche Landes - Kirche veranlaßt, im Einverftändniffe mit den übrigen, bei 

der oberrheinifchen Kirchenprovinz mitbetheiligten Negierungen zu ver: 

ordnen, wie folgt: 

(Die einzelnen $$. enthalten beinahe wörktich dieſelben Beſtimmungen, 

welche in dem Heft 1 der Annalen Seite 208 — 214 mitgetheilten Groß— 
herzogl. Heſſiſchen Edifte vom 30. Sanuar 1830 fih finden, Diefes Edikt 
wurde überhaupt von allen Staaten, uber deren Gebiete Die oberrheiniiche 

Kirchenprovinz fich erſtreckt, faft gleichmäßig erlaffen. Die Abweichungen 
wird dev Herausgeber im nächſten Hefte zufammengeftellt liefern.) 

Nach vorstehenden Beftimmungen haben ſich die Staats - und Kirchen- 

Behörden Unſeres Königreichd gebührend zu achten. 

Gegeben, Stuttgart den 30. Sanuar 1830. 

Wilhelm. \ 

Der Minifter des Innern: Auf Befehl des Königs: 
v. Schmidlin. Der Staats - Sefretär 

Bellnagel. 
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A. 

’ Dekret IR 

des Koͤnigl. Fathol, Kirchenrathe, die Trauung 
gemifchterdEChen durch den Gonfeffions- Pfarrer ded 

Brautigams betreffend. 

Da mehrere neuerdings vorgefommene Fälle gezeigt haben, daß die 

über die Trauungen gemifchter Ehepaare beitehenden Vorfchriften, nament— 

lich die Beitimmung des Punkts VIEL. des Religions: Ediftes vom 15. 

Dftober 1806 (Regier. Blatt von 1807 ©. 610) wornad) 
»die zur Gültigkeit jeder Ehe erforderliche Einfegnung bei Ehen vers \ 

fchiedener Eonfelliond - Verwandten von dem Pfarrer ded Brautigams 

zu gefchehen hat,« 

in Berbindung mit dem $. II. der — die Parochialverhaltniffe der dif: 
fentirenden Ortsangehörigen näher begranzenden Königl. Verordnung vom 

12. September 1818 (Regter. Blatt ©. 498) nicht gehörig beachtet wer- 

den, fo will man ſämmtliche katholiſche Pfarrämter aufs neue erinnert 

haben, fi genau an obige gejeßliche Beitimmungen zu halten, und weder 

die eigenmächtige Erlaubniß zu Abweichungen vom Gefes, namentlich zur 

Trauung eines gemischten Brautpaard durch einen der Confeſſion des 

Brautigams nicht zugethanenen Geiftlichen zu ertheilen, noch eine folche 

som bloßen Dfarramt der andern Confeſſion gegebene Erlaupniß anzu 

nehmen und zu gebrauchen. 

Webrigens unterliegt die durch den angeführten $. 7 des Religions: 
Ediktes gegebene Freiheit, zur Gewiffend- Beruhigung ded andern Theild 

die Ehe auch noch von einem Geiftlihen feiner Confeſſion einjeaien zu 

laffen, natürlich Feiner Einſchränkung. 

Stuttgart, den 3. Februar 1830. 

Camerer. 

vd. Rufgaber. 

5. 

Cirkular-Erlass 
des Koͤnigl. kathol. Kirchenraths, vom 21. April 
1830, die Bereinigung der Ri oge ide tLsgn 

betreffend. 
Zu den Befchreibungen der Fatholifchen Kirchenftellen ergiengen vor: 

zuglich unterm 8. Zuli 1823 und 20. September 1827 deutliche Anwei— 
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fungen famt Formularien. Ohne uberflüffige Weitfchweifigkeit muß der 
Inhalt richtig, beftimmt und klar fein; in der äußern Form muß bei 
allen Befchreibungen eine bis auf die Fleinften Punkte fi) erſtreckende 
Uebereinftimmung herrſchen. Die bereitö bei einer Kirchenftelle getadelten 
Unordnungen und Unregelmaßigkeiten dürfen nirgends mehr vorkommen. 

Es handelt fih nicht mehr um die erfimalige Aufnahme von Be: 
fhreibungen, fondern nur um Perbefferung und etwaige Abänderungen 

der bereitd Rorhandenen, — offenbar Feine große Anftrengung für die 

Landkapitels-Vorſteher und Schulinfpeftoren, 

Seither bemühete fih der Eatholifche Kirchenrath über feine Schul: 

digkeit, die nothwendigen und vorzüglih für die Geiftlichfeit nüßlichen 
Zwede vollends herbeizuführen. Bei jedem Defanate liegen verbefferte 

Muſter vor, worin befonderd auch die Abänderungen und Zuſätze zu er: 
fehen find. 

Mehrere RandEapiteld : Vorfteher und Schulinſpectoren laſſen es ſich 

angelegen ſein, nach Kräften mitzuwirken. Allein, man kann es nicht 

verſchweigen, es kommen noch immer fehlerhafte Arbeiten ein, wodurch 

der Geſchäftsgang vervielfältiget und erſchwert wird. Sei es aus Unge— 
ſchicklichkeit oder Nachläſſigkeit, in keinem Falle darf der Kirchenrath ſich 

ferner die Zeit rauben laſſen. Bon nun an wird alſo ohne Schonung 
jede fehlerhafte Beſchreibung oder Beilage auf Koften des Schuldigen 

zur Verbeſſerung gegeben werden, auch naͤch Umftänden, oder im Wieder: 
holungsfall eine Ordnungsitrafe folgen. 

Stuttgart, den 21. April 1830. 

Samerer. 

6. 

Cirkular-Erlass 

des Königl. kathol. Kirchenraths, die Einlegung 
der Kirchengebäude in Die Brandverficherung be 

treffend. 

Den Landkapitels-Vorſtehern wird in Gemäßheit des Gefekes vom 

28. März 1828 (Negier. Blatt Nr. 19) die Abänderung einiger Beftim- 
mungen der Brandfchadend : Verficherung betreffend, der Auftrag ertheilt, 
dafür zu forgen, daß beſonders da, wo die Pfarrgeiftlichen ald Groß: 

zehentherrn fubfidiarifch baupflichtig find, die dem üffentlihen Gottes: 
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dienfte gemidmeten Kirchen in die allgemeine Brandſchadens-Verſicherung 

des Königreichs fo hoch, als es zuläſſig iſt, ee werden. 

Stuttgart, den 28. April 1830. 

Samerer. 
Nagel. 

7. 

Dekret 

des Koͤnigl. kathol. Kirchenraths, die Urlaube der 
Dekane betreffend. 

Aus den vorgelegten Abſentenliſten für das Jahr 1829 hat man er: 

fehen, daß Defane fih auf mehrere Tage von ihrem Amtsfige entfernt, 

fogar ind Ausland begeben.haben. Wenn gleich diefe Abwefenheiten nicht 
über 6 Tage dauerten, alfo die Zeit, auf welche die Defane ihren unter: 
geordneten Geiftlihen Urlaub verwilligen können, nicht überfchritten 
wurde; fo verfteht es fi) doch, daß der Dekan fich nicht felbit Urlaub 
geben Fann, ohne davon Anzeige zu machen, indem die Oberbehörde ſtets 

Kenntnig von dem Aufenthalte der unter ihr ftehenden Diener haben 
muß. 

Man fieht fih daher in Mebereinftimmung mit den übrigen Depar- 
tements3 zur Eröffnung veranlaßt, daß die Defane, Dekanats-Commiſſäre 
oder Verweſer nicht länger ald 24 Stunden ohne diefleitigen Urlaub ſich 
von ihrem Amtsfise entfernen dürfen. 

Stuttgart, den 12. Mai 1830, 

Samerer. 

Nagel, 

8. 

Dekret — 

des Koͤnigl. kath. Kirchenraths, die Holzmacher- und 

Beifuhr-Loͤhne, welche die Kirchenſtellen zu be 
zahlen haben, betreffend. 

Die Königlichen Miniſterien des Innern und der Finanzen ſind zum 

Behuf der Feſtſtellung des Aufwandes der Staats-Kaſſe für Beſoldungen 

* 
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der Kirchen: und Schul: Diener, jo wie zur Vereinfachung und Gleich: 

fürmigfeit bei Diefer Ausgabe -NAubrif dahin übereingefommen: daß durch 
eine, zwifchen den Kirchen und Schul - Stellen und den betreffenden 

Kameral- Aemtern unter Vorbehalt höherer Genehmigung zu erzielende 
gütliche Uebereinkunft 

1) die Holzmacherlöhne, welche die katholiſchen Kirchen» und Schul— 
Diener von ihren Holzbefoldungen bisher der Staats: Kaffe zu bezahlen 
hatten, auf den Grund des Durchſchnitts-Aufwands der legten Sabre 

feftgefeßt, und mitielft Abzugs an der Geld», Frucht: oder Holz: Befol: 
dung der Kirchen: und Schul: Diener für die Zukunft auf die Staats: 
Kaffe bleibend übertragen, 

2) die Koften fir die Beifuhr der — den Kirchen und Schul- Die: 

nern gebührenden Holz =, Frucht: und anderer Matural = Bejoldungs 

Theile, Cmit alleiniger Ausnahme des Weins) die bisher von der Staats: 
Kaffe zu beftreiten waren, auf eine Entfernung von zwei Stunden gegen 
eine, dem bisherigen Aufwand entiprechende bleibende Geldvergutung auf 
die befoldete Stelle übernommen, und 

3) die Beifuhrkoften bei einer — über’ zwei Stunden betragenden 
Entfernung nach Abzug des, auf Die zwei erften Stunden fallenden An: 
theil8 von den Kameral-Aemtern beftritten werden jollen. 

Nach den von den Königlichen Kreis: Finanz » Kammern erhaltenen 
Nachrichten haben die betreffenden Kameral-Nemter bereitd die Weifung 
erhalten, bei den Dekanat: Aemtern die erforderliche Einleitung zu dieſer 

Webereinfunft zu machen, und denfelben zu diefem Ende die Verzeichniffe 
uber die, von den Kirchen- und Schul: Stellen bisher bezahlten Holz: 
macherlöhne, jo wie uber die, von der Staats: Kaffe während der legten 

Sahre beftrittenen Holz-, Frucht und Stroh -Beifuhrlöhne vorzulegen. 

Sn Uebereinftimmung mit dem bifchöflichen Ordinariat wird daher 
das Defanat legitimirt, unter Zuziehung und Mitwirfung des Kamme— 

riats, und, (wenn es einen Scul-Dienft betrifft) des Schul-Inſpekto— 
rats, die, in feinem Diftrift befindliche, und zur vorbemerften Kathegorie 
gehörende Pfarrer, Kapläne, Schullehrer und Meßner anzumweifen, daß 

fie mit den betreffenden Kameral-Aemtern über die Feftitellung der frag- 

lihen Holzmacher- und Beifuhr- Löhne auf den Grund der in der Anlage 

bezeichneten, und jedem Sntereffenten mitzutheilenden allgemeinen Normen 

unterhandeln und eine billigmäßige Uebereinkunft abjchließen. 

- Dad Dekanat hat mit dem Kammeriat, und beziehungsweife Schul: 

infpeftorate dieſe Uebereinkunft zu leiten, ſofort jeden abgeſchloſſenen 

Bergleich mit einem befondern Gutachten zur Beftätigung vorzulegen, 
über allenfallfige Anſtände zu berichten. 

Stuttgart, den 15. Mai 1830. 

Camerer. 
Rukgaber. 
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Besondere Vorschläge 

für die Negulirung der — den Katholifchen Kirchen» und 
Schul-Stellen für die fchuldigen Holzmacherlöhne zu beftimz- 
menden Befoldungs- Abzüge, und der — venfelben für die 
Uebernahme der dem Staate obliegenden Beifuhr der Natural 

Befoldungss Theile zu leitenden Geldvergütungen. 

A) Holzmacherlöhne. 

1) Der Holzmacherlohn it dem Staat nach demjenigen Durchſchnitts— 

Betrag, welcher in den drei legten Zahren für die Aufmachung des be> 

treffenden Befoldungsholzes bezahlt worden tft, zu erjtatten, und dagegen 

derfelbe fir die Zukunft auf die Staats: Kafle zu übernehmen. 

2) Hat der Kirchen: und Schul: Diener bei demjenigen Kameral: 
amt, dem der Holzmacyerlohn zu vergüten ift, eine Geldbefoldung zu 

erheben, jo it der Durchſchnitts-Betrag des Holzmacherlohns an derjelben 

abzufchreiben. 
3) Bezieht er aber nur eine Frucht-, oder Holz: Befoldung, jo ift 

hiervon ein verbaltnißmaßiger Theif, und zwar vorzugsweife an den 

Früchten, wo es am füglichften gefchehen kann, fir den Durchſchnitts— 

Betrag der Holzmacherlöhne in Abzug zu bringen, und fur diefen Frucht: 

oder Holz: Abzug nad) Vernehmung der betheiligten Kirchen und Schul: 

Diener mit den Kameral:Aemtern zu unterhandeln, und biebei der orts— 

übliche Mittelpreis von derjenigen Frucht- und Holz:Gattung, woran 

der Abzug geicheben foll, zum Grunde zu legen. 

4) Wenn der Holzmaherlohn wegen Mangel an anderen Befoldungs: 
theilen an der Holzbefoldung abgezogen werden muß, fo ift, da das Klafter 
Holz nicht nach Kubiffhuhen, fondern bei einer beftimmten unveränder- 

lihen Breite nad) Höhen = Schuhen abgegeben wird, darauf zu ſehen, Daß 

niemals ein ganz Fleiner, unter einem Höhe-Schuh betragender Holztheil 
abgezogen wird, fo daß der Reſt der Holzbefoldung nicht mehr wohl ge 

währt werden kann, fondern es ift vielmehr bei den Kameral: Nemtern 

darauf anzutragen, daß für folche Eleine Reſte an den Holzmacherlöhnen, 

die den Werth von einem Höhe: Schuh Holz nicht haben, ein Geld : Erfak 
— nad) dem zmwanzigfachen Betrag ein für allemal von den Kirchen = und Schul: 

Stellen geleiftet werde, oder, wenn dies nicht angenommen werden jollte, 

daß die Kameral-Aemter denjenigen kleinen Holztheil bis zu 1 Höhe— 
Schuh, welcher den Holzmacherlohn überfteigt, gegen eine, dem Beſoldeten 

jährlich zu leiſtende Geldvergutung an deſſen Holzbeſoldung in Abzug 

bringen, um dadurch jede Bruchzahl in den Hoͤhe-Schuhen einer Holz: 
Klafter zu bejeitigen. 

5) Diefe Unterhandlung bat blos für diejenigen Kirchen: und Schul: 
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Stellen zu gefchehen, welche die Holzmacherlöhne felbft bezahlen müffen, 

und ift nicht auf folche auszudehnen, für welche von den Gemeinden, 
Kirchenpflegen ı. die Holzmacherlöhne bezahlt werden. 

B) Holz;zbeifuhbrliöhne 

1) Die Beifuhr des Befoldungsholzes ift nur bis zu einer Entfer: 
nung von zwei Stunden unter Berüdfichfigung der von den Kameral- 
Aemtern bisher gehabten Beifuhrfoften gegen eine beftimmte, den örtlichen 
Fruchtpreifen, und den ‚möglichen Bezugsorten angemeffene jährliche Geld: 

vergütung auf die befoldeten Stellen für die Zukunft zu übernehmen, 

und ed find zur Vorbeugung Fünftiger Srrungen die, dem Staat gehörige 

Maldvdiftrikte, die von dem Wohnort des Bejoldeten höchftens zwei Stun: 
den oder weniger entfernt liegen, in dem zu errichtenden Vertrag zu 
benennen. 

2) Rückfichtlic) der Beifuhr von einer — über zwei Stunden betra- 
genden Entfernung geht zwar die Abficht des Königlihen Finanz: Mini: 

fteriums dahin, daß diefe Koften nah Abzug des, auf Die zwei erften 

Stunden fallenden Antheild von den betreffenden Kameral- Aemtern be: 
fteitten werden follen; weil jedoch hiebei zwiſchen den beſoldeten Stellen, 

und den Kameral-Aemtern darüber) wieviel die Entfernung des Wald: 
diftrißts, wo das Holz geholt werden muß, über zwei Stunden betrage, 

und wieviel alfo dad Kameral-Amt an den Beifuhrkoften zu übernehmen 

habe, vorausfichtlich öfters Streitigkeiten entftehen würden, fo ift zur 

Bejeitigung derfelben darauf anzutragen, daß die Beifuhr von einem, 
über zwei Stunden entfernten Bezugsort von dem Kameral: Amt unter 

Aufhebung der Entichadigung für das betreffende Sahr beforgt, oder 

wenigftend, wenn die befoldete Stelle die Beifuhr auch in diefem Fall 

beforgen follte, von dem Kameral: Amt neben der gewöhnlichen — für 
zwei Stunden bejtimmten Vergütung der Mehrbetrag nad) den vorzus 

legenden Abftveichs - Verhandlungen vollftandig geleiftet werde. 
3) Da bei der Seititellung der Vergütung für die Holzbeifuhr nur 

die gewöhnlichen örtlichen FZubrpreife zum Grund gelegt werden können, 
fo ift für den Fall, daß die Fuhrlöhne bei Kriegszeiten, Viehſeuchen, all- 

gemeinen SLandesfrohnen ıc. bedeutend geſteigert werden, ein weiterer 

Erſatz vorzubehalten, auch iſt 
4) zur Bedingniß zu machen, daß, wenn das Beſoldungsholz an einer 

folhen Stelle, von welcher daffelbe hinweggetragen werden muß, um es 

führen zu können, angewieſen wird, der Holjtragerlohn der befoldeten 
Stelle befonders zu vergüten fei. 

5) Diefe Unterhandlung bat auf diejenigen Kirchen: und Schul: 
Stellen, denen bisher ihr Befoldungsholz durdy die Frohnbauern, oder 

Gutspächter des Staats frei zugeführt wurde, feinen Bezug, indem dieje 
Beifuhr ohne befondere Koften des Staats noch ferner geihehen Fann. 

u 
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C) Frucht: und Stroh:Beifuhr: Löhne. 

1) Da die Beifuhr der Frucht: und Stroh: Befoldungen nur auf 

eine Entfernung von zwei Stunden auf die bejoldeten Stellen gegen eine 

billigmäßige Geldvergutung übernommen, und der Beifuhr-Koiten bei 
einer weiteren Entfernung nad) Abzug des, auf die zwei erften Stunden 
fallenden Antheils von den KRameral:Aemtern beftritten werden folle, fo 

ift hier das namliche anwendbar, was rücfichtlic der Beifuhr des Befol- 

dungsholzes bereits Nr. 1, 2 und 3 bemerkt worden ift. 

Sn Anbetradht, daß 

2) die Bezugsorte für die Frucht: und Stroh-Befoldungen, auch 

wenn diefelbe über zwei Stunden von dem Wohnort des Befoldeten ent: 

fernt fein follten, fhon zum Voraus bejtimmt werden fünnen, ift darauf 

anzutragen, daß diefelbe von den Kameral-Aemtern namhaft gemacht, 

und nah Verhältniß ihrer Entfernung fogleich eine angemefjene Geld: 

vergütung für die Beifuhr jeder Frucht- und Stroh: Gattung für jeden 
Bezugsort befonders beftimmt, und dabei bedungen werde, daß die Kirchen 

und Schul: Stellen von einem anderen, als den, im Vertrag bemerften 
Orten diefe Befoldungstheile zu beziehen nicht ſchuldig fein follen. 

3) Die Regufirung eines beftimmten Lohns für die Beifuhr der 

Frucht: und Stroh: Befoldungen erftrecft ſich nicht auf diejenigen Kirchen— 

und Schul-Stellen, welche diefe Befoldungen bisher in ihrem Wohnort 
feluit erheben, oder aus der Nähe deffelben durch die Zehent- oder Güter: 

Pächter des Staats Eoftenfrei zugeführt erhalten haben, indem diefe Ab: 
lieferung auc in der Folge auf die namliche Art gefchehen wird. 

— 

9. 

Dekret 

des Koͤnigl. kathol. Kirchenraths, die Abloͤſung der 
Blut- und Bienen-Zehenten betreffend. 

Blutzehenten, einſchlüſſig des Bienenzehentens paſſen offenbar nicht 
für Kircchenftellen; daher wird die Ablöfung und Verwandlung derfelben 
erwunfchlich, wie es bereits in mehreren Orten gejchab. 

Zu dem Ende muß vorderfamit das Zebentrecht nach feinem örtlichen 
Umfange und den Gegenftänden, auch der forthinige reine Durchſchnitts— 

Ertrag genau erhoben werden. 

Sodann ift zu überlegen, wie die Ablöfung und Werwandlung zum 
Beiten der Kirchenftelle geſchehen könne und folle. Das zweckmäßigſte 

& Mrittel erfheint in eigenen Gütern. Wo diefes Mittel nicht ausführbar 
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ift, fo Fann ein 25facher Kaufichilling ftatt finden, welcher einftweilen 
ſicher angelegt, bei der eriten thunlichen Gelegenheit aber auf eine gute 

Realität verwendet werden fol. Es bleiben auch andere Mittel nicht 
ausgeſchloſſen. 

Von jeder — Kirchenpfründe ſind etwaige Anſtände ſogleich 

einzuberichten. Ergiebt ſich kein Anſtand mehr, ſo hat unter der Leitung 

der Landkapitels-Vorſteher der betreffende Kirchenpfründner mit den 
Zehentpflichtigen in Unterhandlung zu treten. Endlich iſt das Ergebniß 
gutächtlich vorzulegen. 

Stuttgart, den 5. Juni 1830. 

Camerer. 

| Nagel. 

10, 

Dekret 

des Königl. Fathol. Kirchenrathe. Beſtimmung der 
Zinstermine für die Pfründfapitalien. 

Es darf fein Mittel verfaumt werden, das Pfrundeinfommen der 
Kirchenftellen, befonders auf den Fall eined Dienftwecheld, zu fichern. 

Darunter gehören auch die Kapital: Zing- Termine. 

Diejenigen Termine, welche auf einen Tag der Monate November, 

December, Sanuar, Februar und Marz .beftimmt find, bleiben. 
Seder andere bisherige Zind: Termin ift auf denſelben Tag des 

Sanuard zurüchzufegen, und zwar fogleih im Rechnungs-Jahr 18°’%,. 
Bei neuen Kapital: Anlegungen ift der Zinstermin auf den Januar 

zu reguliren. 
Ausnahmen werden nur da, wo die Regel nicht bewirkt werden 

Fann, namentlich etwa bei den Staatöfapitalien, geduldet. 
Es können aud größere Kapital: Zinfe in Viertel oder halbjährigen 

Raten, vom 1. April bis 31. März, angenommen werden. 

Stuttgart, den 5. Juni 1830. 
® 

Camerer. 

Nagel. 
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1. 

Das Königliche evangelische Consistorium 
an das Defanatamt N. N. m 

d. d. 11. Suni 1830. 

Zur Erleichterung des Gefchaftsgangs und befonders der Regiſtratur 
ſieht man fich veranlagt, fammtliche Defanat » Nemter auf folgende Punkte, 

auf deren Einhaltung man Fünftig genau Nücficht nehmen wird, auf: 
merffam zu machen. 

1) Es liegt in der Natur der Sade, und ift überdieß ſchon fehr 
oft befohlen worden, daß in demfelben Berichte nie zweierlei Gegenftände 
zufammen gefaßt werden follen. Gleichwohl gefchieht es noch bisweilen. 

Die Dekanat: Aemter haben dieß daher, fo weit es von ihnen abhängt, 
um fo mehr ſelbſt zu vermeiden, als fie ſonſt zu erwarten haben, daß 

ihnen folche Berichte zur Abanderung zugefchieft werden. Kommen ihnen 
aber Bittichriffen zu Beiberichten zu, worin zweierlei Gegenſtände ver: 

mengt find, fo haben fie felbft dieſe zurückzugeben, und den Beibericht 

jo lange zu verweigern, als fie nicht ordnungsmäßig verfaßt find. 

2) Reichen öfters Pfarr-Gehülfen, Schullehrer und Proviforen 
Bittichriften ein, worin fie 

a) ihre Vornamen entweder ganz hinweg laflen, oder nur einen, 

oder einige derjelben beifeken, oder 

b) die Beifekung des Orts, a und Sahrs ihrer Geburt unter: 

laſſen. 

Bei den vielen gleichen Namen — dieß das Auffinden und 

Inſtruiren der Vor-Akten zu ſehr, als daß dieß ferner geduldet werden 

könnte. 

Die Dekane haben daher die Bittſteller darauf aufmerkſam zu machen 
und Bittſchriften mit ſolchen Mängeln nicht anzunehmen. 

3) Den Pfarr-Gehülfen, Schullehrern und Proviſoren iſt beſonders 

zur Pflicht gemacht, bei Dienſtbewerbungen unter ihren Perſonalien auch 

anzugeben, wo fie Bürger oder Beiſitzer find. Gleichwohl unterlaſſen fie 

ed haufig, oder beziehen ſich auf die etwa bei anderer Gelegenheit ſchon 

eingefchiefte Bürger -Irfunde. Auch dieß kann nicht mehr geduldet werden, 
weil es die Arbeit erfchwert, vielmehr ift ed Pflicht jedes Bittitellers, 

bei jeder Bittfchrift fammtliche Umftande, welche man wiffen muß, genau 
und immer anzugeben, und zwar um fo mehr, als von demjelben Bitt— 

feller oft zugleich oder kurz nad) einander mehrere Bittichriften einlaufen. 
Die Defane haben fie daher anzumweifen, in der Rubrik bei ihrem Na: 
men, und unter der Rubrik ſtets beizufegen: Bürger oder Beiftger in —, 
Endlicd; werden 

» 
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4) Die Defane felbft erinnert, den fchon oft gegebenen Befehl ge- 

nau zu befolgen, unter der Rubrik ihrer Berichte, welche fie über Ge: 
genftände erftatten, die bei dem Königlichen Conſiſtorium fchon einmal 
verhandelt worden find, ftet3 die Nummer des legten Eonfiftorial-Befehld 

in der Sache und die Zahl der Beilagen beizufegen, weil dieß die Ge- 
fhafte der Negiftratur fehr erleichtert. 

Stuttgart, den 11. Juni 1830. 

mm — 

18. 

N Dekret 

des Königl. Eathol. Kirchenraths, die Reiſekoſten— 
Vergütung der Vifarien betreffend. 

Das Königlihe Minifterium hat in Betreff der NReifefoften der 
Vikarien angeordnet, daf 

1) von jedem Pratendenten ein Koftenverzeihniß (Koftenzettel) aus- 

zuftellen, und von ihm zu unterfchreiben, und 

2) diefed DVerzeichniß von dem betreffenden Dekan, fofern er nichte 

dabei zu erinnern hat, mit feinem Vidit verfehen werden foll. 
Es find daher diefe Verzeichniffe von den betheiligten Vikarien Fünftig 

nad) dem angebogenen Formular zu fertigen; wofür das an Sorge 
zu tragen hat. 

Stuttgart, den 26. Suni 1830, 

Gamerer. 
u Rufgaber. 

Formular für die Umzugskoſten der Vikarien. 

Dekanat N. den ten 183 
Verzeichniß der Forderung 

für die Umzugsfoften des Vikars N. N. zu N. 

Der Interzeichnete ift vermög Defrets des Biſchöflichen Ordinariats 

vom — — von N. ald Vikar nad) N. verfegt worden. 
Die Entfernung von N. beträgt nad) dem beigefügten poftamtlichen 

Zeugniſſe - » . . Stunden. 

Der Unterzeichnete bat daher nach Abzug der eriten 4 Reifeftunden 
eine Entihadigung auf . . . . Stunden anzufpredhen, welche a 30 

er. für Die Stunde betrat — — — — fl. Er, um deren An- 
weifung bittet Vikar 

vd. Dekanat N..N. 

N, 

N. N. 
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13. 

Dekret 

des Koͤnigl. kathol. Kirdenraths, Die Form der. 
Berichte an höhere Stellen betreffend. 

Die LandFapitels-Worfteher haben ober dem Rubrum ihrer Berichte 

und Anzeigen an die Diefleitige Stelle den Kreis und ihren Wohnort 

wegzulaffen, Dagegen dad Oberamt und das Dekanat, auch eben dafelbft, 

und nicht am Ende des Berichts, das Datum, fodann im Rubrum felbft 
den Ort, welchen der Bericht betrifft, und den Gegenftand Furz zu be: 

merfen. 

Sn Berichten über einen ſchon früher vorgefommenen Gegenftand 
ift unter dem Rubrum das Datum und die Nummer des dieffeitigen 
Erlaffes, worauf ſich der neue Bericht bezieht, beizufeken. 

Uebrigens bleibt es bei der Vorſchrift vom 24. December 1816. 
(Rgs. Blatt Nro. 60.) Sede formmwidrige Eingabe wird auf Koften des 

Einfenders zurückgeſchickt werden. 

Stuttgart, den 3. Suli 1830. 

Gamerer. 

Rufgaber. 

AA: 

Dekret 

des Königl. kathol. Kirchenraths, die Beiberichte 
zu Dienfibewerbungen betreffend. 

Die Beiberichte des Dekans zu den Eingaben der Geiftlihen um 

Anftellung oder Beforderung follen auf den größern oder mindern Grad 
der Tüchtigkeit und Würdigkeit der Bewerber fchliegen laffen. 

Wegen diefer Beiberichte ergingen beftimmte Weifungen und Beleh: 
rungen im General: Reffript vom 10. Juli 1806 $. VI. in den Cirkular— 
Erlaffen vom 4. December 1810, 5. Februar 1811, 15. December 1812, 

8. Januar und 9. April 1818, 13. Februar 18233 und 29. Marz 1826. 

Mehrere Defane erfüllen ihre Pflicht. Es giebt aber noch immer 
Ausnahmen. Eine leidenfchaftliche Verkleinerung lauft gegen den Zweck. 

Es giebt dagegen immer noch Defane, ‚die ihre — jeden Bewerber lo: 

Lippert's Annalen, 28 Heft. 15 
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benden Beiberichte drucken laſſen könnten; die einen Mindertüchtigen, 
einen Minderwürdigen fehlerfrei darftellen, aus Schwacheit, um ihn 
verfönlich zu begünftigen, oder aus dem Bezirk wegzubringen. Sie ver- 
fihweigen die Schattenfeiten, und heben die guten Eigenfchaften heraus, 

Bloſe Pflichterfüllung, bloſe Fehlerfreiheit eines Geiftlihen, im 

Dienfte und im Privatleben wird vermuthet; bei dergleichen Subjeften 
genügt es, im Beiberichte Furz zu fagen: 

Er erfüllt feine Pflichten; er ift Gebrechen frei. 

Dagegen find befondere Auszeichnungen mit ihren Thatumftänden 
anzuführen, und Fein Pleineres oder größeres Zurückbleiben von der Pflicht: 
erfüllung, Fein Gebrechen, e8 mag von Nichtfönnen oder Nichtwollen 
herrühren, darf verfchwiegen werden. Die Rubriken der alljährlichen 

Prädikaten⸗ Tabellen bezeichnen die meiſten Gegenſtände. Hat ſich in der 

Perfon des Bewerbers feit der Zeit der letztjährigen Prädifaten-Tabellen 

. eine Veränderung ergeben, fo iſt diefe ausführlich und beftimmt anzu: 

zeigen. Kam bei dem Bewerber etwas Aftenmäßig vor was hierher Einfluß 
bat, fo foll der Beibericht ſich auf die diesfalfigen neueften Akten berufen. 

Wird bei der Befekung einer Kirchenftelle die Fahigfeit zum Kam: 
merariat, Schulinfpeftorat, zu einer Lehrſtelle gefordert, jo hat fich der 
Beibericht auch hierüber naher und beftimmt zu verbreiten. 

Der Dekan hat Gelegenheit genug, um die erforderlichen Data zu 
fammeln. Es ift nicht genug, daß Feine amtliche Klage gegen ein Sn: 
dividuum entftund, der Defan muß jede zuverläßige Quelle benüsen. 

Der Beibericht: Geber Darf fi) der DVerfchwiegenheit und des Schußes 
des Königlichen Fatholifchen Kirchenraths verfichert halten. 

Erfüllt der Dekan feine Pflicht nicht, jo macht er fich gegen den 
Staat, gegen die Kirche, gegen die Gemeinden verantwortlih, der Un: 
gerechtigkeit gegen würdigere Bewerber theilhaftig. Der Königliche Fatho- 

liſche Kirchenrath Fann Feine Anftellung oder Beförderung,. welche eine 
Folge pflichtwidriger Berichte ift, ſich zurechnen laſſen. 

kan mußte feither einige Defane auf ihre Pflichten befonders auf: 

merffam machen, fieht fic) aber nunmehr veranlaßt, die Warnung allge: 

mein zu erlaffen. Diejenigen, welche ſich wieder eine Abweichung erlauben 

‚würden, haben die unangenehmen Folgen und Strafen fich felbft zuzu— 

fchreiben. 

Noch findet man fich veranlaßt, die Defane darauf aufmerkfam zu 
machen, daß jede Bittfchrift um Anftellung oder Beförderung mit allen 
Erforderniffen und den beiden Beiberichten langftend am 28. Tage vom 

Tage der Bekanntmahung im Regierungsblatt an bei dem Fatholifchen 

Kirchenrath einkommen muß oder unberückfichtiget bleibt. Der Dekan 
= 
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hat daher eine zu ſpät ihm übergebene Bittichrift ſogleich zurückzugeben, 
ordnungswidrige Verfpatung des Beiberichtd zöge dem Schuldigen Ver: 

antworfung zu. 

Stuttgart, den 7. Juli 1830. 

Gamerer. 
Nagel. 

15. 

Dekret 

des Königl. kathol. Kirchenraths, die Kindstanfen 
betreffend. n 

Es ift durch das Königliche Medicinal : Collegium zur Anzeige ge: 
kommen, daß der Grund der zu großen Sterblichkeit der Kinder vorzüglich 
auch daran zu fuchen fey, daß noch an mehreren Orten der Gebraud) 

beitehe, die neugebornen Kinder unmittelbar, oft fchon in der erften 

Stunde nach der Geburt, ohne Rückſicht auf Sahrszeit, Kalte, Witte: 

rung, Tageszeit, zur Taufe in die oft entlegene Pfarrkirche zu tragen. 
Die Pfarrgeiftlihen haben gegen diejen Mißbrauch durch Belehrung 

und Hinweifung auf die höchſt nachtheiligen Folgen mitzuwirken, auch 
ſich ſelbſt an die beftehenden Verordnungen, befonders über Die Haus: 
taufen ftreng zu halten. 

Der Dekan wird fih von der Befolgung bei den Pfarrsifitationen 

überzeugen und die dagegen Handelnden anzeigen. 

Stuttgart, den 7. September 1830. 

Camerer. 
Rukgaber. 

16. 

Dekret 

des Koͤnigl. kathol. Kirchenraths, die Verwendung 
der Pfruͤndkapitalien betreffend. 

Bei Prüfung der Kirchen = Pfründrechnungen hat man wahrzunehmen 
gehabt, daß die KRammeriate bei der gegenwärtig. feltenen Gelegenheit, 
die Pfründogelder bei Communen oder Privaten vorſchriftsgemäß anzu⸗ 

15* 
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lehnen, bedeutende Summen di das Eintreten jener Gelegenheit admaßirt 
laflen. 

Um diefer Unordnung REN "haben die Kammeriate vorzüglich 

ihr Augenmerk darauf zu richten, daß für die Pfrimdgelder Cüberlafiene 

Snterfalargefälle, abgelöste Kapitalien, Ehrſchätze, Taufchgelder ıc.) zweck⸗ 

mäßige Nealitäten für die Kirchenftellen erworben werden. Sollte hiezu 
feine Gelegenheit vorhanden fein, fo find diefe Pfründgelder bei Com: 

munen oder Privaten vorfchriftsgemaß bei Zeiten unterzubringen. Findet 
fich aber auch hiezu Feine Gelegenheit, fo find, mwenigftens bis zum: Ein- 
treten der, Möglichkeit einer befjern Verwendung, Staats: Obligationen 
(auch gegen Bezahlung von Agio) zu erfaufen; zu welchem Behufe fich 

dann mit der Königl. Hofbangue, den Gebrüdern Benedict, dem Hands 
lungshaufe Stahl und Federer dahier ıc. in Communication zu feßen 
iſt. Bei diefer Gelegenheit werden fowohl die Landfapiteld - Rammerer wie- 
derholt auf die ihnen gegebenen Vorfchriften, als die Defane rückſichtlich 

der ihnen bei den Kammeriaten obliegenden Leitung und Controlle nach: 
drücklich aufmerkſam gemacht. 

Stuttgart, den 9. Oktober 1830. 

Camerer. 

Rukgaber. 

17. 

Dekret 

des Koͤnigl. kathol. Kirchenraths, die kirchlichen 
Mißbraͤuche betreffend. 

Der Königliche katholiſche Kirchenrath iſt verpflichtet, die ihm zur 
Kenntniß kommenden kirchlichen Unordnungen und Mißbräuche, beſonders 
wenn ſie in das Syſtem des Staates, in das Wohl der bürgerlichen 

Geſellſchaft, der Gemeinden, der Privaten, in die Polizei, in das Schul: 

wefen eingreifen, abzufchaffen. Es ift nicht zu. hoffen, daß die reine 

Kirchen: und Gottesdienft- Ordnung fruchtbar werde, fo lang der Boden 
von Unkraut bedeckt bleibt, 

Aechte Geiftliche handeln hierin von felbft und belehren das Wolf. 

Allein noch immer giebt e8 auch foldhe, welche dem Schlendrian nad): 
leben, ihrem fihnöden Eigennuß fröhnen, Paftoral- Klugheit in Paftoral- 
Schlaf vermechfeln, dem Beifall der Dummheit, des Fanatismus folgen. 
Nur zu oft erfuhr man bisher erft nach der Erledigung einer Kirchen: 

ftelfe die allda herrichenden Gebrechen, was dann auch, zumal wenn, die 
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Viſitations- und andere Berichte verichweigen oder bemanteln, den weitern 
Nachtheil hat, daß der Kirchenrath zu fpat die Geiftlichen wegen Beför— 
derungen unterfcheiden lernt. Die entdeeften und vom Dekan, auch 

Schulinſpektor nod nicht adgeftellten Inordnungen und Mißbräuche werden 
jedesmal fogleicy von dieffeitd gerügt, fo wie die Defane befonders durch 

den Erlaß vom 14. Februar 1828 bei der Vorftellung. eines neuen Pfar- 
vers zur Eraftigen Mitwirkung angemiefen find. 

Noch muß man die Erfahrung machen, daß die wohlgemeinten Ver: 

fügungen nicht fo wirken, wie fie follten. Manche Pfarrer wollen über 
die Mißbräuche eine allgemeine Bekanntmachung erwarten. Diefe Sprache 
verräth Schwachheit oder böfen Willen. Man müßte annehmen, daß 
alle Unordnungen und Mißbräuche an allen Orten noch vorhanden waren, 
was nicht der. Fall ift. Es erfheinen in einem Orte Gebrechen,. wovon 
der andere nichts weiß, welcher aber feine eigenen hat. Die Defane und 
Schulinfpeftoren fehlten, wenn fie Unordnungen, welche an einem Orte 
‚abgeftellt wurden, in einem andern beftehen ließen, wodurd das Wolf 
irregeführt und dem würdigen Pfarrer das Amt, erjchwert und verbittert 
wird. Seder Dekan und Schulinfpeftor weiß, was. Unordnung iſt; in 
jeder Amtsregiftratur find die bisher ergangenen Verfügungen zu finden. 
Es bedarf alfo mur der Anwendung auf ähnliche Fälle, wodurch nicht 

nur balder alle Abweichungen gehoben, und die Einführung einer allge: 

meinen Kirchen» und Gottesdienft-Drdnung vorbereitet, fondern auch 
die Gefchäfte vereinfacht werden. 

Man laßt den Defanen und Schulinfpeftoren unverhalten, daß von 
nun an nicht mehr bloße Abftellungen, fondern immer ſchärfere Ahndungen 
und Beftrafungen geduldeter Unordnungen folgen werden. 

Stuttgart, den 4. December 1830. 

Gamerer. 

Rufgaber, 

18. 

Die Königl. Evangelische Synode an fämmt- 
liche Defanatämter. 

Einer höchften Verordnung vom 25. Sanner 1826 gemaß ift eine 
zweite Sammlung von Texten für die Sonn-, Feft- und Feiertags-Pre- 

digten veranftaltet und in den Anhang der neuen Auflage des Gefang: 

buche für die evangelischen Kirchen Würtembergs eingerückt worden. 
Da man einerfeits durch diefe Veranftaltung vielfahen Wünſchen 

von Geiftlihen und Nichtgeiftlihen entgegen gefommen ift , andererfeits 
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jedoch dem höchſten Befehl zu Folge bei der allgemeinen Einführung dieſer 
zweiten Reihe von Texten jeder Anſtoß in den Gemeinden vermieden 
werden ſoll, und dabei unter Gemeinden, deren Mitglieder an das Nach— 
leſen der Texte gewöhnt ſind, die Verbreitung des neuen Anfangs des 

Geſangbuchs zu berückſichtigen iſt, ſo erwartet man, daß die Geiſtlichen 
ſich zwar die bald möglichſte Bekanntmachung und Einführung dieſer 

neuen Texte angelegen ſein laſſen, jedoch dabei mit der nöthigen Behut— 
ſamkeit und Rückſicht auf die Wünſche und Bedürfniſſe ihrer Gemeinden 
verfahren. 

Als Mittel zu Vorbereitung der allgemeinen Einführung wird es 
befonders dienen, wenn die Schuläinder, die ohnehin alle die Bibel oder 
ein neues Teftament bei der Hand haben, mit diefen Terten befannt 
gemacht, und diefelben theils bei Bibel: Catechifationen in der Kirche, 
theild beim Religions » Unterricht in der Schule benußt werden. 

Die Dekane haben ſich ſelbſt hienach zu achten, und ihren Diöceſan— 
Seiftlihen die entfprechende Weifungen zu ertheilen. 

Stuttgart, den 10. December 1830. 

Fur den Vorftand: 
Slatt. 

19. 

Rescript 

des Koͤniglichen Conſiſtoriums. 
d. d. 17. Dezember 1830. 

Durch eine Mittheilung der Königl, Regierung des Schwarzwald: 
freifes fieht man fich veranlaßt, der General Superintendenz den Auftrag 

zu ertheilen, die Defane ihres Sprengeis anzumweifen, Fünftig bei jeder 

Anftellung eines Pfarramts-Derwefers fogleih das Oberamt in amtliche 

Kenntniß von den angeftellten Perfonen zu feren, damit bei Vorlegung 
von den mit den Namen derfelben unterzeichneten Tauf-, Trauungs— 

und Todten- Scheinen den Ober = Memtern keine Zweifel entfteben. 

Stuttgart, den 17, December 1830. 

Für den Vorftand: 

Slatt, 
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20. 

Cireular-Dekret 

des Königl. Fathol, Kirchenraths, nach welchem die. 
Pfarrverwefer ihren Antritt dem Oberamt zur 

Kenntnig ihrer Handfchrift anzeigen follen, 

Damit die Bezirkäbeamten die Handfchriften der Pfarrverweſer, bei 
den von diefen auszuftellenden Tauf-, Trauungs- und Todtenfcheinen x. 

Eennen lernen, ſoll jeder Pfarrverweſer von dem Antritt feiner Verweſerei 

fogleicy eigenhändig dem Oberamt fihriftliche Anzeige machen, welche vom 

Dekan mit feinem vidit zu verfehen ift. 

Stuttgart, den 18. December 1830. 

Gamerer. 

Rukgaber 

— 

Diöcese Rottenburg. 

1. 

Bischötliches Dekret, 
die Holzmacher- und Beifuhr-Löhne, welche die 

Kirchenflellen zu bezahlen haben, betreffend. 

Das Konigl. Finanz: Minifterium hat an das bifhoflihe Ordinariat 
das Anfinnen gelangen lafien, daß die Holzmacherlöhne des Competenz: 

holzes, welches mehrere katholiſche Kirchenitellen durch die Königl. Kam: 
meralverwaltungen beziehen, und von den Kirchenftellen den Königlichen 
Kammeralämtern jährlich erfeßt werden müſſen, fü wie die Holz- und 
Frucht = Fuhrlöhne der Kompetenzen, welche die Königl. Kameral: Nemter 
an die betreffenden Kirchenftellen zu leiten haben, feftgefest und ausge—— 

glihen werden möchten. 

Da man diefes Anfinnen zweckmäßig und auch für die Kirchenftellen 
vortheilhaft findet, fo will man kirchlicher Seits die Defanate legitimirt 
haben, unter Zuziehung der Kammerariate und nach genommener Rück— 
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ſprache mit den betreffenden Kirchendienern und deren Zuftimmung eine 

gütliche Webereinfunft über vorbemerkte Gegenftande mit den zuftändigen 
Kammeralämtern, vorbehaltlich höherer Genehmigung, abzufchließen. 

Die dieſes Geſchäft betreffenden Normen. und weitere Snftruftion 
werden den Dekanaten durch den Königl. Fatholifchen Kirchenrath mitge: 
theilt werden. (©. oben Dekret des K. F. Kirchenraths No.8. D. Herausg.) 

Rottenburg, den 7. Mai 1830. 

2, 

Bischöfliche Derordnung, 

Die vafanten Kirhenftellen betreffend. 

Dem. Defanat laßt man anbei ein Formular über erledigte Kirchen: 
ftellen mit der Weifung zugehen, hiernach jährlich eine Tabelle über 
ſämmtliche im Landfapitel vorhandenen vafanten Kirchenftellen zu fertigen, 
und je auf den 1. Sanuar, und zwar auf 1831, erftmals anher einzufenden. 

Rottenburg, den 9. November 1830. 

— 

w 
Summar. Ertrag “ 

od; der erledigten Kirchen: Ariane — 
Erledi⸗ Zeit ſeu⸗ de 

Deka⸗ gung | per —— — Verwe ſeitheri⸗ Bemer⸗ 

—— Erledi⸗ mach der | mach der | jerei. |, 9°" kungen. — 
KÜHN ung. | neueften | festen Nicht: 

ftelt!, Pfeund- | Pfründ- beſe⸗ 

beſchrei⸗ Rechnung. tzung. 
bung. 

— — 



D. 

Grossherzogthbum Sachsen- 
Weimar-Eisenach. 

1, 

Bekanntmachung: 

Wir haben die ſchon mehrmals in Anregung gefommene Abſchaf— 
fung des Beichtgeldes gegen billige Entfchädigung der. betheiligten 
GSeiftlichen bei dem Herannahen des dritten Subilaums der Webergabe 

des Augsburgifchen Slaubensbefenntniffes wieder in dad Auge gefaßt 

und über diefe Angelegenheit an Sr. Königlihe Hoheit, den Groß— 
herzog, unterthänigſten Bericht erftattet. 

Sn dieſem konnte auf den Grund unferer Acten bezeugt werden, 
daß das Beichtgeld bereits in folgenden Ortichaften : 

Hammerjtedt. Ballftedt. 

Lehnſtett. Buchfart. 

Hermſtedt. Vollersroda. 

Stobra. Süßenborn. 

Oberſynderſtedt. Obergrunſtedt. 

Loßnitz. Niedergrunſtedt. 

Beutnitz. Legefeld. 

Golmsdorf. Gelmeroda. 
Bucha. Poſſendorf. 

Oßmaritz. Troiſtedt. 
Schorba. Schoppendorf. 
Vennsdorf—. Kiltansroda. 

Löberſchütz. Retteritz. 
Rothenſtein. Mellingen. 

Kleinbrembach. Guthmannshauſen. 
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gegen ermittelte Entſchädigung der Ortspfarrer von Seiten der Gemein- 
den und mit deren freier Zuftimmung abgefchafft worden ift, und daß 

fich diefer nicht unbedeutenden Anzahl ganz neuerlich, durch die thatige 

Mitwirkung des Schuldheißen Chriftoph Apold zu Pfiffelbach, auch das 

Kirchfpiel Pfiffelbach mit Wersdorf angefchloffen hat. 
Ein höchfter Befehl ermächtigt uns, den fammtlichen gedachten Ge- 

meinden das gnadigfte Wohlgefallen Sr. Königlichen Hoheit des Groß: 
herzogs, und daß ed Höchfidiefelben gern fehen werden, wenn diefes 
löbfihe Beifpiel recht viele Nachfolger findet, zu erkennen zu geben. 

Indem wir diefed hiermit bewirfen und den gnadigften Wunſch Sr. 

Königlihen Hoheit, des Großherzogs, zur. öffentlichen Kenntniß bringen, 
dürfen wir die Erwartung hegen, daß fowohl die Geiftlichen als auch 

die Gemeinden, da, wo das Beichtgeld noch befteht, zur Abichaffung 
defielben willig die Hand bieten werden. 

Auch Großherzogliche Landesdirection wird die Geneigtheit haben, 
das Zuftandefommen folder Bereinbarungen zwifchen den Geiftlichen 
und deren Kirchgemeinden ihres Theile möglichft zu fürdern und zu 

erleichtern. 

Wir behalten und vor, das hier und da gelungene Ergebniß von 
Zeit zu Zeit öffentlich bekannt zu machen ”). 

" Weimar, den 10. März 1830. 

| Groß herzoglich ©. Ober: Eonitkorkum. 
Peucer. 

2. 

Dekanntmachung. 

Wir finden uns veranlaft, in Bezug auf die geiftlichen Gebaude, 
beionders was Kirchen, Pfarre und Schul:-Wohnungen be 
trifft, Folgendes hiermit als den erklärten Willen Sr. Königlichen Ho- 

heit des Großherzogs, auszufprechen : 
1) es ift fortwährend darauf zu achten, daß einer geringen Be: 

Ihadigung, zumal an der Dahung, in Zeiten abgeholfen werde, da: 

mit nicht nachher ein größerer Schade und ein Foftipieligerer Bau dar: 
aus erwachſe. Im Falle Uneinigfeit über die Baupflicht obwaltet, ift 

‚n Eine ähnliche Bekanntmachung wurde unterm 15. Juni 1850 von dem Großherz. 
Dber » Eonfiftorium zu Weimar erlafen. 

ir D. Herausg. 
N 4 

we 
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von der betreffenden’ Kirchen: Kommiflion zur Befeitigung dieſes Anftay- 
ded ſchleunig anher Anzeige zu thun, 

2) Man erwartet von der Billigkeit der Rp geiftliher Amts⸗ 

wohnungen, daß fie nur das durchaus Nöthige und Erforderliche be- 

antragen werden, wogegen fie aber auch berechtigt find, zu erwarten, 

Daß ihnen dieſes Nöthige und Erforderliche. geleiftet und unmeigerlich 
hergeftellt wird. *— 

3) Man hat allenthalben ſorgfältig darauf zu ſehen und die größte 

Aufmerkſamkeit dahin zu richten, daß Alles, was den Gebäuden von 

außen ſchädlich werden kann, zeitig entfernt werde. 

4) Es iſt neuerlich mehrmals zu bemerken geweſen, daß Gemeinden, 
welche fih außer Stand erklärt haben, für nothmwendige geiftlihe Baus 
fichfeiten oder für dringende kirchliche und Schulzwecke, z. 3. für eine 
Erhöhung des mit der Pfarrei oder Schufftelle verbundenen Einfommens, 

für eine Stiftung zur Schulbibliothef,, für die Verabreichung nöthiger 
Schulbedürfniffe an ganz arme Kinder ꝛc. irgend Etwas zu thun, gleich— 
wohl bereit waren, für eine bloſe Nebenfahe, für die Orgeln in der 

Kirche, bedeutende Summen aufzumenden. Wir machen hiermit dar- 
auf aufmerkfam, daß die Mittel der Gemeinden für geiftliche Zwecke 
nicht ohne Noth gefchwäacht werden, die an ſich löbliche Sorge für die 
Orgeln nicht in eine Art von Luxus ausarte, und das Geld dafür we: 
fentlfiheren Dingen nicht entgehe. Der’ Umfang eines Orgelwerkes 

für Dorfkirchen muß fih hauptſächlich nur auf das Bedürfniß einer aus- 
veichenden, veinen Begleitung des. Kirchengefanges befchranfen und ein 

größerer Aufwand dafür darf die nothwendigeren Ausgaben für 
Kirche, Pfarrei und Schule niemals gefährden oder fehwierig und ganz 
unmöglich machen. 

5) Bei den Schulftuben ift möglichit dahin Bedacht zu nehmen, daß 
fie, im NMothfalle, durch Hinzufügung eines Nebenraumes ohne großen 

Aufwand vergrößert werden können. Die Zahl der Schulkinder fteigt 
faft allenthalben außerordentlih, und die Ynterrichtsftuben "werden an 
vielen Orten immer mehr unzureichend. Es ift möglichft zu vermeiden, 

dag um der erforderlichen größeren Schulftube willen, nicht gleich 

ein ganz neues Schulhaus nöthig werde. 

6) Wir find von höchfter Stelle angewiefen, dahin zu wirken, daß 
dem Schullehrer überall, wo nur irgend möglich und wo es daran noch 
fehlt, ein Schulgarten gewonnen werde, indem Se. Königliche Hoheit, 
der Großherzog, die Betreibung der Gärtnerei, ald Nebenbeichaftigung 

der Schullehrer , infonderheit für Gemiüfebau und Baumzucht, auf alle | 
Weiſe begunftigt wiſſen wollen. 

Wir fordern die Behörden und Gemeinden, die Vorftehendes anı 
gebt, hiermit auf, diefen Wünichen und Bemerkungen allenthalben, mo 

—9* 
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fih Gelegenheit und Anlaß dazu zeigt, möglichft entgegen zu kommen, 
und ihnen die gebüuhrende Rückſicht zu widmen. 

Weimar, den 23. März 1830. 

Großherzogl. Sähfifhes Dber-Eonfiftorium. 
Peucer. 

a 

9. 

Bekanntmachung. 

Die Großherzoglihen Juſtiz-Aemter, Stadt- und Patrimonial- 
gerichte, auch Stadträthe ded Großherzogthumes werden hierdurch an- 

gewiejen, fammtlihe in ihrem. Sprengel angeftellte Leichenweiber 

bei Gefangnißftrafe anzumeifen, daß fie jeden, in ihrem Wohnorte und 
Bezirke fich ereignenden Sterbefall, ohne alle Ausnahme, fobald fie da- 
von Kenntniß erhalten, nicht nur bei dem Ortsgeiſtlichen, fondern auch 
gleichzeitig bei der zuftandigen Gerichtöbehörde, fo fern diefe ihren Sitz 

im Orte hat, wo der GSterbfall vorfommt, oder rückſichtlich der übri— 
gen Orte, bei dem Ortsvorftande (Bürgermeifter, Schuldheißen 16.) zum 

Behufe der weiteren Meldung an die geeignete Gerichtöbehörde anzu— 
zeigen haben. ! 

Bei diefer Gelegenheit ift den Leichenmeibern zugleich die genaue 

Befolgung der geſetzlichen Vorfchriften gegen das zu frühzeitige Begraben 
der Leichen, wie foldhe in der Bekanntmachung vom 22. Auguft 1820 

(Regierungsblatt Nero. 11 vom Zahr 1820) näher enthalten find, wieder: 
holt einzufcharfen. 

Weimar, den 31. Zuli 1830. 

Großherzogl. Sädhfifche Kandes-Direction. 
8 2. Schwendler. 
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E. 

Herzogthum Sachsen-Öotha. 
— — 

1. 

Wir Ernft, von Gottes Gnaden Herzog zu Sachſen-Coburg und 
Gotha, Jülich, Eleve und Berg, auch Engern und Weftphalen, Land» 
graf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürfteter Graf zu Henne: 
berg, Fürft zu Lichtenberg, Graf zu der Mark und Ravensberg, Herr 
zu Ravenftein und Tona. 

Haben in Unſerer Verordnung vom heutigen Tage die Formirung 
Unferer gothaifchen Unterbehörden und die davon abhangenden allgemeinen 

Beftimmungen betreffend $. 1 f. die aus angeführten Gründen gefaßte 
Entſchließung ausgefprodhen, unfer Herzogthum Gotha in angemeffene, 

fih nach) dem Umfange der Aemter richtende Bezirke abzutheilen. Zu 
diefem Ende und zur nähern Bezeichnung des Geſchäftskreiſes Unſerer 

gothaifchen Unterbehörden, wollen Wir die ferneren näheren Beſtimmun— 
gen zur allgemeinen Kenntniß gebracht wiſſen. 

g. 12. 
Sn gleicher Abficht verordnen Wir, daß es zwar im Allgemeinen bei 

der dermaligen Eintheilung Unferer gothaifchen Landen nach den mehreren 

Ephorien und geiftlichen Untergerichten noch zur Zeit bewendet, wegen 
der neuen Bezirks - Eintheilung jedoch 

1) die von dem Amte Tenneberg losgeriffenen und Fünftig dem Amte 
Gotha einzuverleibenden Drtichaften : 

a) Aspach, 
b) Boilftadt, 
e) Sundhaufen, 
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d) Zeutleben, 
e) Trügleben und 
£) Uelleben, 

in eine eigne, am feinen diefer Orte gebundene Adjunctur zu vereinigen 
find, und daß ſolche dermalen der Parochie Melleben zu übertragen, durch 
diefe und den Dberbeamten Unſeres Amtes Gotha, auch ein eigenes geift- 

liches Untergericht, jedoch dergeftalt zu. bilden ift, daß rückſichtlich der 
bloßen Ephoral-Verhältniſſe diefe Adjunctur der Superintendur Walters- 

«haufen, auf Lebenszeit des dermaligen Superintendenten, dafelbft, unter: 
geordnet und zugewiefen verbleibt ; 

D die von dem aufzulöfenden Amte Reinhardsbrunn dem Amte 
Georgenthal für die Folge AUBOROPRIEEN Orte: 

a) Altenbergen, 

b) Engelsbach, 

ce) Finfterbergen und 

d) Wipperoda, 

zwar noch zur Zeit unter der Adjunckur Friedrichsroda zu belaffen find, 
folhe jedoch hinfichtlich der für das geiftliche LUntergericht gehörigen Ans 
gelegenheiten an das Amt Georgenthal, welchem der Adjunckus in Fried: 
vichöroda in diefer Beziehung ohnedies ſchon beifist, gewiefen werden. 

3) Die von dem Amte Gotha dem Amte Tonna zugetheilten Orte: 
a) Ballftadt, 

b) Eichenberga und 

ce) Wiegleben 

hinfichtlich der geiftlichen Angelegenheit zur Snipection Tonna gefchlagen 

werden, und endlich 

4) der Drt Cobftädt mit der Wächfesflur mit der Adjunctur Molſch— 
leben vereinigt wird, 

Zu mehrerer Befraftigung diefer Unſerer Verordnung, haben Wir 
folhe eigenhändig vollzogen und mit Unferem Herzoglichen Snfiegel ver: 
fehen laſſen. 

So geſchehen, Gotha den 2. Januar 1830. 

(L. S.) errft."930© &w ©, 

von Carlowiz. 
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Wir Ernft, von Gottes Gnaden Herzog zu Sachfen: Coburg und 
Gotha, Zülih, Cleve und Berg, auch Engern und Weftphalen, Land: 

graf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürfteter Graf zu Henne— 
berg, Fürft zu Lichtenberg, Graf zu der Mark und Ravensberg, Herr 
zu Ravenftein und Tona ıc. un. 

finden, zur Erreichung der Abficht, den Nahrungsitand der MWaldorte 
durch Beförderung einer regeren Gewerbd : Betriebfamfeit zu fihern und 
zu verbeffern, für nöthig, daß*auf die Erhöhung der Verftandesbildung 
der jungen Purfche dafelbft durch Ermweiterung des Schulunterrichts Be: 

dacht genommen, zugleich aber diefelben fchon in früher Jugend an eine 
geordnete Gewerbsthätigkeit gewöhnt, und deshalb aldbald nach der Con: 

firmafisn zur Ergreifung eines ihren Verhältniſſen angemeffenen vegel: 

mäßigen Nahrungserwerbs hingeleitet und angehalten werden. Wir ver: 

ordnen in diefer Beziehung, nach gefchehenem Vortrage aus dem von 

Unferer Landes: Regierung im Einverftandniffe mit Inferm Ober : Conft: 
ftorium auf Erfordern dariiber erftatteten Berichte, Folgendes: 

1. 

Bon der nächſten Wiedereröffnung der Schule, Michaelis diefes 
Sahres an, foll in den Schulen aller ihrer Lage nach zu den Waldorten 

zu rechnenden Ortichaften den Knaben in den zwei letzten Schuljahren 
. über die unentbehrlichften Gegenftande des menfchlichen Willens, wohin 

namentlich die nothwendigfte Kenntnig des menfchlichen Körpers, der 
Seele und ihrer Fähigkeiten, der Erde und des Weltgebäudes, nebit der 
Zeitrechnung, der allgemeinen Waturgefchichte in den drei Reichen, der 

Eröbefchreibung und der Geihichte des Menfchengefchlechtes zu rechnen 
ift, mit zu Grundlegung des Löfflerfchen Lefebuchs, wöchentlich zwei Stun: 
den, und außerdem noch beſonders über die hauptfachlichiten Gegenftande 
der Naturlehre, nach Anleitung eines paſſenden Lehrbuchs, wozu für jet 

die neue Ausgabe des Kriefifhen Lehrbuchs für Anfanger zu beftimmen 
fein wird, möchentlih eine bis zwei Stunden von den Schullehrern 
Unterricht ertheilt werden. 

2, 

Die Ortögeiftlichen find verpflichtet, mit Sorgfalt darüber zu wachen, 
und Aufficht zu führen, daß diefer Unterricht gehörig und dem beabſichtig- 
ten Endzwecke gemäß: ertheilt werde, den Schullehrern, denen ed noch an 

den dazu erforderlichen Kenntniffen mangeln follte, durch unterweiſung 

oder Mittheilung und Angabe von Schriften nachzuhelfen, in dem Falle 

aber, daß einige derfelben wegen hohen Alters oder geiſtigen Unvermögens 

x 
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dazu nicht fahig find, den Unterricht in den angegebenen Glementar- 
Eenntniffen, fowie in der Naturlehre, wöchentlich wenigftend einmal zu 
übernehmen. 

* — 

Zum beſonderen Wohlgefallen wird es Uns gereichen, wenn die Orts: 

G&eiftlihen in den Waldorten fi der Verbreitung einer erhöhten Wer: 
ftandes: Bildung unter den Bewohnern derjelben mit wohlwollendem 

Eifer annehmen, und in dieſem Sinne den in der Schule vorbereiteten 
unterricht in den gedachten nothwendigen Kenntniffen, mit den Purfchen 
nad) der Entlaffung aus felbiger in der Maaße fortzufegen, und weiter 

zu vervollkommnen fich angelegen fein Iaffen, daß auch junge Männer, 

welche dazu Fähigfeit und Neigung haben, daran Theil nehmen Fünnen, 

weshalb, damit diefelben nicht von der Arbeit abgehalten werden, eine 

oder zumeilen ein paar Stunden, wo möglich Sonntags nad) beendigtem 
Gottesdienfte zu diefer Unterricht Ertheilung zu — fein werden. 

Ferner verordnen Wir, 

A. 

daß in den ſämmtlichen Waldorten, alfe aus der Schule zu entlaffenden 
Purſche aldbald nach der Eonfirmation fih zu beftimmen haben, was für 
ein Handwerk oder Gewerbe, oder aber, infofern es ihnen duzu an den 
nöthigen Fähigkeiten und Hülfsmitteln fehlt, was fie fonft für eine Be: 
ſchäftigung zur Sicherung ihres ehrlichen und regelmäßigen Nahrungs: 
Erwerbs zu ergreifen gedenfen. 

5. 

Zu diefem Behufe haben fich die confirmirten Purfche fammtlich und 
zu gleicher Zeit, in Begleitung ihrer Eltern oder refp. Vormünder nad) 
der Anordnung ded Pfarrers des Orts, entweder am Conftrmationstage 

felbft, oder den nachft darauf folgenden Sonntag in der Schule oder in 

der Pfarrwohnung zu verfammeln, und ihre Erflarung 5 Beirath 

ihrer Eltern oder Vormünder abzugeben. 

6. 

Bon dem Pfarrer ıft der Vorftand des Orts bei der Befragung der 
jungen Purfche zuguziehen, und mit deffen Beihülfe die Wahl und Ent: 

ſchließung derfelben  hinfichtlich des zu ergreifenden Nahrungserwerbs 
unter fachdienliher Ermahnung und Rathsertheilung, mit Rückſichtnahme 
auf ihre Fähigkeiten, Hilfsmittel und fonftigen Verhältniffe, zu ihrem 
Besten und wahren Nutzen zu leiten. 
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7 
Alljaͤhrlich haben die Geiftlichen ein Verzeichnig der fammtlichen con: 

firmirten Purſche ihres Orts aufzunehmen, bei dem Namen eines jeden 
derfelben den von ihm ermwahlten Nahrungs: Erwerb anzugeben, und 

zugleich zu bemerken, bei wen er ſich in die Lehre und Unterricht zu be: 

geben, oder in welche Verhältniſſe er fonft zu treten die Abficht habe, 

8. 

Diefe Verzeichniffe find bei der jahrlichen Sommer: Bifitation den 
obrigfeitlihen Beamten der treffenden geiftlichen Untergerichte zu übers 
geben und von diefen an Unſere Landes-Regierung unverweilt einzu: 

reichen. 

9, 

Die lektere wird die gedachten VBerzeichniffe ſodann den treffenden 

Unterbehörden mit der Anmweifung abſchriftlich zufertigen, darauf zu 

fehen, und durch die Ortsvorftande Aufficht führen zu laſſen, daß die 

jungen Purſche den erwählten Nahrungserwerb auch wirklich mit Ernft 
und redlihem Willen ergreifen, und entweder zur Erfernung eines Hand: 
werfs oder Gewerbes gehorig in Lehre und Unterricht fich begeben, oder 
aber, wenn fie ſich blos durch Handarbeit oder als Dienftboten ihren 

Lebensunterhalt zu verfchaffen im Stande find, fid) dabei der Ordnung 
"gemäß verhalten. 

Unfere Landes: Regierung und Unſer Ober - Eonfiftorium find ange: 
wiefen wegen der Vollziehung der gegenwärtigen Verordnung das Weitere 
zu verfügen. 

Urkundlich unter Unſerer eigenhandigen Unterfchrift und beigedrucktem 
Herzoglihem Inſiegel. 

Eoburg zur Ehrenburg, den 27. Auguft 1830. 

(L. S.) Ernf, € u ©. 
von Carlowiz. 

5. 

Wir Ernft, von Gottes Gnaden Herzog zu Sachen :Goburg und 

Gotha, Jülich, Eleve und Berg, auch Engern und Weftphalen, Land: 
graf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürfteter Graf zu Henne- 
berg, Fürſt zu Lichtenberg, Graf zu der Mark und Ravensberg, Herr 

zu Ravenftein und Tonna ıc. 

haben bemerft, daß das unter dem 14. Mai 1802 ergangene Trauer: 

Reglement, fowie die Beftimmungen der neuen Beifugen zur Gothaifchen 

Lippert's Annalen, 28 Heft. 16 
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Sandes- Ordnung Cap. XVIL $. 44 und 45. ©. 244 und 245 feit einiger 

Zeit nicht mehr gehörig beachtet werden und wegen der feit dem in 
mehreren Puncten eingetretenen Aenderung der Sitte nicht mehr ganz 
ausreichend feyen, und finden Uns hierdurch veranlaßt, uber das Trauer: 

wefen an Unſerm Hofe fowohl, ald in den Familien Unſerer Unterthanen, 

unter Zurücknahme des eben erwähnten Trauer: Neglements und der 
angeführten Beftimmungen der neuen Beifugen der Gothaifchen Landes: 

Ordnung, folgendes zu beftimmen : 

8. 1. 
Bei dem Ableben des regierenden Herzogs, ſeiner Gemahlin, und 

einer verwittweten regierenden Herzogin geſchieht die Trauer nach den 
in der Anlage enthaltenen Beſtimmungen über die Trauerkleidung, zwölf 

Wochen lang und zwar 

a) die erften vier Wochen mit der Trauerfleidung des erften 
Grades; 

b) die zweiten vier Wochen mit der Trauerfleidung ded zweiten 
Grades; * 

co) die letzten vier Wochen mit der Trauerkleidung des dritten 
Grades. 

Die öffentliche Muſik und Schauſpiele werden drei Wochen hindurch 
eingeſtellt. 

8. 3. 

Alles Drapiren der Wägen und Zimmer, ingleichen das Behängen 
der Kirchen und Kirchſtühle mit ſchwarzem Tuche, findet nicht weiter ſtatt. 

BE 
Die Glocken werden in den ($. 1) gedachten Fallen Mittags von 

11—12 Uhr in drei Abfägen im ganzen Sande drei Wochen hindurd) 

geläutet. 

8. 5. 

Trauergelder werden bei diefen Trauerfällen und überhaupt bei allen 

nicht gegeben. 

8. 6. 

Sn den Kanzleien wird zwölf Wochen lang fchwarz gefiegelt, 
und zwar in den erften ſechs Wochen mit Anwendung von am Schnitte 
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ſchwarz gefärbten Papiere, in den zweiten ſechs Wochen hingegen 

mit Gebrauch von gewöhnlichem Papiere. 

8. 7. 
Stirbt ein Erbprinz oder deffen Gemahlin, fo gefchieht 

die Trauer von vierzehn zu vierzehn Tagen mit der Trauerfleis 
dung des erften, zweiten und dritten Grades, öffentliche Muſik und 

Schauſpiele, werden vierzehn Tage eingeftellt, und das Trauergelaute ($.4) 
dauert vierzehn Tage im ganzen Lande. 

$. 8. ” 
Für über zwölf Sahr alte andere Prinzen und Prinzeffinnen des 

regierenden Herrn, für deifen Brüder und Schweftern und ihre Gemahle 

oder Gemahlinnen, fowie für Onfel und Tanten und Schwiegereltern 
defielben, wird auf diefelbe Weife wie für Erbprinzen getrauert, nur 

wird die Dauer der Ginftellung der öffentlichen Muſik und der Schau: 
fpiele auf acht Tage bejtimmt. Für Prinzen oder Prinzeffinnen unter 

zwölf Sahren findet Feine Landestrauer, fondern nur Samilientrauer ftatt, 

es müßten dann befondere höchfte Anordnungen diefelben vorfchreiben. 

g 9. 
Die um fremde Souveraine und fremde fürſtliche Perfonen anzule: 

gende Hoftrauer wird jedesmal befonders beitimmmt. 

g. 10. 
Bei Privatperfonen dauert die Trauer der Kinder um ihre Eltern, 

Großeltern und Schwiegereltern, ingleichen der Wittwer und Wittwen 
zwölf Wochen lang; nur hinfichtlih der Wiederverehelichungszeit der 
Einen und der Andern der Letteren bemwendet es bei der gefeßlichen 
Trauerzeit von Einem halben Jahre für Wittwer und von Einem 
ganzen Jahre für Wittwen. Die Art und Weife und der Grad der 

Trauer innerhalb der Trauerzeit hangt von jedes Ermeffen ab. Doch 

ift unnöthiger Aufwand dabei möglichft zu vermeiden. Fur Kinder unter 
zwölf Sahren ift mit Anlegung einer befonderen Trauerffeidung nicht zu 

trauern. 

8.11. 
Kinder über zwölf Jahre, Stief-Eltern, Gefchwifter, Oheime, Tanten 

und Scwäger und Schwägerinnen werden ſechs Wochen lang, von 

Mannsperfonen blod mit einem fchwar en Flor um den Arm, von 

16* 
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Srauensperfonen aber mit einem fchwarzen Bande auf dem Kopfe, 

befrauert. 

$. 18. 
Das Kirchengelaute beim Tode der Kirchenpatrone ift in der Regel blos 

auf den Tod der Patrone felbft befchranft, und Fann nur an den Orten, 

wo folches hergebracht auf Todesfalle eines der Shrigen oder ihrer 

Derwandten ausgedehnt werden, auch nie langer dauern, als eine 

halbe Stunde, von eilf bis um halb zwölf Uhr Mittags mit dem Gelaute 
der Patronatkirche, eine Woche hindurch. 

.. 8. 15. 

Dad Drapiren der Zimmer und Wagen, das Behängen der Kirche 
und Kirchftühle bei dem Tode eines Kirchenpatrons, die ſchwarze Beklei— 
dung der Hausdienerfchaft beiderlei Gefchlechts einer verftorbenen Privat: 
perfon wird überall ganzlih unterfagte. Auf Feinen Fall können die 

Domeftifen desfall® von den Erben ihrer verftorbenen Herrfchaft etwas 
fordern. 

g. 14. 
9 

Die Zeit der Trauer wird in allen Fällen von der Bekanntmachung 
des Todesfalls an gerechnet. 

Gotha, den 13. December 1830. 

(L. 8.) Ernf, u G,. 
von Carlowiz. 

Beſtimmung der Trauerkleidung in den drei 
Graden. 

Kleidung der Herren. 

— 

Ein ſchwarzes Tuchkleid mit ſchwarzem Tuch überzogenen Knöpfen 

und mit dergleichem Tuch beſetzten Knopflöchern und wollenem ſchwarzen 
Futter, Pleureuſen, ſchwarze Schuh- und Beinkleider-Schnallen, ſchwar— 

zer Degen mit einer ſchwarzen Florſchleife im dreieckigen Hute, und um 
den Kopf des runden Hutes ein ſchwarzer Flor. 

Die Offiziere tragen die Schärpe und die übrigen Feldzeichen 

ſchwarzem Flor umwickelt und einem ſchwarzen Flor um den Arm. Die 

Staabsofficiere, welche am Hofe erſcheinen, tragen ſchwarze Beinkleider 

und Weſten. Eben fo die übrigen Officiere, welche eine Hofcharge be; 

Pleiden. 
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Die Hofchefs fchwarze Stöde mit ſchwarzen Stodbandern. Die 

Cammerherrnfchlüflel mit fchwarzem Flor überzogen, 

Zweiter Gra.. 

Die Kleidung wie im erften Grad. Außerdem blau angelaufene 
Degen, dergleihen Schuh » und Beinkleider-Schnallen, breit gefaumte 
Manichetten, die Hüte ohne Flor, jedoch bleiben die Agraffe und die 
Eordons in Flor gehüllt. 

Sn dieſem Grad bleibt, wenn der erfte Grad voransgegangen ift, 
die Kleidung der Offteiere wie im erſten Grad, mit der "Abänderung, 

dag die ſchwarzen Beinfleider und Weiten wegfallen. Iſt der erfte Grad 

nicht vorüber gegangen, fo trauern folche nur mit einem Flor um den 

Arm und werden alddann die Feldzeihen nur auf Keiöhbereil höchſten 
Befehl in ſchwarzem Flor eingewickelt. 

Die Hofchefs tragen gewöhnliche Stöcke mit ſchwarzen Stockbandern; 
auch ſind dann die Cammerherrnſchlüſſel ohne Flor. 

Dritter Grad. 

Frack oder Uniform mit ſchwarzen Beinkleidern und Weſten, bunte 

Degen und Schnallen, Flor um den na Fränzchen an den Manſchetten 

und an den Hemden Krauſen. 
Die Officiere trauern nur mit dem Flor um den Arm. 

Kleidung der Damen. 

Eerfter Grad. 

Ein Kleid von ſchwarzem Kreppflor mit langen Aermeln von der: 
gleihem Flor, ein Auffak oder eine Haube mit breitem Saum und einer 

breiten Schnivpe, Schleier und Halstuch von dergleihem Flor, ſchwarze 

Handfchuhe, ſchwarze Strümpfe und dergleichen Eventail und durchaus 

ohne Schmud. 

aweıtert ®@ra®, 

Die Kleidung wie im erften Grad, jedoch mit Weglaffung der Schnippe 

an der Haube und des Schleierd. Auch kann ſchwarzer Schmuck getra- 

gen werden. 

Dritter Grad. 

Sogenannte Sammertrauer und zwar ſchwarz feidene Kleider, weißer 

Aufſatz, dergleichen Halstuch, Bänder ıc. weiße Franzen, weißer und aud) 
bunter Schmuc, weiße Handfhuhe und gewöhnlicher Eventail. In die: 

fem Grade kann nad) Maafgabe der Sahreszeit und des Orts der Ver: 
fammlung die Trauer auch mit einem weißen Kleide mit ſchwarzem 

Band, Ihmwarzen Blumen ıc. begangen werden. 
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Beftimmung derjenigen Perfonen, die am diefen 
Trauerfleidungsgraden Theil nehmen. 

Bei Anfagung des erften Grades der Trauer mit welchem in der 

Kegel die Landestrauer verbunden ift, erfcheinen in folder: 

a) die Herren vom Minifterium ; 
b) die Oberhofchargen und fammtliche Cavaliere; 

c) die Staabsofficiere ; 
d) die Präfidenten und Directoren der Landes -Eollegien. 

Dabhingegen 
e) die Geheimen: PRegierungs =, Hof, Cammer-, Legationg = und 

Regierungs-Räthe, ingleichen die Rathe und Aſſeſſoren der Landes-Colle— 

gien, fowie die Hofrathe und die mit ihnen gleichen Rang habenden 
Diener, trauern in dem erften Grad mit fehwarzer Kleidung, blau. ange: 
laufenen Degen und Schnallen, ſowohl bei Hof ald auch bei befonderer 

Beranlaflung in dem Collegium. 
f) Alle übrigen Räthe, die Mitglieder des Magiftratd, die Beamten 

fowohl in der Stadt, als auf dem Lande, die wirflichen Gecretaire, die 

Profefioren und. die Hofofficianten, die Oberfürfter und Förfter tragen 

in dieſem Grad nur die Kleidung des Testen Grades der Trauerkleidungs- 

Ordnung und die niedern Ah frauern nur mit einem Flor um 
den Arım. 

Bei Ankündigung des le, Srads der Trauer nehmen an folder 

nur die Herrn von a— e inclusive Theil. 

Die Frauen vorbenannter Diener von à — e inclusive, die nicht am 
Hofe erjcheinen, trauern während der Zeit der erften beiden Grade mit 
der Kleidung des dritten Grades der Trauerfleidungs : Ordnung. 

Die Frauen der Diener sub f, begehen nur während der Zeit des 
eriten Grades die Trauer mit einer weißen Haube mit ſchwarzem Band, 



F. 

Herzogthum Sachsen-Altenburg. 

en 

1. 

Bekanntmachung 

des Gonfiforii, wegen der Verpflichtung neuan— 

geftellter oder befördeter Geiftlihen zum Beitritt 
einer fünftig zu errichtenden allgemeinen Wittwen— 

Penfions-Anftalt. 

Kom 20. Sulins 1830. 

Nachdem Ge. Unſers gnadigft regirenden Herzogs Durchlaucht gna- 
digft zu genehmigen geruht: 

daß die von jest an neu angeftellten oder befürderten Geiftlichen zwar 
fortwährend verbunden bleiben, zu den Fiscid der Ephorien, in wel- 
chen fie angeftellt oder befördert werden, die gefeglichen oder herfömms 

lihen Beiträge zu entrichten, gleichzeitig aber verpflichtet fein ſollen, 
fid) in die wegen Vereinigung der einzelnen Fiscorum zu einer allge: 
meinen Anftalt oder wegen deren Beiziehung zu der bereits beftehenden 
Penſions-Anſtalt Eünftig zu erlaffenden Anordnungen zu fügen und 

fomit auf alle und jede aus den beftehenden Fiscis der einzelnen 
Ephorien hergenommene Begründung einer Regierung Verzicht zu 
leiften ; 

auch Solches gehörig bekannt machen zu laſſen, mittelſt höchſten Erlafies 
vom 24. v. M., anbefohlen haben; fo werden zu pflichtichuldigfter Be: 

folgung diefes höchften Anbefohlniffes die von let befagtem Datum an 
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angeftellten oder beförderten Geiftlihen zu ihrer Nachachtung davon in 

Kenntniß gefest. Wornac ſich zu achten. 

Signirt zu Altenburg, am 20. Sulius 1830. 

Herzoglih Saͤchſiſches Conſiſtorium dafelbft. 
H. 8%. Freiherr von Ende. 

2. 

Nachdem Se. Unſers gnädigſt regierenden Herzogs Durchlaucht in 
ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Zuſammenſtellung der über 
Aufgebote und Trauungen vorhandenen geſetzlichen Beſtimmungen das 
in dieſer Beziehung entworfene und in Druck gebrachte anliegende Re— 

gulativ mittelft höchſten Reſcripts vom 10, v. Mts. gnädigſt zu geneh— 
migen geruht; ſo wird ſolches mit dem Bemerken, daß dieſes Regulativ, 
in ſo weit es die frühere Diſpoſitionen abändert, erläutert, derogirt oder 

neue Beſtimmungen enthalt, mit dem 1. Januar künftigen Jahres 1831 
in Rechtöfraft trete, zur Nachachtung öffentlich befannt gemasht. 

GSignirt zu Altenburg, am 16. October 1830. 

Herzoglih Saͤchſiſches Konfiftorium dafelbft. 
9. F. Freiherr v. Ende. 

kegulativ 

über Aufgebot und Trauung. 

8. 1. 

Zu der fürmlichen und feierlichen Wollziehung eines rechtsgüftig ge: 

ihloffenen Ehebundes ift nad) der Verfaſſung hiefiger Lande das öffentliche 

Aufgebot der Verlobten von der Kanzel und die von einem ordinirten 

wirklich angeftellten Geiftlihen zu bewirfende Trauung derfelben erfor: 
derlich; diefe aber durch gewiffe Erforderniffe bedingt, welche theild vor 
dem, in der Regel derfelben vorausgehenden, Firdlichen Aufgebote, theils 

durch Diefes zur Erledigung Fommen müffen. 

A. Von dem Aufgebote. 

1. Erforderniffe, welche vor dem Aufgebote zu berück— 

fihtigen und zu befeitigen find. 

8. 9, 

Diefe Erforderniffe find theild allgemeine, welche in Beziehung 

auf beide Verlobte und in allen Fallen, theils bejondere, welche nur 
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in Beziehung auf-den einen, oder den andern Theil in einzelnen Hallen 

jur Sprache kommen. 

| 8. 3. 

Die allgemeinen Erforderniſſe ſind: 
1) die freiwillige und förmliche Beſtellung des Aufgebots bei den 

betreffenden Geiſtllchen; 
2) die perſönliche Legitimation der Verlobten; 
3) die Nachweiſung ihrer Nichtverwandtſchaft in verbotenen Graden; 
4) die Einwilligung ihrer Aeltern oder Vormünder ; 
5) die Ledigfeit der Verlobten, d. h. die Freiheit und Unverbindlich— 

feit derfelben aus einem fruhern Eheband oder Eheverfprechen; 

6) die Nachweifung, daß die Verlobten confirmirt find. 

& A. 
1) Das freiwillige und fürmliche Gefuc der Verlobten und das 

Aufgebot bei dem Geiftlihen ihrer Parochie dient in der Negel zum 
Beweife eines fürmlichen und gültigen Eheverſprechens, und Fann ent: 

weder durch das perjünliche und mündliche Anbringen der Verlobten und 
ihrer eltern und Vormünder, oder auf den Grund deſſelben durch 

ſchriftliche Präſentation des betreffenden Geiftlihen gefchehen. 

Schriftliche Geſuche der Art von Geiten der Verlobten felbft, oder 

ihrer Aeltern und Vormünder find nur dann zulaffig, wenn denfelben 
die Recognition eines Notard oder einer obrigkeitlichen Behörde bei: 
gefügt tft. 

88. 
2) Zur perſönlichen Legitimation der Verlobten gehören alle 

die Angaben, welche das Regulativ uber Führung der Kirchenbücher $. 
8. erfordert, und die Verlobten haben fid) darüber durch Tauffcheine und 
glaubwürdige Zeugniffe vollftändig auszuweiſen. 

Unbefannte oder nicht Tegitimirte Perfonen dürfen von feinem Geift: 
lichen aufgeboten werden. 1 

Eine Webertretung diefer Werordnung wird mit 5 und im Wieder: 
bolungsfalle mit 10 Rthlen. beftraft; follte fie aber, wider Erwarten, 
mit Vorſatz, (dolo malo) erfolgen, fo kann die Strafe bis zur Sus— 

penfion, ja Remotion fteigen. 

8: .6. 

3) Berlobte, die in gewiffen Graden der Verwandtfchaft 
ftehen, können entweder gar nicht, oder anders nicht ald auf erhaltene 

Dispenfation aufgeboten werden, 
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Zu den erften Fallen gehören alle Bermandtichaftögrade in gerade 
auf: und abfteigender Linie; desgleichen Schwiegerältern und Schwieger: 
finder, Stiefaltern und Stieffinder, fo wie Haldgefchwifter, Tanten und 

Neffen, und ähnliche Falle, wo entweder ein Inceſt oder der fogenannte 

respectus parentelae ftatt finden würde. 
Zu den dispenfabeln Fallen, welche Berichtserftattung an die 

Ephorie erfordern, gehören die Grade der Seitenverwandtfchaft zwiſchen 

Geſchwiſterkind und anderthalb Gefchwifterfind, fo wie die Grade der 
Schwägerſchaft in gleicher Linie, und der Verwandtichaft zwifchen Oheim 
und Nichte. 

Eben fo Fann zwifchen Perfonen, deren eine die andere an’ Kindes: 
ftatt angenommen hat, fo lange als die Adoption nicht auf gefekmäßige 

Art wieder aufgehoben worden, feine gultige Heirath gefchloffen. werden. 

8. Z. 

4) Kinder haben ohne Rückfiht auf ihren Stand und ihr Alter, fo 
wie auf das Verdienſt der eltern um fie, ihre Bildung und ihr Fort: 
fommen, die. Sinwilligung ihrer Aeltern vor dem Aufgebote 

mündlich oder in beglaubigter Form fchriftlich beizubringen, widrigenfalls 

ihr. Eheverfprechen geſetzlich ungültig ift. 

Die Erflarung der alterlihen Einwilligung hat der leiblihe Water, 
oder wenn diefer nicht mehr am Leben ift, die leibliche Mutter, und, 

wenn dad Kind unmindig ift, der beftatigte Vormund abzuftellen. Sind 

die Aeltern nicht mehr am Leben, fo iſt deren Abfterben, wenn es nicht 
fonft genugfam befannt ift, durch Firchlihe Zeugniffe zu bemeifen. Alles 
dieſes gilt auch bei jeder andern folgenden Verheirathung von 

Wittwen und Waifen, wenn auch jchon die Verlobten nicht mehr unter 
vaterlicher Gewalt ftehen. 

Anmerfung: 

a) Sn Abwefenheitsfallen des leiblihen Vaters iſt es fo zu halten: 

Wird gerichtlich dargethan, daß der leibliche Water als böslicher 
Berlafier von Frau und Kindern abmwefend, und fein Aufenthaltsort 

unbekannt ift, fo wird deffen Einwilligung durch die leibliche Mutter, 
oder wenn Diefe nicht mehr am Leben ift, durch die Großältern er: 

ganzt. Sft hingegen der Water aus rechtmäßigen Urſachen abmwefend 
und fein Aufenthaltsort befannt, fo ift feine Einwilligung in beglau- 

bigter Form fchriftlich beizubringen; ift aber der bejtimmte Ort feines 

Aufenthalts nicht zu ermitteln, fo it dies durch gerichtliche Zeugniffe 
darzuthun, in welchem" Falle dann reſp. die Mutter oder die Groß: 
ältern feine Einwilligung ergänzen. 

b) Sn Abmwefenheitsfallen der leiblihen Mutter, wenn nad dem Ab- 

leben des leiblihen Waters, oder bei deſſen widerrechtliher Entfernung 
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oder bei der Unmöglichkeit, feine Erklärung zu erlangen, die Eonjens: . 
Ertheilung, ihr zufäme, gelten ganz diefelben Vorfchriften wie sub a. 

Bei unehlihen Kindern, wenn fie nicht durd eine nachfol— 
gende Ehe, oder durch Adoption vom Vater, legitimirt worden find, 

ift blos die Einwilligung der Mutter, und nad) deren Tode der müt- 

terlihen Großaltern erforderlid. ’ 
e) Unter mehreren Großältern haben diejenigen den Vorzug, melde 

den Enkel zu fih genommen und erzogen haben. Sonſt gehen die 

Großväter den Großmüttern, und die von ded Daterd Seite denen 
von der Mutter Seite vor- 

d) Der Conſens der Stiefältern ift in der Regel nicht erforderlich). 

e) Bei Adoptis- Kindern iſt der Conſens der Adoptiv- eltern eben 

ſowohl, als der der leiblichen Aeltern erforderlich; im Falle einer Mei: 

nungsserfchiedenheit aber zwiſchen den leiblihen und den Adoptiv: 

Aeltern ift an die Ephorie Bericht zu erftatten. 

f) Bei Kindern folder Aeltern, deren Ehe wahrend der Unmündigkeit 
der Kinder rechtskräftig geihieden worden, bedarf es nur der Ein: 

milligung desjenigen Theils, welcher die Erziehung des Verlobten ver: 

tragsmäßig übernommen ‚hat. Sit hingegen die Scheidung der eltern 

zur Zeit der Volljährigkeit des Kindes erfolgt, fo bleibt dem Vater 
fein natürliches Necht in der oben angegebenen Weiſe. 

g) Unmündige Waiſen, jo wie großjährige Perfonen, welde aus 

irgend einem Grund unter VBormundfchaft gefegt worden find, nament: 
lich Berfchwender u, ſ. w. bedürfen der Einwilligung ihres Bor: 
mundes Der Vormund jelbft aber hat die fchriftlihe Genehmigung 
der ihm vorgejegten obersormundfhaftlihen Behörde einzu: 
bolen, und dem betreffenden Geiftlihen bei Beitellung des Aufgebots 

vorzuzeigen; ohne dieſen vorgezeigten obrigfeitlichen Erlaubnißſchein 

darf der Geiftlihe meder Aufgebot noch Trauung bei den $. 14. der 

allg. Bormundichaftsordnung gedrohten Strafen verrichten. WBolljährige 
Weibsverjonen, die weder Aeltern noch Großältern mehr haben, be— 

dürfen der Einwilligung ihres Geſchlechtsvormundes nicht. 
h) Gefuhe um Ergänzung der älterlihen Einwilligung. in 

Fallen, wo diefe den Kindern, hartnädig verweigert wird, oder um 
Admiſſon zum Eide, daß die Aeltern todt find, oder in die frag- 
lihe Ehe einmwilligen, wo jedoch fchriftlihe Dofumente dariiber beizu: 
bringen ſchwer oder unmöglich ift, find von dem Pfarrer an die Epho- 
rie einzuberichten, und es iſt bis zu erfolgter Verfiigung durd) die 

Ephorie mit dem Aufgebote Anftand zu nehmen. 

8 8. 
5) Die Ledigkeit der Verlobten, namentlich auch die Ehren- 

namen: Sunggelell und Jungfrau, Frau und dergleichen werden 
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.a) fo lange vorausgefekt, ald dem Geiftlichen, bei welchem um das Auf: 
gebot nachgefucht wird, das Gegentheil nicht befannt ift, und die Ver: 
fiherung der Verlobten, oder ihrer Aeltern und Vormünder auf aus: 

drückliches desfallfiged Befragen derſelben, welches in Feinem Falle zu 

unterlaſſen iſt, unbedenklich erſcheint. 

) Verlobte, welche ſich bekanntermaßen vorher mit einer dritten Perſon 

in ein Eheverlöbniß eingelaſſen haben, ſind eher nicht aufzubieten und 

zu trauen, als bis dieſes Eheverlöbniß rechtmäßig getrennt und der 
Eonfiftorial = Befcheid I die Ephorie dem Pfarrer bekannt gemacht 

worden ift. 

8.9. 
Befondere Rüdfichten treten bei folgenden Perfonen ein: 

1) Mannsperfonen, die entweder Landesunterthanen durch Ge: 

burt find, oder, ald geborne Auslander gefeglihe Aufnahme in hiefigen 

Landen erlangt haben, dürfen eher nicht aufgeboten werden, als bis fie 

dad 24. Sahr ihres Alters vollig zurückgelegt, oder von Herzogl. Landes— 

Regierung die beſondere fchriftliche Erlaubniß zur Berheiratpüng beige⸗ 

bracht haben. 

2) Männliche Almoſen-Empfänger ſind weder aufzubieten 

noch zu trauen, bevor ſie ein Zeugniß der competenten Armen-Behörde 

beigebracht, daß fie ſeit einem halben Jahre Fein Almoſen mehr empfan— 

gen haben. 

3) Auslander, welde in hiefigen Landen, — ohne in diefen ein 

Domicilium nad) Vorſchrift des Armen-Regulativs vom Sahre 1819 
erweislich conftituirt zu haben; — mit einer In- oder Auslanderin auf: 
geboten und getrauet fein wollen, haben ein von der weltlichen Obrig— 

Feit og8 im Auslande gelegenen Orts, wohin fie gehören, ausgeftelltes 

Atteftat darüber beizubringen, daß ihre Verheirathung 

a) rückſichtlich der Militairpflichtigfeit, — wornach jedoch bei Konigl. 
Preuß. Untertbanen um deswillen nicht zu fragen ift, weil bei ihnen 

diefelbe fein Hinderniß der Ehe ift, — und 
b) ihrer Wiederaufnahme mit ihrer Fünftigen Ehefrau und der in ihrer 

Ehe etwa erzeugt werdenden ‚Kinder an ihrem Wohnorte fein Hin- 
dernig im Wege fteht. 

Unter dieſes Atteftat ift von der Obrigkeit des Orts, wo die 

Trauung gefcheben foll, zu bemerken, daß gegen die Trauung aus landes— 
pofizeifichen Gründen, namentlich hinfihtlih der GSicherftellung des be: 
treffenden Orts, Fein Bedenfen obwaltet. 

Können die Auslander ein ſolches Atteftat nicht beibringen, fo find 

fie zwar in der Parodie der Braut, wenn diefe eine Gingeborne ift, 
aufzubieten, auch die Gebühren für Aufgebot und Trauung an die Pfarrei 

und Schule in der Parochie der Braut zu entrichten verbunden, hier aber 
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bei den oben $: 5. angegebenen Strafen nicht zu frauen, fondern nad) 
ungehindertem Aufgebote mit einem Ledigfeitszeugniffe zu verfehen, und 
mit der Trauung, als deren Unterlaffung in der Parochie der Braut fie 
ſelbſt verfchuldet haben, in die Heimath des ausländischen Braufigams 
zu verweilen. 

Fürftlih Reußiſche Unterthanen find eher nicht aufjubieten 
und zu trauen, als bis diefelben 

a) das 25. Lebensjahr zurückgelegt, 
b) durch einen Erlaubnißſchein von der Fürftl. — zu Gera, 

oder wenigſtens durch ein Zeugniß des committirten Fürſtl. Steuer— 

Directoriums daſelbſt, daß wegen ihrer Militair-Pflicht Fein Hin— 
derniß entgegenſtehe, nachgewieſen, und 

e) einen Aufnahmeſchein von ihrer weltlichen Obrigkeit beigebracht haben. 

Königlich Baierfhe Interthbanen aber follen ohne gerichtliche 

Beglaubigung daß fie in ihrer Heimath die Erlaubniß zur Verheirathung 

im Auslande erhalten haben, nicht aufgeboten und getrauet werden. 

Ausländer, die als Soldaten unferm Landesherrn dienen, 
find eben deshalb ald hier Aufgenommene zu betrachten. 

4) Soldaten, die zur Fahne gefchworen, und ihren Abfchied noch 

nicht erhalten haben, dürfen ohne Traufchein von Seiten ihrer Militair: 
Behörde im ihrer und ihrer Braut Heimath nicht aufgeboten werden. 
Nur die freiwilligen Jäger machen hievon eine Ausnahme, als 

welche in Anfehung des Heirathend den Militair-Geſetzen nicht unters 
worfen find. 

Genddarmen dürfen nicht eher aufgeboten werden, als big fie 
Dispenfation dazu von der Herzogl. Landesregierung erhalten haben und 
ſolche vorzeigen. 

5) Alle unter der Gerichtsbarkeit des Herzogl. Hofmarfchallamts 

ftehende Mitglieder der Herzogl. Hof: und Stall: Dienerfhaft 

männlichen oder weiblichen Gefchlechts dürfen nicht eher’ aufgebofen wer: 
den, als bis diefelben einen vom genannten Hofmarfchallamte ausgeftellten 

Grlaubnißfchein zu ihrer Verheirathung beigebracht haben. 

6) Maurergefellen find eher nicht aufzubieten, als bis fie ſich 
wegen vollbrashter Wanderzeit gehörig ausgewiefen, oder Disvenfation 
von der Wanderzeit bei Herzogl. Randesregierung ausgewirft haben, und 
diefed nachweisen. 

Eben jo dürfen Schneidergefellen in der Refidenzftadt Alten- 
burg eher nicht fich verheirathen, als bis fie dag Meifterrecht oder Dies 
penfation von Herzogl. Randesregierung erlangt haben. 

7) Alters und Zuftandg-Bormünder dürfen während der Dauer 
der Bormundfchaft ohne Conſens des Gerichts, das fie beftellt hat, weder 

ſich felbft noch ihre Kinder mit ihren Pflegebefohlenen verheirathen. 

5) Gefhiedene Verfonen haben 
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a) zum Beweiſe, daß fie gefchieden ‚find, und um zu wiffen, ob ihnen 
bei der erfolgten Scheidung die anderweitige Verehelichung nachgelaffen 
worden, durch die vom onfiftorio an die Ephorie ergangene Exe— 

cutorial: Verordnung und die darauf gegründete Verfügung der legtern 
oder wenn der Eheprozeß vor einem ausländischen Gerichte geführt 

worden, durch eine von demfelben in beglaubter Form ausgefertigte 
Abſchrift des rechtöfraftigen Urtels, fih vor dem aufzubietenden Geift: 

lihen auszumeifen. 

b) Yerfonen, welchen bei ihrer Ehefcheidung, ald dem fchuldigen Theile 

die anderweite Werehelichung nicht nachgelaffen worden, find weder 
aufzubieten, noch zu trauen, bevor fie dazu befondere Erlaubniß er- 

langt und folhe durch Ephoral-Verfügung befcheinigt haben. 

e) Gefchiedene Frauen, wenn ihnen auch die andermweite Verehelichung 

nachgelaffen, dürfen unter neun Monaten nad erfolgter Scheidung 
nicht aufgeboten noch getraut werden, fie könnten und wollten denn, 

nad) vorgangigem bdiesfallfigen Erkenntniß des Conſiſtorii, mittelft 

Eides, oder Handfchlags an Eides: Statt erhärten, daß fie von ihrem 
gefchiedenen Ehemann nicht ſchwanger find- 

9) Wittwer und Wittwen haben 
a) den Tod ihrer verftorbenen Ehegatten, wenn derfelbe nicht fonft ſchon 

zuverläflig befannt ift, durch beigebrachte Todenfcheine darzuthun; 
b) ihre Trauerzeit, Wittwer namlich ein halbes, Wittwen ein ganzes 

Sahr, von des Ehegatten Tode an, abzuwarten, oder daß fie zur Ver- 

ehelihung vor Ablauf derfelben Dispenfation gefucht und erlangt durch 

Ephoral Verfügung zu befcheinigen, und 
e) die gefeliche Abfahung mit den Kindern aus einer frühern Ehe, oder 

den Beweis, daß der verftorbene Ehegatte Fein Vermögen hinterlaffen, 

durch ein obrigkeitfiches Zeugniß vor dem Aufgebote beizubringen. 
10) Ledige Weibsperfonen, von welchen befannt ift, daß fie ſchwanger 

find, dürfen eher nicht, ald nach ihrer Entbindung mit einem andern, 
als ihrem Schwangerer aufgeboten und getraut werden, und felbft zum 

Aufgebot mit diefem ift Verfügung von der Ephorte erforderlih, und 
daher an diefe Bericht zu erftatten. 

8. 10. 
Nah Maaßgabe diefer allgemeinen und befondern Erforderniffe haben 

die Pfarrer alle Verlobte , die fich bei ihnen zum Aufgebote melden, oder 
bei deren Verhinderung die nachiten Anverwandte, 3. E. eltern, Bor: 

münder und Geſchwiſter genau über alle Punkte zu befragen, und über 

ihre Ausfagen in ein dazu beftimmtes Buch eine Regiftratur aufzunehmen. 

Sollte fi) bei einem oder dem andern diefer Punkte eine Bedenklichkeit 
finden, fo ift deshalb vor dem Aufgebote an die Ephorie Bericht 
zu erjtatten, und Verhaltungsvorichrift einzuholen. 
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II. Erforderniffe, welche das Aufgebot ſelbſt betreffen. 

8. 11, 

Das Aufgebot ift die öffentlihe Bekanntmachung einer beabfichtigten 
ehelichen Verbindung durch den Pfarrer bei einer unten $. 13 näher an: 
gegebenen, gottesdienftlihen Verſammlung, in Verbindung mit einer 
peremtorifchen Aufforderung zu einer vor der Trauung auf gefegmaßige 

Weiſe zu bewirfenden Anzeige aller der Vollziehung diefer ehelichen Ver— 
bindung etwa entgegenftehenden Hinderniffe, und zugleich zu Gebet und 

Fürbitte für die neue Familienverbindung. 

g. 12. 
Sft allen angegebenen Erforderniffen zum Aufgebote Genüge geleiftet, 

fo hat der Pfarrer der Braut, da derfelbe ohnehin bei Disvenfations- 
gefuchen der Obfervanz gemäß den Bericht zu erftatten hat, diefelbe an 

den, oder die Pfarrer, wo das Aufgebot außerdem noc erforderlich ift, 

mitteljt eines dem Hauptinhalte nach mit der aufgenommenen Regiftratur 

gleichlautenden Schreibens zu gleichförmigem Aufgebote zu präfentiren 
und von. dorther wieder eine nad) Maaßgabe derfelben Erforderniffe von 

Seiten des andern Theild abgefaßte Rückantwort vor dem Anfange des 

Aufgebot, namentlich ein vorlaufiges Ledigkeitszeugnig, und nad) dem 
dritten Aufgebote, jedoch nicht früher, Sobald Fein Einfpruch gefchehen, 
das vollgültige Ledigkeitszeugniß zur Trauung zu gewarten, oder aus: 

zuftellen. Bor dem Empfang jenes Prafentationd - Schreibens und des 

vorläufigen Ledigfeitszeugniffes darf fein Pfarrer ein paar Verlobte auf: 
bieten. ? 

8. 15. 
Das Aufgebot foll fpateftens binnen einem halben Jahre nach noto- 

rifch gefchehener Verlobung erfolgen; nur Krankheit der Verlobten, Krieg 

und allgemeine Noth, Feuer und hauslihe Unglücksfälle können einen 

langern Aufſchub rechtfertigen; — widrigenfalld der Pfarrer die Verlobten 
zur Ehevollziehung zu ermahnen, und im Weigerungsfalle Bericht an die 

Ephorie zu erftatten hat. 
Dad Aufgebot muß deutlich, mit Benennung des Standes, des Vor: 

und Zunameng, wie auch der Eltern beider Theile, mit dem Ehrennamen 
Jungfrau und Zunggefell — bei ausfälligen Perfonen mit Weglaflung 
diefer Pradicate — bei Wittwern und Wittwen mit Anführung diefes 
Umftandes, bei unehelichen mit bloßer Nennung des Namens, auf welchen 
fie getauft find, und Weglafjung der Namen der Eltern, (die jedoch, 

wenn fie aus dem Kirchenbuche gehörig befannt find, vollftändig in daf- 
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ſelbe einzutragen ſind,) geſchehen, und drei Sonntage hinter einander 

in der Kirche verleſen werden. Wenn daſſelbe mit dem zweiten Weih— 
nachtsfeiertage beginnt, muß zwiſchen dem erſten und dritten Aufgebote 

wenigſtens ein Zeitraum von zehn Tagen inne liegen; — ein näheres 

Zuſammenrücken der Aufgebote darf nicht Statt finden. An den drei 

hohen Feten darf zwar nicht den erften, wohl aber den zweiten Feiertag 

aufgeboten werden, jedoh am Neujahrstage und am Reformationsfefte, 

wenn beide nicht auf einen Sonntag fallen, am Himmelfahrtsfefte, fowie 

in der Adventd- und Faftenzeit von und mit dem Sonntage Invocavit 
an gar nicht. 

$. 14. 
Eine Ausnahme, jedoch nur in Anfehung des dreimaligen Aufgebots, 

macht 
a) die Ehrenverlefung, die denen vom Adel und wirklichen Fürſt— 

lihen Räthen, die Sik und Stimme in den Landes - Eollegien haben, 
ingleichen den Dfficiers bei ihrer DVerheirathung ohne Anfrage und 

Berichtserftattung geftattet iſt; und 

b) die Zufammennehbmung zweier oder auch aller drei 
Aufgebote, die auf dem Wege der Diöpenfation gefucht und er: 

langt worden. 

Ganz und gar kann das Aufgebot ohne Dispenſation niemals 

unterbleiben. 

g. 15. 
Das Aufgebot foll der Regel nah in der Parodie beider 

Verlobten gefchehen. 
Als Parochianen aber find anzufehen alle diejenigen, welche auf 

gefegliche Weife ihren perjönlichen, weſentlichen Gerichtöftand in einem 

Kirchfpiel erlangt haben. Hierzu gehört: 

a) daß fie in der Abficht, ihren beftandigen und wefentlichen Wohnſitz 
darin aufzufchlagen ſich niedergelaffen haben, das heißt: in ihr ein 
Amt befleiden ,. welches ihre beftändige Gegenwart fordert, Handel 

oder Gewerbe dafelbft treiben oder zu treiben anfangen, daſelbſt 

Alles, was zu einer eingerichteten Wirthfchaft gehört, befißen oder 

fi) anichaffen, und wenn jie eine unftäte Lebensart führen, ſtets 
wieder dahin zurückkehren. 

b) Daß fie für fich felbit und die Shrigen der Firchfichen Anftalten einer 

Parochie fich bedienen, und namentlic in derfelben communiciren; 
e) daß fie als feldftftandige Perfonen für ihre Familie, nicht blos für 

ihre Beſitzung, zur Erhaltung der kirchlichen Anftalten in der Paro— 

hie beitragen. 
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d) Wer mehr als einen Wohnſitz hat, iſt vorzugsweiſe als Eingepfarr— 

ter der Par ochie anzuſehen, in welcher er mit den Seinen nach 

b) in der Regel communicirt, und andere miniſterielle Handlungen, 

3. B. Taufen, Confirmation ıc. hat verrichten laffen. 

8 16. 
Befondere Beftimmungen wegen des Orts des Aufge 

botes treten bei folgenden Perfonen ein: 
1) Verlobte find fowohl in ihrer Parochie, als auch noch in der 

Parochie ihrer eltern oder derjenigen Familienhäupter, ohne deren Con— 
ſens das Aufgebot nicht erfolgen kann, aufzubieten; alfo 

a) 

b) 

nad) des Daterd Tod Geborne, oder uneheliche, durch eine nach— 

folgende Ehe oder vaterlihe Adoption nicht legitimirte Kinder, 

welche ihr eigenes Domicilium haben, in der Parodie der Mutter 

oder der Großaltern, ob fie fih auch fchon mehrere Jahre davon 
entfernt haben mögen; jedoch ift das Aufgebot daſelbſt nicht erforder- 
lih, wenn die Aeltern oder deren obgedachte Stellvertreter bereits 

ein volles Jahr vor dem Aufgebote erweislichermafen veritorben find; 

Unehelich geborne und Brodlinge aller Art, fo lange fie noch nicht 

anfaffig find, oder fonft ein Domicilium conftituirt haben, 3. ®. 
Pachter, Schäfer, Hirten, und deren Kinder, müſſen, da die Ge: 
meinde ihres Geburtsortes fubfidiarifch zu Ihrer Verſorgung ver: 

pflichtet ift, ohne Rückſicht auf die Zeit ihrer Entfernung von dem: 

felben , auch in der Parochie ihres Geburtsorts aufgeboten werden, 
dafern fie nicht durch ihre Aeltern ein anderes Domicilium erlangt 
haben. 

ec) Sn der Parochie der Stiefältern ift Das Aufgebot ſo wenig ald deren 

Eonfens nothwendig. 
d) Wenn der Vater eines Verlobten fih an einem auswärtigen Orte, 

wohin der Verlobte niemals gefommen ift, in Dienſten oder Ge: 

fhäfte halber aufhält, die Mutter aber an einem andern Orte 

wohnt, und der Verlobte von ihr dafelbft erzogen worden ift, fo iſt 
das Aufgebot blos an dem Wohnorte der Mutter zu veranftalten. 

e) Verfonen, welche ſich an einem andern Orte, als ihrem gefeßlic) 
begründeten Wohnfige, oder dem Wohnorte der eltern oder deren 
Stellvertreter, entweder Studirend halber, oder ald Handwerks: 
gefellen, oder im Dienfte, z. B. als ftationirte Soldaten vder 

Gensd’armen, oder wegen fonftiger vorübergehender Geſchäfte, oder 

auch bei einem Verwandten aufhalten, find, fobald fie Ein Zahr 
dafelöft verblieben find und dadurch die Eigenfhaft von Parochianen 
erlangt haben, dafelbft fowohl als auch in der: Parochie der eltern 

aufzubieten. 

Lippert's Annalen, 23 Heft 17 
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f) Das nad) gefchehenem Eheverfprechen erfolgte Zufammenwohnen der 

Verlobten vor der Trauung kann, als polizeiwidrig und durd) die 
Gefege verboten, in den Varochial -Verhältniffen derfelben Feine 
Aenderung hersorbringen, 

g) Auf den Geburtsort ift außerdem nicht Rücfiht zu nehmen, wenn 
die Aeltern der Derlobten fich feit langer ald Einem Sahre von 

demfelben weggewendet und anderswo ein Domicilium conftituirt - 

haben, oder der Verlobte nad) dem Tode derſelben das letzte Zahr 
vor feiner Trauung fich nicht an demfelben aufgehalten hat. 

2) Das Aufgebot der Wittwer und Wittmwen, fo wie 
der Gefhiedenen ift erforderlich: 

a) in der Parochie der eltern, weil deren Conſens beizubringen ift, 
und 

b) in der Parochie, in welcher fie während ihrer früheren Che gelebt; 
fall8 fie diefelbe aber verlaffen haben, nur fo lange, als ihre Trauer: 

zeit dauert. 

8 17. 

Hat Jemand gegen dad Aufgebot eines Werlobten Etwas einzumen: 

den, fo hat er ed nicht bei vem Pfarrer feiner Parochie, fondern bei dem 
Pfarrer der Parochie des Verlobten mündlich oder fchriftlih anzubringen, 
folglih, wenn der Beklagte ein Auslander ift, in deſſen Heimath im 
Auslande. 

a) Unſtatthaft und ſofort abzuweiſen iſt jeder Einſpruch, der entweder 
auf gar kein gegebenes Eheverſprechen, ſondern auf Dotation, Ali— 

mentation und andere Geldabfindungen hinausgeht, oder auf ein, 
nach der eigenen Angabe der Perſon, die den Einſpruch thut, ganz 

ungültiges Eheverſprechen, das z. B. ohne Einwilligung der Aeltern 
oder bei Aelternloſen ohne Zeugen geſchloſſen worden, gegründet iſt. 

b) Gründet ſich der Einſpruch hingegen auf ein nicht ſo offenbar un— 

gültiges Eheverſprechen, der Beklagte möge es einräumen oder nicht, 

oder wird mit der Proteſtation, wie ſie auch immer begründet ſein 
moͤge, ausdrückliche Provocation und Appellation an das Conſiſtorium 

verbunden, ſo iſt der Beklagte darüber ſchleunig zum Protokoll zu 

vernehmen, an die Ephorie unter Beifügung des Protokolls Bericht 

zu erſtatten, das Ledigkeitszeugniß und die Trauung bis nach Aus— 
trag der Sache zurückzuhalten, und der Pfarrer, der ſie verrichten 

ſoll, ſofort davon ſchriftlich in Kenntniß zu ſetzen. 

e) Durch Einſpruch wird das angefangene Aufgebot nicht gehemmt, und 
wenn es noch nicht angefangen, die Sntereflenten aber jolches aus: 
drücklich verlangen, nicht gehindert. 

d) Einfprüche gegen eventuelles Aufgebot und Trauung folcher Perfonen, 

die noch nicht erklärtermaſen anderweit verlobt find, und noch nicht 
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aufgeboten zu werden begehren, find den Beklagten felbit, oder ihren 

Aeltern und Berwandten von dem Pfarrer fofort befannt zu machen, 
jedoch kann mit der Berichtserftattung jo lange bis eine folhe Per— 
fon das Aufgebot verlangt, Anftand genommen werden. 

g. 18. 
Kur 

Wenn nad) vollendetem Aufgebote die Trauung ohne erhebliche 
Urſachen ($. 12) und ohne daß ein Einſpruch im Mittel liegt, deffen 
Erörterung und Hebung Zeit erfordert, über ein halbes Jahr hinaus 

verzögert wird, fo verliert dad Aufgebot und das darauf gegründete 

Ledigkeitszeugniß feine Kraft und ift auf Koften der Verlobten von Neuem 
zu veranftalten, und der Erfolg abzuwarten; wenn diefelden aber deſſen 
ſich weigern, deshalb an die Ephorie Bericht zu erftatten. 

B. Bon der Trauung. 

g. 19. 
Die Trauung kann nicht eher Statt finden, ald nad) gehörig erfolgs 

tem und volfendetem Aufgebote, ſei ed, daß ed der Regel nad) drei 
Mal gefchehen, oder daß in Folge gefuchter und erlangter Dispenfation 

vom Herzogl. Eonfiftorio zwei oder drei Aufgebote combinirt worden, 
oder auch daß die Ehrenverlefung Ein für alle Mal gefchehen fei. 

g. 20. 
Die durch das ohne Einfpruch erfolgte Aufgebot erlangte volle Ge: 

wißheit von der Ledigfeit der Verlobten, und davon, daß allen den oben 

aufgeführten allgemeinen und befondern Erforderniflen, die Aufgebot und 

Trauung bedingen, Genüge geleiftet worden, haben die aufbietenden 

Geiftlihen eher nicht, ald nad) dem legten Aufgebote, aber dann auch 
ausdrücklich und unaufgefordert dem Geiftlihen, der die Trauung ver: 
richtet, unter Amtshand und Giegel zu befcheinigen; diefer aber darf 
bei höchfter Verantwortung die Trauung eher. nicht vollziehen, als bis 
er die Ledigfeitszeugniffe von allen den Parochien, wo die Verlobten 

aufgeboten werden mußten, und aufgeboten worden find, erhalten hat, 
weshalb die Verlobten gleich, bei Beftellung des Aufgeboted von dem 

die Trauung verrichtenden Geiftlichen beftimmte Anmweifung zu Beibrin 
gung der nöthigen Ledigkeitszeugniffe zu gewarten haben; — er felbft 

aber hat alle Aufgebots- und Redigkeitszeugniffe zu feiner eigenen oft nach 
Sahren erforderlihen Rechtfertigung, mit den Nummern des Aufgebot: 
buchs verfeben, bei den Pfarracten forgfaltig aufzubewahren. 

12m 

Pak 
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Geiftlihe Dürfen für ihre Kinder und Enkel weder diefes Ledigkeitd- 

zeugniß, noch das $. 12 erwähnte Prafentationsichreiben ſelbſt ausitellen, 
fondern haben die Ferfigung derfelben ihrem nächſten Amtsbruder oder 

Beichtvater zu übertragen. 

N | 8. 21. 

Die Trauung foll in der Parochie eined der Werlobten gefchehen. 

Welche diefe ſei, ift nah dem, was oben wegen des Aufgebots feſt— 
gefeßt worden, zu beftimmen. Wenn der DVerlobte aus der Parochie 

feiner Aeltern fich hinwegwendet und fid) außerhalb derfelben nicht etwa 
ald Dienender aufhalt, fondern felbitftandig und unabhangig lebt, und 

Gewerbe treibt, oder eine Anftellung hat, jo hat die Parochie feines 
Wohnorts vor der Parochie der Neltern das unbeftreitbare Vorrecht, im 
Fall der Geiftlihe der lestern Parodie auf Die Trauung Anfpruch mas 
chen follte. 

$. 29. 
Der Ort der Trauung iſt entweder die Parochie des Brauti- 

gams oder der Braut, 

a) wenn Beide Snlander find, fo haben fie die freie Wahl, 
an welchem von beiden Orten fie getraut fein wollen, bezahlen auch 
die Jura stolae blos an demjenigen von beiden Orten, den fie fich 

felbft zur Trauung erwählen. 
b) Die Trauung am dritten Orte innerhalb Landes darf nur 

nach vorher erhaltener Disyenfation auf dießfallfige Ephoral-Ver— 

fügung gefchehen; in vdiefem Falle find aber die Stolgebühren in 
der Parochie der Braut nad) dem jeden Orts üblichen höchften Satze 

vorher zu bezahlen, und die Quittung Darüber ift dem Geiftlichen, 

der die Trauung verrichtet, vorzuzeigen. 
e) Sit der Braufigam ein Ausländer, fo ceflirt das unter a) gedachte 

Wahlrecht der Verlobten binfichtlik des Orts der Trauung, und 

dieje iſt, vermöge der den Gefeken der Nachbarftaaten fchuldigen 
Gegenfeitigfeit, an. die Parochie der inländifhen Braut gebunden, 
fo wie hinwiederum, wenn die Braut im Auslande ift, ob fie gleich 

ins Inland zieht, die Trauung allein der urſprünglichen Parochie 

der Brauf zufteht. 

Jedoch kann dem ausländiſchen Brautigam auch nachgelaffen 
werden, fich in feiner Parochie trauen zu laffen, dafern er in der 
Parochie der inländischen Braut die Gtolgebühren bezahlt, welches 
auch gefchehen muß, wenn er die nah ($. 9. 3.) erforderlichen 

Atteftate nicht beibringen Fann. 
d) Verlobte, welche im Altenburgichen Heimatbsrechte befiken , over in 
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Anfpruch nehmen, dürfen, fo lange fie diefe Heimathsrechte nicht 
aufgeben wollen oder fünnen, während ihres fonach nur temporären 

Aufenthaltes im Auslande dafeldft ſich nicht trauen laſſen. 

e) Die Trauung aller Soldaten, fo fange fie noch nicht ihren Abſchied 

f) 

8) 

h) 

haben, gehört in die Garnifonfirche zu Altenburg. 
Die Trauung fogenannter ausfälliger Perſonen gehört vor den 
Pfarrer des Orts, deſſen meltlihe Obrigkeit diefelben zur Unter: 

fuchung zu ziehen, oder bereitd gezogen hat, wiemwohl fie daſelbſt, 
wenn es fonft ihre Parochie nicht ift, nicht aufgeboten werden müſ— 
fen. Daher ift auch von diefer Parochie aus die Präfentation an 
die Parochieen, wo das Aufgebot, — welches jedoch nicht zu Anz 
fprüchen auf Kirchen: Genfür- Gebühren berechtiget, — erforderlich 
ift, zu veranftalten, und von jenen find wiederum die Ledigfeits- 

zeugniffe an diefe zur Trauung auszuftellen, welche aber, fo wie 

das Aufgebot in Feinem Fall ohne eingeholte Ephoral Verfügung 
erfolgen darf. 

Die Trauung in einem Privathaufe it nur den Perfonen, 
denen das Necht der Ehrenverlefung zufteht, ($. 13) für ihre Perſon 
ohne Anfrage und Dispenfation nachgelaffen; jedoch mit der bedin- 
genden Vorausſetzung, daß die Stolgebühren, wenn unter andern 

Umftänden die öffentlihe Trauung in eine andere Parodie gehört 
hatte, an diefe nad) dem höchften Sage des Orts, erweislicher: 
mafen laut vorgezeigter Quittung vor der Haustrauung bezahlt 

worden find. Wer aufferdem die Haustrauung wünſcht, hat foldhe 

durch die Ephorie bei Herzogl. Confijtorio zu fuchen und Dispen: 
fation beizubringen. 

Außer den angezeigten Fallen foll Fein Pfarrer Perſonen, welche in 

feine Parochie nicht gehören, und von ihm nicht aufgeboten find, 
obgleich fie alle nöthige Zeugniffe aufzumeifen hatten, ohne befondere 
Verfügung feiner Ephorie copuliren. 

8. 25. 

Mad die Zeit der Trauung betrifft, jo iſt 

a) diefelbe in der Negel binnen einem halben Jahre von dem Tage der 

b) 

feierlich abgeichloffenen oder vffentlich erflarten Verlobung zu vor— 

zunehmen, |. $. 13. 

Bom Sonntage Invocavit an bis zum zweiten Oftertage, und vom 
eriten Adventsionntage an bis zum zweiten Chrifttage darf Feine 
Trauung ftatt finden. 

e) In den nicht gefchloffenen Zeiten dirfen feierliche und offentliche 
Trauungen nur an den vier erften Tagen in der Woche, von Mon: 
tag bis mit Donnerftag Statt finden. 
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d) Sonntagstrauungen find nur gegen Dispenfation des Herzogl. Con⸗ 
fiftorit geftattet. 

e) Die ftillen Trauungen ausfalliger Perfonen können auch zu Feiner 
andern, ald der oben beftimmten Zeit erfolgen. 

$. 24. 
Die Art der Trauung, wornach die Entrichtung der Stolgebühren 

beftimmt ift, vichtet fi) nad) dem jeden Orts erweislihen Herfommen, 
oder bejondern geſetzlichen Vorſchriften. Hinſichtlich der ftillen Trauungen 
ausfalliger Perfonen behalt ed bei den matrifelmaßigen Sätzen jedes 

Orts fein Bewenden. 

g. 25. 
Sollte zwifchen zwei Pfarrern in Anfehung der Befugniß zu Auf- 

gebot und Trauung Streit entitehen, fo foll demjenigen Pfarrer, der 

fi) deshalb beſchwert zu finden meint, fchlechterdings nicht erlaubt fein, 
dad Testimonium integritatis, wofern wegen der Verlobten fonit Fein 

Bedenken vorhanden, zum Nachtheil derfelben zurückzuhalten, fondern es 
hat derfelbe diefes Testimonium unmeigerlich auszuftellen und feine ver: 
meintlihen Befchwerden bei der Ephorie anzubringen. 

$. 26. 
Sollte einem Pfarrer ein Fall vorkommen, der in diefem Negulativ 

nicht berücffichtigt, oder follte er über die Anwendung irgend einer Bor; 
ſchrift deffelben in Zweifel ftehen, fo hat er darüber die nöthige Aus: 

kunft oder Anweifung mittelſt Berichted bei feinem Ephorus zu fuchen, 
welcher im geeigneten Fällen deshalb an das Eonfiftorium Bericht erftat 
ten wird. 



G. 

Herzogthum Sachsen- Coburg. 

ee 

Derordnung. 

Sm Namen Sr. Herzogl. Durchlaucht ıc. 

Es ift wegen näherer Beftimmung der $$. 49 und 50 des Gefekes 
über die einfachen fleifchlichen Vergehen vom 25. Suni 1825 höchſten 

Orts die Entichließung gefaßt worden, hinfichtlich der in diefem Para— 
graphen zur Frage fommenden Gebühren der Geiftlihen, dem Sinne 
des Geſetzes gemäß, eine Flare Beftimmung dahin zu reifen, daß bei 

den in den $$. 49 und 50 gedachten Mandats enthaltenen Fallen, nicht 
allein 
a) diejenigen, welche ſich vor ihrer Verehelichung fleifchlich vermifcht 

haben und noch vor der eingeleiteten Unterfuchung diefes Vergehens 

einander ehelichen, fondern auch 

diejenigen, welche fih nah der Einleitung jener Unter 
fuchung, aber doch noch vor erfannter Strafe verheirathet 

haben, mit der Entrichtung der Gebühren an die Geiftlihen und 
Schullehrer, bis auf die für den nad) $. 5 des Gefekes vielleicht 
erftatteten Anzeigebericht, verfchont werden, dagegen aber die Vers 
ehelihungen, nad) bereits erfannter Beftrafung des 
Vergehens, die Peccanten von der Entrichfung der nach $. 38 des 

Geſetzes beftimmten Stol: Gebühren nicht befreien, diefe Gebühren 
vielmehr nöthigen Falld beigetrieben werden, und den Vorzug vor 
den Sporteln genießen follen. 

Sndem Wir folhes, höchſter Anmeifung zu Folge, andurch zur 
öffentlichen Kenntniß bringen, weiſen Wir die betreffenden Behörden und 
die Geiftlichfeit zugleich an, fich allenthalben genau hiernach zu achten. 

Coburg, den 29. April 1830. 

Herzoglich Saͤchſiſches Suftizeollegium. 

Regenhertz. 

b 
— 
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